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VORWORT

Bereits zum zweiten Mal legt das BBE im 
Vorfeld einer Bundestagswahl ein Dossier 
vor, das Forderungen und Handlungsemp-
fehlungen zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen zur Engagement- und Demokratie-
politik systematisch präsentiert. Der Kreis 
der beitragenden Organisationen kommt 
vor allem aus dem BBE, doch es finden 
sich hier auch Organisationsstimmen, bei 
denen dies nicht der Fall ist.

Entstanden ist so ein Dokument für die 
fachpolitische Arbeit von Politik, Medien 
und für alle Organisationen aus Zivilgesell-
schaft und Wirtschaft, die sich über die 
aktuellen Konturen und Inhalte der beiden 
eng zusammenhängenden jungen Politik-
felder der Engagement- und Demokratie-
politik und die aktuellen Themenstellun-
gen, Herausforderungen und politischen 
Erwartungen eingehend anhand von Ori-
ginaldokumenten informieren möchten.

Das BBE bearbeitet die Themen der Enga-
gement- und Demokratiepolitik und ver-
bindet als organisationsbezogenes Netz-
werk Akteure aus Zivilgesellschaft, aus 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissen-
schaft in einem deliberativen Plattform-
format	 der	 »assoziativen	 Demokratie«.	
Es werden Erfahrungen, Probleme, Ko-
operationschancen und politische Hand-
lungsbedarfe im multisektoralen Diskurs 
gemeinsam erörtert und zu Analysen und 

politischen Handlungsempfehlungen ver-
dichtet.

Das BBE sieht es daher auch als seine Auf-
gabe, im Vorfeld von Bundestagswahlen 
die Vielfalt der Stimmen und politischen 
Handlungsempfehlungen allgemein zu-
gänglich zu machen. Damit soll die Re-
cherche zu organisationsbezogenen Po-
sitionierungen in der Engagement- und 
Demokratiepolitik erleichtert werden. 
Zugleich werden so die Konturen der re-
levanten Agenda bei der Vielfalt der Po-
sitionierungen erkennbar. Eingangs wer-
den die Agenden des BBE und weiterer 
größerer Verbünde präsentiert, die be-
reits eine Verdichtung der engagement- 
und demokratiepolitischen Agenda dar-
stellen. So versteht sich dieses Dossier 
zugleich auch als Beitrag für die weitere 
Konturierung der Engagement- und De-
mokratiepolitik.

Unser Dank für die praktische Umsetzung 
gilt dem Arbeitsfeld »Information und 
Kommunikation«	 in	 der	 BBE-Geschäfts-
stelle für die redaktionelle Akquise und 
Bearbeitung, namentlich dem Arbeitsfeld-
leiter Dr. Rainer Sprengel und der Redak-
teurin Anne-Kathrin Gräfe, sowie Regina 
Vierkant für das Layout.

PD Dr. Ansgar Klein
Hauptgeschäftsführer des BBE
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Dieses Dossier dokumentiert engagement- 
und demokratiepolitische Positionierungen 
und Forderungen aus der Zivilgesellschaft 
zur Bundestagswahl 2021. Dabei handelt es 
sich vor allem um Stimmen aus dem zivilge-
sellschaftlichen Feld des Bundesnetzwerks 
Bürgerschaftliches Engagement (BBE) – er-
gänzt um weitere wichtige Stimmen. Die 
Zusammenstellung bezieht auch koope-
rative Positionierungen und Aktivitäten in 
Bündnissen, Allianzen oder Netzwerken 
ein, einschließlich der engagementpoliti-
schen Empfehlungen des BBE selbst.

Mit dem Dossier sollen engagement- und 
demokratiepolitische Ziele aus unter-
schiedlichen Teilen der Zivilgesellschaft 
zusammengetragen und nebeneinander 
publiziert werden. Dadurch wird zum ei-
nen erkennbar, an welchen Stellen tat-
sächlich weitgehend Konsens herrscht 
und welche Relevanz engagementpoliti-
sche und demokratiepolitische Themen in 
der organisierten Zivilgesellschaft haben. 
Ebenso werden Unterschiede sichtbar.
Parteipolitischen Akteuren mag der vor-
liegende Überblick bei der Vergewisse-
rung über den eigenen Kurs helfen, zumal 
wenn der Anspruch erhoben wird, eine 
sach- und faktenorientierte Politik ver-
folgen zu wollen – statt einer Politik des 
Meinens, Wünschens und der bloß zufäl-
ligen beschränkten eigenen Erfahrung. 
Werte und Fakten zusammenzubringen 
und daraus Handeln abzuleiten, zeichnet 
den Alltag zivilgesellschaftlicher Akteu-
re aus. Entsprechend vielschichtig sind 

die Wertesysteme, die in diesem Dossi-
er präsent sind. Christliche, jüdische und 
muslimische Wertorientierungen zeigen 
sich ebenso wie laizistische oder von ein-
zelnen herausragenden Persönlichkeiten 
geprägte Traditionslinien, verbunden mit 
Namen wie Coubertin, Kolping oder Du-
nant. Ebenso präsent sind die Wertesyste-
me, die im Rahmen sozialer Bewegungen 
als Antwort auf soziale Ungerechtigkeiten, 
gesellschaftliche Fehlentwicklungen und 
Raubbau an der Natur in den letzten Jahr-
hunderten entstanden sind. Der Wert der 
Solidarität der Arbeiterbewegung, eine 
andere Wertung von Tier und Umwelt 
durch die Umwelt- und Tierschutzbewe-
gung oder die Überzeugung, dass es un-
veräußerliche Menschenrechte gibt, wie 
die Gleichberechtigung zwischen allen Ge-
schlechtern, das Recht auf Leben in frei-
er Selbstbestimmung oder das Recht auf 
Asyl.

So weit gefächert die Wertebindungen 
der zivilgesellschaftlichen Akteure auch 
sind, die in diesem Dossier mit Papieren 
vertreten sind, führen sie zu einer Reihe 
gemeinsam formulierter bzw. konvergie-
render Erwartungen an die Politik in der 
nächsten Legislatur, soweit es sich um 
Herausforderungen der Engagement- und 
Demokratiepolitik handelt.

Das zeigt sich zunächst im Abschnitt A, in 
dem aus dem BBE-Netzwerk kommend 
die gemeinsam getragenen Forderungen 
und Erwartungen des BBE dargestellt wer-

EINLEITUNG
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EINLEITUNG

den, wie sie in einer Kurz- und Langfas-
sung von den Gremien des BBE beschlos-
sen wurden.

Im Abschnitt B folgen dann Papiere von 
heterogenen Organisationsverbünden, die 
sich anhand von Einzelthemen zeitweilig 
oder dauerhaft zusammengefunden ha-
ben. Das mag jeweils kurzfristig sein wie 
bei der Digitalen Zivilgesellschaft 2021 
oder für längere Zeit entlang spezieller ge-
meinsamer Interessen wie bei der Allianz 
Rechtssicherheit für politische Willensbil-
dung, der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege oder dem Bünd-
nis für Gemeinnützigkeit.

Im Abschnitt C folgen Wahlprüfsteine, 
Empfehlungen und Forderungen von Ver-
bänden, Vereinen und Stiftungen aus der 
Mitgliedschaft des BBE. Ein Teil der Beiträ-
ge entstammt Papieren, die die Organisati-
onen sowieso zur Bundestagswahl erstellt 
haben, ein anderer Teil wurde von den Ver-
antwortlichen für die jeweiligen Organisati-
onen extra für dieses Dossier verfasst.

Bei einer Reihe von Papieren in den Ab-
schnitten B und C gehen die Überlegungen 
und Forderungen der Organisationen und 
Netzwerke weit über engagement- und 
demokratiepolitische Dimensionen hin-
aus und berühren viele originäre Fachthe-
men dieser zivilgesellschaftlichen Akteure: 
Sport, Umwelt, Wohlfahrt, Alter usw. Hier 
war es nötig, in Abstimmung mit Verant-
wortlichen aus den Organisationen, zu 
kürzen.

Wir haben also einigen Personen einiges 
an Arbeit beschert und bedanken uns für 
die stets reibungslose und freundliche Ko-
operationskultur im zivilgesellschaftlichen 
Feld. Nun bleibt uns zu hoffen, dass das Er-
gebnis einen kleinen Beitrag dazu leisten 
kann, die Debatte um eine weitere Ver-
besserung der Engagement- und Demo-
kratiepolitik voranzubringen.

Externe zusätzliche Projektmittel stan-
den nicht zur Verfügung. Neben dieser 
Zusammenstellung der engagement- und 
demokratiepolitischen Erwartungen und 
Forderungen für die nächste Legislatur, 
zusammen mit einer Analyse der Wahl-
programme im laufenden Wahlkampf von 
Adalbert Evers im vorliegenden Dossier, 
konnte zuvor schon in einem BBE-Arbeits-
papier von Rainer Sprengel eine ausführ-
liche Studie zur Engagement- und Demo-
kratiepolitik im Bundestag in der jetzigen 
Legislatur vorgelegt werden (in diesem Fall 
mit Mitteln der Otto-Brenner-Stiftung).1

Der Blick zurück, der Blick in den gegen-
wärtigen Wahlkampf und der Blick auf die 
Erwartungen an und Forderungen für die 
Zukunft: das sind die drei Perspektiven, 
die diese Papiere und Texte aus dem BBE-
Netzwerk und der BBE-Geschäftsstelle als 
Dienstleisterin des Netzwerks anbieten.

Berlin, 15. August 2021 
Anne-Kathrin Gräfe M.A., Dr. Rainer 
Sprengel
1 https://www.b-b-e.de/fileadmin/Redaktion/06_
Service/02_Publikationen/2021/2021-bbe-reihe-
arbeitspapiere-012.pdf

https://www.b-b-e.de/fileadmin/Redaktion/06_Service/02_Publikationen/2021/2021-bbe-reihe-arbeitspapiere-012.pdf
https://www.b-b-e.de/fileadmin/Redaktion/06_Service/02_Publikationen/2021/2021-bbe-reihe-arbeitspapiere-012.pdf
https://www.b-b-e.de/fileadmin/Redaktion/06_Service/02_Publikationen/2021/2021-bbe-reihe-arbeitspapiere-012.pdf
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TEIL A: ENGAGEMENTPOLITISCHE EMPFEHLUNGEN DES BBE

Editorial

Bürgerschaftliches	 Engagement	 und	 die	
organisierte	 Zivilgesellschaft	 sind	 uner-
lässlich	 für	 eine	 stabile	Demokratie:	 Eine	
vitale	Zivilgesellschaft	steht	für	die	aktive	
Gestaltung einer sozial gerechten Gesell-
schaft	und	bietet	die	Strukturen,	damit	die	
großen	 gesellschaftlichen	 Fragen	 unserer	
Zeit in eine gemeinsame Lösung münden 
können. Aus dieser Überzeugung setzt 
sich	 das	 Bundesnetzwerk	 Bürgerschaftli-
ches Engagement (BBE) seit seiner Grün-
dung	im	Jahr	2002	für	die	Schaffung	guter	
Rahmenbedingungen für das Engagement 
in Deutschland und Europa ein. Die 280 
zumeist	 korporativen	Mitglieder	 des	BBE	
aus	 Zivilgesellschaft,	 Politik	 und	 Verwal-
tung,	 Wirtschaft,	 Arbeitsleben,	 Medien	
und	Wissenschaft	 repräsentieren	 mit	 ih-
ren	Strukturen	und	Aktivitäten	für	und	mit	
insgesamt rund 31 Millionen engagierten 
Bürger*innen einen Großteil der Engage-
mentlandschaft	 in	 Deutschland.	 Als	 bun-
desweites Netzwerk fördert das BBE die 
Vernetzung, den Wissenstransfer und den 
fachlichen Austausch der Mitglieder und 
weiterer Expert*innen zugunsten der Kol-
laboration	 an	 vielfältigen	 Fachdiskursen	
und der Erreichung gemeinsamer Ziele im 
öffentlichen	 Interesse.	 Denn:	 Eine	 mög-
lichst breite Mitwirkung an der Gestaltung 
der	Gesellschaft	ermöglicht	Inklusion	und	

Teilhabe	und	stärkt	den	gesellschaftlichen	
Zusammenhalt. Vor diesem Hintergrund 
benennt das BBE im Folgenden gegenüber 
den	Parteien,	Fraktionen	und	der	zukünf-
tigen	 Bundesregierung	 die	 wichtigsten	
Herausforderungen und zentrale Empfeh-
lungen für gute Ansätze der Engagement- 
und	Demokratiepolitik	auf	Bundesebene.

1.	Lebendige	Zivilgesellschaft	–	starke	De-
mokratie:	Konsequenzen	aus	Krisen	und	
Umbrüchen

Die Herausforderungen unserer Zeit er-
fordern gemeinsame Lösungen und die 
Entwicklung	 von	 Zukunftskompetenzen.	
Einfache Antworten auf die Klimakri-
se und Pandemien gibt es nicht. Fragen 
rund	 um	 Migration,	 Digitalisierung	 und	
zunehmende soziale und ökonomische 
Ungleichheiten	werden	konträr	diskutiert.	
Massive	 gewalttätige	 Ausschreitungen,	
gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit,	Legitimationsproblemen	repräsenta-
tiver	 Demokratie	 und	 die	 Einschränkung	
zivilgesellschaftlicher	 Handlungsräume	 sind	
Probleme, die dringend angegangen wer-
den müssen. Dies führt uns vor Augen, 
dass jetzt ein Neustart gelingen kann und 
muss.	Das	 bürgerschaftliche	 Engagement	
und	 die	 demokratischen	 Strukturen	 der	
organisierten	 Zivilgesellschaft	 tragen	 in	
ihrer Vielfalt, ihrer Beständigkeit und mit 

BUNDESNETZWERK	BÜRGERSCHAFTLICHES	ENGAGEMENT	(BBE)	

ENGAGEMENTPOLITISCHE EMPFEHLUNGEN FÜR EIN 
REGIERUNGSPROGRAMM DER 20. LEGISLATURPERIODE 
(LANGVERSION)

Die	Engagementpolitischen	Empfehlungen	wurden	durch	die	Gremien	des	BBE	erar-
beitet und beschlossen. Die vorliegende Langfassung wurde am 12. Juni 2021 vom 
BBE-Sprecher*innenrat verabschiedet.
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ihrem	 innovativen	 Charakter	 wesent-
lich	 zur	 Bewältigung	 gesellschaftlicher	
Herausforderungen und zur Stärkung der 
Demokratie	 bei	 –	 gerade	 in	 Krisenzeiten	
und Umbruchphasen. Covid-19 wirkt sich 
auf	die	Existenzbedingungen	gesellschaft-
licher	Institutionen,	Organisationen,	Initia-
tiven	und	Bewegungen	aus.	Bedingt	durch	
die Corona-Pandemie wurde erneut sehr 
deutlich,	 wie	 wichtig	 stabile,	 funktionie-
rende	 Strukturen	 der	 Engagementförde-
rung sind.

 ¾ Wir erwarten von der neuen Bundes-
regierung, dass Sie sich unabhängig 
von der jeweils akuten Problemlage für 
tragfähige, dauerhafte Institutionen 
der Zivilgesellschaft einsetzt, die zivil-
gesellschaftliche Netzwerke tragen, 
um Demokratie zu stärken. 

 ¾ Viele zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen haben in der Krise ihre Reserven 
aufgebraucht, sie verlieren Mitglieder 
und geraten existenzbedrohlich un-
ter Druck. Von der öffentlichen Hand 
braucht es wirksame Programme und 
begleitende Maßnahmen, um die zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen 
nach der Corona-Pandemie beim Neu-
start zu unterstützen.

 ¾ Förderansätze müssen anschlussfä-
hig gemacht werden: Gesetzliche und 
strukturpolitische Maßnahmen sollen 
geschaffen werden, die die Nachhal-
tigkeit der bestehenden Strukturen 
unterstützen und Lösungen für aus der 
Krise hervorgegangene Förderbedarfe 
bieten. 

 ¾ Es bedarf nach der mehrere Legisla-
turperioden umfassenden Aktivität 
eines Unterausschusses Bürgerschaft-
liches Engagement nun der Einsetzung 
eines ordentlichen Ausschusses »En-
gagement-	 und	 Demokratiepolitik«	
im Deutschen Bundestag und einer 
verbindlichen und effizienten Koordi-
nation dieser beiden zusammenhän-

genden Themenfelder in der Bundes-
regierung. Dies entspricht strukturell 
der Bedeutung von Engagement- und 
Demokratiepolitik als eng zusammen-
gehörenden Politikfeldern mit Bezü-
gen zu vielen anderen wichtigen The-
men – von Gesundheit über Bildung, 
Sport, Umwelt- und Klimaschutz bis 
hin zu den Herausforderungen eines 
unzivilen Engagements (das etwa Ge-
walt, Hass und Intoleranz propagiert) 
für die politische Bildung.

 ¾ In der Krisenkommunikation wurden 
(wenn auch spät) die Schwierigkeiten 
zivilgesellschaftlicher Organisationen 
in den Blick genommen und entspre-
chende Hilfsprogramme entwickelt. 
Die Zivilgesellschaft war jedoch nicht 
nur Leidtragende, sondern hat auch 
erheblich zur Lösung konkreter Prob-
leme und Herausforderungen beige-
tragen, etwa im Zuge von Nachbar-
schaftshilfen, Pat*innenschaften, von 
neuen Initiativen im Bildungsbereich 
und darüber hinaus. Als Partnerin und 
Akteurin ist sie zugleich in den ent-
scheidenden Aushandlungen über po-
litische Strategien nicht einbezogen 
worden. Als Konsequenz der aktuel-
len Erfahrungen müssen Dialog- und 
Partnerstrukturen entworfen werden, 
die jederzeit die Zusammenarbeit und 
Partizipation sicherstellen.

 ¾ Ein Neustart von Wirtschaft, Kultur 
und auch Zivilgesellschaft nach Über-
windung der Pandemie muss mit einer 
Reform im sozial-ökologischen Sinne 
verbunden werden, um die existenti-
ellen Gefährdungen durch den Klima-
wandel zu stoppen. Dabei ist das Feld 
des Klimaschutzes nicht nur für die 
klassischen (Umwelt-)verbände und 
Fachorganisationen von Bedeutung. 
Es bedarf vielmehr der Verschränkung 
mit diversen anderen Engagementfel-
dern. Von der Bundesregierung erwar-
tet das BBE einen tatkräftigen Beitrag 
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zur Überwindung der Trennung der 
unterschiedlichen Sektoren im konti-
nuierlichen Dialog und die Einbindung 
der Zivilgesellschaft in ihrer Breite in 
den entscheidenden Gremien.

 ¾ Die Corona-Krise hat den Bundeshaus-
halt stark beansprucht und es wurden 
Prioritäten neu gesetzt. Nun drohen 
Kürzungen und Einsparungen, um die 
Folgen der Pandemie aufzufangen. 
Diese dürfen nicht die Zivilgesellschaft 
treffen, die sich der Folgenabminde-
rung im sozialen, kulturellen und öko-
logischen Bereich trotz begrenzter 
Ressourcen entschieden widmet. Zu-
dem muss das Zuwendungsrecht mo-
dernisiert und entbürokratisiert wer-
den, um die Zivilgesellschaft insgesamt 
zu entlasten.

2. Leistungsfähige Infrastruktur und wir-
kungsvolle Kooperationen

Damit ein gelingendes Zusammenwirken 
im Lichte der aktuellen Herausforderun-
gen möglich ist, bedarf es guter Voraus-
setzungen für strategische und sekto-
renübergreifende Kooperationen. In den 
letzten Jahrzehnten wurde viel erreicht. 
Um den Fortschritt beizubehalten, sollte 
die neue Bunderegierung folgende Konse-
quenzen ziehen:

 ¾ Eine verlässliche und kompetente 
Politik auf Bundesebene muss eine 
angemessene Finanzierung der Infra-
struktur des bürgerschaftlichen En-
gagements gewährleisten. Netzwerke 
und Infrastrukturen müssen nachhal-
tig gestärkt werden – über Legisla-
turperioden hinweg. Mit Blick auf ein 
förderliches Verhältnis zwischen Staat 
und Zivilgesellschaft sind Doppelstruk-
turen zu vermeiden und die Wahrung 
des Prinzips der Subsidiarität, das heißt 
nicht zu überformen oder in Konkur-
renz zu treten, wo es schon gute Struk-

turen und Angebote gibt, zu beachten. 
Bundespolitik soll die Selbstorganisati-
onsfähigkeit der Zivilgesellschaft stär-
ken, anstatt Steuerungsansprüche des 
Staates zu erhöhen. 

 ¾ Angesichts der besonderen Heraus-
forderungen sollen Infrastrukturen für 
Engagement im strukturschwachen 
Raum nachhaltig gestärkt werden.

 ¾ Bürgerschaftliches Engagement im 
Verständnis professioneller Dienstleis-
tungen zu fassen, schadet dem »Eigen-
sinn«	des	Engagements	und	verhindert	
es. Dem muss auch in Förderbeziehun-
gen aktiv entgegengewirkt werden.

 ¾ Es sind bundespolitische Impulse und 
die Unterstützung zur Schaffung einer 
leistungsfähigen sektoren-übergrei-
fenden Infrastruktur zwischen Verwal-
tung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
erforderlich, um die intersektorale Zu-
sammenarbeit zu stärken. Das Koope-
rationsverbot aus dem Föderalismus-
recht des Grundgesetzes muss bei der 
Förderung von Engagement und Teil-
habe überwunden werden. Netzwerke 
sind auszubauen und weiter zu entwi-
ckeln. Kooperative Ansätze in der En-
gagementförderung auf Bundesebene, 
in den Ländern und in Städten und Ge-
meinden sind systematisch zu stärken. 
Hier werden bislang wichtige Program-
me der Engagementförderung durch 
den Bund unterstützt, die weiter zu 
fördern und perspektivisch auszubau-
en sind, wie z.B. das Programm »En-
gagierte	 Stadt«.	 Es	 bedarf	 der	 konti-
nuierlichen finanziellen Unterstützung 
für die Entwicklung von Engagement-
konzepten, die sich auf die regionalen, 
strukturellen und inhaltlichen Beson-
derheiten beziehen.

 ¾ Strukturen nachhaltig zu sichern – das 
war der leitende Gedanke des vom 
BMFSFJ vorgeschlagenen »Demokra-
tiefördergesetzes«,	 das	 jetzt	 unter	
dem Titel eines Gesetzes zur »Stärkung 
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der	wehrhaften	Demokratie«	zunächst	
in Eckpunkten von BMI und BMFSFJ 
vorgelegt werden sollte. Da das Gesetz 
in der großen Koalition keine Mehrheit 
fand, ist dies eine zentrale Aufgabe 
der Engagementpolitik der neuen Bun-
desregierung. Die gesetzlichen Rah-
menbedingungen für eine Förderung 
des Bundes auf kommunaler Ebene 
müssen geschaffen werden durch ein 
Gesetz zur Stärkung wehrhafter Demo-
kratie. Hier ist uns wichtig festzustel-
len: Eine resiliente Demokratie wird 
es nicht allein durch Maßnahmen der 
Radikalisierungsprävention geben. Das 
beste Mittel für eine wehrhafte Demo-
kratie sind stabile demokratische zivil-
gesellschaftliche Strukturen vor Ort. 
Ein Gesetz zur wehrhaften Demokra-
tie muss den Brückenschlag zwischen 
Engagementförderung und politischer 
Bildungsarbeit festigen. Dies sollte bei 
seiner Formulierung Berücksichtigung 
finden.

 ¾ Förderrichtlinien sollten Förderemp-
fänger nicht nur dazu anhalten, sich an 
der Wirtschaftlichkeit zu orientieren, 
sondern auch an den Zielen für nach-
haltige Entwicklung, wie sie in den 
Social Development Goals (SDGs) nie-
dergelegt sind. Indes bedarf die Um-
setzung von Projekten und Vorhaben 
mit Beachtung der SDGs zusätzlicher 
Ressourcen. Fördergeber sollten da-
her in Förderrichtlinien Bemühungen 
um Nachhaltigkeit besser unterstützen 
und anerkennen.

 ¾ Projekte des Bundes sollten nicht top-
down geplant und durchgeführt wer-
den; die Zivilgesellschaft ist bereits bei 
der Konzeption von Förderrichtlinien 
einzubinden. Auch sollten Engage-
mentstrategieprozesse als partizipative 
Prozesse geplant und umgesetzt wer-
den. Reflexion, Weiterentwicklung und 
demokratischer Diskurs sollen ermög-
licht werden, indem die Unabhängig-

keit der Forschung zur Zivilgesellschaft 
gestärkt wird. Institutionelle Struktu-
ren der Zivilgesellschaftsforschung an 
Universitäten und Hochschulen müs-
sen weiter ausgebaut werden. 

 ¾ Zudem muss es langfristig und nach-
haltig gesicherte, umfassende Instru-
mente der Datenerhebung zur Zivilge-
sellschaft geben, die es ermöglichen, 
gesellschaftliche Diskurse datenbasiert 
zu führen. Dazu gehört auch, dass The-
men der zivilgesellschaftlichen For-
schung und Datenerhebung explizit 
in weiteren bundesweiten Förderpro-
grammen und Förderrichtlinien Beach-
tung finden. Auch muss bei den Vor-
haben, die durch den Bund gefördert 
werden (Freiwilligensurvey), auf eine 
zeitnahe Veröffentlichung geachtet 
werden. Das gilt ebenso für den jeweils 
zu erstellenden Engagementbericht.

 ¾ Wir empfehlen dringend die Einsetzung 
einer neuen Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages »Engage-
mentförderung – Demokratiestärkung 
–	 Gesellschaftlicher	 Zusammenhalt«	
in der kommenden Legislaturperiode. 
Engagementpolitik und Demokratie-
politik müssen im Deutschen Bundes-
tag zusammen gedacht und einseitige 
Förderlogiken überwunden werden.

3.	Gesellschaftlichen	Zusammenhalt	und	
soziale	Gerechtigkeit	stärken	–	Räume	
für	Demokratiebildung	und	Beteiligung	
schaffen	und	erhalten

In einer von weltweiten Krisen geprägten 
Zeit zeigt sich erneut und besonders deut-
lich: Teilhabe- und Bildungschancen sind 
nicht gleich verteilt, soziale und kulturelle 
Ungleichheiten verstärken sich, Spannun-
gen und Konflikte nehmen zu. Offensicht-
lich wird auch: Wir haben eine starke und 
leistungsfähige Zivilgesellschaft, durch die 
Demokratie gestärkt und erhalten werden 
kann. Ob es gelingt, die vorhandenen de-
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mokratiestärkenden Impulse aufzugreifen, 
ist davon abhängig, ob neben institutionell 
verfassten Formen insbesondere auch die 
Kraft der vielfältigen, demokratischen und 
selbstbestimmten Zivilgesellschaft in ihrer 
Weiterentwicklung unterstützt wird.

 ¾ Die neue Bundesregierung soll die Zi-
vilgesellschaft dabei unterstützen, ihre 
Strukturen systematisch weiter zu öff-
nen und Räume inklusiv zu gestalten. 
Teilhabe soll mit Blick auf Gruppen, die 
zum Beispiel aufgrund von Armut, Ein-
samkeit oder einer Behinderung sel-
tener Zugänge zum Engagement und 
zum gesellschaftlichen Miteinander 
finden, gestärkt werden. Einen beson-
deren Fokus auf inklusive Gestaltung 
wünschen wir uns auch mit Blick auf 
Ostdeutschland. Dabei wird Inklusion 
im weiteren Sinne gefasst als Teilhabe 
Aller an gesellschaftlichen Prozessen 
und Diskursen.

 ¾ Für Menschen in besonderen Risikola-
gen leisten Formen des Engagements 
wichtige Beiträge zu mehr Chancen-
gerechtigkeit. Um Chancen im Bereich 
der Bildung, Ausbildung und für den 
Zugang zu Arbeit zu erhöhen, sollte 
insbesondere das Engagement ge-
stärkt werden, das an Übergängen an-
setzt, wie zum Beispiel die Freiwilligen-
dienste. Wesentliche Ansatzpunkte für 
die neue Bundesregierung sind hier: 
Anerkennung des Engagements, Kom-
petenzentwicklung im Engagement, 
Zugänge sowie begleitende hauptamt-
liche Freiwilligenmanagement-Struk-
turen für ein gutes Zusammenwirken 
und eine stabile Rahmung. Aufsuchen-
de Formate des Engagements bedür-
fen der besonderen Förderung.

 ¾ Bildung, Demokratielernen und En-
gagement stehen in enger Wechsel-
wirkung und müssten daher stärker 
zusammengedacht werden, zum Bei-
spiel in der Demokratiebildung und 

politischen Bildung. Engagement- und 
Bildungspolitik müssen stärker aufein-
ander bezogen werden.

 ¾ Erforderlich ist eine Strukturförde-
rung von Organisationen, die durch 
ihre Aktivitäten zu einer diversi-
tätsoffenen Gesellschaft beitragen. 
Migrant*innenorganisationen können 
unter der Voraussetzung eines weite-
ren Strukturaufbaus und -ausbaus und 
der Professionalisierung ihrer Arbeit 
nachhaltig wichtige Beiträge leisten. 
Positive Potentiale gesellschaftlicher 
Vielfalt können über die Förderung 
von Diversität und Inklusion gestärkt 
werden. Das BBE macht sich dafür 
stark, dass die Strukturförderung für 
Migrant*innenorganisationen auch in 
der neuen Legislaturperiode fortge-
führt wird.

 ¾ Als besondere Förderstruktur für 
Migrant*innenorganisationen und an-
dere integrativ tätige Akteur*innen ha-
ben sich beispielsweise die lokal veran-
kerten Houses of Resources mit ihrem 
Spektrum an inhaltlichen Angeboten, 
effektiver Zielgruppenansprache und 
bedarfsorientierter Unterstützung der 
Basis bewährt. Sie sind ein gutes Bei-
spiel für passgenaue Teilhabe- und In-
tegrationspolitik. Solche und ähnliche 
erfolgreiche Instrumente bedürfen 
einer mittel- bis langfristigen Förder-
logik, um ihren wertvollen Beitrag für 
eine moderne Einwanderungsgesell-
schaft leisten zu können.

 ¾ Von der neuen Bundesregierung er-
warten wir, dass Rassismus, Rechts-
extremismus und allgemein gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit 
entschieden entgegengewirkt und die 
Menschenrechte verteidigt werden. 
Hierfür sollen Programme entwickelt 
und ausgebaut werden, die die Brei-
te der Zivilgesellschaft einbinden. 
Das BBE begrüßt, dass mit dem Kabi-
nettsausschuss zur Bekämpfung von 
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Rechtsextremismus und Rassismus im 
Jahr 2020/21 die Vorhaben der Bun-
desregierung ressortübergreifend in 
einem Maßnahmenkatalog gebündelt 
und auf höchster politischer Ebene 
priorisiert werden. Die neue Bundes-
regierung muss sicherstellen, dass die 
in der 19. Legislaturperiode geplanten 
Maßnahmen über das Jahr 2021 hin-
aus umgesetzt und finanziert werden.

 ¾ Engagement gestaltet die Gesellschaft 
und ermöglicht die Weiterentwicklung 
demokratischer Werte. Für Engagierte 
müssen die Gestaltungsspielräume in 
der demokratischen Gesellschaft ge-
stärkt werden. 

 ¾ Bürgerschaftliches Engagement ist 
in Teilen immer politisch. Es umfasst 
als solches auch Dimensionen demo-
kratischer Meinungs- und Willensbil-
dung im Rahmen der demokratischen 
Grundordnung. Das Gemeinnützig-
keitsrecht ist so auszugestalten, dass 
politisches Engagement als Dimension 
gemeinnütziger Aktivität gemäß dem 
Grundgesetz anerkannt wird.

 ¾ Zivilgesellschaft schafft alltäglich Er-
fahrungschancen für eine demokrati-
sche politische Kultur. Engagement und 
Beteiligung an politischen Prozessen 
bieten Lernräume und -möglichkeiten. 
Wir fordern die Bundesregierung auf, 
dafür zu sorgen, dass nonformale wie 
informelle Lernräume geschaffen und 
allen Menschen, unabhängig von Al-
ter, Geschlecht, Herkunft, Einkommen 
und Bildung dieses Lernen ermöglicht 
wird. Demokratielernen und Engage-
mentlernen soll in alle Curricula integ-
riert (Kitas, Schulen, Ausbildungsgänge, 
Hochschulen) und vor allem über echte 
Beteiligung gelebt werden. Politische 
Programme und Förderrichtlinien des 
Bundes müssen beteiligungsoffen für 
die systematische Erweiterung der Lern-
räume auch in den lokalen Bildungs-
landschaften ausgestaltet werden.

 ¾ Außerschulische politische Bildung, die 
von der Zivilgesellschaft getragen wird, 
muss als lebenslanges Recht und Auf-
gabe verstanden sein. Gute politische 
Bildung ist mehr als Extremismusprä-
vention: Sie ist transnational und inklu-
siv und geht mit politischer Mitsprache 
und Gestaltungsmöglichkeiten einher. 
Institutionen müssen gestärkt werden, 
die Engagement und Demokratie als 
Lernfelder entwickeln.

 ¾ Gerade junge Menschen sollten im De-
mokratielernen unterstützt werden. Es 
soll ihnen Raum gegeben werden, sich 
für eine lebendige Demokratie einzu-
setzen und ihre Kompetenzen, Pers-
pektiven und Forderungen einzubrin-
gen. Die Bundesregierung sollte dies 
durch Programme und Maßnahmen 
unterstützen. Perspektiven und Posi-
tionen junger Menschen sollten struk-
turell stärker Berücksichtigung finden, 
auch und vor allem in Gremien und 
Entscheidungsstrukturen.Wir erwar-
ten, dass die Kinderrechte ins Grund-
gesetz aufgenommen und die Beteili-
gungsrechte von Kindern verbindlich 
gestärkt werden.

4. Entwicklung im Bereich der Digitalisie-
rung	–	Stimme	der	Zivilgesellschaft	in	der	
digitalen	Transformation

Die Organisationen der Zivilgesellschaft 
sind ganz unterschiedlich aufgestellt in 
ihren Kompetenzen, Ressourcen und in ih-
rer Sprechfähigkeit zu Fragestellungen der 
Digitalisierung. Um den digitalen Wandel 
aktiv gestalten zu können, ist eine Ausein-
andersetzung mit Bedarfen, Herausforde-
rungen und Perspektiven notwendig. Im 
Transformationsprozess liegen viele Chan-
cen für die Zivilgesellschaft, von der Orga-
nisationsentwicklung bis hin zu Möglich-
keiten, wertvolle Beiträge zu einer leben-
digen Demokratie zu leisten und größere 
Zielgruppen dabei einbinden zu können. 



14 | BBE DOSSIER NR. 9

ENGAGEMENTPOLITISCHE	EMPFEHLUNGEN	DES	BBE	(LANGVERSION)

Risiken der Digitalisierung, beispielsweise 
mit Blick auf Aspekte des Klimaschutzes, 
des Energieverbrauchs oder der sozialen 
Exklusion, sind in den Blick zu nehmen. Es 
geht auch um die Frage, wie die Zivilgesell-
schaft – orientiert am Gemeinwohl, aber 
auch eigensinnig und in Zusammenarbeit 
mit anderen – die digitale Transformation 
gestalten kann.

 ¾ Unsere Erwartung an die neue Bun-
desregierung: Die Zivilgesellschaft soll 
in der digitalen Transformation durch 
umfangreiche Maßnahmen und Kon-
zepte systematisch unterstützt wer-
den, die sich nicht nur auf die Förde-
rung einzelner Organisationen oder 
Engagementformen und Best Practi-
ces konzentrieren. Ein Ansatz ist erfor-
derlich, der Knotenpunkte, Netzwerke 
und Infrastruktureinrichtungen syste-
matisch einbezieht, um in die Breite 
der Engagementlandschaft wirken zu 
können. Erforderlich sind technische 
Ressourcen, Begleitung bei der Or-
ganisationsgestaltung und materielle 
Ressourcen für die Ermöglichung von 
Peer Learning und Kompetenzaufbau. 
Zivilgesellschaftliche Organisationen 
sind so in ihrer Weiterentwicklung zu 
stärken.

 ¾ Digitale Zivilgesellschaft braucht gute 
Software, das heißt freie und offene 
Software sowie proprietäre Software 
zu fairen Preisen. Datenschutz, euro-
päische Lösungen und von zivilgesell-
schaftlichen Entwickler-Communities 
getragene Softwarelösungen sind ein 
wünschenswerter Standard in der zi-
vilgesellschaftlichen Nutzung. Hierzu 
braucht es ein klares Bekenntnis zur di-
gitalen europäischen Zivilgesellschaft in 
der Förderung und Nutzung sowie eine 
Beherzigung der Maßgabe »öffentli-
ches	Geld	–	öffentliches	Gut«,	um	digi-
tale Innovationen schneller und kosten-
günstiger in die Fläche zu bringen.

 ¾ Digitalisierung ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Die Schnittstellen 
zwischen Politik, Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft sind institutionell auszu-
bauen, ebenso wie die Zivilgesellschaft 
an wichtigen Gremien der Bundespoli-
tik zur Digitalisierung zu beteiligen ist. 
Die Stimme der Zivilgesellschaft muss 
deutlicher Gehör finden. Die Bundes-
regierung soll sich dafür einsetzen, 
dass Digitalisierungsdiskurse auch in 
ihrer Relevanz für die Stärkung der 
Demokratie und dabei hinsichtlich der 
Fragestellungen von sozialer und kul-
tureller Teilhabe, von Bildungschancen 
und des gesellschaftlichen Zusammen-
halts Berücksichtigung finden.

5. Europa: Förderung von Engagement 
und Beteiligung und Sicherung der zivilge-
sellschaftlichen	Handlungsräume

Zu den zentralen Grundwerten der Euro-
päischen Union gehören die Achtung der 
Menschenwürde, Menschenrechte, De-
mokratie, Gleichstellung der Geschlechter 
und Rechtsstaatlichkeit. Die Achtung der 
gemeinsamen europäischen Werte muss 
ein zentraler Bestandteil der Europapolitik 
der Bundesregierung sein. Auf dieser Ba-
sis sollten die Förderung von Engagement 
und Beteiligung durch die EU wie auch 
die Sicherung der zivilgesellschaftlichen 
Handlungsräume und gute Rahmenbe-
dingungen in den Mitgliedsstaaten ange-
strebt werden.

 ¾ Zivilgesellschaft und Engagement spie-
len eine ausschlaggebende Rolle bei 
der Vermittlung und Stärkung der eu-
ropäischen Werte. Wir fordern ein 
klares und öffentliches politisches Be-
kenntnis zur Rolle der europäischen 
Zivilgesellschaft und zum Dialog mit 
der Zivilgesellschaft. Empfehlenswert 
erscheint die Einrichtung einer koor-
dinierenden Zuständigkeit in der Bun-
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desregierung für die Zusammenarbeit 
mit den europäischen Netzwerken der 
Zivilgesellschaft.

 ¾ Die neue Bundesregierung sollte die 
partizipative Demokratie und zivilge-
sellschaftliche Beteiligung in Europa 
stärken und sich für die Implemen-
tierung und Durchsetzung entspre-
chender Standards nach Art. 11 EUV 
–	 insbesondere	 den	 »Zivilen	 Dialog«	
– einsetzen. Dies beinhaltet die Im-
plementierung dieser Standards und 
eines Zivilen Dialogs auf Bundesebene 
und die entsprechende Überprüfung 
zivilgesellschaftlicher Beteiligungs-
strukturen in Deutschland.

 ¾ Die Bundesregierung sollte es 
Bürger*innen aller Altersgruppen, Ge-
schlechter und Gesellschaftsschichten 
ermöglichen, in vollem Umfang am so-
zialen, kulturellen und demokratischen 
Leben auf europäischer Ebene teilzu-

nehmen. Das Programm »Rechte und 
Werte«	 zielt	 durch	 die	Unterstützung	
zivilgesellschaftlicher Organisationen 
auf den Schutz und die Förderung der 
in den EU-Verträgen verankerten Rech-
te und Werte ab. Die Bundesregierung 
sollte sicherstellen, dass der Fonds bei 
der Durchführung dieses Teils des Pro-
gramms allen Organisationen zugäng-
lich ist. Zudem sollten die engagemen-
trelevanten Förderprogramme der EU 
evaluiert und fortentwickelt werden.

 ¾ Die Bundesregierung möge sich dafür 
einsetzen, dass einfache und nied-
rigschwellige Förderungen (auch für 
geringere Summen, zum Beispiel im 
Rahmen von Mikroprojektförderun-
gen oder sogenannten Cascading 
Grants) in EU-Programmen wie CERV, 
Erasmus+, Kreatives Europa Kultur und 
anderen erhalten bleiben oder einge-
führt werden.
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ENGAGEMENTPOLITISCHE EMPFEHLUNGEN FÜR EIN 
REGIERUNGSPROGRAMM DER 20. LEGISLATURPERIODE 
(KURZVERSION)1

Im Folgenden benennt das Bundesnetz-
werk Bürgerschaftliches Engagement 
(BBE) Empfehlungen für gute Ansätze der 
Engagement- und Demokratiepolitik in 
der kommenden Legislaturperiode..1

1. Lebendige Zivilgesellschaft – starke De-
mokratie: Konsequenzen aus Krisen und 
Umbrüchen

 ¾ Die Förderung der Zivilgesellschaft muss 
verbindlich und langfristig angelegt sein, 
um Strukturen zu erhalten und bei ihrer 
Entwicklung zu unterstützen. In ihrer 
Vielfalt, ihrer Beständigkeit und mit ih-
rem innovativen Charakter trägt Zivilge-
sellschaft wesentlich zur Überwindung 
gesellschaftlicher Herausforderungen 
und zur Stärkung der Demokratie bei, 
gerade in Umbruchphasen.

 ¾ Zugunsten der Unterstützung beste-
hender Strukturen und Beratung offe-
ner Fragen erwarten wir die Einsetzung 
eines Hauptausschusses »Engagement- 
und	Demokratiepolitik«	im	Bundestag.

 ¾ Dialog- und Partnerstrukturen müssen 
entwickelt werden, um die Zusam-
menarbeit mit der Zivilgesellschaft 
sicherzustellen. Denn: Die Zivilgesell-
schaft war nicht nur Leidtragende in 
der Pandemie, sondern hat auch er-

1 Diese	Kurzversion	beruht	auf	dem	Positionspapier	
»Engagementpolitische	Empfehlungen	des	BBE	für	ein	
Regierungsprogramm der 20. Legislaturperiode - Lang-
fassung«,	das	durch	die	Gremien	des	BBE	erarbeitet	
und beschlossen wurde. Sie wurde auf Anregung des 
BBE-Koordinierungsausschuss am 12. Juni 2021 vom 
BBE-Sprecher*innenrat verabschiedet.

heblich zur Lösung konkreter Proble-
me beigetragen.

 ¾ Ein Neustart von Wirtschaft, Kultur und 
Zivilgesellschaft nach Überwindung 
der Pandemie muss mit einer Reform 
im sozial-ökologischen Sinne verbun-
den werden, um insbesondere die 
existentiellen Gefährdungen durch den 
Klimawandel zu stoppen. Von der Bun-
desregierung fordert das BBE einen tat-
kräftigen Beitrag zur Überwindung der 
Trennung der unterschiedlichen Sekto-
ren im kontinuierlichen Dialog und die 
Einbindung der Zivilgesellschaft in den 
entscheidenden Gremien.

 ¾ Kürzungen und Einsparungen zur Kom-
pensation der Mehrausgaben in der 
Corona-Pandemie dürfen nicht die 
Zivilgesellschaft treffen, die sich zur 
Minderung der Folgen im sozialen, 
kulturellen und ökologischen Bereich 
trotz begrenzter Ressourcen einsetzt.

 ¾ Das Zuwendungsrecht muss zur Entlas-
tung der Zivilgesellschaft entbürokrati-
siert werden.

2. Leistungsfähige Infrastruktur und wir-
kungsvolle Kooperationen

Die neue Bunderegierung soll an die posi-
tiven Entwicklungen der Engagementpoli-
tik der letzten Jahrzehnte anknüpfen und 
folgende Konsequenzen ziehen:

 ¾ Mit Blick auf ein förderliches Verhält-
nis zwischen Staat und Zivilgesellschaft 
sind Doppelstrukturen zu vermeiden 
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und die Wahrung des Prinzips der Sub-
sidiarität zu beachten. Bundespolitik 
soll die Selbstorganisationsfähigkeit der 
Zivilgesellschaft stärken und nicht Steu-
erungsansprüche des Staates erhöhen.

 ¾ Es bedarf guter Voraussetzungen für 
strategische und sektorenübergreifen-
de Kooperationen unter anderem mit 
Akteuren aus der Wirtschaft.

 ¾ Angesichts der strukturellen Unter-
schiede und besonderen Herausfor-
derungen sollen Infrastrukturen im 
strukturschwachen Raum nachhaltig 
gestärkt werden.

 ¾ Engagement als professionelle Dienst-
leistung zu fassen, schadet dem »Eigen-
sinn«	des	Engagements	und	erschwert	
es. Dem muss in Förderbeziehungen 
aktiv entgegengewirkt werden. 

 ¾ Kooperative Ansätze in der Engage-
mentförderung auf Bundesebene, in 
den Ländern und in Städten und Ge-
meinden sind systematisch zu stär-
ken. Wichtige Programme der Engage-
mentförderung durch den Bund sind 
weiter zu fördern und auszubauen 
(zum	 Beispiel	 »Engagierte	 Stadt«).	 Es	
bedarf der kontinuierlichen finanziel-
len Unterstützung für die Entwicklung 
von Engagementkonzepten, die sich 
auf die regionalen, strukturellen und 
inhaltlichen Besonderheiten beziehen.

 ¾ Aufgabe der Engagementpolitik der neu-
en Bundesregierung ist die Umsetzung 
des Gesetzes zur »Stärkung der wehr-
haften	Demokratie«,	durch	das	Struktu-
ren nachhaltig gesichert werden.

 ¾ Projekte des Bundes sollten nicht top-
down geplant und durchgeführt wer-
den; die Zivilgesellschaft ist bereits bei 
der Konzeption von Programmen und 
ihren Förderrichtlinien einzubinden.

 ¾ Institutionelle Strukturen der Zivilgesell-
schaftsforschung an Universitäten und 
Hochschulen müssen ausgebaut, Inst-
rumente der Datenerhebung zur Zivilge-
sellschaft langfristig gesichert werden.

 ¾ Eine Enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestags »Engagementför-
derung – Demokratiestärkung – Ge-
sellschaftlicher	 Zusammenhalt«	 ist	
einzusetzen. Engagement- und Demo-
kratiepolitik müssen zusammen ge-
dacht, einseitige Förderlogiken über-
wunden werden. 

3. Gesellschaftlichen Zusammenhalt und 
soziale Gerechtigkeit stärken – Räume für 
Demokratiebildung und Beteiligung schaf-
fen und erhalten 

Zivilgesellschaft soll dabei unterstützt 
werden, ihre Strukturen systematisch wei-
ter zu öffnen, Räume inklusiv zu gestalten 
und die Teilhabe Aller an gesellschaftli-
chen Prozessen zu ermöglichen.

 ¾ Wichtige Beiträge zu mehr Chancenge-
rechtigkeit leisten Formen des Engage-
ments mit und für Menschen in beson-
deren Risikolagen. Chancen im Bereich 
von Bildung, Ausbildung und für den 
Zugang zu Arbeit sind zu erhöhen, in-
dem Engagement, das an Übergängen 
ansetzt – zum Beispiel die Freiwilli-
gendienste – gestärkt wird. Wichtige 
Ansatzpunkte sind: Anerkennung des 
Engagements, Kompetenzentwicklung 
im Engagement, Zugänge sowie beglei-
tende hauptamtliche Strukturen für 
ein gutes Zusammenwirken und eine 
stabile Rahmung, aufsuchende Forma-
te des Engagements.

 ¾ Engagement- und Bildungspolitik müs-
sen stärker aufeinander bezogen wer-
den.

 ¾ Die Strukturförderung für Migrant*-
innenorganisationen soll auch in der 
neuen Legislaturperiode fortgeführt 
werden. Die in den letzten Jahren über 
Modellprojekte aufgebauten Houses 
of Resources müssen in eine mittel- 
bis langfristige Förderprogrammlogik 
überführt werden.
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 ¾ Gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit muss entschieden entgegen-
gewirkt und die Menschenrechte müs-
sen verteidigt werden. Von der neuen 
Bundesregierung erhofft sich das BBE, 
dass die durch den Kabinettsausschuss 
zur Bekämpfung von Rechtsextremis-
mus und Rassismus vorgelegten Maß-
nahmen über das Jahr 2021 hinaus 
umgesetzt werden.

 ¾ Das Gemeinnützigkeitsrecht ist so aus-
zugestalten, dass politisches Engage-
ment als Teil der jeweiligen gemein-
nützigen Zweckverfolgung gemäß dem 
Grundgesetz anerkannt wird.

 ¾ Unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Herkunft, Religion und Weltanschau-
ung, Einkommen und Bildung soll allen 
Menschen Demokratielernen durch 
Engagement und Beteiligung ermög-
licht werden. Es soll in alle Curricula 
integriert werden (Kitas, Schulen, Aus-
bildungsgänge, Hochschulen).

 ¾ Politische Bildung durch die Zivilgesell-
schaft benötigt Förderung. Institutio-
nen müssen gestärkt werden, die En-
gagement-, Demokratielernen und die 
Brückenbildung ermöglichen.

 ¾ Gerade junge Menschen sollen sich für 
eine lebendige Demokratie einsetzen 
und ihre Kompetenzen, Perspektiven 
und Forderungen einbringen können. 
Ihre Perspektiven und Positionen soll-
ten strukturell stärker Berücksichtigung 
finden (Gremien, Entscheidungsstruk-
turen, etc.). Wir erwarten, dass die Kin-
derrechte ins Grundgesetz aufgenom-
men und die Beteiligungsrechte von 
Kindern verbindlich gestärkt werden.

4. Entwicklung im Bereich der Digitalisie-
rung – Zivilgesellschaft in der digitalen 
Transformation

Die Zivilgesellschaft ist in der digitalen 
Transformation durch umfangreiche Maß-
nahmen und Konzepte zu unterstützen.

 ¾ Knotenpunkte, Netzwerke und Infra-
struktureinrichtungen müssen systema-
tisch in die Breite der Engagementland-
schaft wirken können. Erforderlich sind 
personelle und technische Ressourcen, 
Begleitung bei der Organisationsge-
staltung und materielle Ressourcen für 
Peer Learning und Kompetenzaufbau. 
Organisationen sind so in ihrer Weiter-
entwicklung zu stärken.

 ¾ Digitale Zivilgesellschaft braucht gute, 
freie und offene Software sowie Soft-
ware zu fairen Preisen. Datenschutz, 
europäische Lösungen und von zivilge-
sellschaftlichen Entwickler-Communi-
ties getragene Softwarelösungen sind 
ein wünschenswerter Standard in der 
zivilgesellschaftlichen Nutzung. För-
derpolitisch erforderlich ist ein klares 
Bekenntnis zur digitalen europäischen 
Zivilgesellschaft sowie eine Beherzi-
gung der Maßgabe »öffentliches Geld 
–	öffentliches	Gut«,	um	digitale	 Inno-
vationen in die Fläche zu bringen.

 ¾ Die Schnittstellen zwischen Politik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft sind 
institutionell auszubauen. Zivilgesell-
schaft ist an bundespolitischen Gremi-
en zur Digitalisierung systematisch zu 
beteiligen.

 ¾ Digitalisierungsdiskurse müssen auch 
in ihrer Relevanz für die Stärkung der 
Demokratie, mit Blick auf soziale und 
kulturelle Teilhabe, Bildungschancen 
und den gesellschaftlichen Zusammen-
halt Berücksichtigung finden.

5. Europa: Förderung von Engagement 
und Beteiligung und Sicherung der zivilge-
sellschaftlichen Handlungsräume

Wir erwarten von der neuen Bundesregie-
rung:

 ¾ ein klares öffentliches politisches Be-
kenntnis zur Rolle der europäischen 
Zivilgesellschaft und zum Dialog mit 
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der Zivilgesellschaft, umgesetzt durch 
die Einrichtung einer koordinierenden 
Zuständigkeit für die Zusammenarbeit 
mit den europäischen Netzwerken der 
Zivilgesellschaft,

 ¾ die partizipative Demokratie und zivil-
gesellschaftliche Beteiligung in Europa 
zu stärken und sich für die Implemen-
tierung und Durchsetzung entspre-
chender Standards nach Art. 11 EUV 
–	insbesondere	den	»Zivilen	Dialog«	–	
einzusetzen,

 ¾ es allen Bürger*innen zu ermöglichen, 
in vollem Umfang am sozialen, kultu-

rellen und demokratischen Leben auf 
europäischer Ebene teilzunehmen. Das 
Programm	 »Rechte	 und	 Werte«	 zielt	
durch die Unterstützung zivilgesell-
schaftlicher Organisationen auf den 
Schutz und die Förderung der in den 
EU-Verträgen verankerten Rechte und 
Werte ab. Der Fonds sollte allen Orga-
nisationen zugänglich sein.

 ¾ dass sie sich für den Erhalt und die Ein-
führung einfacher und niedrigschwel-
liger Förderungen in EU-Programmen 
wie CERV, Erasmus+, Kreatives Europa 
Kultur und anderen einsetzt.
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ALL TOGETHER NOW? DIE ZIVILGESELLSCHAFT IN DEN 
PARTEIPROGRAMMEN ZUR BUNDESTAGSWAHL

Von fast allen Parteien liegen nun die Pro-
gramme zur Bundestagswahl 2021 vor, 
an denen es wohl nur Detailänderungen 
geben wird. Warum also mit einer ersten 
Sichtung warten, bis auch CDU/CSU so-
weit sind? Um es gleich vorwegzunehmen: 
Zum Thema Demokratie, Zivilgesellschaft 
und Engagement findet sich nicht viel und 
noch viel weniger Bemerkenswertes. 

1 Politik = Parteien + Wähler?

Alle Programme - mit einer Ausnahme 
- stehen im Zeichen eines großen Ver-
sprechens: der Wende zu einer Politik 
der Nachhaltigkeit, die je nach Partei als 
»sozialökologische	 Transformation«,	 »lin-
ker	 Green	 New	 Deal«,	 »Klimaneutrales	
Deutschland«	 oder	 als	 »Klima-	 und	 Um-
weltschutz	durch	 Innovation«	bezeichnet	
wird. Die Ausnahmestellung der AfD liest 
sich in ihrem Programm so: »Niemand 
streitet die jüngste globale Erwärmung ab. 
Die AfD bezweifelt aber, dass diese nur ne-
gative Folgen hat. Statt einen aussichtslo-
sen Kampf gegen den Wandel des Klimas 
zu führen, sollten wir uns an die verän-
derten Bedingungen anpassen, so wie es 
Pflanzen	und	Tiere	auch	tun«	(174).

Eine Frage drängt sich beim Lesen dieser 
Programme auf: Wurde eigentlich schon 
jemals ein so großes gesellschaftliches Ziel 
ohne besondere Veränderungen der vor-
handenen politischen Kultur und instituti-
onellen Arrangements angegangen? Nicht 
einmal die positiven Veränderungen, die 

es hier in den letzten Jahren gegeben 
hat, werden gewürdigt. Dass Umwelt und 
Klima nun bei allen Parteien im Zentrum 
oder doch wenigstens im Vordergrund ste-
hen, hat schließlich mit der größten Welle 
an Kundgebungen, Kampagnen, Debatten 
und Demonstrationen zu tun, die die Bun-
desrepublik seit Jahrzehnten erlebt hat. 

Diese starke Rolle der Zivilgesellschaft bil-
det sich eigentlich nur im Programm der 
Grünen ab. Bei den anderen Parteien hat 
man den Eindruck, dass sie sich vor allem 
selbst als Propheten und Protagonisten 
der Klimawende-Ziele sehen. Sie »laden… 
zum	Mitmachen	ein«	(9),	wie	es	so	schön	
im Programm der SPD heißt. »Wir werden 
diese Missionen im Zusammenwirken mit 
Wissenschaft, Wirtschaft, Gewerkschaf-
ten und Zivilgesellschaft voranbringen. 
Auch darin zeigt sich unser Anspruch eines 
modernen	 und	 kooperativen	 Regierens«	
(SPD, 8). 

Nun erfährt man allerdings nicht nur bei 
der SPD, sondern in allen Programmen - 
auch dem der Grünen - zu diesen Koope-
rationsformen nicht sonderlich viel. Inwie-
weit gibt es dieses kooperative Regieren 
schon? Braucht es erhebliche oder nur 
kleinere Änderungen? Große institutionel-
le Veränderungen an unserer repräsenta-
tiven Demokratie werden in den Program-
men nur ganz links und ganz rechts gefor-
dert: »Volksinitiativen, Volksbegehren und 
Volksentscheide	 auch	 auf	 Bundesebene«	
fordert die Linke (136); und die Forderung 
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der	AfD	nach	»Volksabstimmungen«,	einer	
»unmittelbaren	 Demokratie«	mit	 »Volks-
entscheiden	nach	Schweizer	Modell«	(12,	
13), steht dort an allererster Stelle. 

Dabei darf jedoch nicht übersehen wer-
den, dass es nicht dasselbe ist, wenn zwei 
das Gleiche tun. Die Forderung der Linken 
steht im Kontext der Aufmerksamkeit für 
die ganze Vielzahl relevanter zivilgesell-
schaftlicher Akteure und deren Mitwir-
kung - von den Gewerkschaften bis hin 
zu den SLGTB Initiativen. In der AFD Pro-
grammatik hingegen existiert diese viel-
fältige Landschaft überhaupt nicht. Kein 
Wort zu Zivilgesellschaft, ihren Organisa-
tionen, Bewegungen und Vereinigungen. 
Ausnahme: die lobende Erwähnung »lo-
kaler	 Kulturvereine«,	 »die	 unser	 Brauch-
tum	 und	 unsere	 Mundarten«	 pflegen	
(160). Sieht man einmal davon ab, welche 
Erfahrungen viele engagierte Bürger be-
reits mit dem machen mussten, was in 
AfD-konformen Netzwerken so Brauch 
ist. Eine Vorstellungswelt, in der es nur 
Volk(sabstimmungen und -mehrheiten) 
auf der einen und Staat & Parteien, vor-
züglich die AfD, auf der anderen Seite gibt, 
aber eine plurale Zivilgesellschaft keinen 
Platz hat, ist die des autoritären Populis-
mus.

2 Zivilgesellschaft – schön, dass wir sie ha-
ben?

In den Programmen aller anderen demo-
kratischen Parteien findet Zivilgesellschaft 
zumindest Erwähnung: die große Vielfalt 
der Initiativen, Projekte, Kampagnen und 
Organisationen - vielfältig nicht nur auf-
grund ihrer unterschiedlichen Nähe oder 
Distanz zur Politik, sondern auch aufgrund 
von verschiedenen Altersklassen und 
Mentalitäten der Bürger und der zahlrei-
chen Organisationen, die sich da engagie-
ren. Nicht zufällig bildet sich im Programm 
der Grünen deutlicher als in den anderen 

ab, was da in den letzten Jahrzehnten mit 
einer neuen Generation auch neue For-
men gefunden hat. 

Das alles in seiner möglichen Bedeutung 
zu erfassen fällt schwer. Man nehme ein-
mal das Programm der FDP. Von der Zi-
vilgesellschaft ist dort immer wieder die 
Rede (64, 65, 70, 75) – aber nur mit Bezug 
auf andere Länder, wo die Demokratie ge-
schwächt ist oder gegen Autokraten erst 
wieder errungen werden muss. Dafür, 
dass das FDP-Programm Zivilgesellschaft 
gleich mehrfach als Gegenstand von 
deutscher Außenpolitik und Diplomatie 
erwähnt, aber nicht mit Bezug auf das ei-
gene Land zum Thema macht, gibt es viel-
leicht eine einfache Erklärung: Wir haben 
sie schon. 

Aber geben wir ihr auch wirklich Aufmerk-
samkeit und Bedeutung? Hier sollte un-
terstrichen werden, was im grünen Pro-
grammentwurf (135) so formuliert wird: 
»Ja, man kann mit politischen Mehrhei-
ten ›durchregieren‹ und nach vier Jahren 
schauen, ob Sie mit den politischen Ent-
scheidungen einverstanden waren oder 
nicht. Dieses einfache Prinzip vom Gewin-
nen und Verlieren im Vierjahresrhythmus 
allein hat sich aber als zu schwach erwie-
sen, um die gegenwärtigen gesellschaftli-
chen Herausforderungen zu stemmen. De-
mokratische Gesellschaften können mehr, 
indem sie sich vernetzen, voneinander ler-
nen und ihre Kräfte bündeln. Das Ende der 
jetzigen politischen Ära kann zugleich der 
Beginn eines neuen politischen Selbstver-
ständnisses	und	Miteinanders	sein«.

Wenn also in diesem umfassenden Sinne 
beide Seiten, staatliche Politik und Zivilge-
sellschaft, aufeinander angewiesen sind, 
was ist in den Programmen der Parteien 
für einen förderlichen Umgang miteinan-
der im Angebot? Drei Schwerpunkte sind 
erkennbar.
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3 Fördern und Kooperieren – was die Pro-
gramme versprechen

Orte des Miteinander fördern. Tut gut und 
nicht weh

Vergleichsweise leicht tun sich die Partei-
en immer dort, wo es um nicht kontro-
verse zivilgesellschaftliche Aktivitäten mit 
einigem Abstand zur Politik geht. Trotz-
dem, es gibt in den Programmen hier ein 
wirklich interessantes Versprechen, das 
Bürger*innen, Vereine und Möglichkeiten 
zu einem guten, alltäglichen Zusammen-
leben und Zueinanderfinden betrifft. Es 
geht darum, gerade in kleineren und oft 
von Verödung betroffenen Gemeinden 
»so‹ziale Zentren … die als Orte der Begeg-
nung«	dienen	(Die	Linke,	80),	»Orte	gegen	
die Einsamkeit, Orte des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts«	(Die	Grünen,	72),	zu	för-
dern, die »mit einem Bundesprogramm 
›Gemeindehaus 2.0 Angebote unter ei-
nem	Dach…	bündeln«	(die	SPD,	40).	Wäre	
es nicht schön und wertvoll, wenn so et-
was Realität werden könnte? Denn man 
weiß: Viele Vereine schaffen für sich noch 
keine örtliche Gemeinschaft.

Vereine und Initiativen auch mit politi-
schem Mandat? Ja, aber …

Schwerer tut man sich auf Seite der de-
mokratischen Parteien schon dort, wo ge-
meinnütziges Vereinsleben auch umstrit-
tenen politischen Fragen nicht einfach aus-
weichen möchte. Hier ist es wohl vor allem 
die CDU, an der bisher alle Versuche ge-
scheitert sind, im Bereich der Gemeinnüt-
zigkeit einen rechtlichen Rahmen zu schaf-
fen, in dem z.B. der Sportverein, der gegen 
Rassismus protestiert, nicht befürchten 
muss, seine Gemeinnützigkeit, mitsamt 
der Vorteile, die sie für die steuerliche För-
derung hat, zu verlieren. Ähnlich verhält es 
sich mit dem so genannten »Demokratie-
fördergesetz«.	 Die	 Angst	 einiger	 Parteien	

vor linken Umtrieben in lokalen Projekten 
und Netzwerken zur Demokratiestärkung 
hat da wohl mehr Gewicht als die Besorg-
nis darüber, dass sich in vielen Bereichen 
unter dem Druck von Ultrarechten eine 
Atmosphäre der Angst und Denunziati-
on ausbreitet, die für eine demokratische 
Zivilgesellschaft erstickend wirkt. Grüne, 
SPD und Linke wollen in ihrem jeweiligen 
Programm	ein	»Demokratiefördergesetz«.	
Warum nicht auch die FDP?

Bürgerbeteiligung an staatlichem Handeln 
– und auch an der Politik der Parteien?

»Möglichkeiten für mehr Mitbestimmung 
und Beteiligung…auf allen Ebenen und in 
allen	Bereichen«	 (Die	Linke,	136),	»syste-
matische Beteiligung… an staatlichen Pro-
jekten«	(SPD,	25)	–	es	gibt	solche	starken	
und unverbindlichen Versprechen in den 
Programmen aller demokratischen Partei-
en. Es lohnt sich aber, genauer hinzuschau-
en und zwei unterschiedliche Dimensio-
nen auseinanderzuhalten: (a) Bürgerbe-
teiligung am Verwaltungshandeln, und (b) 
Bürgerbeteiligung an der politischen Wil-
lensbildung in den Institutionen von Staat 
und Kommunen und last not least auch 
bei den Parteien selbst.
 
(a) Was bei Verwaltungsverfahren angeht, 
gibt es in den Programmen aller demo-
kratischen Parteien pauschale Unterstüt-
zungserklärungen, oft verbunden mit 
der ausdrücklichen Hoffnung, dass dann 
schneller umgesetzt werden kann, was 
sie zuvor beschlossen haben. Einmal mehr 
formulieren die Grünen (89) am schönsten: 
»Der lernende Staat…Wir wollen, dass die 
öffentliche Verwaltung in die Lage versetzt 
wird, vorausschauend zu handeln und sich 
zugleich zügig und konsequent an ihre 
jeweiligen Aufgaben anzupassen. Dafür 
braucht es eine Kultur behördlicher Zusam-
menarbeit sowie innovative und flexible 
Arbeitsstrukturen. Innovationseinheiten in 
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den Behörden sollen eng und transparent 
mit Wissenschaft, Wirtschaft und Verbän-
den	zusammenarbeiten«.	Klingt	gut,	aber

(b) wie verhält es sich mit ›Der lernenden 
Partei‹? Hat nicht noch vor wenigen Jah-
ren etwa in Sachsen auch die CDU in ihrer 
Not Bürgerforen zuhauf organisiert? Wo 
und wie außerhalb von Wahlen, Bürger-
sprechstunden und allgegenwärtiger me-
dialer Präsenz wollen die Parteien Mög-
lichkeiten für engagierte Bürger schaffen, 
an ihrer Meinungs- und Willensbildung 
teilzunehmen? Wo laden Ortsvereine bei 
strittigen Themen Sprecher von Initiativen 
und Vereine zu ihren Sitzungen ein? Wie 
wollen Parteien in den nächsten Jahren 
bei der lokal und bundesweit im Zentrum 
stehende Klimapolitik eine Unterstützung 
über die Wahlurne hinaus gewinnen? 

Mitsprache in Form eines weithin von der 
Öffentlichkeit abgeschotteten Lobbyismus 
gibt es reichlich – wo lägen gute Möglich-
keiten, um nicht nur, wie versprochen, 
diesen Lobbyismus einzugrenzen, sondern 
auch andere, besser Kanäle zur Gesell-
schaft zu öffnen? Kurz: Sollten Programme 
von Parteien nicht auch Partizipationsfor-
derungen enthalten, die sich auf ihre eige-
nen Strukturen und Arbeitsweisen und die 
Tätigkeit von Parlamenten und Ausschüs-
sen beziehen? Hier setzen alle vorliegen-
den Programme aus.

Zum guten Schluss: Bürgerräte

Dieses vielversprechende und bereits viel 
diskutierte Projekt ist Bestandteil des Grü-
nen Programms, findet sich als Programm-
punkt aber auch bei der Linken und der FDP 
und ganz vorsichtig bei der SPD, die da erst 
einmal	»Erfahrungen…auswerten«	möchte.

Solche Räte - in ihrer Zufallszusammen-
setzung so etwas wie ein Spiegel unserer 
Gesellschaft - sollen selbständig Stellung-

nahmen und Vorschläge erarbeiten und 
sie der Politik und Öffentlichkeit unterbrei-
ten. Unverbindliches Gerede? Wohl kaum, 
wenn man bedenkt, wie sehr das bloße 
Senden von Einzelmeinungen in eine Net-
zöffentlichkeit oder die Präsentation von 
Meinungsumfragen heute die öffentliche 
Auseinandersetzung prägt. Demgegenüber 
könnten Bürgerräte Foren der gemeinsa-
men Meinungs-Bildung und Auseinander-
setzung sein, eine Beteiligungsform, bei 
der man auch zu einem Schluss kommen 
und Resultate vertreten muss. Eine Frage 
wäre hier, ob Bürgerräte, wie jüngst bei den 
Grünen, als Alternative zu oder als weitere 
Möglichkeit neben bundesweiten Volksbe-
gehren diskutiert werden sollten.

Fazit: Die Grünen und mit ihnen Linke, SPD 
und FDP und auch die CDU/CSU, deren 
Programm noch aussteht, versprechen 
diesmal etwas ganz Großes: eine Politik 
die wirksam gegen die Zerstörung unse-
rer Lebensgrundlagen antritt. Und grund-
sätzlich würden alle zustimmen, dass das 
nur gemeinsam, mit der Gesellschaft als 
Ganzer, geschafft werden kann. Darüber, 
was es bei dieser Gemeinsamkeit über das 
»Vertrauen	 der	 Wähler«	 hinaus	 braucht	
und welche Rolle zivilgesellschaftlichem 
Engagement zufallen könnte, herrscht je-
doch in den Programmen weit weniger Ei-
nigkeit und leider oft auch wenig Klarheit. 
Schaffen wir das – so?

Anmerkung: Alle Programme / Program-
mentwürfe finden sich unter https://www.
bundestagswahl-2021.de/wahlprogram-
me/.Die Zitate und Seitenangaben von der 
fragliche Website mit den Parteiprogram-
men wurden am 10. Juni 2021 abgerufen. 
Bei ausführlichen Zitaten ist die jeweilige 
Seite im Programm(entwurf) angegeben.

Prof. Dr. Adalbert Evers war bis Herbst 
2013 Professor für Vergleichende Ge-
sundheits- und Sozialpolitik an der Justus-

https://www.bundestagswahl-2021.de/wahlprogramme/
https://www.bundestagswahl-2021.de/wahlprogramme/
https://www.bundestagswahl-2021.de/wahlprogramme/
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Liebig-Universität Gießen. Gegenwärtig 
arbeitet er u.a. als Senior Fellow am Cen-
trum für soziale Investitionen und Innova-
tionen (CSI) an der Universität Heidelberg. 
Seine Schwerpunkte sind Theorien des 
Sozialstaats und der Sozialpolitik, Dritter 
Sektor und Zivilgesellschaft, persönliche 

soziale Dienstleistungen im internatio-
nalen Vergleich, Governance Konzepte, 
Partizipation und bürgerschaftliches En-
gagement. Er ist zudem ehemaliges Mit-
glied der Enquete-Kommission »Zukunft 
des	Bürgerschaftlichen	Engagements«	des	
Deutschen Bundestages.
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ABSTIMMUNG21 E. V.

KEIN WARTEN MEHR – BUNDESWEITE ABSTIMMUNG ÜBER 
VIER THEMEN

Erste bundesweite Volksabstimmung 
in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland #ABSTIMMUNG21

Wir warten nicht. Wir machen einfach. Die-
ses Jahr findet die erste, selbst organisierte 
bundesweite Volksabstimmung in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland 
statt. Menschen werden parallel zur Bun-
destagswahl 2021 über vier gesellschaftlich 
relevante Themen abstimmen können: 

 ¾ Widerspruchsregelung bei der Organ-
spende

 ¾ Keine Profite mit Krankenhäusern
 ¾ Volksabstimmung auf Bundesebene
 ¾ Klimawende 1,5 Grad

Teilnehmen können alle Menschen, die 
zur Bundestagswahl wahlberechtigt sind. 
Außerdem gibt es eine extra Jugendab-
stimmung für 16- und 17-Jährige. Um teil-
zunehmen, müssen Sie nur die kostenlo-
sen Abstimmungsunterlagen bestellen.

Der Plan

Große gesellschaftliche Herausforderun-
gen lassen sich am besten gemeinsam mit 

der Bevölkerung meistern. Oft schafft es 
die Politik nicht alleine, angemessene Lö-
sungen zu finden. Auf der Bundesebene 
ist Deutschland das einzige Land in der 
Europäischen Union, das seit Ende des 2. 
Weltkrieges noch nie eine Volksabstim-
mung erlebt hat. Es gibt keinen schlüssi-
gen Grund, den Menschen dieses Recht 
auf Bundesebene vorzuenthalten. Unser 
Ziel ist die gesetzliche Einführung bundes-
weiter Volksentscheide. ABSTIMMUNG21 
ist der Weg dorthin. Indem wir nun über 
konkrete, wichtige Themen abstimmen 
lassen, machen wir die bundesweite Ab-
stimmung anschaulich und erfahrbar. Wir 
zeigen: Mehr Demokratie ist auch auf 
Bundesebene möglich! 

Treffen Politiker*innen bessere Entschei-
dungen als Bürger*innen?

Nein, informierte Bürger*innen treffen 
genauso gute Entscheidungen wie infor-
mierte Abgeordnete. Bei allen Volksab-
stimmungen sollten daher Informationen 
zwingend objektiv mit Pro- und Kontraar-
gumenten der Öffentlichkeit transparent 
und einfach übermittelt werden. Zudem 
können durch Hausparlamente und Bür-

ABSTIMMUNG21 e. V. ist ein eingetragener gemeinnütziger, überparteilicher und un-
abhängiger Verein. Zur Bundestagswahl im September 2021 führt ABSTIMMUNG21 
die	erste	bundesweite	Volksabstimmung	durch.	Diese	ist	rein	zivilgesellschaftlich	orga-
nisiert	und	stellt	ein	Experiment	der	Demokratieentwicklung	dar.	Hinter	dem	Projekt	
stehen:	openPetition,	Change.org.,	Democracy	International,	GermanZero,	Mehr	De-
mokratie,	OMNIBUS	für	Direkte	Demokratie	sowie	bereits	300.000	wahlberechtigte	
Bundesbürger*innen und viele ehrenamtlich Engagierte.
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gerräte kontroverse Diskussionen und 
Kompromisse gefunden werden.

Können Populist*innen Volksabstimmun-
gen ausnutzen?

Aufgrund der Länge eines Verfahrens – auf 
Bundesebene bis zu vier Jahre – sind Volks-
begehren für populistische Schnellschüsse 
weniger geeignet. Dafür lösen sie intensi-
ve Debatten in der gesamten Bevölkerung 
aus. Das bricht Blasen auf, verbreitert und 
vertieft die Diskussion – und trägt so zur 
Versachlichung bei. Die direkte Demokra-
tie entzieht also dem Populismus eher den 
Boden, als dass sie ihn bereitet.

Für den neuen Bundestag

Je höher die Beteiligung bei ABSTIM-
MUNG21, desto größer werden auch Legiti-
mität und Verbindlichkeit der Abstimmungs-
ergebnisse. Wenn viele Menschen nicht 
nur den neuen Bundestag wählen, sondern 

auch bei ABSTIMMUNG21 über ein Thema 
abstimmen, dann bekommt die nächste 
Bundesregierung einen klaren Handlungs-
auftrag. Die Volksabstimmung kann dann 
nicht ignoriert werden! Die Wirksamkeit 
von ABSTIMMUNG21 steht und fällt somit 
mit der Abstimmungsbeteiligung.

Save the date

Noch bis zum 05.09.21 kann man die kos-
tenlosen Abstimmungsunterlagen bestellen: 
https://abstimmung21.
de/#abstimmungsunterlagen

“Sunday for Democracy” - Großes Finale 
von ABSTIMMUNG21:  Am Tag der Bundes-
tagswahl, Sonntag den 26.09.21, werden 
die letzten Wahlzettel der Volksabstim-
mung ausgezählt und im Rahmen eines 
Bürger*innen-Wahlstudios präsentiert.

Wir sind die Zivilgesellschaft: Mehr Infor-
mationen unter www.abstimmung21.de

https://abstimmung21.de/#abstimmungsunterlagen
https://abstimmung21.de/#abstimmungsunterlagen
https://www.abstimmung21.de
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Der Beitrag wurde für das Dossier von Ste-
fan Diefenbach-Trommer, Vorstand der Al-
lianz, verfasst.

Zivilgesellschaft behandeln und entwi-
ckeln – von Sofortmaßnahmen in der Ge-
meinnützigkeit zum Therapieplan

Wäre die Zivilgesellschaft eine medizini-
sche Patientin, und wäre die Politik das 
Krankenhaus, dann würden wir uns mit 
Gruseln von diesem Gesundheitssystem 
abwenden. Die Zivilgesellschaft (als Sum-
me der zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen) ist in Deutschland nicht vom Tod be-
droht. Doch nicht alle Organe und Funkti-
onen sind gesund. Manchmal tut es rund 
ums Herz weh. Es gibt einzelne schwere 
Verletzungen. Vielleicht können diese Ver-
letzungen dem Rest des Organismus Scha-
den zufügen. Dem Gesundheitspersonal 
scheinen passende Diagnose-Instrumente 
zu fehlen. Verschiedene Fachärzt*innen 
schauen nur auf einzelne Körperteile. Das 
Pflegepersonal legt Infusionen und hält 
die Patientin in möglichst gutem Zustand. 
Die Wunden werden kaum behandelt. 
Eine vorausschauende Behandlung, damit 
die Patientin möglichst lange gesund und 

aktiv bleibt, auch bei sich ändernden Be-
dingungen, fehlt.

Daher ist es beim Gemeinnützigkeitsrecht 
– genauer: bei den rechtlichen Rahmen-
bedingungen für zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen – nicht damit getan, einige 
konkrete Forderungen aufzustellen, die 
Erledigung abzuhaken oder sich über Kom-
promisse zu freuen. Die Allianz »Rechtssi-
cherheit	für	politische	Willensbildung«	hat	
bereits im Jahr 2015 sehr konkrete Forde-
rungen aufgestellt, die wir aber immer nur 
als Sofortmaßnahmen bezeichnet haben.1

Zum Glück ist die Patientin »Zivilgesell-
schaft«	 nicht	 so	 angegriffen,	 dass	 sie	
durch das Ausbleiben der Sofortmaßnah-
men gestorben wäre. Von diesen Sofort-
maßnahmen wurden mit dem Jahressteu-
ergesetz 20202 nur einige wenige eingelei-
tet. Es fehlt die umfassende Diagnose, der 
interdisziplinäre Austausch, um sich auf 

1 Diese	Forderungen	inklusive	einiger	Formulie-
rungsvorschläge: https://www.zivilgesellschaft-ist-
gemeinnuetzig.de/forderungen
2 mehr	dazu:	https://www.zivilgesellschaft-ist-ge-
meinnuetzig.de/gemeinnuetzigkeit-das-aendert-
sich-2021/

ALLIANZ	»RECHTSSICHERHEIT	FÜR	POLITISCHE	WILLENSBILDUNG«

FORDERUNGEN

Die	Allianz	»Rechtssicherheit	für	politische	Willensbildung«	ist	ein	Zusammenschluss	
von	mehr	als	180	Vereine	und	Stiftungen.	Sie	vertritt	einen	Subsektor	von	Organisa-
tionen,	die	sich	mit	 ihrer	Arbeit	ausdrücklich	 in	die	politische	Willensbildung	einmi-
schen,	selbstlos	zum	Wohl	der	Allgemeinheit;	von	der	kleinen	örtlichen	Initiative	bis	
zur	professionellen	bundesweit	tätigen	Organisation.	Da	das	Gemeinnützigkeitsrecht	
diese Arbeit beschränkt, befasst die Allianz sich vor allem mit diesem Rechtsrahmen. 
Weitere	Infos:	https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de.

https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/forderungen
https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/forderungen
https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/gemeinnuetzigkeit-das-aendert-sich-2021
https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/gemeinnuetzigkeit-das-aendert-sich-2021
https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/gemeinnuetzigkeit-das-aendert-sich-2021
https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de
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Ziele zu einigen und dann die passenden 
langfristigen Behandlungen einzuleiten. 

Diagnose und langfristige Behandlungs-
planung

Jenseits kleinteiliger und kurzfristiger Än-
derungen an der Abgabenordnung braucht 
es grundsätzliche Überlegungen für ein gu-
tes Recht zivilgesellschaftlicher Organisati-
onen, für ein ermöglichendes Recht. Über 
Ziel und Weg müsste parteiübergreifend 
unter Einbeziehung zivilgesell schaftlicher 
Organisationen und wissenschaftlicher 
Expertise diskutiert werden, frei von kurz-
fristigen Effekten, jenseits spezifischer In-
teressen und parteipolitischer Verortun-
gen.

Die nächste Regierungskoalition sollte da-
für einen Prozess vereinbaren und festle-
gen, wie die Ergebnisse im Laufe der Legis-
laturperiode umgesetzt werden.

Leitsatz von Diagnosen und Behand-
lungsvorschlägen sollte sein: Wer der 
Allgemeinheit selbstlos dient, handelt ge-
meinnützig. Um Zivilgesellschaft in ihrer 
Breite abzubilden, sollten in einem neuen 
Gemeinnützigkeitsrecht die vielfältigen 
Funktionen von Zivilgesellschaft ausdrück-
lich anerkannt werden: Dienst leistung, 
Themenanwaltschaft, Wächterfunktion, 
Selbsthilfe, Mittler, Gemeinschaftsbildung 
und politische Erörterung.

Die Überlegungen sollten diesen Prämis-
sen folgen:

 ¾ Auf Seite von Parlament und Regie-
rung braucht es klare Zuständigkei-
ten oder funktionierende Koordina-
tion über Ressorts hinweg zu Fragen 
zivilgesellschaftli chen Enga gements in-
klusive rechtlicher Rahmenbedingun-
gen wie dem Gemein nützigkeitsrecht. 
Das Handeln von Regierung und Parla-

ment muss geprägt sein davon, zivilge-
sellschaftliche Freiräume zu schützen 
und zu erweitern.

 ¾ Die Vielfalt zivilgesellschaftlicher 
Organisationen mit verschiedenen 
Handlungs feldern und Logiken ist an-
zuerkennen. Bewahrende und verän-
dernde Organisa tionen sind nicht ge-
geneinander auszuspielen.

 ¾ Selbstlose Organisationen sind mit ih-
rer wichtigen Rolle in der politischen 
Willensbildung als eigenständige Ak-
teurinnen anzuerkennen. Sie sind un-
abhängig von Parteien und jenseits 
einer Macht-Logik zu betrachten. Sie 
dürfen nicht parteipolitisch instrumen-
talisiert werden.

 ¾ Politische Einmischung und Anstöße zu 
Veränderung sind mögliche Tätigkeiten 
zur gemeinnützigen Zweckverfolgung.

 ¾ Zivilgesellschaftliche Organisationen 
sind deutlich abzugrenzen von Partei-
en und Wählergemeinschaften. Zum 
Merkmal zivilgesellschaftlicher Organi-
sation gehört nicht der Versuch, politi-
sche Macht zu erlangen.

 ¾ Nötige Regeln und Abgrenzungen dür-
fen nicht Engagement und neue In-
itiativen behindern. Regeln müssen 
einhergehen mit Beratung, Service-
Angeboten und ausreichender Kompe-
tenz der entscheidenden Stellen.

 ¾ Finanzämter (oder andere Stellen) als 
Aufsichtsbehörden für Fragen der Ge-
meinnützigkeit sind zu stärken und 
entsprechend auszustatten. Eine Bün-
delung von Kompetenzen und eine 
Ergänzung mit Beiräten ist sinnvoll. 
Sanktionsregeln für Verstöße müssen 
überarbeitet werden. Die Empfehlun-
gen des 72. Deut schen Jurist*innentages 
sind dafür wegweisend.

 ¾ Fragen der Transparenz der Finanzie-
rung politischer Beteiligung sollten 
von Fragen der Steuerbegünstigung 
getrennt werden. Spezifische Regeln 
etwa zu Transparenz dürfen nicht allen 
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gemeinnützigen Organisationen über-
gestülpt werden, sondern sollten an 
konkreten Merkmalen festgemacht 
werden, die dann auch für nicht ge-
meinnützige Organisationen gelten. 
Z.B.: Transparenzregeln für Interessen-
vertreter (Lobbyregister) oder Vorga-
ben zur Rechnungslegung für Großver-
eine.

 ¾ Die Behandlung hoher Spenden soll-
te abgetrennt werden vom Umgang 
mit nor malen Spenden bzw. Orga-
nisationen, die durch die Unterstüt-
zung vieler Men schen insgesamt über 
hohe Summen verfügen. Ansonsten 
wird das Recht auf politische Teilha-
be gefährdet. Es braucht eine Balance 
zwischen dem Schutzbe dürfnis von 
Spender*innen einerseits, dem ge-
sellschaftlichen Anspruch auf Wissen 
»Wer	dahinter	steckt«	andererseits.

 ¾ Zu klären ist, ob ein gesetzlicher Kata-
log gemeinnütziger Zwecke zielführend 
ist. Wenn es den Katalog gibt, muss die 
Liste gemeinnütziger Zwecke laufend 
ergänzt und weiterentwickelt werden, 
um deutlich zu machen, welche Zwe-
cke der Gesetzgeber für förderwür dig 
hält und um zu vermeiden, dass eine 
Lücke zwischen Gemeinnützigkeit ei-
nerseits, Förderprogrammen und po-
litischen Aussagen andererseits ent-
steht. Bestehende Zwecke wären zu 
überprüfen: Können Zwecke für die 
Zukunft gestrichen werden, mit Be-
standsschutz für als gemeinnützig an-
erkannte Organisationen? Treffen gut 
gemeinte Zwecke wie »Förderung der 
Hilfe	 für	 rassistisch	 Verfolgte«	 oder	
»Förderung der Hilfe für Menschen, 
die aufgrund ihrer geschlechtlichen 
Identität oder ihrer geschlechtlichen 
Orientierung	 diskriminiert	 werden«	
tatsächlich den Bedarf der Gesell-
schaft und der Gruppen? Drücken sie 
ausreichend proaktives Handeln und 
Empowerment aus?

Gleichzeitig: Sofortmaßnahmen im Ge-
meinnützigkeitsrecht

Weil die Patientin nicht auf den umfas-
senden Behandlungsplan warten kann, 
sind weiterhin Sofortmaßnahmen zeitnah 
nötig. Diese Änderungen sollten in einem 
Koalitionsvertrag bereits vereinbart sein.

Ergänzung der Liste gemeinnütziger Zwecke

...in § 52 Absatz 2 der Abgabenordnung. 
Mit dem Jahressteuergesetz wurden ei-
nige neue Zwecke wie Klimaschutz auf-
genommen. Es fehlt noch u.a. die aus-
drückliche Nennung der Förderung der 
Menschenrech te und Grundrechte, des 
Friedens, der sozialen Gerechtigkeit, der 
in formationellen Selbstbestimmung und 
der Geschlechter-Gleichstellung.

Klarstellung, dass die Beteiligung an der 
politischen Willensbildung unschädlich für 
die Gemeinnützigkeit ist

Obwohl das Gesetz kein Verbot politischer 
Mittel vorsieht, ist ein solcher Im puls nö-
tig. Dies könnte durch einen neuen Absatz 
in § 51 oder 52 geschehen, der klarstellt, 
dass zu den Mitteln zur Verfolgung der 
Satzungszwecke im Rahmen allgemeiner 
Gesetze auch die überwiegende oder aus-
schließliche Einwirkung auf die politische 
Willensbildung, auf die öffentliche Mei-
nung, auf politische Parteien und staatli-
che Entscheidungen gehören. Zu den zu-
lässigen politi schen Mitteln zur Zweckver-
folgung gehört nicht der Ver such, selbst 
an politische Macht zu gelangen, etwa 
durch Wahlen.

Demokratieklausel – Tätigkeit über eigenen 
Zweck hinaus

Gemeinnützige Organisationen müssen 
sich bei Gelegenheit über ihre eigenen 
Sat zungszwecke hinaus für andere ge-
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meinnützige Zwecke engagieren können, 
ohne das Ausschließlichkeits-Prinzip zu 
verletzen. Es muss ihnen möglich sein, ihre 
positive Haltung zu Menschenrechten und 
Rechtsstaatlichkeit zu zeigen, auch, wenn 
dies nicht unmittelbar dem Satzungszweck 
dient. Dazu ist eine weitere Ausnahme in § 
58 nötig.

Befreiung der Förderung des demokrati-
schen Staatswesens

Im § 52 Absatz 2 bei Zweck 24, Förderung 
des demokratischen Staatswesens, müs-
sen diese Einschränkungen gestrichen 
werden, weil dies zivilgesellschaftliches 
Engagement vor Ort bzw. im Ausland be-
hindert:

 ¾ Verbot, kommunalpolitische Ziele zu 
verfolgen

 ¾ Zusatz »im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes«

Keine Beweislastumkehr für Verfassungs-
treue

Gestrichen werden muss die Verfahrens-
regel in § 51 Absatz 3 Satz 2, demnach die 
Erwähnung in einem Verfassungsschutz-
bericht die Beweislast für einen Verstoß 
gegen Gemeinnützigkeits-Regeln umkehrt 
(»Bei Körperschaften, die im Verfassungs-

schutzbericht des Bundes oder eines Lan-
des als extremistische Organisation aufge-
führt sind, ist widerlegbar davon auszuge-
hen, dass die Voraussetzungen des Satzes 
1	nicht	erfüllt	sind.«).

Bessere Förderung von Auslandstätigkeit

Zu streichen ist die Beschränkung in § 51, 
Absatz 2, dass eine Tätigkeit im Ausland 
nur dann gemeinnützig ist, wenn die ge-
förderten Personen ihren Wohnsitz in 
Deutsch land haben oder wenn damit zum 
Ansehen der Bundesrepublik Deutschland 
im Ausland beigetragen wird.

Klarstellung zu politischer Bildung

In Folge des Attac-Urteils des Bundesfi-
nanzhofes ist es offenbar nötig, gesetzlich 
oder im Anwendungserlass klarzustellen, 
wie politische Bildung für Demokratie 
und Menschenrechte verstanden wird, 
eventuell	 was	 mit	 »geistiger	 Offenheit«	
gemeint ist und modernere Konzepte von 
politischer Bildungsarbeit anzuwenden.3 
3 Vorschlag	dazu	in	der	Begründung	des	Entwurfs	
eines	»Demokratiestärkungsgesetzes«	der	Gesell-
schaft	für	Freiheitsrechte	(GFF)	zu	§	52	Absatz	2	Satz	1	
Nummer 24 AO. Die GFF schlägt im Gesetzesentwurf 
konkrete Formulierungen vor, die weitgehend den 
Forderungen	der	Allianz	entsprechen.	Die	politische	
Bildung würde im geänderten Gemeinnützigkeitsrecht 
ausdrücklich genannt.
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ERWARTUNGEN DER BAGFW AN DIE BUNDESPOLITIK

Die BAGFW hat am 5 Mai 2021 zu 16 The-
menfeldern in einem Gesamtpapier ihre 
Erwartungen an die Bundespolitik der 20. 
Legislaturperiode publiziert. Diese Erwar-
tungen liegen auch als jeweils gesonder-
te Papiere vor. Anfang September wird es 
noch kleinere Aktualisierungen in einzelnen 
Feldern geben. Drei dieser Themenfelder 
sind hier vollständig aufgenommen, mit Ar-
beitsstand vom 5. August 2021: Themenfeld 
1 – Demokratie und Diversität, Themenfeld 
13 – Bürgerschaftliches Engagement und 
Freiwilligendienste sowie Themenfeld 15 – 
Gemeinnützigkeit, Entbürokratisierung, Um-
satzsteuer. Auch in den anderen Themenfel-
dern werden engagement- und demokratie-
politische Fragen mit berührt, hierfür sei auf 
das Gesamtpapier verwiesen.1

1 Das	Gesamtpapier	in	Kurz-	und	Langform,	alle	16	
Einzelpapiere	und	weitere	Informationen	finden	sich	
bei	der	BAGFW	hier:	https://www.bagfw.de/themen/
bundestagswahl-2021

Erwartungen der BAGFW an die Bundes-
politik der 20. Legislaturperiode (Auszüge)

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Frei-
en Wohlfahrtspflege legt hiermit Ihre 
Erwartungen an die nächste Legislatur-
periode ab Herbst 2021 dar. Die hier 
nur schlagwortartig zusammengefass-
ten Forderungen sind in Einzelpapieren 
detailliert begründet. Die Überschriften 
sind zum jeweiligen Themenpapier ver-
linkt. Den Link zum Gesamtpapier finden 
Sie hier. Die BAGFW möchte zu diesen Er-
wartungen mit den demokratischen Par-
teien, Fraktionen, Kandidaten und Abge-
ordneten ins Gespräch kommen, die für 
den Deutschen Bundestag kandidieren. 
Wir stehen Ihnen gerne für weitere Erläu-
terungen und Gespräche zu Verfügung. 
Bitte schreiben Sie uns eine Mail an wah-
len@bag-wohlfahrt.de. Wir melden uns 
umgehend.

In	der	Bundesarbeitsgemeinschaft	der	Freien	Wohlfahrtspflege	e.	V.	(BAGFW)	arbei-
ten	die	Spitzenverbände	der	Freien	Wohlfahrtspflege	zusammen:	Arbeiterwohlfahrt	
(AWO), Deutscher Caritasverband (DCV), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Diakonie 
Deutschland,	 Paritätischer	 Wohlfahrtsverband	 und	 die	 Zentralwohlfahrtsstelle	 der	
Juden in Deutschland (ZWST). Ihr gemeinsames Ziel ist die Sicherung und Weiterent-
wicklung	der	sozialen	Arbeit	durch	gemeinschaftliche	Initiativen	und	sozialpolitische	
Aktivitäten.	Die	Spitzenverbände	selbst	sind	föderalistisch	strukturiert,	das	heißt	ihre	
Gliederungen	auf	kommunaler	und	Landesebene	sowie	ihre	Mitgliedsorganisationen	
sind überwiegend rechtlich selbstständig. 2,5 – 3 Mio. Menschen engagieren sich in 
den	Strukturen	der	Freien	Wohlfahrtspflege	ehrenamtlich.	Die	BAGFW	unterhält	eine	
Geschäftsstelle	in	Berlin,	eine	Vertretung	in	Brüssel	sowie	die	Abteilung	Wohlfahrts-
marken	in	Köln.	Mehrere	der	Spitzenverbände	sind	stimmberechtigte	Mitglieder	 im	
BBE:	DCV,	DRK,	Diakonie	Deutschland	und	ZWST.	Der	Landesverband	Baden-Württem-
berg der Paritäter ist kooperierendes Mitglied.

https://www.bagfw.de/themen/bundestagswahl-2021
https://www.bagfw.de/themen/bundestagswahl-2021
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Themenfeld 1

Demokratie und Diversität: Für die Stär-
kung einer vielfältigen und diskriminie-
rungsfreien Gesellschaft

Erwartungen:

1. Wir erwarten ein aktives Eintreten für 
eine vielfältige Gesellschaft, in der Chan-
cengleichheit und gleichberechtigte Parti-
zipation verwirklicht werden. 

2. Wir erwarten ein aktives Eintreten ge-
gen Rassismus, Antisemitismus, Ausgren-
zung und Spaltung und für ein friedliches 
Zusammenleben. Politik ist dem Schutz 
der Würde jedes Menschen verpflichtet. 
Die Beratungsstrukturen und entspre-
chenden Präventions-Programme Integra-
tion müssen verstetigt werden. Die Verab-
schiedung des geplanten Demokratieför-
dergesetzes sehen wir als wichtiges Signal. 

3. Wir erwarten den Ausbau des Diskrimi-
nierungsschutzes durch Novellierung des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) sowie den Ausbau und Verstetigung 
der Beratungsstrukturen und Förderpro-
gramme im Antidiskriminierungsbereich. 

4. Wir erwarten die Förderung einer di-
versitätssensiblen Aus- und Weiterbildung 
der sozialen Berufe sowie die verbesserte 
Förderung der politischen Bildung als De-
mokratiebildung. 

5. Die diversitätsorientierte Organisati-
onsentwicklung in Behörden und Einrich-
tungen muss vorangebracht werden. 

6. Zur Bekämpfung von Hate Speech, Ver-
schwörungsmythen und undemokrati-
schem Verhalten in den sozialen Netzwer-
ken und anderen Medien erwarten wir 
von der Bundespolitik, die gesetzlichen 
Spielräume zur Bekämpfung von Hassre-

de	und	»fake	news«	zu	nutzen	und	ggf.	zu	
erweitern. Medienbildung und politische 
Bildung muss stärker als bisher Teil der 
schulischen Bildung sowie der außerschu-
lischen Bildungsarbeit werden.

Erläuterungen:

(1) Deutschland wird immer diverser. 
Gleichzeitig sind viele Menschen struktu-
rell von Teilhabe und Entscheidungspro-
zessen ausgeschlossen oder benachteiligt. 
Oft fehlt die Anerkennung von Vielfalt. 
Menschen in Deutschland erfahren auf-
grund verschiedener Merkmale indivi-
duelle, strukturelle und institutionelle 
(Mehrfach-)Diskriminierung und Ausgren-
zung. Es müssen gesellschaftliche, rechtli-
che und finanzielle Rahmenbedingungen 
sowie Strukturen geschaffen werden, die 
Anerkennung und Partizipation für alle si-
cherstellen und Diskriminierungsstruktu-
ren in Institutionen und Gesellschaft ent-
gegenwirken.

(2) In den letzten Jahren ist eine Verän-
derung im gesellschaftlichen Klima zu 
beobachten und auch wissenschaftlich 
messbar: Ausgrenzung und gruppenbe-
zogene Menschenfeindlichkeit sind keine 
Randphänomene, sondern in allen Teilen 
der Gesellschaft zu beobachten. Das of-
fenbaren auch Wahlergebnisse von der 
kommunalen bis zur Bundesebene. Damit 
einhergehend lässt sich ein besorgniserre-
gender Anstieg von Hassrede und -taten, 
von Anfeindungen gegenüber als »an-
ders«,	»nicht	dazugehörig«	oder	»minder-
wertig«	konstruierten	Gruppen	beobach-
ten. Gesellschaftliche Spaltungstendenzen 
treten zunehmend deutlich zu Tage. Im-
mer mehr Menschen haben das Gefühl, 
dass ihre Stimme nicht zählt. Das Ausspie-
len von Gruppen, die in unterschiedlicher 
Weise auf gesellschaftliche Solidarität 
angewiesen sind, wird zur Strategie der 
gesellschaftlichen Spaltung. Es gilt, die-
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sen Tendenzen von Hass, Diskriminierung, 
Spaltung und Ausgrenzung entgegenzutre-
ten und sich aktiv für den Schutz der Wür-
de jedes Menschen und den respektvollen 
Umgang miteinander einzusetzen sowie 
unveräußerliche Grundrechte zu schüt-
zen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe.

(3) Das Schutzinstrumentarium des AGG 
erfasst die Bereiche Sozialschutz, soziale 
Sicherheit und Gesundheitsdienste sowie 
Bildung – aber nur bei privaten Trägern. 
Der Anwendungsbereich muss auf alle 
Formen des staatlichen Handelns ausge-
weitet werden. Zudem bedarf es einer 
Ergänzung und Überarbeitung der Diskri-
minierungsmerkmale in § 1 AGG. Wir for-
dern, die bisher fehlenden Merkmale »so-
ziale	Zuschreibung«	und	»Sprache«	sowie	
»antisemitische	Zuschreibung«	ergänzend	
aufzunehmen. Ebenso soll der Begriff 
»Rasse«	 durch	 »rassistische	 Zuschrei-
bung«	 ersetzt	 werden.	 Darüber	 hinaus	
müssen Betroffene von Diskriminierung 
durch die Einführung einer gesetzlichen 
Prozessstandschaft für Antidiskriminie-
rungsverbände sowie ein umfassendes 
Verbandsklagerecht, das auch strukturel-
le Diskriminierungstatbestände aufgrei-
fen kann, besser geschützt werden. Auch 
bedarf es eines Ausbaus und einer Verste-
tigung der Finanzierung von staatlichen 
und unabhängigen Beratungsstellen. Ziel 
muss sein, Handlungskompetenzen von 
Betroffenen und Diskriminierungsverant-
wortlichen auf individueller und institu-
tioneller Ebene zu stärken und zu erwei-
tern, um diskriminierende Praxen und 
Strukturen aufzubrechen und langfristig 
zu verändern.

(4) Die Soziale Arbeit trägt in besonderer 
Weise zu einer demokratischen, offenen 
und vielfältigen Gesellschaft bei, indem 
sie eine partizipative, offene und diskrimi-
nierungsfreie Kultur vermittelt. Die Wohl-

fahrtsverbände übernehmen als Träger 
von Diensten und Einrichtungen Verant-
wortung dafür, Menschen darin zu unter-
stützen, sich an demokratischen Werten 
zu orientieren und kritische Urteilskraft 
zu entwickeln. Damit dies bestmöglich ge-
lingt, müssen die Lehrpläne im Rahmen 
der Ausbildungen für die sozialen Berufe 
angepasst und durch diversitätssensible 
sowie rassismussensible Inhalte ergänzt 
werden. Ebenso müssen gezielt Weiterbil-
dungsmöglichkeiten zu diesen Inhalten für 
Menschen in der sozialen Arbeit gefördert 
werden.

(5) Es bedarf verstärkt Maßnahmen für 
eine rassismussensible Bildung und Förde-
rung entsprechender (Bildungs-)Projekte, 
um auf gesellschaftlicher Ebene über For-
men und Auswirkungen von Rassismus zu 
sensibilisieren. Die Anerkennung und kri-
tische Auseinandersetzung mit Rassismus 
ist für ein friedliches Zusammenleben aller 
Menschen in unserer Gesellschaft uner-
lässlich. Die diversitätsorientierte Organi-
sationsentwicklung als Weiterentwicklung 
der Interkulturellen Öffnung ist als Maxi-
me in Behörden, öffentlichen Einrichtun-
gen und Angeboten der Daseinsvorsor-
ge zu verankern und deren Umzusetzen 
strukturell zu fördern, um der Vielfalt der 
Gesellschaft Rechnung zu tragen.

(6) Die Wohlfahrtsverbände wenden sich 
mit Überzeugung gegen demokratiefeind-
liche und oftmals antisemitische Ver-
schwörungsmythen, gegen Ausgrenzung 
und Abwertung – auch von Mitarbeiten-
den und Engagierten –, wie sie vielfach im 
Netz, aber auch in anderen Medien ver-
breitet werden. Maßnahmen der politi-
schen Bildung und der Medienbildung sind 
hier besonders geeignete Ansätze. Medi-
enbildung muss stärker als bisher Teil der 
schulischen Bildung sowie der außerschu-
lischen Bildungsarbeit werden. Politische 
Bildung muss zielgruppengerecht ausge-
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baut werden – etwa über die Jugendfrei-
willigendienste.

(7) Um spezifische und effektive Maßnah-
men gegen bestehende Ungleichheiten 
beschließen zu können und das gesell-
schaftliche Bewusstsein für bestehende 
Diskriminierungsformen zu schärfen, be-
darf es Maßnahmen für eine umfassen-
dere und differenzierte statistische Erfas-
sung der unterschiedlichen Diskriminie-
rungsformen sowie von antisemitisch und 
rassistisch motivierten Gewaltstraftaten. 
Darüber hinaus fordern wir, das Gleich-
stellungs- und Antidiskriminierungsmoni-
toring auf- und auszubauen (u.a. Rassis-
musmonitor des DeZIM, Datenerhebung 
des Bundes zum Gesundheitswesen, RIAS 
zu Antisemitismus etc.).

Themenfeld 13:

Bürgerschaftliches Engagement und Frei-
willigendienste

Erwartungen:

1. Wir erwarten die Umsetzung von Enga-
gementpolitik als Querschnittspolitik: Mit 
Bürgerschaftlichem Engagement unsere 
Demokratie aktiv gestalten.

2. Wir erwarten Förderungen von Enga-
gementinfrastrukturen in allen »Lebens-
welten«:	Mit	Digitalisierung	Bürgerschaft-
liches Engagement aktiv fördern und ge-
stalten.

3. Wir erwarten Freiwilligendienste allen 
Interessierten zu ermöglichen und zivilge-
sellschaftlich weiter zu entwickeln: Frei-
willigendienste sichern - gesellschaftlichen 
Zusammenhalt stärken.

4. Wir erwarten gesellschaftliche Vielfalt 
und Diversität auch im Engagement: Inklu-
sives Engagement für alle Menschen.

Erläuterungen:

(1) Im Kern geht es hier um eine angemes-
sene, verlässliche Finanzierung der Infra-
strukturen des Bürgerschaftlichen Enga-
gements (BE) über Projektförderungen 
und zeitlich begrenzte Programme hinaus 
sowie um passgenaue Bundesprogramme 
mit einer dauerhaften Verankerung im 
Bundeshaushalt.

Bürgerschaftliches Engagement ist der 
Kern einer aktiven Demokratie. Unser Ziel 
ist die Ausrichtung der Engagementpolitik 
als eine Politik zur Stärkung des Gemein-
wohls, von Demokratie und sozialem Zu-
sammenhalt.

(2) Um der zunehmenden Digitalisierung 
aller Lebenswelten gerecht zu werden, 
muss Digitalisierung auch entsprechend 
im Engagementbereich ermöglicht wer-
den.

Daher erwarten wir sowohl über die 
Deutsche Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt (DSEE) als auch über spezielle 
Förderrichtlinien, kontinuierliche Investi-
tionen in die digitale Ausstattung zu er-
möglichen, um vielfältige Teilhabe der Zi-
vilgesellschaft zu gewährleisten. Ein ers-
ter wichtiger Schritt ist der Ausbau einer 
digitalen Infrastruktur bis in die Glieder-
rungen der Verbände mit dem Ziel, das 
Know-how in der Zivilgesellschaft u.a. 
durch Fort- und Weiterbildung zu erwei-
tern. In der Perspektive muss die Förde-
rung der Digitalisierung des BE integraler 
Bestandteil bestehender Förderstruktu-
ren werden.

(3) Wir erwarten, dass die Bundesmit-
tel für alle Formen an Inlands- und Aus-
landsformaten der Freiwilligendienste 
bedarfsorientiert und mit einer mittel-
fristigen Sicherung zur Verfügung ge-
stellt werden. Das BMFSFJ-Konzept des 
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Jugendfreiwilligenjahres muss umgesetzt 
werden. Im Sinne der Subsidiarität muss 
die Verpflichtung der Durchführung der 
Seminare zur politischen Bildung in den 
Bildungszentren des Bundes aufgehoben 
werden.

In der Pandemie haben die Freiwilligen-
dienste erneut unter Beweis gestellt, wie 
wertvoll sie für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt sind. Um die positive Wir-
kung der Freiwilligendienste für das Ge-
meinwohl zu erhalten und zu erweitern, 
müssen Freiwillige, Einsatzstellen, Träger 
und Zentralstellen Rahmenbedingungen 
vorfinden, die Bewährtes stärken und 
gleichzeitig den Raum geben, um Neues 
zu entwickeln.

(4) Wir erwarten bessere und passge-
nauere Informationen für die Ansprache 
der unterschiedlichen Zielgruppen, die 
Schaffung von Zugängen und den Abbau 
von Zugangshindernissen. Stigmatisie-
rende Förderlogiken – wie aktuell in den 
Freiwilligendiensten – sind nachhaltig 
abzubauen. Allen Freiwilligen muss der 
Zugang zum bürgerschaftlichen Engage-
ment ermöglicht werden. In diesem Sin-
ne ist § 78 Absatz 5 SGB IX dahingehend 
zu verändern, dass Leistungsberechtigte 
Personen auch Assistenzen für ehrenamt-
liche Tätigkeiten und zur Ausübung von 
Engagement erhalten. Eine vorrangige 
Erbringung solcher Leistungen durch das 
nachbarschaftliche und familiäre Umfeld 
ist praxisfern. Unterstützungsleistungen 
zur Ausübung von Engagement müssen 
im Rahmen der Teilhabeleistung aner-
kannt und ohne aufwendigen Legitimati-
onsdruck für den Leistungsberechtigten 
entsprechend finanziert werden. Die Ein-
bindung unterschiedlichster Zielgruppen 
(Vielfalt und Diversität) in Formen des 
Bürgerschaftlichen Engagements muss 
von der Politik gewollt und aktiv geför-
dert werden.

Themenfeld 15:

Gemeinnützigkeit I Entbürokratisierung I 
Umsatzsteuer

Erwartungen:

1. Investitionen durch Rücklagenbildung 
ermöglichen – Wettbewerbsnachteile aus-
gleichen

2. Wir erwarten mehr Klarheit und Rechts-
sicherheit im Umsatzsteuerrecht

3. Wir erwarten die Einführung einer Busi-
ness Judgement Rule

4. Wir erwarten eine Entbürokratisierung 
des Gemeinnützigkeitsrechtes

Erläuterungen:

(1) Den steuerrechtlichen Rahmen für das 
Handeln der sozialwirtschaftlichen Ein-
richtungen der Freien Wohlfahrtspflege 
bildet das Gemeinnützigkeitsrecht. Nicht 
die Gewinnerzielung, sondern die Sorge 
um hilfsbedürftige Menschen steht im 
Mittelpunkt der Tätigkeit der gemein-
nützigen Sozialunternehmen der Frei-
en Wohlfahrtspflege. In ihrem Dienst an 
hilfsbedürftigen Menschen stehen die 
gemeinnützigen Sozialunternehmen der 
Freien Wohlfahrtspflege auch im Wett-
bewerb mit gewerblichen Unternehmen. 
Zunehmend werden Leistungen nach den 
Vorschriften des Vergaberechts ausge-
schrieben, nach dem Preis und Qualität 
entscheidende Faktoren sind. Ein starker 
wettbewerbsfähiger Dritter Sektor ist ein 
Garant für eine optimale Versorgung hilfs-
bedürftiger Menschen. Um am Markt zu 
bestehen, müssen die gemeinnützigen 
Unternehmen und Einrichtungen in die 
hierfür notwendigen Arbeitsmittel und 
Immobilien investieren. Hierfür sind Über-
schüsse erforderlich.
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Es besteht Rechtsunsicherheit inwieweit 
erwirtschaftete Überschüsse aufgrund ge-
meinnützigkeitsrechtlicher Vorgaben zu-
lässig sind. Hierzu gibt es in Verwaltungs-
vorschriften und der Rechtsprechung un-
terschiedliche Auffassungen. Nachweise 
und Begründungen sind nur mit hohem 
bürokratischem Aufwand zu führen. Im 
sogenannten Zweckbetrieb der Wohl-
fahrtspflege besteht die Einschränkung, 
dass	 dieser	 »nicht	 des	 Erwerbs	 wegen«	
(ohne Gewinnerzielungsabsicht) geführt 
werden darf.

Diese Einschränkung ist unnötig, da das 
Gemeinnützigkeitsrecht sicherstellt, dass 
durch Gewinne weder Mitglieder, noch 
Gesellschafter, Mitarbeitende oder ande-
re Dritte begünstigt werden dürfen. Die 
Regelung ist daher zu streichen.

(2) Seit geraumer Zeit besteht für den Ge-
setzgeber die Aufgabe, das Unionsrecht 
(Mehrwertsteuersystemrichtlinie) in na-
tionales Recht (Umsatzsteuergesetz) zu 
überführen. Um die vorhandenen finanzi-
ellen Ressourcen für hilfsbedürftige Men-
schen bestmöglich einsetzen zu können, 
ist die wohlfahrtspflegerische Leistung von 
der Umsatzsteuer befreit. Diese Steuerbe-
freiungen müssen durch klare, eindeutige 
und handhabbare Regelungen in nationa-
les Umsatzsteuerrecht überführt werden. 
Wir fordern eine sinnvolle Priorisierung 
zwischen der Steuerbegünstigung für Tä-
tigkeiten, mit denen gemeinnützige Zwe-
cke verwirklicht werden und dem Wettbe-
werbsschutz. Daher müssen z. B. »Essen 
auf	Rädern«	für	hilfsbedürftige	Menschen	
oder Bewegungstherapien (Funktions- 
und Bewegungstraining für Menschen mit 
rheumatischen Erkrankungen), die nicht 
auf der Basis von ärztlichen Verordnungen 
angeboten werden, steuerbegünstigt sein.

Von besonderer Bedeutung ist der Auf-
fangtatbestand für Steuerbefreiungen in 

§ 4 Nr. 18 UStG. Nach der derzeitigen Re-
gelung ist unklar, welche Leistungen unter 
diese Umsatzsteuerbefreiung fallen. Zur 
Erhöhung der Rechtssicherheit fordern 
wir die beispielhafte Benennung der Leis-
tungen der amtlich anerkannten Spitzen-
verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
und ihrer Untergliederungen in dieser Be-
freiungsvorschrift.

Sofern keine Umsatzsteuerbefreiung für 
wohlfahrtspflegerische Leistungen an-
wendbar ist, kann der ermäßigte Umsatz-
steuersatz (7,0 %) angewandt werden. 
Dieser ist der Nachteilsausgleich für be-
stehende Mehraufwendungen z. B. in In-
klusionsbetrieben oder in Werkstätten für 
behinderte Menschen. Er ist erforderlich, 
um im Wettbewerb nachhaltig Einnahmen 
zu erzielen. Die Regelung ist kompliziert 
und das Verhältnis zu Mitwettbewerbern 
nicht eindeutig bestimmbar. Für den An-
wender besteht Rechtsunsicherheit. Wir 
fordern daher die Streichung von Satz 3 
der Regelung in § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buch-
stabe a des Umsatzsteuergesetzes. Die 
Umsetzung dieser Änderungen würde die 
unnötige Bindung von personellen und 
sachlichen Ressourcen beenden und die 
verfügbaren Mittel für hilfsbedürftige 
Menschen erhöhen.

(3) Turnusgemäß prüft die Finanzverwal-
tung inwieweit das Handeln eines gemein-
nützigen Unternehmens der Satzung und 
den gemeinnützigkeitsrechtlichen Vor-
gaben entspricht. Ein Verstoß kann zum 
Entzug der Gemeinnützigkeit führen. Hier 
findet ausschließlich eine Rückschau statt.

Dies berücksichtigt nicht, dass eine Ent-
scheidung, die sich rückblickend nach heu-
tigem Kenntnisstand als fehlerhaft erwie-
sen hat, unter Berücksichtigung der zum 
Zeitpunkt der Entscheidung bekannten 
Umstände richtig und vernünftig war. Die 
Sanktionierung einer solchen Entschei-
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dung, z. B. durch die Finanzverwaltung aus 
einer rückwirkenden Betrachtung heraus, 
ist für die Entscheidungsträger eines Un-
ternehmens oftmals problematisch. Wie 
in der gewerblichen Wirtschaft schon 
lange üblich, fordern wir hier die Einfüh-
rung einer Business Judgement Rule, die 
Entscheider - auch von gemeinnützigen 
Unternehmungen - dann von der Haftung 
befreit, wenn sie auf der Basis der zum 
Zeitpunkt der Entscheidung angemessen 
verfügbaren Informationen, ohne Be-
rücksichtigung sachfremder Interessen 
zum Wohle der Gesellschaft und in gutem 
Glauben gehandelt haben.

(4) Die Regelungen des Gemeinnützig-
keitsrechtes haben sich in weiten Teilen 
bewährt. Dennoch ist das Gemeinnüt-
zigkeitsrecht von erheblichen Nachweis-
pflichten und Einschränkungen geprägt. 
Diese bestehen besonders auf der Ebene 
der steuerlichen Verwaltungsvorschrif-
ten. Mittel für die Erfüllung bürokrati-
scher Pflichten stehen einer effizienten 
Arbeitsweise entgegen und müssen auf 
ein zwingend notwendiges Maß begrenzt 

werden. Ein Beispiel hierfür ist die der-
zeitige Auslegung der 4-Sphärentheorie. 
Die gemeinnützige Körperschaft spaltet 
sich steuerrechtlich in vier Bereiche: der 
ideelle Bereich, der gemeinnützigkeits-
rechtliche Zweckbetrieb, die Vermögens-
verwaltung und der steuerpflichtige wirt-
schaftliche Geschäftsbetrieb. Jeder dieser 
vier Bereiche ist durch eine diverse Anzahl 
von Verwaltungsvorschriften geregelt, 
ebenso wie die Beziehungen zwischen die-
sen Bereichen. Wir fordern eine kritische 
Prüfung von Anzahl und Umfang der Ver-
waltungsvorschriften, eine Vereinfachung 
und Streichung unnötiger Regelungen. 
Die Sonderregelungen, die im Zuge der 
Corona-Pandemie durch das BMF erlassen 
wurden, könnten hier als Maßstab dienen.

Die Freie Wohlfahrtspflege ist innovativ! 
Um innovative Geschäftsideen wettbe-
werbsfähig im gemeinnützigen Sektor um-
zusetzen, ist der administrative Aufwand 
auf ein Minimum zu begrenzen.

Weitere Informationen: 
https://www.bagfw.de/

https://www.bagfw.de/
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BUNDESKONFERENZ	DER	MIGRANTENORGANISATIONEN	(BKMO),	IRANISCHE	GE-
MEINDE	IN	DEUTSCHLAND	(IGD)	U.A.

FORDERUNGSKATALOG: MIT ENGAGEMENT DEMOKRA-
TISCHES ZUSAMMENLEBEN IN VIELFALT STÄRKEN

Politische Forderungen zivilgesellschaftli-
cher Organisationen an die neue Bundes-
regierung, die Fraktionen sowie Mitglieder 
des Bundestags für ein diverses und vielfäl-
tiges Deutschland 

Präambel

Bürgerschaftliches Engagement ist ein we-
sentlicher Bestandteil unseres demokrati-
schen Gemeinwesens. Eine starke Zivil-
gesellschaft trägt zum gesellschaftlichen 
Zusammenhalt bei, der zunehmend durch 
Polarisierung und gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit in Frage gestellt wird. 

Mittlerweile haben ca. 25% der Bevölke-
rung in Deutschland eine Einwanderungs-
geschichte. Aktuelle Studien belegen, dass 
sich dieser Anteil in Kürze aufgrund des 
demographischen Wandels verdoppeln 
wird. Rassismus und gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit sind indes sowohl 
im Alltag als auch strukturell weiterhin 
verbreitet, stellen nach wie vor eine gro-
ße Herausforderung dar und haben in 

den vergangenen Jahren, verstärkt etwa 
durch die Corona-Pandemie, an Kraft ge-
wonnen. Um dieser Gefährdung unserer 
Demokratie zu begegnen, bedarf es struk-
tureller Veränderungen der Gesellschaft 
und einer nachhaltigen Stärkung der Zivil-
gesellschaft.

Das hat die scheidende Bundesregierung 
erkannt und mit ihrem »Maßnahmenkata-
log des Kabinettausschusses zur Bekämp-
fung von Rechtsextremismus und Rassis-
mus«	 erste	 Gegenmaßnahmen	 skizziert.	
Die unterzeichnenden Organisationen 
dieses Forderungskatalogs begrüßen den 
Maßnahmenkatalog ausdrücklich und for-
dern die zukünftige Bundesregierung auf, 
an diesen anzuknüpfen. Gleichwohl gehen 
die beschlossenen Maßnahmen nicht weit 
genug. Vor diesem Hintergrund verstehen 
wir, als Akteure der Zivilgesellschaft, die 
nachfolgenden Forderungen als Aufruf, 
allen Menschen gesellschaftliche Teilhabe 
zu ermöglichen und das demokratische 
Zusammenleben in Vielfalt zu stärken. Im 
Bewusstsein darüber, dass unterschiedli-

Der Forderungskatalog wurde durch die Bundeskonferenz der Migrantenorgani-
sationen	 (BKMO)	 und	 die	 Iranische	 Gemeinde	 in	 Deutschland	 e.	 V.	 (IGD)	 erarbei-
tet,	 unterstützt	 durch	 die	 Geschäftsstelle	 des	 Bundesnetzwerks	 Bürgerschaftliches	
Engagement	 (BBE),	 und	 in	 einem	 mehrstufigen	 Prozess	 mit	 mehreren	 Organisati-
onen	diskutiert	 und	finalisiert.	 Anschließend	wurde	der	 Katalog	 anderen	Organisa-
tionen	zur	Mitzeichnung	vorgelegt.	41	Organisationen	und	zwei	Einzelpersonen	ha-
ben	mitgezeichnet.	Die	 IGD	und	mehrere	der	mitunterzeichnenden	Organisationen	
sind	kooperierendes	oder	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.	Der	Katalog	mit	allen	
Mitzeichnenden	 ist	zu	finden	unter:	https://www.b-b-e.de/fileadmin/Redaktion/06_
Service/03_Aktuelles/2021/2021-08-Forderungskatalog-Vielfalt.pdf

https://www.b-b-e.de/fileadmin/Redaktion/06_Service/03_Aktuelles/2021/2021-08-Forderungskatalog-Vielfalt.pdf
https://www.b-b-e.de/fileadmin/Redaktion/06_Service/03_Aktuelles/2021/2021-08-Forderungskatalog-Vielfalt.pdf
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che Diskriminierungsdimensionen existie-
ren, zielen die hier aufgestellten Forderun-
gen auf Deutschland als eine Migrations-
gesellschaft ab.

Forderungen

I. Der Kampf gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus 
und für ein Zusammenleben in Vielfalt be-
darf der rechtlichen und strukturellen Fun-
dierung, um die Handlungsfähigkeit aller 
gesellschaftlichen Akteure zu stärken. Wir 
fordern daher, die rechtlichen und struktu-
rellen Rahmenbedingungen für Vielfalt zu 
schaffen und entschiedener gegen Rassis-
mus sowie gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit vorzugehen. Hierzu gehört:

 ¾ Es bedarf eines klaren Bekenntnisses 
des Staates zu Vielfalt und dazu, dass 
Deutschland eine Migrationsgesell-
schaft ist. Wir fordern, im Grundge-
setz einen Artikel aufzunehmen, der 
Deutschland als Einwanderungsge-
sellschaft definiert, und damit auch 
ein zusätzliches Staatsziel »Förderung 
gleichberechtigter Teilhabe und Chan-
cengerechtigkeit«	ausweist.	Das	ist	be-
reits beispielhaft auf Länderebene mit 
der Aufnahme einer Antirassismus-
Klausel in die Verfassungen der Bun-
desländer Brandenburg und Sachsen-
Anhalt gelungen. Aufbauend auf das 
Diskriminierungsverbot ergebe sich 
eine größere staatliche Handlungsfä-
higkeit.

 ¾ In Anerkennung der Tatsache, dass 
Deutschland eine Migrationsgesell-
schaft ist und die Gewährleistung 
gleichberechtigter Teilhabe aller Men-
schen eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe darstellt, muss der Themen-
komplex auf Bundesebene in der Exe-
kutive eigenständig verankert werden. 
Wir fordern, entweder
•  ein »Bundesministerium für Diver-

sität,	Teilhabe	und	Migration«		ein-
zuführen. Oder

• den Posten der/des »Integrations-
beauftragten der Bundesregie-
rung«	 zur	 »Beauftragten	 für	 Di-
versität, Migration, Teilhabe und 
gegen	Rassismus«	weiter	zu	entwi-
ckeln, mit entsprechender Erweite-
rung der Handlungsfelder. 

 ¾ Noch immer spiegeln staatliche Ein-
richtungen, wie etwa Ministerien, die 
Vielfalt der Gesellschaft unter ihren 
Mitarbeitenden nicht wider. Wir for-
dern, 
• ein Bundespartizipationsgesetz zu 

erarbeiten, das unter anderem ba-
sierend auf der oben genannten 
gesetzlichen Definition von grup-
penbezogener Menschenfeindlich-
keit eine wissenschaftlich fundierte 
verpflichtende Quote im öffentli-
chen Dienst für Menschen, die von 
Rassismus und anderen Formen 
von Diskriminierung potentiell be-
troffen sind, einführt. Ziel sollte 
sein, den öffentlichen Dienst stär-
ker für alle Mitglieder der Gesell-
schaft zu öffnen. Sowie

• unabhängige Beschwerdestellen 
in Verwaltungen und Sicherheits-
behörden einzurichten, an die sich 
von Rassismus und Diskriminierung 
betroffene Angestellte wenden 
können.

 ¾ Die strafrechtliche Verfolgung grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit 
ist aktuell schwerlich möglich. Wir 
fordern, eine gesetzliche Definition 
von gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit zu erarbeiten und basie-
rend auf dieser, Rassismus in seinen 
unterschiedlichen Ausprägungen als 
Straftatbestände in das Strafgesetz-
buch aufzunehmen.

 ¾ In Gesetzesentwürfen des Bundes fin-
den Aspekte von Rassismus, Diskrimi-
nierung und Marginalisierung weiter-
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hin zu geringe Beachtung. Wir fordern, 
ähnlich dem Ethikrat, einen »Partizipa-
tionsrats	 Migrationsgesellschaft«	 ein-
zuberufen, der die Bundesregierung 
und den Bundestag bei der Erarbei-
tung von Gesetzen hinsichtlich Chan-
cengerechtigkeit und gleichberechtig-
ter Teilhabe aller Menschen berät.

 ¾ Es mangelt an evidenzbasierten Er-
kenntnissen zu Deutschland als eine 
vielfältige Gesellschaft. Wir fordern, 
dass die unabhängige Forschung zu 
Rassismus, gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit, Diskriminierung, 
Teilhabehindernissen, Intersektionali-
tät sowie Vielfalt in ihren unterschied-
lichen Dimensionen stärker gefördert 
wird. Es bedarf weiterer Daten und 
Erkenntnisse zu Deutschland als Ein-
wanderungsgesellschaft, auch um bei-
spielsweise Alternativbegriffe und -de-
finitionen	zu	»Migrationshintergrund«	
zu diskutieren und zu erarbeiten. Hier-
zu gehört ebenso die Etablierung von 
Lehrstühlen zum Themenkomplex Ras-
sismus, um das Thema strukturell in 
Universität zu verankern. 

II. Die gut 29 Millionen freiwillig engagier-
ten Menschen in Deutschland und die sie 
unterstützenden Strukturen der organisier-
ten Zivilgesellschaft sind eine Stütze der 
Demokratie. Sie leisten einen wesentlichen 
Beitrag dazu, dass der gesellschaftliche 
Zusammenhalt erhalten bleibt, auch in Kri-
senzeiten. Wir fordern, die Zivilgesellschaft 
und das bürgerschaftliche Engagement 
weiter zu stärken und intensiver in politi-
sche Prozesse einzubinden. Hierzu gehören:

 ¾ Die Corona-Krise gefährdet zivilgesell-
schaftliche Organisationen, die die 
Infrastruktur für das bürgerschaftli-
che Engagement stellen. Sie bündeln 
Expertise, schaffen Räume für ge-
sellschaftliche Teilhabe und sind An-
laufstelle für Millionen engagierter 

Bürger*innen. Ihr Überleben ist von 
herausragender Bedeutung für die 
Frage, ob die Krise als Chance genutzt 
werden kann. Wir fordern ähnlich dem 
»Maßnahmenpaket für Unternehmen 
gegen	die	Folgen	des	Coronavirus«	ein	
»Maßnahmenpaket	 Zivilgesellschaft«,	
um die Handlungsfähigkeit dieser Or-
ganisationen zu erhalten und eine Kri-
se des Engagements nach der Krise zu 
vermeiden.

 ¾ Aktuelle Förderrichtlinien des Bundes 
ermöglichen meist nur eine Projekt-
förderung. Dies bedeutet eine gerin-
ge Planungs- und Zukunftssicherheit 
für zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen. Ein nachhaltiges Engagement ge-
gen Rassismus und gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit ist hierdurch 
nicht möglich. Wir fordern, von der 
Projektförderung abzurücken und das 
bürgerschaftliche Engagement und die 
sie tragenden Organisationen struktu-
rell sowie nachhaltig jenseits von ein-
zelnen Projekten zu fördern. Hierzu ge-
hören insbesondere 
• die Verabschiedung eines Demo-

kratiefördergesetzes, 
• der Ausbau des Förderaspekts der 

Deutschen Stiftung für Engage-
ment und Ehrenamt, 

• die Schaffung einer gesetzlichen 
Grundlage zur mehrjährigen Förde-
rung von Vorhaben, 

• sowie die Entfristung von beste-
henden Programmen.

 ¾ Migrant*innenorganisationen prägen 
seit Jahrzehnten die zivilgesellschaft-
liche Organisationslandschaft in 
Deutschland. Sie leisten durch ihre 
Arbeit nicht nur einen Beitrag zu ge-
sellschaftlicher Teilhabe und Integra-
tion, sondern tragen darüber hinaus 
zur Sichtbarkeit von Vielfalt bei. Sie 
sind politisch-gesellschaftliche Stim-
men marginalisierter Gruppen und er-
öffnen Räume für Empowerment und 
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Teilhabe. Sie gilt es daher nachhaltig zu 
stärken und einzubinden. Wir fordern,
• die Strukturförderung von 

Migrant*-innenorganisationen in 
den kommenden Jahren auszubau-
en, um bestehende Strukturen zu 
festigen und den Aufbau neuer Or-
ganisationen mit Migrationsbezug 
zu ermöglichen. Sowie

• die Beteiligungsmöglichkeiten an 
Förderprogrammen aller Ministe-
rien niedrigschwellig zu gestalten, 
etwa durch die Verringerung des 
Eigenmittelanteils bzw. Anrech-
nung von Engagement als Eigen-
mittel, um die Diversität in der Or-
ganisationslandschaft noch weiter 
zu fördern. 

 ¾ Migrant*innenorganisationen bündeln 
Erfahrungen zum Themenfeld Ras-
sismus und gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit durch ihre Mitglie-
der und verfügen über Expertise zu 
Fragen gesellschaftlicher Teilhabe aller 
Menschen. Wir fordern, diese Erfah-
rungen und Expertise in Wert zu set-
zen und Migrant*innenorganisationen 
verbindlich bei der Erarbeitung von 
Förderrichtlinien zur Extremismus- und 
Rassismusprävention, Bekämpfung von 
gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit und Diskriminierung von Beginn an 
einzubinden und zu fördern.

 ¾ Die Zivilgesellschaft ist ein praktischer 
Lernort für Demokratie, die Übernah-
me gesellschaftlicher Verantwortung 

und die Stärkung gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts. Zugleich ist sie als infor-
meller und non-formaler Lernort we-
nig anerkannt. Wir fordern den Bund 
auf, sich dafür stark zu machen, die 
Zivilgesellschaft stärker als informellen 
und non-formalen Lernort zu fördern.

 ¾ Bildungseinrichtungen, wie etwa Schu-
len und Universitäten, sind weiterhin 
noch nicht offen genug für bürger-
schaftliches Engagement. Wir fordern 
den Bund auf, sich dafür einzusetzen, 
dass gesellschaftlicher Zusammen-
halt, Demokratiebildung und bürger-
schaftliches Engagement als Themen 
in die Ausbildung und Lehrpläne von 
Lehrer*innen und in der Aus- und Wei-
terbildung von Verwaltungsangestell-
ten aufgenommen werden und die 
strukturelle Diskriminierung in Schulen 
stärker bekämpft wird. 

 ¾ Die zunehmende Radikalisierung am 
rechten Rand des gesellschaftlichen 
Spektrums stellt für Engagierte und 
zivilgesellschaftliche Organisationen, 
die sich für ein Zusammenleben in 
Vielfalt einsetzen, eine steigende Ge-
fahr dar. Sie sind zunehmend Ziel und 
Opfer rechtsextremistischer Angriffe. 
Wir fordern, Engagierte und zivilge-
sellschaftliche Organisationen bes-
ser gegen rechtsextreme Angriffe zu 
schützen. Eine Möglichkeit wäre es, Si-
cherheitsmaßnahmen als förderfähige 
Ausgaben in Förderrichtlinien mitzu-
denken und zu finanzieren.
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Bürgerschaftliches Engagement: Gemein-
sam und Nachhaltig gestalten

Das Engagement von Bürgerinnen und 
Bürgern für alle Lebensbereiche in Stadt 
und Land ist wichtiger denn je.

Transformationsprozesse mit starker Zivil-
gesellschaft gestalten.

Unser Land steht vor großen Transforma-
tionsprozessen. Klimapolitische Heraus-
forderungen, die Bekämpfung von Polari-
sierung und Extremismus bis hin zur Stär-
kung von Kindern und Jugendlichen nach 
der Pandemie – all das kann nur bewältigt 
werden, wenn Politik und eine starke Zivil-
gesellschaft eng zusammenarbeiten.

Zusammenhalt und Inklusion durch Teilha-
be ermöglichen.

Denn bürgerschaftliches Engagement 
schafft – gerade in schwierigen Zeiten – 
Orte des sozialen Miteinanders, der Bil-
dung und Teilhabe für Menschen unter-
schiedlichster Generationen, religiöser 
und kultureller Zugehörigkeit, Herkünfte 

und Lebensumstände. Dadurch wirkt es 
auch der zunehmenden Ungleichheit in 
unserer Gesellschaft entgegen und schafft 
inklusive Zugänge für alle.

Selbstorganisation und Eigensinn fördern.

Wir fordern daher, das Prinzip der Selbst-
organisation der Zivilgesellschaft zum all-
gemeinen Prinzip von Engagementpolitik 
zu machen, bürgerschaftliches Engage-
ment als Partner von Politik und Verwal-
tung auf Augenhöhe einzubinden.

Den Einsatz der mehr als ein Drittel frei-
willig engagierten Bürgerinnen und Bürger 
unterstützen.

28,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger 
in Deutschland sind bürgerschaftlich ak-
tiv – ein Großteil davon in einer der rund 
630.000 gemeinnützigen Organisationen, 
von denen mindestens 70 Prozent ehren-
amtlich organisiert sind. Indem die Enga-
gierten für konkrete Themen bürgerschaft-
liche Mitverantwortung übernehmen, 
gestalten sie aktiv unsere lebendige Demo-
kratie mit. 

Das Bündnis für Gemeinnützigkeit ist ein Zusammenschluss von großen Dachverbän-
den	und	unabhängigen	Organisationen	des	Dritten	Sektors	sowie	von	Experten	und	
Wissenschaftlern.	Diese	repräsentieren	Organisationen	mit	 insgesamt	über	15	Milli-
onen Mitgliedern. Das Bündnis für Gemeinnützigkeit hat sich zum Ziel gesetzt, Iden-
tität,	Gewicht,	Außenwirkung	und	 kooperative	Aktionsfähigkeit	 des	Dritten	 Sektors	
gegenüber	Politik	und	Verwaltung	zu	stärken.	Ihm	gehören	auch	Mitgliedsorganisati-
onen	des	BBE	an,	PD	Dr.	Ansgar	Klein,	Hauptgeschäftsführer	des	BBE,	ist	im	Beirat	des	
Bündnisses.
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Demokratie braucht breite Räume für zi-
vilgesellschaftliches Engagement außer-
halb von Parteien. Wir erwarten von der 
künftigen Bundesregierung, dass sie diese 
Freiräume stets schützt und sie, wo erfor-
derlich, erweitert.

Engagierte und gemeinnützige Organisa-
tionen als Partner für Politik und Verwal-
tung stärker einbinden – gerade jetzt!

Mit ihren Erfahrungen und Kompeten-
zen, ihren Netzwerken und gewachsenen 
Strukturen können Engagierte und ge-
meinnützige Organisationen dabei helfen, 
Lösungen für unsere gemeinsame Zukunft 
zu entwickeln. Dieses Potential der Enga-
gierten und gemeinnützigen Organisati-
onen zur Vorbereitung und Umsetzung 
politischer Entscheidungen ließe sich noch 
weitaus mehr nutzen und dadurch auch 
das Verständnis für politische Entschei-
dungsprozesse weiter erhöhen.

Dialogbereite, dauerhafte und nachhaltige 
Engagementpolitik umsetzen.

Damit die Engagierten und ihre gemein-
nützigen Organisationen ihre Arbeit 
wirksam durchführen und konstruktiv 
zur Transformation unserer Gesellschaft 
beitragen können, ist es erforderlich, die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für sie 
zu verbessern sowie ihre Infrastrukturen 
und Aktivitäten zu stärken.

Die nachfolgend aufgeführten Handlungs-
felder sind in der 20. Legislaturperiode 
für die neue Bundesregierung besonders 
dringlich:

1. Engagementpolitik als Querschnittspolitik 
mit starker Koordination weiterentwickeln

Dialog und Kooperation von bürgerschaft-
lichem Engagement und Politik finden in 
vielen Politikfeldern statt. In Bildung und 

Entwicklungszusammenarbeit, Gesund-
heit und sozialen Diensten, Sport und Kul-
tur, Klimapolitik und weiteren Feldern ist 
die Politik auf eine starke Zivilgesellschaft 
angewiesen. Engagementpolitik ist da-
mit auch Querschnittspolitik. Gleichzeitig 
braucht Engagementpolitik eine starke 
Koordination. Beides gilt es, in der kom-
menden Legislaturperiode zukunftsfest 
weiterzuentwickeln.

Wir fordern: Die Koordinationsfunktion, 
wie sie derzeit vom BMFSFJ in der Bun-
desregierung ausgeübt wird, muss in der 
kommenden Legislaturperiode gestärkt 
werden, um dadurch die Weiterentwick-
lung von Engagementpolitik zu einer ech-
ten Querschnittspolitik in allen Ministeri-
en zu ermöglichen.

2. Vollausschuss Bürgerschaftliches Enga-
gement in der 20. Legislaturperiode ein-
richten

Dass die Perspektive gemeinnütziger 
Organisationen bei der Einführung ei-
nes Transparenzregisters nicht adäquat 
mitgedacht wurde und eine zivilgesell-
schaftliche Initiative überhaupt erst nötig 
gemacht hat, zeigt einmal mehr: Im Pro-
zess der Gesetzgebung braucht es auch 
im Bundestag eine regulär mitberatende 
Struktur, die entsprechende Vorgänge 
aus Sicht des bürgerschaftlichen Engage-
ments einbringt. Das kann nur durch die 
Aufwertung des Unterausschusses Bür-
gerschaftliches Engagement zu einem re-
gulären Ausschuss gelingen. Ein solcher 
Vollausschuss soll durch einen erweiter-
ten Funktionszuschnitt sowohl engage-
ment- als auch demokratiepolitische The-
men mitberaten.

Wir fordern: Der Bundestag muss in der 
20. Legislaturperiode zu den Themen En-
gagement- und Demokratiepolitik einen 
eigenständigen Vollausschuss einrichten.
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3. Rechtsicheren, unbürokratischen, enga-
gementförderlichen Rechtsrahmen schaf-
fen

Alle Formen des bürgerschaftlichen Enga-
gements inklusive gewählter Ehrenämter 
dürfen nicht durch die zunehmende Bü-
rokratie erstickt werden. Die Übernahme 
von Ehrenämtern wird aufgrund zuneh-
mender Verwaltungsaufgaben, Melde-
pflichten und persönlicher Haftungsrisiken 
durch immer mehr und immer komplexer 
werdende Regulierung zunehmend unat-
traktiver. Es bedarf einfacherer gesetzli-
cher Regelungen gerade auch im Gemein-
nützigkeitsrecht. Daneben schränken star-
re Regelungen wie das Jährlichkeitsprinzip 
im Haushaltsrecht und die fehlende Aner-
kennung von bürgerschaftlich engagierter 
eingebrachter Zeit als Eigenleistung die 
Fördermittelvergaben ein.

Darüber hinaus darf die Verantwortung 
für staatliche Aufgaben nicht den Enga-
gierten aufgebürdet werden. Dies betrifft 
nicht nur mehrfache Meldepflichten in 
Registern, sondern auch die geplanten zu-
sätzlichen Regelungen zur digitalen Spen-
denbescheinigung.

Wesentlich für das bürgerschaftliche Enga-
gement ist zudem, gerade im Gemeinnüt-
zigkeitsrecht einen rechtsicheren Rahmen 
für das bürgerschaftliche Engagement zu 
schaffen. Dieser muss ein flexibles Agie-
ren eines gemeinnützigen Sozialunter-
nehmens ermöglichen. Nachweispflichten 
sind zu begrenzen. Dazu gehören nicht nur 
die Anpassung der Zweckbetriebsdefini-
tionen in der Abgabenordnung zur Behe-
bung ungerechtfertigter Einschränkungen 
von gemeinnützigen Sozialunternehmen, 
klare Regelungen der Umsatzsteuerbefrei-
ungstatbestände im Umsatzsteuergesetz 
oder eine Klarstellung zum zulässigen Um-
fang politischer Tätigkeit von gemeinnützi-
gen Organisationen, sondern auch Instru-

mente wie zum Beispiel eine Umsatzsteu-
eranrufungsauskunft und Regelungen zur 
Haftungserleichterung wie die Business 
Judgement Rule im Gemeinnützigkeits- 
und Vereinsrecht.

Wir fordern: Bürgerschaftliches Engage-
ment ist zukünftig durch systematische 
Überprüfung aller Gesetzesentwürfe auf 
unnötige Folgekosten und übermäßigen 
administrativen Aufwand zu entbürokrati-
sieren. Dies kann durch eine Erweiterung 
des Prüfauftrages des Normenkontrollra-
tes unter personeller Einbeziehung von 
Experten aus dem Kreis gemeinnütziger 
Organisationen erreicht werden. Regis-
terstrukturen sind zu vereinfachen und 
doppelte Meldepflichten durch die Ein-
führung eines digitalisierten Basisregisters 
oder	 des	 sog.	 »Once-only-Verfahrens«	
abzuschaffen. Die Fördermittelvergabe 
bedarf der konsequenten Deregulierung, 
wie zum Beispiel durch die entsprechende 
Anpassung der Bundeshaushaltsordnung 
und der Allgemeinen Nebenbestimmun-
gen für Zuwendungen zur Projektförde-
rung. Es muss insgesamt ein rechtssiche-
rer Rahmen für bürgerschaftliches Enga-
gement geschaffen werden. Zu unseren 
Forderungen zum Gemeinnützigkeits- und 
Steuerrecht verweisen wir im Detail auf 
den beigefügten rechtspolitischen Forde-
rungskatalog.

4. Enquete-Kommission zum Beitrag bür-
gerschaftlichen Engagements für die Be-
wältigung gesellschaftlicher Herausforde-
rungen einsetzen

Die Bewältigung der COVID-19-Pandemie 
wäre ohne das mitwirkende Engagement 
für Betroffene der Krise und das solidari-
sche Zusammenwirken von Vereinen und 
Stiftungen in Kiezen und Nachbarschaften 
nicht möglich gewesen. Dieser bürger-
schaftliche Beitrag ist in der politischen 
Diskussion kaum reflektiert worden. Das 
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ist umso bedenklicher, als auch Herausfor-
derungen wie die Klimapolitik, der Dialog 
der Generationen oder die Bewahrung 
und Weiterentwicklung einer inklusi-
ven demokratischen Kultur die kollektive 
Handlungsfähigkeit unserer Gesellschaft 
zur notwendigen Voraussetzung haben.

Wir fordern: Der Bundestag soll in der 
20. Legislaturperiode im Rahmen einer 
Enquete-Kommission Demokratie und 
bürgerschaftliches Engagement diesen 
Beitrag in zurückliegenden Krisen aufar-
beiten. Daraus gilt es, Leitlinien für eine 
zukunftsfeste Politik zur Bewältigung an-
stehender Transformationsprozesse zu 
entwickeln.

5. Gesetz für eine wehrhafte Demokratie 
verabschieden

Der zivilgesellschaftliche Einsatz für eine 
lebhafte und wehrhafte Demokratie und 
gegen jede Form von Extremismus bedarf 
einer Sicherung der etablierten Struktu-
ren, die wirkungsorientiert, langfristig 
und sichtbar ist. Dies ist elementar für das 
demokratische Zusammenleben in unse-
rer immer vielfältiger werdenden Gesell-
schaft. Das Demokratiefördergesetz be-
ziehungsweise das Gesetz zur Förderung 
der wehrhaften Demokratie sollte jeweils 
sicherstellen, dass sich eine Bundeskom-
petenz zur nachhaltigen Strukturförde-
rung auf zivilgesellschaftliche Infrastruk-
turen insgesamt bezieht. Denn zivilgesell-
schaftliche Handlungsräume sind Lernorte 
von Demokratie. Sie ermöglichen demo-
kratische Lernprozesse und eine Praxis, 
die den Engagierten eine selbstwirksame 
Gestaltung der Gesellschaft im Kleinen er-
möglicht.

Wir fordern: Ein Gesetz zur Förderung ei-
ner wehrhaften Demokratie muss in der 
20. Legislaturperiode möglichst schnell 
verabschiedet werden.

6. Verlässliche Unterstützung engage-
mentfördernder Infrastrukturen

Für ein lebendiges Engagement braucht es 
eine nachhaltige Infrastruktur, die auf eine 
dauerhafte und verlässliche Finanzierung 
bauen kann. Es bedarf einer Regelung, die 
es dem Bund ermöglicht, gemeinsam mit 
den Ländern und Kommunen eine dauer-
hafte Grundförderung des Engagements 
als Gemeinschaftsaufgabe zu gewährleis-
ten. Nur so wird auch eine Handlungsfä-
higkeit der Zivilgesellschaft möglich, die in 
Krisensituation immer wieder zum Tragen 
kam: sei es in der Hochwasserflut, bei der 
Aufnahme von Geflüchteten oder in der 
Corona-Pandemie.

Wir fordern: Um engagementfördernde 
Infrastrukturen und ihre wichtigen Leis-
tungen nachhaltig abzusichern, soll die 
neue Bundesregierung eine gesetzliche 
Grundlage zur dauerhaften Finanzierung 
von Einrichtungen der Engagementförde-
rung entwickeln.

7. Förderung digitaler Kompetenzen im 
Engagement stärken

Die Phase der Pandemie hat die Bedeu-
tung der Nutzung von Möglichkeiten ins-
besondere der digitalen Kommunikation 
und Zusammenarbeit deutlich gemacht. 
Voraussetzung sind die technische Aus-
stattung zivilgesellschaftlicher Akteure 
und die entsprechenden Kompetenzen. 
Beides sicherzustellen, überfordert viele 
gemeinnützige Organisationen.

Wir fordern: Der Bund muss bei der Förde-
rung und Weiterentwicklung von dezent-
ralen Infrastrukturen der Engagementför-
derung einen Schwerpunkt auf den Aufbau 
digitaler Kompetenzen setzen. Dazu gilt 
es, mit engagementfördernden Einrich-
tungen und Verbänden bei bestehenden 
Strukturen anzuknüpfen. Die bereits viel-
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fach angekündigte »Bundeszentrale für 
digitale	Aufklärung«	muss	mit	Blick	auf	Sy-
nergien auf diese dezentralen Strukturen 
und andere staatliche Einrichtungen (insb. 
Bundeszentrale für politische Bildung) ge-
prüft werden.

8. Freiwilligendienste weiterentwickeln

Der Erfolg der Freiwilligendienste ist an 
die Voraussetzung förderlicher politischer 
Rahmenbedingungen geknüpft. Sie sind 
wichtige Zugänge ins Engagement, ermög-
lichen Teilhabe und stärken den sozialen 
Zusammenhalt sowie das demokratische 
Gemeinwesen. Das trifft einschließlich 
»Outgoing«	 und	 »Incoming«	 sowohl	 auf	
die innerdeutschen wie internationalen 
Formate und Formen zu.

Wir fordern: Dementsprechend gilt es, das 
seit Dezember 2018 vorgelegte, aber nicht 
umgesetzte Konzept eines Jugendfreiwilli-
genjahres altersoffen anzugehen und mit 
einer mittelfristigen Planungssicherung um-
zusetzen. Im Sinne der Gemeinnützigkeit ist 
dabei die Förderung einschließlich der da-
mit einhergehenden Digitalisierungspro-
zesse bürokratieärmer zu modernisieren.

9. Deutsche Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt (DSEE) – bestehende Angebote 
der Zivilgesellschaft gemeinsam sichern 
und weiterentwickeln

Damit die DSEE in ihrer Rolle als bundes-
weit tätige Stiftung zur Stärkung des bür-
gerschaftlichen Engagements insbesonde-
re – aber nicht nur – in strukturschwachen 
und ländlichen Regionen als gleichwertige 
Partnerin in der Zivilgesellschaft anerkannt 
wird, fordern wir, die Autonomie der DSEE 
zu stärken sowie dem Prinzip der Selbst-
organisation der Zivilgesellschaft stärkere 
Beachtung beizumessen. Insgesamt sollte 
es für die DSEE ein politisch erklärtes und 
handlungsleitendes Prinzip sein, bürger-

schaftliches Engagement in Anerkennung 
der pluralen Vorstellungen und der Eigen-
logik der Zivilgesellschaft zu unterstützen.

Wir fordern: In den Entscheidungsstruk-
turen der Stiftung ist die Zivilgesellschaft 
ausnahmslos als gleichberechtigter Akteur 
anzuerkennen. Die DSEE ist als eine För-
derstiftung mit größtmöglicher Flexibilität 
auszustatten und zur Selbstbewirtschaf-
tung der Mittel und überjähriger nachhal-
tiger Förderung zu ermächtigen. Es ist die 
vordringliche Aufgabe der Stiftung, die be-
stehenden Angebote der Zivilgesellschaft 
zu deren Sicherung und Weiterentwick-
lung zu unterstützen, ohne dass die Stif-
tung Doppelstrukturen entwickelt. Zudem 
ist die engagementbezogene Forschung zu 
fördern.

Der Deutsche Bundesjugendring kann auf-
grund abweichender Beschlusslagen zu 
einzelnen Forderungen das Papier nicht 
umfassend mittragen und enthält sich da-
her wohlwollend.

Das Bündnis für Gemeinnützigkeit steht 
als zivilgesellschaftlicher Ansprechpartner 
für den Austausch über die vorgenannten 
Handlungsfelder zur Unterstützung bür-
gerschaftlichen Engagements in der 20. 
Legislaturperiode der neuen Bundesregie-
rung gerne zur Verfügung.

Stand: 09. August 2021

Weitere Informationen:
https://www.buendnis-gemeinnuetzig-
keit.org/

Trägerkreis: Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege, BAGSO – 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senio-
renorganisationen, Bundesverband Deut-
scher Stiftungen, Deutscher Bundesju-
gendring, Deutscher Kulturrat, Deutscher 
Naturschutzring, Deutscher Olympischer 

https://www.buendnis-gemeinnuetzigkeit.org/
https://www.buendnis-gemeinnuetzigkeit.org/


BBE DOSSIER NR. 9 | 47

BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT: FORDERUNGEN

Sportbund, Deutscher Spendenrat, Stifter-
verband für die Deutsche Wissenschaft, 
VENRO – Verband Entwicklungspolitik und 
Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregie-
rungsorganisationen

Beirat: Allianz »Rechtssicherheit für poli-
tische	 Willensbildung«,	 Bundesnetzwerk	
Bürgerschaftliches Engagement, Dachver-

band der Kulturfördervereine in Deutsch-
land, Deutscher Fundraising Verband, 
Deutscher Verein für öffentliche und pri-
vate Fürsorge, Deutsches Zentralinstitut 
für soziale Fragen, Maecenata Institut für 
Philanthropie und Zivilgesellschaft, Zivil-
gesellschaft in Zahlen (ZiviZ) im Stifterver-
band sowie weitere Experten aus Wissen-
schaft und Praxis.
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VIER FORDERUNGEN FÜR EINE DIGITAL-SOUVERÄNE 
GESELLSCHAFT  

Digitalisierung ist kein rein techni-
sches, sondern in erster Linie ein gesell-
schaftliches Thema: Bei ihr geht es um 
grundlegende soziale Themen wie Ge-
rechtigkeit, Solidarität, Teilhabe und 
Zugang. Um sie nachhaltig und sozial 
umzusetzen, muss der Fokus auf gesell-
schaft lichen Bedürfnissen und Heraus-
forderungen liegen. Deshalb fordern wir 
als zivil gesellschaftliche Organisationen, 
die sich für eine offene und gemeinwohlo-
rientierte digitale Infrastruktur und freien 
Zugang zu Wissen einsetzen, besonders in 
Hinblick auf die kommende Bundestags-
wahl:

1. Digitale Souveränität der Gesellschaft 
als zentrale Maxime in der Digital politik 
verankern

Für eine erfolgreiche Digitalpolitik ist kein 
Digitalministerium notwendig, sondern 
eine umfassende Digitalmission, die von 
allen Ressorts in ihren jeweiligen Fachge-
bieten in Bund und Ländern umgesetzt 
wird. Digitale Souveränität der Gesell-
schaft ist das Leitbild dieser Umsetzung 
bei der Abstimmung zwischen den Res-
sorts und der Integration fachspezifischer 
Ansätze in die Digitalmission:

Digitale Souveränität umfasst die Fähig-
keiten, Rechte und Möglichkeiten von 
Menschen und Organisationen, um in der 
digitalen Welt selbstbestimmt und sicher 
zu agieren und das Digitale im gesell-
schaftlichen Interesse zu gestalten.

Unsere Forderungen:

Die Bundesregierung verfasst gemeinsam 
mit einem Runden Tisch, der paritätisch 
aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und 
Wirtschaft besetzt ist, eine digitale Missi-
on mit digitaler Souveränität als Leitprin-
zip.

Die Umsetzung der Digitalmission in den 
einzelnen Ressorts wird durch ein trans-
parentes, messbares Monitoring eines Ka-
talogs an Maßnahmen begleitet, die der 
digitalen Souveränität dienen.

2. Zivilgesellschaft paritätisch beteiligen 
und Transparenz schaffen

Gesellschaftliche Expertise fehlt in der Di-
gitalpolitik. In Beratungsgremien dominie-
ren Wirtschaft und Wissenschaft. Die Zi-
vilgesellschaft muss gleiche Möglichkeiten 
erhalten, um ihre Expertise einzubringen.

Die	Initiative	Digitale	Zivilgesellschaft	ist	ein	selbstorganisiertes	Netzwerk	zivilgesell-
schaftlicher	Organisationen	und	hat	 Forderungen	 für	 eine	digital-souveräne	Gesell-
schaft	aufgestellt,	die	Anfang	August	2021	von	über	60	Organisationen	und	Netzwer-
ken	unterstützt	werden,	darunter	auch	das	BBE	und	einige	Mitgliedsorganisationen.	
Das	»Forum	Digitalisierung«	des	BBE	hat	die	Forderungen	mitgezeichnet.
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Unsere Forderungen:

Eine verbindliche Zivil gesellschafts-Quote 
in Beratungs gremien und bei der Aus-
arbeitung von Gesetzes vorschlägen wird 
eingeführt.

Echte Mitgestaltung muss ermöglicht wer-
den, indem Abläufe politischer Entschei-
dungsprozesse transparent gemacht und 
vorab kommuniziert werden, ausreichen-
de Fristen für Konsultationen gesetzlich 
festgelegt und maschinenlesbare Doku-
mentation des Entscheidungsprozesses 
bereitgestellt werden.

Der Arbeitsaufwand von zivilgesellschaft-
lichen Organisationen ist finanziell ange-
messen zu kompensieren.

3. Öffentliches Geld, öffentliches Gut

Investitionen landen zu häufig in eigentums-
rechtlich geschlossenen Silos, wodurch 
Wissen verloren geht und Probleme oft 
doppelt gelöst werden müssen. Gerade im 
Digital bereich fließen große Summen in ei-
nen Markt, der eine hohe Fluktuation an 
Anbieter:innen und Werkzeugen aufweist. 
Hier muss dringend für wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit gesorgt werden.

Unsere Forderungen:

Für Staatsausgaben im digitalen Bereich 
muss	gelten:	»Public	Money?	Public	Good!«

Das betrifft Software (Public Money, Pub-
lic Code), Daten der öffentlichen Verwal-
tung (Open Data), freies Wissen und offe-
ne Bildungsmaterialien (Open Educational 
Resources) gleichermaßen.

Öffentliche Gelder für digitale Werkzeuge 
werden ausschließlich in offenen Verfah-
ren (Open Contracting) vergeben.

4. Digitalisierung wirtschaftlich, ökologisch 
und sozial nachhaltig umsetzen

Die Digitalisierung kann nur dann gelin-
gen, wenn sie nachhaltig gestaltet wird. 
Wir brauchen eine nachhaltige Förderung 
für einen Aufbau von ökologischer, sozia-
ler digitaler Infrastruktur. Innovationsför-
derung im Digitalen muss explizit soziale 
Innovation stärken.

Unsere Forderungen:

Wirtschaftlich: Aufbau und Wartung von 
sicherer, dezentraler digitaler Infrastruk-
tur für die Gesellschaft langfristig fördern, 
z. B. durch den Aufbau eines Infrastruktur-
Fonds für FOSS und der Förderung von 
Wartungsarbeiten (Maintenance) an zent-
ralen Bausteinen digitaler Werkzeuge.

Sozial: Diversität in der Digitalisierung 
fördern, z. B. durch verbindliche Diversi-
tätsziele bei Hightech-Förderung und For-
schungsmitteln für Technikfolgenabschät-
zung für die Gesellschaft.

Einführung eines »Nachhaltigkeitsindex 
Digitalisierung«:	 In	 diesem	 werden	 nicht	
nur die Parameter der Digitalisierung 
nachgezeichnet und aktualisierend defi-
niert, sondern auch der Status Quo und 
der jeweilige Fortschritt in den Bereichen.

Weitere Informationen sowie eine Über-
sicht über die mitzeichnenden Organi-
sationen unter https://digitalezivilgesell-
schaft.org/ 

https://digitalezivilgesellschaft.org/
https://digitalezivilgesellschaft.org/
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IMPULSPAPIER FÜR DIE KOALITIONSVERHANDLUNGEN 2021 
(AUSZÜGE)

Bildung im Alter für eine demokratische 
Gesellschaft im digitalen Zeitalter

Der Fachbeirat »Digitalisierung und Bil-
dung	 für	 ältere	 Menschen«1 stellt fest, 
dass der gesellschaftlichen Bedeutung 
von Bildung, insbesondere der Tragweite 
einer alltagsnahen, über eine am Erwerb 
orientierte hinausgehenden Bildung für 
ältere und mit älteren Menschen, ge-
genwärtig weder im politischen Diskurs 
noch im politischen Handeln ausreichend 
Rechnung getragen wird. Auf Ebene der 
Bundesregierung ist derzeit kein eindeu-
tiger Ort auszumachen, an dem sich die-
ses Handlungsfeldes angenommen wird. 
Dabei ist Bildung ein Menschenrecht, 
dessen Einlösung eine Aufgabe für Bund, 
Länder und Kommunen darstellt. Bildung 
und digitale Zugänge sind für ein selbst-
bestimmtes Alter und gesellschaftliche 
Teilhabe unabdingbar. Dies gilt nicht nur 
für die junge Generation, sondern speziell 
für die Lebensphase Alter, die mittlerwei-
le einen Zeitraum von 30-40 Jahren um-
1 Der	Fachbeirat	wurde	2018	auf	Empfehlung	des	
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und	Jugend	(BMFSFJ)	initiierten	Runden	Tisches	
»Aktives	Altern«	(2015-2017)	vom	BMFSFJ	einberufen.	
Nähere	Informationen	finden	sich	auf	der	Website	
des Fachbeirats unter: https://www.digitalisierung-
und-bildung-fuer-aeltere-menschen.de/.

fassen kann. Für ältere Menschen leistet 
Bildung zudem nachgewiesenermaßen ei-
nen wichtigen Beitrag zu Gesundheit und 
Wohlbefinden und fördert die Lebensqua-
lität.2 Digitalisierung wiederum braucht 
Bildung als Voraussetzung dafür, sie für 
alle Altersgruppen nutzbar und nützlich zu 
machen.

Daher empfiehlt der Fachbeirat für die Ko-
alitionsverhandlungen der künftigen Bun-
desregierung eine »Bildungsoffensive für 
ältere Menschen« zu starten:

1. Es ist Aufgabe der Bundesregierung, 
den Auf- und Ausbau nachhaltiger Bil-
dungsstrukturen voranzubringen.

Um das Ziel »Bildung und Digitalisierung 
für	 ältere	Menschen«	 zu	 erreichen,	 sind	
bereits erste Schritte erfolgreich unter-
nommen worden (zum Beispiel auch durch 
Etablierung des Fachbeirats). Einen viel-
versprechenden Ansatz auf Bundesebene 
stellt die bei der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorganisationen (BAG-

2 Rees,	Sai-Lila	(2020):	Gesundheitsbezogenen	Erträ-
ge von Weiterbildung im Alter. Analysen zum Zusam-
menhang von Weiterbildung und Gesundheit im Alter 
auf	der	Grundlage	von	Quer-	und	Längsschnittdaten.	
Berlin.

Der	 Fachbeirat	 »Digitalisierung	 und	 Bildung	 für	 ältere	Menschen«	wurde	 2018	 auf	
Empfehlung des vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ)	initiierten	Runden	Tisches	»Aktives	Altern«	(2015-2017)	vom	BMFSFJ	einbe-
rufen.	Ihm	gehören	auch	Mitgliedsorganisationen	und	das	BBE	an.

https://www.digitalisierung-und-bildung-fuer-aeltere-menschen.de/
https://www.digitalisierung-und-bildung-fuer-aeltere-menschen.de/
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SO) angesiedelte »Servicestelle Digitali-
sierung	und	Bildung	für	ältere	Menschen«	
dar, eine Bildungsplattform, deren weite-
ren Ausbau der Fachbeirat empfiehlt. 

In diesem Kontext begrüßt und unter-
stützt der Fachbeirat auch die Umsetzung 
des vom BMFSFJ 2021 initiierten und von 
der BAGSO koordinierten DigitalPakts Al-
ter3 und plädiert für dessen Weiterent-
wicklung in der folgenden Legislaturperi-
ode. Sein Ziel ist es, ältere Menschen bei 
der digitalen Teilhabe zu unterstützen und 
unter anderem auch geeignete Lernan-
gebote bereitzustellen. Die vielen bereits 
bestehenden, guten Ansätze zur Stärkung 
der digitalen Teilhabe Älterer auf allen 
Ebenen sollen gesammelt, Handlungsbe-
darfe sichtbar gemacht werden.

Dazu sind zunächst politische Entscheidun-
gen und Weichenstellungen notwendig, 
etwa durch die Erstellung von Richtlinien 
und die Bereitstellung von verlässlichen 
Strukturen, die den Know-How-Transfer 
organisieren (Zusammenspiel von Bund, 
Ländern, Regionen und Kommunen und 
mit wissenschaftlicher Begleitung/ Bera-
tung und Effektivitätsmessung). Bildung 
im Alter gehört als gesellschaftlich be-
deutsame Zukunftsaufgabe verstärkt in 
die öffentliche Diskussion. Ihre nachhalti-
ge Finanzierung (und damit deren Quali-
tät) ist zu sichern.

Wo immer der Bund auf kommunaler Ebe-
ne aktiv mit Fragen der Daseinsvorsorge 
befasst ist – ob in föderalen Initiativen 
von Bund, Ländern und Kommunen oder 
als Impulsgeber in Modellprogrammen –, 
sollte er sich der »Bildung und Digitalisie-
rung	für	ältere	Menschen«	annehmen,	die	
Akteure im Handlungsfeld unterstützen 
und vor allem die kommunale Infrastruk-

3 https://www.bagso.de/themen/digitalisierung/
digitalpakt-alter/

tur stärken. Benötigt werden hier verläss-
liche Förderstrukturen.

2. Auf Ebene der Bundesregierung muss 
die Verantwortung und Zuständigkeit für 
Bildung älterer Menschen im Zuge der 
kommenden Legislaturperiode konkret 
benannt werden und klar zu verorten sein.

(…)

3. Geragogik und Alternsforschung sollten 
als Wissenschaftsbasis und Diskursraum 
aufgewertet und im Wissenschaftssystem 
stärker verankert werden.

(…)
4. Eine Didaktik der digitalen Bildung in 
Theorie und Praxis sollte bis 2025 weiter-
entwickelt und umgesetzt werden.

Es bedarf der curricular unterstützten 
Qualifizierung, die ältere Menschen be-
fähigt, sich in einer digitalisierten Welt 
zurechtzufinden, zu bewegen und zu bil-
den. Ermöglicht werden soll, das Angebot 
vorhandener komplexer Informationen als 
Grundlage des eigenen, demokratischen 
Handelns wahrzunehmen und zu verar-
beiten. Um solche Curricula in vergleich-
barer Qualität in die Fläche zu bringen, 
sollte sich der Bund mit den Ländern ins 
Einvernehmen setzen, wer sie plant und 
umsetzt.

Ferner braucht es ein bundesweites Netz-
werk (mit Leitstelle) von ehrenamtlichen 
Internethelferinnen und -helfern zur Tech-
nikbegleitung, die allen, insbesondere in-
des älteren Menschen eine Teilhabe an 
allen digitalen Prozessen in unserer Gesell-
schaft ermöglichen, Begleitung in die digi-
tale Welt anbieten und helfen, Nutzungs-
barrieren zu überwinden. Darüber hinaus 
sind Erfahrungs- und Erprobungsräume 
erforderlich, in denen digitale Medien und 
Technologien von allen niedrigschwellig 

https://www.bagso.de/themen/digitalisierung/digitalpakt-alter/
https://www.bagso.de/themen/digitalisierung/digitalpakt-alter/
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ausprobiert werden können. Diese kön-
nen etwa als Weiterentwicklung von be-
reits bestehenden Begegnungsstätten 
entstehen.

5. Programme zur Demokratieförderung 
sollten	 »Bildung	 älterer	 Menschen«	 als	
förderfähiges Ziel aufnehmen.

Das Augenmerk von Maßnahmen der 
Rechtsextremismusprävention und De-
mokratieentwicklung richtete sich in der 
Bundesrepublik bislang traditionell auf die 
Jugend, obschon rechtsextreme Einstel-
lungen in der Gruppe der über 60jährigen 
überdurchschnittlich häufig festgestellt 
wurden. Generell spielen Menschen in 
der nachberuflichen Lebensphase mit ih-
ren Engagementpotenzialen eine erheb-
liche (und absehbar zunehmende) Rolle 
hinsichtlich der Demokratieentwicklung 
in Deutschland: Sie stellen eine wichtige 
Gruppe von Wählerinnen und Wählern 
dar und decken bereits einen großen An-

teil der gesamtgesellschaftlichen Freiwilli-
gen- und Engagement-Arbeit ab.4

6. Die Wissenschaftsförderung durch den 
Bund im Handlungsfeld muss reformiert 
werden. 

(…)

7. Erforderlich ist eine Transferplattform. 

(…)

Weitere Positionen des Fachbeirats sowie 
das komplette Impulspapier unter: https://
www.digitalisierung-und-bildung-fuer-ael-
tere-menschen.de/veroeffentlichungen

4 Vgl.:	Vogel,	Claudia	et.	al.	(2017)	:	Freiwilliges	
Engagement älterer Menschen Sonderauswertungen 
des	Vierten	Deutschen	Freiwilligensurveys	https://
www.bmfsfj.de/blob/120222/fdd831b41b994b336f-
64409b2250acad/freiwilliges-engagement-von-
aelteren-menschen-data.pdf	(zuletzt	geprüft	am	
31.03.2021).

https://www.bmfsfj.de/blob/120222/fdd831b41b994b336f64409b2250acad/freiwilliges-engagement-von-aelteren-menschen-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/120222/fdd831b41b994b336f64409b2250acad/freiwilliges-engagement-von-aelteren-menschen-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/120222/fdd831b41b994b336f64409b2250acad/freiwilliges-engagement-von-aelteren-menschen-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/120222/fdd831b41b994b336f64409b2250acad/freiwilliges-engagement-von-aelteren-menschen-data.pdf
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Stärkung und Ausbau Internationaler Frei-
willigendienste

Internationale Freiwilligendienste fördern 
das gesellschaftspolitische Engagement 
junger Menschen für Demokratie, Tole-
ranz, Menschenrechte, Solidarität und 
Teilhabe. Sie stärken die länderübergrei-
fende zivilgesellschaftliche Zusammenar-
beit und tragen damit zu einer positiven 
Globalisierung bei.

Positionen des Gesprächskreises Interna-
tionale Freiwilligendienste

Die gemeinnützigen Träger internationa-
ler Freiwilligendienste stehen aufgrund 
langjähriger Erfahrung und kontinuierli-
cher Weiterentwicklung für hohe Quali-
tät. Zentral sind dabei die pädagogische 
Vorbereitung und Begleitung der Freiwilli-
gen. Gemeinsam mit ihren internationalen 
Partnern ermöglichen sie Lernerfahrungen 
zwischen Sicherheit und Herausforderung.

Um dies leisten zu können, brauchen die 
Träger Vertrauen, Handlungsfreiräume, 

gesellschaftliche Sichtbarkeit und öffentli-
che Unterstützung.

1. Anpassung der Förderung im Programm 
Internationaler Jugendfreiwilligendienst 
(IJFD)

Nach 10 erfolgreichen Jahren im Pro-
gramm IJFD reicht die bisher unveränder-
te Förderung aufgrund der gestiegenen 
Kosten nicht mehr aus, um den Freiwilli-
gendienst kostendeckend durchführen 
zu können. Daher ist eine Anpassung der 
Fördersätze für den Erhalt des Programms 
dringend notwendig. Nur so wird die 
Grundlage geschaffen den IJFD zu erhal-
ten und auszubauen.

2. Verbesserung der Bedingungen für die 
Aufnahme von Freiwilligen

Um mehr internationale Freiwillige auf-
nehmen zu können, ist eine Förderung der 
Unterkunfts- kosten notwendig. Die För-
dersätze der Programme sollen entspre-
chend erhöht werden, denn Unterkunfts-
kosten werden im Bundesfreiwilligen-

Der	Gesprächskreis	Internationale	Freiwilligendienste	hat	gemeinsame	Positionen	zur	
Bundestagswahl	 formuliert	 (AGDF,	 ventao	 –	 Verband	 entwicklungspolitischer	 Aus-
tauschorganisationen,	FÖJ	–	Freiwilliges	Ökologisches	Jahr,	BDKJ	–	Bund	der	Deutschen	
Katholischen	Jugend,	IB,	AGIAMONDO	–	Personal	und	Beratung	für	internationale	Zu-
sammenarbeit, Evangelische Freiwilligendienste, ijgd, AFS Interkulturelle Begegnun-
gen,	Deutsches	Rotes	Kreuz,	AKLHÜ	–	Netzwerk	und	Fachstelle	für	internationale	Zu-
sammenarbeit,	VIA	e.	V.	–	Verein	für	internationalen	und	interkulturellen	Austausch,	
Experiment e. V., Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners). Dem Gesprächskreis 
Internationale	Freiwilligendienste	gehören	auch	Mitgliedsorganisationen	des	BBE	an.
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dienst (BFD), im Freiwilligen Ökologischen 
Jahr (FÖJ) und Freiwilligen Sozialen Jahr 
(FSJ) sowie bei der Süd-Nord-Komponente 
des weltwärts-Programms bislang nicht 
ausreichend berücksichtigt - anders als 
bei einem Inlandsdienst fallen sie jedoch 
immer an.

Die Förderung muss - wie bei der Entsen-
dung von Freiwilligen - alle Kosten im Zu-
sammenhang mit dem Freiwilligendienst 
abdecken. Hierzu gehören Vor- und Nach-
bereitung des eigentlichen Dienstes sowie 
Visa-, Reise- und Impfkosten. Es bedarf 
darüber hinaus einer Zusatzförderung für 

begleitende Maßnahmen im Heimatland, 
die über die Mindestanforderung des BFD 
hinausgehen.

3. Vereinfachung der Visaverfahren für 
Freiwillige aus dem Ausland

Freiwillige sollen bei den Visavergabe-
verfahren begünstigt behandelt werden, 
beispielsweise durch vereinfachte admi-
nistrative Prozesse, die Einführung einer 
eigenen Kategorie auf den Webseiten der 
Deutschen Auslandsvertretungen sowie 
die Vergabe von Einreisevisa für die ge-
samte Dauer des Freiwilligendienstes.
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Freiwilligendienste stärken

Freiwilligendienste sind ein Erfolgsmodell. 
Jahr für Jahr entscheiden sich 100.000 zu-
meist junge Menschen für ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ), einen Bundesfreiwilli-
gendienst (BFD) oder ein Freiwilliges Öko-
logisches Jahr (FÖJ).1 Freiwilligendienste 
sind angewiesen auf politische Rahmen-
bedingungen, die Demokratie stärken und 
sozialen Zusammenhalt fördern. Freiwil-
lige übernehmen Verantwortung für sich 
und andere und schaffen damit die Basis 
für ein demokratisches Zusammenleben 
in unserer Gesellschaft. Das solidarische 
Miteinander in der gegenseitigen Unter-
stützung sowie der Grundsatz der Freiwil-
ligkeit sind dabei grundlegend.

Gemeinsinn fördern – Angebote des frei-
willigen Engagements weiterentwickeln

Während der Corona-Pandemie haben die 

1 Mit	dem	Begriff	»Freiwillige«	werden	in	diesem	
Text die Menschen bezeichnet, die einen geregelten 
Inlandsfreiwilligendienst (FSJ, FÖJ, BFD) ableisten.

Freiwilligendienste erneut unter Beweis 
gestellt, wie wertvoll sie für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt sind. In die-
ser Ausnahmesituation haben Freiwillige 
einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung 
der Pandemie geleistet. Für viele junge 
Menschen wurden die Freiwilligendienste 
zu einer sinnstiftenden Alternative zu ei-
ner verschobenen oder abgesagten Aus-
bildung, einem Studienbeginn im Online-
Format oder ausfallenden Auslandsauf-
enthalten.

Die Erfolgsgeschichte der Freiwilligen-
dienste wird fortgeschrieben. Um die 
positive Wirkung der Freiwilligendienste 
für das Gemeinwohl zu erhalten und zu 
erweitern, müssen Freiwillige, Einsatzstel-
len, Träger und Zentralstellen Rahmenbe-
dingungen vorfinden, die Bewährtes stär-
ken und gleichzeitig den Raum geben, um 
Neues zu entwickeln.

Während die aktuelle Diskussion häufig 
um einen Rechtsanspruch, Dienst- oder 
Pflichtjahr sowie neue Freiwilligendienst-

Die verbandlichen Zentralstellen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), im Freiwilligen 
Ökologischem Jahr (FÖJ) und im Bundesfreiwilligendienst (BFD) haben ein gemeinsa-
mes	Positionspapier	zur	Bundestagswahl	2021	erstellt	(BAK	FSJ	–	Bundesarbeitskreis	
Freiwilliges Soziales Jahr, Johanniter, bkj Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Ju-
gendbildung, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, AWO, FÖJ – Freiwilli-
ges Ökologisches Jahr, ASC, ÖBFD, BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land, AKLHÜ, Deutsches Rotes Kreuz, Malteser, DLRG, ASB – Arbeiter-Samariter-Bund, 
NABU, BDKJ – Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Caritas, IB, Evangelische Frei-
willigendienste, DSJ – Deutsche Sportjugend im DOSB). Den verbandlichen Zentralstel-
len	gehören	auch	Mitgliedsorganisationen	des	BBE	an.
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formen kreist, bedarf es einer Stärkung 
und eines Ausbaus der bestehenden, ins-
besondere subsidiären Angebote. Das 
vom Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) vorge-
stellte Konzept des Jugendfreiwilligenjah-
res liefert dazu viele Anknüpfungspunkte. 
Freiwilligendienste müssen attraktiv und 
zugangsoffen ausgestaltet werden, um 
möglichst vielen Menschen einen Freiwil-
ligendienst zu ermöglichen.

Teilhabe ermöglichen – Engagement aner-
kennen

Zu den zentralen Forderungen der Freiwil-
ligen gehört die freie Fahrt im öffentlichen 
Personennahverkehr sowie mit der Deut-
schen Bahn. Durch kostenfreie oder zu-
mindest deutlich vergünstigte Tickets für 
Bus und Bahn erhält das gesellschaftliche 
und ökologische Engagement der Freiwilli-
gen Wertschätzung und Anerkennung. Die 
Förderung klimafreundlicher Alternativen 
zum Autoverkehr zeigt der Generation 
»Fridays	 for	Future«,	dass	die	Politik	 ihre	
Wünsche und Interessen berücksichtigt. 
Wir unterstützen diese Forderung nach-
drücklich und erwarten weitere Schritte in 
diese Richtung.

Freiwilliges Engagement muss und kann 
seinen Beitrag dazu leisten, gesellschaft-
liche Teilhabe zu ermöglichen und soziale 
Ungleichheit abzubauen. Dazu sind von 
zentraler Bedeutung: die passgenaue In-
formation und Ansprache der Zielgruppen, 
die Schaffung von Zugängen und der Abbau 
von Zugangshindernissen. Mit dem Ziel der 
Inklusion müssen Freiwilligendienste allen 
Interessierten offenstehen. Notwendig 
hierzu ist der Aufbau und die Finanzierung 
einer Koordinierungsstelle Diversität und 
Inklusion bei einer zivilgesellschaftlichen 
Zentralstelle für Freiwilligendienste. Der 
Mehrbedarf von Freiwilligen mit einer Be-
hinderung (inkl. Assistenzdienste) ist zu-

dem im Sinne eines Anrechts auf gleichbe-
rechtigte Teilhabe zu erstatten.

Darüber hinaus bestehen an unterschiedli-
chen Stellen Verwaltungsvorschriften, die 
Zugänge für bestimmte Zielgruppen in die 
Freiwilligendienste erschweren.

 ¾ Die Kostenheranziehung für junge Er-
wachsene im SGB VIII gilt es abzuschaf-
fen. Das Taschengeld sollte zudem 
nicht auf die Grundleistung für Arbeits-
suchende angerechnet werden. Damit 
wird das Engagement der Freiwilligen 
anerkannt.

 ¾ Bei einer Entscheidung über Wohn-
geldansprüche sollte ein Freiwilligen-
dienst als »nicht nur vorübergehende 
Abwesenheit«	 anerkannt	 werden,	 so	
dass bei einer eigenen Wohnung in der 
Regel ein einheitlicher Anspruch auf 
Wohngeld besteht.

 ¾ Freiwillige, die in einem eigenen Haus-
halt leben, sind von der Rundfunkab-
gabe (GEZ) zu befreien.

 ¾ Die Rahmenbedingungen für das Inco-
ming in den Freiwilligendiensten sind 
zu verbessern, indem administrative 
Prozesse im Visa-Vergabeverfahren 
vereinfacht und Einreise-Visa für die 
gesamte Dauer des Freiwilligendiens-
tes vergeben werden.

Wir fordern:

 ¾ Freiwilliges Engagement weiterentwi-
ckeln

 ¾ Teilhabe ermöglichen
 ¾ Förderung modernisieren
 ¾ Politische Bildung stärken
 ¾ Jugendfreiwilligenjahr umsetzen

Förderung modernisieren

Freiwilligendienste haben sich in den letz-
ten Jahren verändert: Sie sind zugangsof-
fener und digitaler geworden und häufig 
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der Einstieg in ein langjähriges soziales 
Engagement. Die Förderung muss ent-
sprechend angepasst werden und sollte 
digitale pädagogische Begleitung ebenso 
umfassen wie das Bewerbungs- und Ver-
mittlungsverfahren, die Öffentlichkeitsar-
beit und ein systematisches Ehemaligen-
management, um den Übergang in ein 
weiterführendes Engagement nachhaltig 
zu gestalten. Damit kann auch den Ergeb-
nissen der u_count-Studie der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung entsprochen 
werden, die besagen, dass junge Men-
schen zusätzliche Informationen zu den 
vielfältigen Engagementmöglichkeiten 
sowie die richtigen Rahmenbedingungen 
benötigen.

Orte demokratischer Bildung stärken

Freiwilligendienste für junge Menschen 
sind ein wichtiger Ermöglichungsraum für 
politische Bildung, wie der 16. Kinder- und 
Jugendbericht des Bundes ausdrücklich 
herausstellt. Politische Bildung ist schon 
lange ein elementarer Bestandteil der Be-
gleitseminare der verbandlichen Zentral-
stellen. Derzeit sind die Freiwilligen der 
verbandlichen BFD-Zentralstellen aber 
verpflichtet, eine Woche politischer Bil-

dung in den Bildungszentren des Bundes 
abzuleisten. Um dem Subsidiaritätsprinzip 
gerecht zu werden und die pädagogische 
Begleitung aus einer Hand zu gestalten, 
müssen den Trägern und verbandlichen 
Zentralstellen auch im Bundesfreiwilligen-
dienst die Kompetenzen für die politische 
Bildungsarbeit vollumfänglich übertragen 
werden. Der derzeitige Belegungszwang 
im BFD an den Bildungszentren des Bun-
des muss abgeschafft werden.

Jugendfreiwilligenjahr umsetzen!

Das BMFSFJ hat Ende 2018 das Konzept 
eines Jugendfreiwilligenjahres vorgelegt. 
Freiwilligendienste sollten weiterentwi-
ckelt werden, um noch mehr junge Men-
schen für ein Freiwilligenjahr zu gewinnen. 
Der Rechtsanspruch für eine Förderung 
des Dienstes, die verbesserten finanziel-
len Rahmenbedingungen für Freiwillige 
durch ein Freiwilligengeld, die Stärkung 
von Wertschätzung und Anerkennung 
auch nach dem Dienst sowie verbesserte 
Rahmenbedingungen für Menschen mit 
besonderen Lebensumständen, Behinde-
rungen und anderen schwierigen Voraus-
setzungen sollten in der neuen Legislatur-
periode umgesetzt werden.
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ARBEITSGEMEINSCHAFT	DER	EINE	WELT-
LANDESNETZWERKE	IN	DEUTSCHLAND	(AGL)

IMPULSE FÜR EINE KÜNFTIGE POLITIK DER EINEN WELT 
(KURZVERSION)

Für eine solidarische und nachhaltige Welt 
während und nach der Corona-Pandemie: 
Die Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-
Landesnetzwerke in Deutschland (agl) 
setzt sich zusammen mit den Eine Welt-
Landesnetzwerken und tausenden lokalen 
Initiativen in Deutschland für die Stärkung 
des bürgerschaftlichen Engagements für 
nachhaltige Entwicklung ein. Denn in 
(Post-) Corona-Zeiten müssen die Bewälti-
gung der Klimakrise und global gerechtes 
Wirtschaften wieder nach oben auf die 
Agenda. Bei der Erreichung der globalen 
Entwicklungsziele (SDGs) darf es keine 
weiteren Rückschritte geben.
 
Das bürgerschaftliche Engagement in 
Deutschland ist als Antwort darauf funda-
mental, denn global gerechte Nachhaltig-
keit und globale Solidarität müssen von den 
Menschen vor Ort gelebt werden – vom 
Dorf bis zum Großstadtkiez. Und es geht 
um Vernetzung und Unterstützung interna-
tionaler Zusammenarbeit zivilgesellschaftli-
cher Partner*innen über den Globus. 

Dieses Engagement ist jetzt wichtiger 
denn je – damit die Post-Corona-Welt eine 

nachhaltige und solidarische Welt wird. 
Zivilgesellschaftliche Initiativen müssen 
jetzt mehr denn je gestärkt werden. Denn 
Zivilgesellschaft vor Ort ist das Rückgrat 
einer global gerechten und nachhaltigen 
Gesellschaft und der Schlüssel für eine so-
lidarische Bewältigung der Corona-Krise. 

Eine Welt-Engagement der Zivilgesell-
schaft stärken 

Mehrausgaben für die Pandemiebekämp-
fung dürfen daher nicht zu Einsparungen 
in den verschiedenen Bereichen der En-
gagementförderung führen. Vielmehr 
müssen hierfür in den kommenden Haus-
halten mehr Mittel bereitgestellt werden 
– als Investitionen in die Zukunft unserer 
Gesellschaft in den Bereichen entwick-
lungspolitische Bildung und Information, 
Globales Lernen, Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und internationale Partner-
schaften. Hier arbeiten viele lokale Initia-
tiven und Nichtregierungsorganisationen, 
um das Verständnis der Menschen für glo-
bale Entwicklungen und Zusammenhänge 
zu fördern und praktische Antworten zu 
geben.

Die	Arbeitsgemeinschaft	der	Eine	Welt-Landesnetzwerke	in	Deutschland	e.	V.	(agl)	ist	
der Zusammenschluss der 16 Eine Welt-Landesnetzwerke in Deutschland. Durch Bil-
dungsprogramme,	Information,	Beratung	und	Vernetzung	unterstützen	wir	unsere	Mit-
glieder	in	ihrem	Einsatz	für	globale	Gerechtigkeit	und	ein	nachhaltiges	Leben.	Wir	stär-
ken Strukturen der Eine Welt-Arbeit, fördern gemeinsam mit den Landesnetzwerken 
und	vielen	entwicklungspolitischen	Vereinen	und	Initiativen	vor	Ort	zivilgesellschaftli-
ches	Engagement	und	mischen	uns	in	die	Politik	und	öffentliche	Debatten	ein.	Für	eine	
starke	Stimme	der	Zivilgesellschaft.	Die	agl	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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Um die gemeinsamen Ziele einer nachhal-
tigen Welt – orientiert an den SDGs – zu 
erreichen, gibt es noch viel zu tun. Aus den 
Erfahrungen des praktischen Eine Welt-
Engagements formulieren die agl und die 
in ihr zusammengeschlossenen Eine Welt-
Landesnetzwerke folgende Impulse für 
eine künftige Politik der Nachhaltigkeit

Eine Welt-Impulse im Überblick 

Entwicklungspolitische Bildungs- und In-
formationsarbeit, Globales Lernen, Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

 ¾ Hohe Priorität der entwicklungspoliti-
schen Bildungs- und Informationsar-
beit auf Bundesebene analog zum Be-
schluss der Ministerpräsident*innen 
vom 10. Juni 2021. 

 ¾ Erhöhung des Titels für entwicklungs-
politische Bildung im Bundeshaushalt 
(Titel 68471, Einzelplan 23, BMZ) 

 ¾ Flächendeckender Ausbau des Bund-
Länder-finanzierten Eine Welt-
Promotor*innen-Programms zur Stär-
kung lokalen Engagements und lokaler 
Vereine. 

 ¾ Einbeziehung entwicklungs-politischer 
Bildungsakteur*-innen in bildungs- 
und nachhaltigkeitspolitische Prozes-
se. 

 ¾ Breite und strukturelle Umsetzung der 
Nachhaltigkeit im Sinne des Whole Ins-
titution Approachs. 

 ¾ Modernes Gemeinnützigkeitsrecht. 

Globale Solidarität stärken 

 ¾ Mehr Förderung für internationale 
Partnerschaften, insbesondere kleine-
rer Vereine – hierfür Erhöhung des Ti-
tels für private Träger im Bundeshaus-
halt (Titel 68776, Einzelplan 23, BMZ). 

 ¾ Mehr Förderung für hauptamtliches 
Personal in kleinen Partnerschaftsver-
einen. 

 ¾ Stärkung von internationaler Begeg-
nung und Austausch, Förderung inter-
nationaler Reisekosten und internatio-
naler Honorare. 

 ¾ Visavergabepraxis erleichtern, um 
partnerschaftliche Projekte zu ermög-
lichen. 

 ¾ Menschenrechte in internationalen 
Städtepartnerschaften stärken. 

 ¾ Förderung sozial-ökologischer Ent-
wicklung von Kommunen und Städten

. 
Umwelt, Klima, Rohstoffe 

 ¾ Ambitionierte Entwicklung eines post-
2020 globalen Biodiversität-Rahmen-
werks unter der UN-Biodiversitätskon-
vention (CBD). 

 ¾ Weitreichender Aktionsplan für eine 
Transformation der Chemieindustrie 
im Einklang mit den SDGs und der EU-
Chemikalienstrategie für Nachhaltig-
keit. 

 ¾ Nachhaltige Finanzmarktregulierungen 
–	»Sustainable	Finance«.	

 ¾ Anhebung der deutschen Klimaziele, 
um das 1,5 Grad-Limit nicht zu über-
schreiten. 

 ¾ Klimaneutralität bis 2040 anstreben. 
 ¾ Kohleausstieg vor 2026 planen und bis 

spätestens 2030 umsetzen. 
 ¾ Rascher Ausstieg aus fossilem Öl und 

Gas. 
 ¾ Wirkungsvolle und sozial abgefederte 

CO2-Bepreisung. 
 ¾ Prinzip der Kreislaufwirtschaft ernst-

haft umsetzen. 

Handel, Beschaffungspolitik, nachhaltiges 
Wirtschaften 

 ¾ Handelspolitik fair gestalten. 
 ¾ EU-MERCOSUR-Handelsabkommen 

nicht unterzeichnen, keine Ratifizie-
rung des Investitionsschutzabkommen 
mit Kanada (CETA). 

 ¾ Öffentliche Beschaffung konsequent 
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an sozial-ökologischen Kriterien orien-
tieren. 

 ¾ Menschenrechtliche Sorgfaltspflichten 
konsequent umsetzen (Lieferkettenge-
setz). 

 ¾ Nachhaltiges Wirtschaften fordern 
und fördern. 

 ¾ Abhängigkeiten stoppen und Schulden 
erlassen. • Polyzentrische Raum- und 
Städteentwicklung, orientiert an den 
SDG.

Impfgerechtigkeit, Diversität, Migration, 
Kolonialismus 

 ¾ Globale Impfgerechtigkeit herstellen 
und Impfpatente vorübergehend aus-
setzen. 

 ¾ Diversität gestalten. 
 ¾ Abbau von bürokratischen Hürden und 

sozialen Barrieren für migrantisch-dia-
sporische Organisationen. 

 ¾ Menschen, nicht Grenzen schützen: 
Globale Pakte für Migration und Flucht. 

 ¾ Auseinandersetzung mit Verbrechen 
aus der Kolonialzeit. 

 ¾ Entschieden gegen Rassismus. 

Nachhaltige Digitalisierung 

 ¾ Förderung technischer Ausstattung für 
digitale Teilhabe der Zivilgesellschaft. 

 ¾ Personelle Ressourcen für Digitalisie-
rung. 

 ¾ Reparatur, Recycling und Open Source 
stärken. 

 ¾ Keine Machtkonzentration und Mono-
polbildung der Digitalwirtschaft. 

 ¾ Stärkere Verantwortung von Digitalun-
ternehmen. 

 ¾ Strafrechtliche Verfolgung im digitalen 
Raum. 

 ¾ Barrierefreie Zugänge.

Zur ausführlichen Version der Eine Welt-
Impulse: https://agl-einewelt.de/impuls-
papier-globale-solidaritaet/ | www.agl-
einewelt.de

https://agl-einewelt.de/impulspapier-globale-solidaritaet/
https://agl-einewelt.de/impulspapier-globale-solidaritaet/
https://www.agl-einewelt.de
https://www.agl-einewelt.de
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WAHLPRÜFSTEINE 2021 (AUSZUG)

1. Stellenwert und Struktur der Senioren-
politik

Begleitet u.a. von den Altenberichten der 
Bundesregierung wird seit Langem darü-
ber diskutiert, wie ein gesundes, aktives 
und engagiertes Älterwerden gefördert 
und eine selbstständige Lebensführung 
möglichst lange erhalten werden kann. 
Notwendig dafür sind eine verbindliche 
seniorenpolitische Strategie, die Bereit-
stellung ausreichender Mittel zu ihrer 
Umsetzung und die langfristige Sicherung 
wirksamer Strukturen.

1.1 Kommunale Seniorenpolitik stärken

In ihrer Stellungnahme zum Siebten Al-
tenbericht schreibt die Bundesregierung, 
dass starke, handlungsfähige Kommunen 
von zentraler Bedeutung sind, um im de-
mografischen Wandel die Politik für älte-
re Menschen und mit ihnen vor Ort wir-
kungsvoll weiterzuentwickeln.

 ¾ Inwieweit wird sich Ihre Partei im Sinne 
der Empfehlungen des Siebten Alten-
berichts der Bundesregierung für eine 

moderne, zukunftsfähige und verläss-
lich finanzierte Seniorenpolitik einset-
zen und wie soll die Handlungsfähigkeit 
von Kommunen sichergestellt werden?

 ¾ Welche weiteren Maßnahmen sind 
aus Sicht Ihrer Partei geboten, um die 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnis-
se in allen Landesteilen gerade mit Blick 
auf ältere Menschen sicherzustellen?

1.2 Seniorenorganisationen fördern

Die Seniorenarbeit wird in Deutschland im 
Wesentlichen von Verbänden, Vereinen, 
Initiativen, Einrichtungen und ihren über-
örtlichen Zusammenschlüssen getragen. 
Sie sind die Basis für das freiwillige Enga-
gement von Millionen älterer Menschen.

 ¾ Wie werden Sie sicherstellen, dass die 
für die Seniorenpolitik zur Verfügung 
stehenden Mittel für die originären 
Ziele des Bundesaltenplans, insbeson-
dere für die seniorenpolitische Ver-
bands- und Organisationsförderung, 
verwendet werden?

(…)

Die	BAGSO	–	Bundesarbeitsgemeinschaft	der	Seniorenorganisationen	vertritt	die	Inte-
ressen	der	älteren	Generationen	in	Deutschland.	Sie	setzt	sich	in	Politik,	Gesellschaft	
und	Wirtschaft	für	ein	aktives,	selbstbestimmtes	und	möglichst	gesundes	Älterwerden	
in sozialer Sicherheit ein – in Deutschland, in Europa und weltweit. In der BAGSO sind 
rund	120	Vereine	und	Verbände	der	Zivilgesellschaft	zusammengeschlossen,	die	von	
älteren Menschen getragen werden oder die sich für die Belange Älterer engagieren. 
Die BAGSO arbeitet überparteilich und überkonfessionell. Alle drei Jahre veranstaltet 
sie	den	Deutschen	Seniorentag.	Die	BAGSO	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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4. Freiwilliges Engagement und 
Partizipation

Das freiwillige und ehrenamtliche Engage-
ment älterer Menschen ist für die Gesell-
schaft unverzichtbar. Mit der Übernahme 
von Verantwortung tragen die älteren Ge-
nerationen aktiv zu einem guten Leben in 
der Stadt und auf dem Land bei. Aus Sicht 
der BAGSO bedarf es auch bundespoliti-
scher Maßnahmen, um das Engagement 
und die Partizipation Älterer zu unterstüt-
zen und zu befördern.

4.1 Freiwilliges Engagement Älterer 
fördern

Ältere Menschen wollen sich engagieren 
und am gesellschaftlichen Leben teilha-
ben.

 ¾ Welche bundespolitischen Maßnah-
men wird Ihre Partei umsetzen, um 
das freiwillige Engagement und die 
Partizipation Älterer gezielt zu fördern 
und	»krisenfest«	zu	machen?

4.2 Flächendeckend hauptamtliche 
Anlaufstellen schaffen

Eine Engagement unterstützende Infra-
struktur muss über hauptamtlich besetz-
te Anlaufstellen nachhaltig aufgebaut 
und gesichert werden – flächendeckend, 
wohnortnah und verlässlich.

 ¾ Welche bundespolitischen Maßnah-
men plant Ihre Partei, um entspre-
chende Strukturen zu befördern?

4.3 Teilhabe für alle ermöglichen

Gesellschaftliche Teilhabe muss auch Älte-
ren ermöglicht werden, die aufgrund von 
Armut, gesundheitlichen Einschränkun-
gen, Migrationserfahrung oder sozialer 
Isolation benachteiligt sind.

 ¾ Wie wollen Sie Menschen in benachtei-
ligten Lebenslagen Zugang zu Engage-
ment und Partizipation ermöglichen?

4.4 Generationenübergreifendes 
Engagement fördern

Die BAGSO bestärkt Menschen aller Ge-
nerationen darin, sich zu engagieren und 
sich am Austausch der Generationen zu 
beteiligen.

 ¾ Was plant Ihre Partei, um den Dialog 
der Generationen und das generati-
onsübergreifende Engagement bun-
desweit zu befördern?

4.5 Angebote für lebenslanges Lernen 
ausbauen

Bildung und lebenslanges Lernen sind die 
wichtigsten Türöffner und Begleiter für En-
gagement und gesellschaftliche Teilhabe.

 ¾ Wie wird sich Ihre Partei dafür einset-
zen, zeitgemäße Bildungsangebote für 
ältere Menschen bundesweit auszu-
bauen und die politische Bildung für äl-
tere Menschen – auch durch die Bun-
deszentrale für politische Bildung – zu 
stärken?

4.6 Politische Mitwirkung von Älteren 
fördern

Die mit den demografischen Verände-
rungen verbundenen Herausforderungen 
werden ohne die Potenziale der Älteren 
nicht zu bewältigen sein.

 ¾ Welche Maßnahmen sind auf bundes-
politischer Ebene geplant, um die ge-
sellschaftliche und politische Mitwir-
kung von Seniorinnen und Senioren zu 
fördern?

(…)
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6. Pflege

Die Corona-Pandemie hat die bereits seit 
Jahren bestehenden Probleme in der Pfle-
ge deutlich sichtbar gemacht. Es zeigte 
sich, dass eine grundlegende Reform der 
derzeitigen Pflegestrukturen dringend er-
forderlich ist.

(…)

6.3 Mehr Mitspracherechte für Betroffene

Auf die Gestaltung der Pflege haben Be-
troffene wenig Einfluss, obwohl sie ei-
nen erheblichen Teil der Pflegeleistungen 
selbst zahlen müssen.

 ¾ Mit welchen Maßnahmen wird sich 
Ihre Partei dafür einsetzen, dass An-
gehörigenvertretungen und Selbst-
hilfegruppen bei Entscheidungen zur 

pflegerischen Versorgung mehr Mit-
spracherechte erhalten?

6.4 Katastrophenschutz und Krisenmana-
gement verbessern

Gesundheitliche Krisen, aber auch Natur-
katastrophen und andere Notlagen kön-
nen die nationale Gesundheitssicherheit 
gefährden. Die Corona-Pandemie hat dies 
eindrücklich gezeigt.

 ¾ Wie will Ihre Partei den Katastrophen-
schutz und vor allem das Krisenmana-
gement in Gesundheits- und Pflegeein-
richtungen verbessern?

Vollständige Wahlprüfsteine 2021 unter
ht tps://w w w.bag so.de/f i leadmin/
user_upload/bagso/06_Veroeffentli-
chungen/2021/BAGSO-Wahlpruefstei-
ne_2021_zur_Bundestagswahl.pdf

https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2021/BAGSO-Wahlpruefsteine_2021_zur_Bundestagswahl.pdf
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2021/BAGSO-Wahlpruefsteine_2021_zur_Bundestagswahl.pdf
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2021/BAGSO-Wahlpruefsteine_2021_zur_Bundestagswahl.pdf
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2021/BAGSO-Wahlpruefsteine_2021_zur_Bundestagswahl.pdf
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1. Die Bundestagswahl 2021 muss zur 
Klimawahl werden. Für uns als Teil der 
Klima-Allianz Deutschland und der 
Unterstützer*innen des Klima-Pledge ist 
eine ambitionierte, gerechte und nach-
haltige Klimapolitik zentrales Thema der 
kommenden Wahl. Um zivilgesellschaftli-
ches Engagement zu fördern und langfristig 
zu verankern, fordern wir breit angelegte 
Bürger*innenbeteiligung in der Klimapolitik. 

2. Wirksame zivilgesellschaftliche Beteili-
gung kann nur auf Grundlage nachhaltiger 
und transparenter Finanzierungsmodelle 
funktionieren. Bürokratische Hürden im 
Rahmen der Förderrichtlinien sind zu hoch 
und drohen einer gerechten und nachhalti-
gen Zukunft im Wege zu stehen, anstatt sie 
zu ermöglichen. Deshalb fordern wir eine 
konsequente Debatte zu innovativen, nied-
rigschwelligen und realistischen Modellen 
der Finanzierung. Nur so werden wir die viel-
versprechenden Potenziale zivilgesellschaft-
licher Akteur*innen entfalten können. 

3. Wir fordern die Umsetzung des im Jahr 
2019 von der Weltgemeinschaft beschlos-

senen Programms »Education for Sustai-
nable Development 2030: Towards achie-
ving	the	SDGs«1 auf nationaler Ebene. Um 
Bildung innovativ zu gestalten, wird eine 
strukturierte, transparente Aufbereitung 
und Verknüpfung von öffentlichen und 
nicht-personifizierten Daten notwendig 
sein. Daten zu Lernstanderhebungen, zu 
innovativen Lehr- und Lernformaten, Ko-
operationen und Projektpartnerschaften 
sind nur einige Beispiele.

Als Mitglied beim Social Entrepreneurship 
Netzwerk Deutschland (SEND e. V.) sowie 
beim Bundesverband Innovative Bildungs-
programme e. V. unterstützt BildungsCent 
e. V. außerdem die im gemeinsamen Po-
sitionspapier »Innovative Bildung für eine 
zukunftsfähige	und	gerechte	Welt«2 aufge-
führten Forderungen zur Bundestagswahl.

1 ESD	2030	–	http://www.bildungscent.de/
fileadmin/BildungsCent/Downloads/UNESCO_
ESD2030/UNESCO_ESD2030_BNE2030_Ueber-
setzung-in-Auszuegen.pdf
2 https://www.send-ev.de/wp-content/up-
loads/2021/04/PP_Innovative-Bildung.pdf

BILDUNGSCENT E. V.

FORDERUNGEN ZUR BUNDESTAGSWAHL 2021

BildungsCent e. V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung einer neuen und nach-
haltigen	 Lehr-	 und	 Lernkultur	 (https://www.bildungscent.de/).	 Zur	 Bundestagswahl	
2021 hat er für das Dossier drei zentrale Forderungen formuliert. Bildungscent e.V ist 
stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.

http://www.bildungscent.de/fileadmin/BildungsCent/Downloads/UNESCO_ESD2030/UNESCO_ESD2030_BNE2030_Uebersetzung-in-Auszuegen.pdf
http://www.bildungscent.de/fileadmin/BildungsCent/Downloads/UNESCO_ESD2030/UNESCO_ESD2030_BNE2030_Uebersetzung-in-Auszuegen.pdf
http://www.bildungscent.de/fileadmin/BildungsCent/Downloads/UNESCO_ESD2030/UNESCO_ESD2030_BNE2030_Uebersetzung-in-Auszuegen.pdf
http://www.bildungscent.de/fileadmin/BildungsCent/Downloads/UNESCO_ESD2030/UNESCO_ESD2030_BNE2030_Uebersetzung-in-Auszuegen.pdf
https://www.send-ev.de/wp-content/uploads/2021/04/PP_Innovative-Bildung.pdf
https://www.send-ev.de/wp-content/uploads/2021/04/PP_Innovative-Bildung.pdf
https://www.bildungscent.de/
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Wahlprüfsteine aus der Perspektive des 
Borromäusvereins  

Der Borromäusverein e. V., Dachverband 
für katholische öffentliche Büchereien, 
hat die Aufgabe, 2.200 katholische öffent-
liche Büchereien beim Bestandsaufbau 
in der Medienauswahl und der Fort- und 
Weiterbildung ihrer 25.000 größtenteils 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zu un-
terstützen.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit 
liegt in der Leseförderung und in der Un-
terstützung von Literaturgesprächskrei-
sen. In den Literaturgesprächskreisen 
kommen unter anderem gesellschaftspo-
litisch relevante Themen als auch persön-
lichkeitsbezogene und religiöse Themen 
zur Sprache.

Weiterhin koordiniert der Borromäusver-
ein 3 Verbünde zur digitalen Medienaus-
leihe (E.Medien) und führt selbst digitale 
Leseförderveranstaltungen durch.

Im bundesweiten Programm »Kultur 
macht	 stark.	 Bündnisse	 für	 Bildung«	 des	
BMBF engagiert sich der Borromäusver-
ein mit seinem Projekt »Wir sind LeseHel-
den«.	

Folgende Fragen stellen sich überdies im 
Büchereikontext:

Die politische Meinungsbildung ist an-
gesichts der Fülle an Informationen im 
Zeitalter von Globalisierung und Digi-
talisierung schwieriger geworden: Wel-
che Informationen nutzen wir? Welchen 
Nachrichten trauen wir? Welche Mei-
nungen und Bilder lassen wir zu? Welche 
Stimmen hören wir nicht?

Der Borromäusverein gibt hierzu Orientie-
rung im Medienmarkt durch seine Rezen-
sionszeitschrift medienprofile und seine 
Zeitschrift BiblioTheke.

Voraussetzungen und Kernpunkte der Ar-
beit des Borromäusvereins sind daher:

BORROMÄUSVEREIN E. V.

WAHLPRÜFSTEINE

Der Borromäusverein e. V. ist eine Einrichtung der Katholischen Kirche und Dienst-
leister	für	rund	2.200	katholische	Büchereien	in	seinem	Mitgliedsbereich.	Für	öffentli-
che Büchereien und andere Einrichtungen gibt er in seiner Besprechungsarbeit einen 
kompetenten Überblick über die Neuerscheinungen des Marktes. Weitere Dienstleis-
tungen sind Bildungsangebote zur Förderung der bibliothekarischen, literarischen und 
spirituellen Kompetenz, insbesondere für die Bereiche Leseförderung und Bildung. 
1845 gegründet zur Verbreitung des guten Buches berät er in Zusammenarbeit mit 
den	diözesanen	Büchereifachstellen	die	Katholischen	Öffentlichen	Büchereien	–	KÖB	
bis	heute.	Der	Borromäusverein	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.	Der	Text	wur-
de	von	Guido	Schröer,	Geschäftsführer	Borromäusverein	e.	V.,	für	dieses	Dossier	ver-
fasst.
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 ¾ Ehrenamtliches Engagement
 ¾ Weiterbildung Engagement der Ehren-

amtlichen an Teilnahme
 ¾ Benachteiligte im Programm »Kultur 
macht	stark«

 ¾ Ländlichen Raum stärken
 ¾ Digitalisierung stärken, E-Books und 

weitere E-Medien, E-Learning
 ¾ Themenschwerpunkte wie Woche für 

das Leben, Der Wald, Nachhaltigkeit, 
Müllvermeidung, 

Daraus ergibt sich: Für den Borromäus-
verein ist entscheidend: Wie stehen in 

der Politik Engagierte zu folgenden The-
men:

 ¾ Meinungsfreiheit/Pressefreiheit/Infor-
mationsfreiheit/Versammlungsfreiheit

 ¾ Religionsfreiheit
 ¾ Unterstützung bürgerschaftlichen Enga-

gements i.e. ehrenamtlicher Tätigkeit
 ¾ Unterstützung und Ermöglichung von 

Bildung allgemein
 ¾ Unterstützung und Ermöglichung von 

Bildung benachteiligter Menschen
 ¾ Stärkung des ländlichen Raumes/der 

dortigen (auch digitalen) Infrastruktur
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BUND DEUTSCHER AMATEURTHEATER E. V.

POSITIONEN UND FORDERUNGEN ZUR BUNDESTAGSWAHL 2021

Die Produktionssituation der außerberuf-
lichen Theaterschaffenden ist in der Pan-
demie mit den - notwendigen – Infektions-
schutzmaßnahmen stark eingeschränkt. 
Präsenzproben z.B. waren anders als bei 
Berufstheatern über Monate hinweg in 
den Lockdowns auch mit Hygienekonzep-
ten nicht erlaubt und so fielen die Orte 
»echter«	 gesellschaftlicher	 Begegnung	
in den Vereinen aus. Den digitalen Raum 
erspielen sich seit März 2020 auch Ama-
teurtheater mit kreativen Konzepten, 
gleichzeitig werden ihnen die Grenzen für 
Theaterarbeit online bewusst. 

Aus den Erfahrungen der Theaterschaf-
fenden und im Vorfeld der Bundestags-
wahl formulieren wir im BDAT folgende 
Positionen und Forderungen 

 ¾ Kultur und Amateurtheater langfristig 
unterstützen!

Statt schnellen Wahlgeschenken in der 
Pandemie brauchen Amateurtheater eine 
nachhaltige Förderungsplanung, sonst 
sterben gesellschaftlich wichtige Zugangs-
orte für Kunst, Kultur und Zusammenhalt.

Wichtig	besonders	»nach	Corona«	sind	ver-
lässliche und planbare Unterstützungsleis-

tungen für die Amateurtheater. Amateur-
theater geht oft leer aus weil es von den 
»zuständigen	 Stellen«	 nicht	 wahrgenom-
men, als reines Hobby oder künstlerisch 
nicht als relevant eingestuft wird. Dabei 
sind über 2.500 Amateurtheater bundes-
weit Orte kultureller Grundversorgung, 
künstlerischen Freiraums und gesellschaft-
licher Begegnung. Viele der Bühnen arbei-
ten seit vielen Jahren und Jahrzehnten in 
ländlichen Räumen, die von professionel-
len Theatern schwer erreicht werden.
 
Besonders deutlich wird fehlende Wert-
schätzung und Förderung jetzt während 
der Pandemie. Amateurtheater sind meist 
»Ländersache«,	 werden	 aber	 in	 vielen	
Bundesländern dennoch nicht oder sehr 
unzureichend gefördert. Amateurtheater 
finanzieren sich v.a. durch Eintrittsgelder 
und bilden dabei notwendige Rücklagen, 
um die nächste Spielsaison vorbereiten zu 
können. Aufgrund der Infektionsschutz-
maßnahmen fanden seit März 2020 kaum 
Aufführungen statt, Proben waren bis Juni 
2021 nicht erlaubt und es können derzeit 
keinerlei Einnahmen generiert werden. 
Dabei laufen die fixen Kosten der Gruppen 
munter weiter. Ab der Saison 2022 wer-
den deshalb viele Theater ihre Rücklagen 
komplett aufgebraucht haben. 

Der	Bund	Deutscher	Amateurtheater	e.	V.	(BDAT)	vertritt	über	2.500	Mitgliedsbühnen,	
die über 18 Mitgliedsverbände bei ihm organisiert sind, und damit ca. 200.000 bürger-
schaftlich	engagierte	Menschen	in	Deutschland	im	kulturellen	Bereich.	Der	BDAT	ist	
stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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Das bedeutet langfristig den Ruin für viele 
Amateurgruppen und damit den Verlust 
von gesellschaftlichen Orten, die aktiven 
Zugang zu Kunstschaffen, Kultur und kul-
tureller Bildung bieten. 

Eine Förderung durch den Bund kann die-
se Folgen der Pandemie abmildern. Auch 
wenn die Mittel aus dem Bundeshaushalt 
an das jeweilige Haushaltsjahr gebunden 
sind, muss es Aufgabe sein die Instrumen-
te für eine langfristig notwendige Förde-
rung zu entwickeln, um Kultur nachhaltig 
und sinnvoll zu unterstützen (Überjährig-
keit ermöglichen, Verpflichtungsermäch-
tigungen) statt schnelle Programme zu 
wenig ziel- und bedarfsorientiert aufzu-
setzen.

Bundesförderung muss langfristig ange-
legt sein und neben sinnvollen Program-
men wie z.B. #takeaction: semiprofessio-
nelle Ensembles und Freilichttheater zu-
sätzlich die Möglichkeit zu grundsätzlichen 
»Saisonstartförderung«	bieten.

 ¾ Infrastruktur stärken für kulturelle Bil-
dung von Kindern, Senior*innen und 
generationenübergreifende, inklusive 
Theaterarbeit

Amateurtheater	ist	die	»Wiege«	des	gene-
rationenübergreifenden Kulturschaffens, 
Theatergruppen bieten oft für alle Alters-
klassen und die ganze Familie gemeinsame 
Betätigung. Zusätzlich bieten manche The-
atergruppen als Senior*innenensembles 
oder Kinder- oder Jugendtheatergruppen 
geschützte Räume für altersbezogene kul-
turelle Bildung und bürgerschaftliches En-
gagement.

Kinderrechte müssen in der neuen Legisla-
turperiode des Bundestages im Grundge-
setz endlich speziell verankert werden, sie 
sind keine Verhandlungsmasse zwischen 
Koalitionsparteien. 

 ¾ Zivilgesellschaftliche Strukturen in der 
Pandemiebekämpfung mitdenken!

Gesundheits- und Infektionsschutz ist 
lebensnotwendig, gerade in der aktuel-
len Pandemie. Dass Amateurtheater und 
weitere zivilgesellschaftliche Vereine, ihr 
Produktions- und Probenmöglichkeiten in 
vielen Infektionsschutzgesetzt und -ver-
ordnungen gar nicht mitbedacht werden 
und nicht als gesonderter Bereich gere-
gelt werden, darf in Zukunft nicht mehr 
vorkommen. Amateurtheater sind nicht 
Sportvereine, kein Fitnessstudios oder rei-
ner Freizeitbereich. Sie nicht mitzudenken 
bedeutet eine Missachtung des Engage-
ments hunderttausender Menschen in 
Deutschland und erschwert deren Aktivi-
täten zusätzlich.

 ¾ Raus aus der Bürokratiefalle!

Ehrenamt und Freiwilliges Engagement 
anerkennen und unterstützen:

Das Engagement von Vereinen muss be-
fördert und nicht mit bürokratischen 
Hemmnissen beladen werden. Dazu ge-
hört z. B. eine unbürokratische Festbe-
tragsfinanzierung bei Förderungen. Eine 
Stärkung der Engagementstrukturen ver-
langt nach einer Förderung der analogen 
und digitalen Infrastruktur und erfordert 
bessere Rahmenbedingungen für die ma-
terielle und immaterielle Anerkennung 
der Engagierten und Vereine. Die Reform 
des Gemeinnützigkeitsrechts muss da-
her der Bedeutung der Zivilgesellschaft 
für die politische Willensbildung gerecht 
werden.

Diese Position teilt der BDAT als Mitglied 
im Dachverband Bundesvereinigung kultu-
relle Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ)

 ¾ Zeit und Zugang für Kultur und aktive 
Beteiligung schaffen
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Ob ein freier Tag für den Theaterbesuch 
oder Bildungsurlaub; Die aktive Teilnahme 
an (kulturellen) Aktivitäten ist Empathie- 
und entwicklungsfördernd in jedem Alter 
und stärkt so die Gemeinschaft. Aufgabe 
auch der Bundespolitik ist es, hier in ver-
schiedenen Gesellschaftsbereichen Frei-
räume dafür zu schaffen. Neben Schule 
und Arbeit muss Menschen Zeit dafür blei-
ben, Menschen in benachteiligten Lebens-
situationen Zugang ermöglicht werden. 
Ob in außerschulischen Angeboten oder 
Kooperationen mit Ganztagsschulen, als 
Bildungsurlaub oder durch neue kreative 
Ideen wie ein »Freier Tag für Kulturortebe-
such«.	 Bei	 flächendeckender	 Einführung	
von Ganztagsgrundschulen muss die Ein-
bindung von Theatervereinen mitgedacht 
werden.

Die Verwirklichung von Inklusion ist Men-
schenrecht auch bei Kultur und Engage-
ment!

 ¾ Gemeinnützigkeit schützen und Zivil-
gesellschaft stärken!

Bekenntnis zum Klimaschutz? Positionie-
rungen gegen demokratiegefährdende 
Tendenzen? Parteinahme für diskriminier-
te Menschen?

Politische Positionierungen innerhalb ei-
nes demokratischen Spektrums sind integ-
raler Teil der Vereins- und Verbandsarbeit. 
Mit der Satzung haben sich Vereine und 
Verbände, die als Zivilgesellschaft einen 
starken Beitrag für das Zusammenleben  
in Deutschland leisten, Ziele gesetzt, die 
meist auch mit Werten verbunden sind. 
Damit nicht das Damoklesschwert der 
Aberkennung von Gemeinnützigkeit über 
dem Engagement hängt, ist es wichtig, 
auch solche Positionierungen im Rahmen 
des demokratischen Spektrums zuzulas-
sen.

Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
ist in vielen Fällen die Voraussetzung für 
Förderungen. Wesentlich für das Fundrai-
sing von Vereinen ist auch die Möglichkeit, 
aufgrund der Gemeinnützigkeit Spenden-
bescheinigungen ausstellen zu können.
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BUNDESNETZWERK DER 
MEHRGENERATIONENHÄUSER 
 
WAHLPRÜFSTEINE 2021 – FRAGEN ZUR ZUKUNFT DER MEHR-
GENERATIONENHÄUSER

Aktuelle Situation: Förderung von 532 
Mehrgenerationenhäusern über das neue 
Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus. 
Miteinander - Füreinander (2021 – 2028).

Das Bundesnetzwerk der Mehrgenerati-
onenhäuser, gegründet 2015, unterstützt 
die Arbeit der Mehrgenerationenhäuser 
über die Landesnetzwerke in den Bundes-
ländern.

Mit den vorliegenden Wahlprüfsteinen 
fördert das Bundesnetzwerk den Dialog 
zwischen Politik und den Mehrgeneratio-
nenhäusern in den Wahlbezirken.

Mehrgenerationenhäuser sind Begeg-
nungsorte, für Menschen jeden Alters, mit 
unterschiedlicher Herkunft oder kulturel-
lem Hintergrund, an denen das Miteinan-
der aktiv gelebt wird.

Mehr als 23.500 auf die Bürgerinnen und 
Bürger zugeschnittene Angebote gibt es in 
den Mehrgenerationenhäusern, darunter 

fast 3.500 Angebote im Schwerpunkt Inte-
gration von Menschen mit Migrations- und 
Fluchtgeschichte, etwa 1.200 Angebote 
zur Förderung der Lese-, Schreib- und Re-
chenkompetenzen Erwachsener und so-
mit rund 18.800 im Schwerpunkt „Gestal-
tung des demografischen Wandels. 72,4 
% dieser Angebote wird unter Beteiligung 
freiwillig Engagierter umgesetzt.

Mit einem Offenen Treff bieten die Häu-
ser einen niedrigschwelligen, barriere-
freien Zugang für Alle und ermöglichen 
damit u.a. Begegnung, Bildung und Bera-
tung. Allein der Offene Treff bietet Raum 
für Begegnung und Austausch pro Tag für 
24.400 Besucherinnen und Besucher.

Der generationenübergreifende Ansatz, 
die Sozialraumorientierung und die För-
derung freiwilligen / bürgerschaftlichen 
Engagements sind Kernelemente der Ar-
beit. Rund 3.650 Hauptamtliche und über 
39.000 freiwillig Engagierte sind für 63.000 
Nutzerinnen und Nutzer pro Tag aktiv.

Das	 Bundesnetzwerk	Mehrgenerationenhäuser	wurde	 2015	 gegründet	 und	 vertritt	
die	Interessen	der	rund	540	Mehrgenerationenhäuser	im	Bundesprogramm	des	Bun-
desfamilienministeriums	mit	einer	gemeinsamen	Stimme.	Das	Bundesnetzwerk	Mehr-
generationenhäuser	versteht	sich	als	Partner	aus	der	Praxis	und	bringt	seine	Exper-
tise	bei	der	fachlichen	Weiterentwicklung	und	bei	der	nachhaltigen	Verstetigung	der	
Mehrgenerationenhäuser	ein.	Das	Bundesnetzwerk	ist	entstanden	aus	dem	Experten-
netzwerk	sowie	aus	den	Landesarbeitsgemeinschaften	und	hat	sich	zum	Ziel	gesetzt,	
die	bundesweite	Vernetzung	der	Mehrgenerationenhäuser,	den	überregionalen	Fach-
austausch	und	eine	programmatische	Weiterentwicklung	selbst	organisiert	zu	bear-
beiten.	Das	Bundesnetzwerk	Mehrgenerationenhäuser	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	
im BBE.
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Über 11.000 Kooperationspartnerschaf-
ten mit Kommunalpolitik und -verwaltung 
werden gepflegt – im Durchschnitt bedeu-
tet das für ein Mehrgenerationenhaus, 
dass es mit 21 Partnerschaften aus diesen 
Bereichen kooperiert.

Die im Jahr 2020 entwickelten »Qualitäts-
kriterien der Mehrgenerationenhäuser für 
ihre	Arbeit«	dokumentieren	die	Qualitäts-
ansprüche der Mehrgenerationenhäuser 
und ihre stetige Weiterentwicklung.

Die Mehrgenerationenhäuser sind da - 
schnell und flexibel: Die Häuser sind in 
kommunalen Netzwerken aktiv, somit ist 
es ihnen möglich zeitnah und flexibel auf 
neue Herausforderungen und Bedarfe der 
Menschen vor Ort zu reagieren. 

 ¾ Mehrgenerationenhäuser haben 
schnell und flexibel Kinderrandzeiten-
Betreuungen in Gruppen oder z.B. 
über Großelternpatenschaften orga-
nisiert und installiert, als ab 2006 die 
Kommunen die Nachfrage nicht bedie-
nen konnten.

 ¾ Ab 2012 haben sich die Mehrgenera-
tionenhäuser flächendeckend der ge-
sellschaftlichen Herausforderung bei 
der Betreuung von Demenzerkrankten 
angenommen. Es wurden Gruppenan-
gebote und Einzelangebote zur Entlas-
tung von pflegenden Angehörigen ins-
talliert. 

 ¾ Mehrgenerationenhäuser sind auch 
interkulturelle Orte der Begegnung 
und des Austausches. Als nach 2015 
vermehrt Zufluchtssuchende nach 
Deutschland kamen, konnten die Häu-
ser als soziale Infrastruktureinrichtun-
gen schnell und auf der Basis vieler 
Freiwilliger Unterstützungsstrukturen 
aufbauen. Möglich wurden z.B. nied-
rigschwellige Sprachkurse, Patenschaf-
ten, um das Ankommen zu erleichtern, 
etc.

 ¾ Zu Beginn der Corona-Krise haben die 
Mehrgenerationenhäuser äußerst fle-
xibel bestehende Angebote den ent-
sprechenden Bedingungen angepasst 
und diese sehr schnell in Angebote 
mit physischer Distanz umgewandelt. 
Parallel haben sie mit einem enormen 
Digitalisierungsschub reagiert und in-
nerhalb von Wochen, neue vielfältige 
digitale soziale Angebote »aus dem Bo-
den	 gestampft«.	 So	 gewährleisten	 sie	
gerade auch in dieser sehr herausfor-
dernden Zeit, dass Kontakte zu so ganz 
unterschiedlichen Menschen jeden Al-
ters aufrechterhalten werden können. 

Tagtäglich bringen die Besucherinnen und 
Besucher ihre Themen in die Mehrgene-
rationenhäuser und zeigen damit auch, 
welche gesellschaftlichen Veränderungen 
stattfinden. Einige der Themen greifen wir 
hier auf und würden uns freuen, wenn Sie 
uns mitteilen, wie Sie dazu stehen. Nun zu 
unseren Fragen:

1. Frage: Sozialraumorientierung / Quar-
tiersarbeit
 
Die Mehrgenerationenhäuser setzen ein 
generationen- und themenübergreifendes 
Konzept um. Je stärker die Kommunen bei 
der Gestaltung demografischer Entwick-
lungen Querschnittsstellen etablieren und 
damit sogenannte Strukturen der Entsäu-
lung schaffen, umso besser können Mehr-
generationenhäuser mit den Kommunen 
gemeinsam ihr Konzept umsetzen.

Auf der lokalen Ebene unterstützen Mehr-
generationenhäuser Menschen, die sich in 
ihrem Sozialraum für ortsspezifische The-
men einsetzen. Vor allem dieser niedrig-
schwellige Arbeitsansatz bietet Potenzial, 
dass gemeinsam mit den Kommunen an 
Lösungen für Herausforderungen des de-
mografischen Wandels gearbeitet werden 
kann.



72 | BBE DOSSIER NR. 9

BMGH: WAHLPRÜFSTEINE 2021

Mit dem kommunalen Beschluss bestätigt 
die Kommune die Zusammenarbeit mit 
den Mehrgenerationenhäusern bei der Be-
wältigung des demografischen Wandels. 

Wie können die Mehrgenerationenhäuser 
unterstützen, damit diese aktiv an der kom-
munalen Sozialplanung beteiligt werden?

2. Frage: Freiwilliges Engagement / Bür-
gerschaftliches Engagement

Mehrgenerationenhäuser bieten vielfältige 
Formen des sozialen Miteinanders. Enga-
gierte Menschen werden von den Mehr-
generationenhäusern dabei unterstützt, 
ihre Schlüsselqualifikationen für die Ge-
sellschaft einzubringen. Sie bieten Gestal-
tungsfreiräume und Unterstützung für frei-
willig Engagierte. Diese Arbeit braucht aber 
auch hauptamtliche Strukturen und kann 
die professionelle Arbeit nicht ersetzen.

Wie wollen Sie das ehrenamtliche, bürger-
schaftliche Engagement in den Häusern 
fördern? Was können Sie dafür tun, dass die 
Häuser über eine verlässliche Infrastruktur 
(Finanzierung und Ausstattung) verfügen, 
um dem gezeigten Engagement einen zu-
verlässigen Gestaltungsraum zu geben? 

3. Frage: Miteinander der Generationen, 
Situation von Familien und Lebensgemein-
schaften

Mehrgenerationenhäuser sind ein ge-
eigneter Ansatz, den Austausch und die 
Begegnung zwischen den Generationen 
zu ermöglichen und das Verständnis zwi-
schen den Generationen zu fördern.
 
Der Begriff der Generationengerechtigkeit 
erhält durch ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts Aktualität und Bedeutung, 
nicht nur mit Blick auf dem Klimaschutz. 
Mehrgenerationenhäuser als eine Form 
einer Nachhaltigkeitsinstitution sollen ge-

stärkt und ihre Erfahrungen von neuen in-
novativen Institutionen beachtet werden. 
Mehrgenerationenhäuser ermöglichen 
seit ihrer Gründung den Austausch und 
die Begegnungen zwischen den Generati-
onen und fördern das Verständnis der Ge-
nerationen. So wird gegenseitige Verant-
wortung übernommen.

Mit welchen konkreten Maßnahmen beab-
sichtigen Sie, Mehrgenerationenhäuser als 
familienunterstützende und generations-
verbindende Institutionen zu sichern und 
ihre Ausweitung voranzubringen auch un-
ter dem Aspekt des Urteils des Bundesver-
fassungsgerichtes zur Bedeutung der Inter-
essen nachwachsender Generationen? 

4. Frage: Vereinsamung

Vereinsamung wird als ein wachsendes 
Problem für alle Generationen und in al-
len sozialen Milieus festgestellt. Vereinsa-
mung wird mit einem erhöhten Risiko für 
z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depres-
sionen, Demenz in Verbindung gebracht. 

Zur Überwindung der Vereinsamung leis-
ten MGHs mit ihrer Angebotsvielfalt ei-
nen wesentlichen Beitrag. Sie sind nicht 
nur selbst gemeinschaftsstiftende Orte, 
sondern fördern mit ihrem generations-
übergreifenden Ansatz das Entstehen le-
bendiger Nachbarschaften im Quartier 
und die Entwicklung gemeinschaftlicher 
Wohnformen, die allesamt geeignet sind, 
das Bedürfnis nach Gemeinschaft wieder 
zu beleben. Sie wirken somit präventiv ge-
gen ungewollte Vereinsamung.

Wie wollen Sie die Häuser in ihrer Arbeit 
zum Thema Vereinsamung konkret stärken?

5. Frage: Armut

Die Armutsquote bzw. Armutsgefähr-
dungsquote steigt ständig. Die aktuelle 
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Situation verschärft diese Situation noch. 
Dies widerspricht grundlegenden Gleich-
heits- und Gerechtigkeitsnormen, die im 
Grundgesetz verankert sind und hat Aus-
wirkungen auf die gesellschaftliche und 
soziale Teilhabe der betroffenen Perso-
nengruppen.

In Mehrgenerationenhäusern wird, auch 
mit Unterstützung von Freiwilligen, an den 
Folgen von Armut gearbeitet, beispielswei-
se mit Angeboten frühkindlicher Bildung, 
Elternbildung, Einstieg in Ausbildung etc. 
Langfristig bedarf es gezielter Förderstra-
tegien, die die aktive Teilhabe vor allem 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen im 
Sinne des Empowermentprinzips ermuti-
gen und sie somit die Chance haben, sich 
aktiv in das gesellschaftliche, soziale und 
politische Leben einzubinden. 

Mit welchen Maßnahmen werden Sie die 
Mehrgenerationenhäuser beim Thema 
»Armutsbekämpfung« unterstützen?

6. Frage: Digitalisierung

Die Digitalisierung birgt riesige Chancen 
aber auch Risiken für eine gerechtere und 
fortschrittliche Gesellschaft. Dies bedeu-
tet einerseits einen Ausbau der digitalen 
Infrastruktur aber auch, dass neben der 
Technikkompetenz (z.B. Bedienen einer 
spezifischen App) Menschen mündiger 
und souveräner Teil einer digital werden-
den Gesellschaft bleiben.

Instrumente der Digitalisierung können de-
mokratische Mitbestimmung und Bildung 
fördern. Schon jetzt bieten die Mehrge-
nerationenhäuser offenes WLAN, ma-
chen Schulungen, teilen ihr Wissen und 
stellen wo möglich Endgeräte bereit. 
Mehrgenerationenhäuser sind wichti-
ge Orte, an denen Digitalisierung sozial 
für alle Generationen gestaltet werden 
kann.

Für welche Rahmenbedingungen setzen 
Sie sich ein, damit Mehrgenerationenhäu-
ser aktive Akteure sind, um vor allem so-
zial Benachteiligten und älteren Menschen 
einen Zugang und verantwortungsvollen 
Umgang mit digitalen Medien zu ermögli-
chen? 

7. Frage: Demokratiebildung und -förde-
rung 

Gerade die letzten zwei Jahre haben ge-
zeigt, dass viele Menschen das Vertrauen 
in die parlamentarische Demokratie und 
in wissenschaftliche Erkenntnisse verloren 
haben. Statt miteinander zu diskutieren, 
verfestigen sie über Internetforen und So-
cial Media ihre vorgefassten Meinungen.
 
Mehrgenerationenhäuser sind Orte, an 
denen Solidarität und gesellschaftliche 
Vielfalt konkret erfahrbar werden. Aus-
gehend von den Wünschen der Nutzerin-
nen und Nutzer und den sozialräumlichen 
Bedarfen begegnen sich unterschiedliche 
Interessensgruppen und Generationen, 
lösen Probleme gemeinsam und erfahren 
Selbstwirksamkeit. Damit leisten Mehr-
generationenhäuser einen Beitrag dazu, 
Menschen zur gesellschaftlichen Teilhabe 
und zum bürgerschaftlichen Engagement 
zu ermutigen und zu befähigen.

Wie wollen Sie die Mehrgenerationenhäu-
ser konkret bei dieser wichtigen Aufgabe 
der Demokratiebildung in den Gemeinden 
und Stadtteilen unterstützen und Demo-
kratiebildung fördern?

8. Frage
Nachhaltigkeit 

In der aktuellen Förderperiode nehmen 
Mehrgenerationenhäuser die große Her-
ausforderung Ökologische Nachhaltigkeit 
in den Blick. Viele Häuser haben sich be-
reits mit den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen 
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(SDG/	 »Sustainable	Development	Goals«)	
beschäftigt und erproben in ihrem Sozial-
raum gemeinsam mit den Menschen, die 
hier wohnen, aktivierende Maßnahmen und 
wirksame Konzepte. Mehrgenerationen-
häuser sensibilisieren ihre Nachbarschaften 
für Klimaschutz und Ressourcenschonung 
im unmittelbaren Alltag. Insbesondere der 
generationenübergreifende Ansatz kann 
hier ein besseres Verständnis für die unter-
schiedlichen Perspektiven schaffen.

Mit welchen Maßnahmen möchten Sie 
Ihre Mehrgenerationenhäuser dabei un-
terstützten, diese große gesellschaftliche 
Aufgabe der ökologischen Nachhaltigkeit 
aktiv mitzugestalten?

9. Frage
Nachhaltige finanzielle »Verstetigung der 
Häuser« 

Unsere Gesellschaft verändert sich, sie 
wird bunter und die UN-Konvention stellt 
klar, dass jeder Mensch ein uneinge-
schränktes und selbstständiges Recht auf 
Teilhabe hat.

In Mehrgenerationenhäusern wird das 
Miteinander der Menschen gelebt, in ih-
nen ist Diversität selbstverständlich. Je-
der findet Möglichkeiten sich aktiv einzu-
bringen, teilzuhaben oder Hilfe zu finden. 
Mehrgenerationenhäuser leben diese UN-

Konvention, sind Vorbild für eine sich wan-
delnde Gesellschaft und bieten Räume auf 
lokaler Ebene für ein Miteinander.

Die nachhaltige finanzielle Verstetigung 
der Mehrgenerationenhäuser ist im Koali-
tionsvertrag (2018) verankert: »…Deshalb 
werden wir die Voraussetzungen schaffen, 
um eine dauerhafte Zukunft der Mehrge-
nerationenhäuser zu sichern und gemein-
sam mit Ländern und Kommunen prü-
fen, unter welchen Voraussetzungen die 
Mehrgenerationenhäuser möglichst in al-
len	Kommunen	etabliert	werden	können.«

Aktuell wird die Arbeit der Mehrgenera-
tionenhäuser mit 50.000 Euro, d.h. mit 
40.000 Euro durch den Bund und 10.000 
Euro Kofinanzierung durch Land und/ oder 
Kommune pro Jahr finanziert. Die Gewähr-
leistung der gleichberechtigten Teilha-
be aller Menschen am gesellschaftlichen 
Leben benötigt professionell agierende 
Fachkräfte, die Prozesse und Diskurse der 
Teilhabe initiieren und begleiten können. 
Eine tragfähige, langfristige planbare Um-
setzung dieser Arbeit benötigt eine besse-
re Ausstattung mit Personal- und Sachkos-
ten, die sich in einer gesetzlichen Veranke-
rung wiederfinden muss.

Wie werden Sie die Mehrgenerationen-
häuser in der nachhaltigen besseren finan-
ziellen Verstetigung unterstützen?
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ZUR BUNDESTAGSWAHL

Bürgermedien – eine mediale Stimme der 
Zivilgesellschaft

Über 170 Bürgermedien geben der Zivilge-
sellschaft in der Bundesrepublik eine me-
diale Stimme. Dabei reicht das Spektrum 
vom großstädtischen TV- und Radiosender 
geführt von einem hauptamtlichen Team, 
über Campus-TV und Radios bis zum klei-
nen ehrenamtlich geführten Sender in 
ländlichen Regionen Deutschlands – mit ei-
ner täglichen Reichweite von über 300.000 
Zuschauern, sowie Hörerinnen und Hörern.

Bürgermedien sind seit 1984 - als 3. Säu-
le-  integraler Bestandteil des deutschen 
Mediensystems und geben Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit selbst aktiv 
zu werden, eigene TV- und Radiobeiträge 
zu erstellen und sich in den gesellschaftli-
chen Diskurs einzubringen. Bürgermedien 
vermitteln Medienkompetenz, sind Lern- 
und Lehrorte als Standorte der beruflichen 
Bildung. Zudem arbeiten viele Bürger- und 
Ausbildungssender eng mit Universitäten 
und Hochschulen zusammen und bieten 
mediale Praxis.

Bürgermedien sind auch mediales Experi-
mentierfeld und bieten der meist lokalen 
und regionalen Kulturszene eine mediale 
Bühne. Zahlreiche Kulturschaffende ha-
ben in der Corona-Krise diese Möglichkei-
ten genutzt um Präsenz zu zeigen.

Bürgermedien sind Teil der demokratischen 
Öffentlichkeit in unserer Gesellschaft und 
sind lokale und regionale Bündnispartner 
im Kampf gegen Rechtsextremismus1.

So arbeiten deutsche Bürgermedien seit ei-
ner Reihe von Jahren mit der UNO-Flücht-
lingshilfe Deutschland zusammen und zei-
gen jeweils am 20.6. eines Jahres Sondersen-
dungen anlässlich des Weltflüchtlingstages.

Dies gilt z. B. für das seit 2015 vom Aus-
wärtigen Amt geförderte Projekt »Media 
Dialogue«	mit	den	Ländern	der	Östlichen	
Partnerschaft – Ukraine, Moldawien, 
Armenien und Georgien und dem vom 
Lukaschenko-Regime in die Illegalität ge-
triebenen unabhängigen Belarussischen 

1 https://bürgermedien-gegen-rechtsextremismus.de

Der Bundesverband Bürgermedien e. V. als Sprachrohr zahlreicher Bürgersender (TV 
und	Radio)	vertritt	die	Interessen	der	Bürgermedien	gegenüber	Politik,	Landesmedien-
anstalten	und	der	Öffentlichkeit	und	koordiniert	gemeinschaftliche	Aktionen	und	Ak-
tivitäten.	Dazu	gehören	die	medienpädagogische	 Interviewreihe	das	»Rote	Sofa«	 in	
Zusammenarbeit	mit	der	Gesellschaft	für	Medienpädagogik	und	Kommunikationskul-
tur	(GMK)	und	z	B.	die	Verleihung	des	Deutschen	Bürgermedienpreises	(http://bvbm.
eu) Der Beitrag wurde für das Dossier verfasst. Rückfragen können an Dr. Wolfgang 
Ressmann, Bundesvorsitzender, bvbm@ressmann.de gerichtet werden. Der Bundes-
verband	Bürgermedien	e.	V.	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	des	BBE.

https://bürgermedien-gegen-rechtsextremismus.de
https://bvbm.eu
https://bvbm.eu
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Journalistenverband. Neben dem Bundes-
verband Bürgermedien unterstützt das 
Gustav-Stresemann-Institut (Bonn) und 
der Deutsche Journalistenverband (DJV) 
das Projekt. In den Ländern der östlichen 
Partnerschaft zählen unter anderem die 
nationalen ukrainischen und moldawi-
schen Journalistenverbände, sowie die 
Universitäten Kiew, Odessa, Lutsk, Lviv 
(alle Ukraine) die Caucasus Universität 
(Tblisi, Georgien) und die Yerewan State-
University (Jerewan, Armenien) zu den 
Projektpartnern.2 Dies macht deutlich, 
welche Bedeutung der Idee der Bürger-
medien beim Aufbau demokratischer 
Strukturen und der Sicherung der Presse- 
und Meinungsfreiheit beigemessen wird.

Damit leisten die Bürgermedien auch ei-
nen wichtigen Beitrag zur Verteidigung 
der Meinungs- und Pressefreiheit, die 
auch in der Bundesrepublik zunehmend 
unter Druck gerät.

Dabei stehen für die Finanzierung der 
über 170 deutschen Bürgermedien nur 
vergleichsweise geringe Finanzmittel aus 
einem Anteil aus der Rundfunkgebühr zur 
2 Ausführliche	Informationen	bietet	die	Internetprä-
senz: http://mediadialogue.eu

Verfügung – vergleichbar mit den jährli-
chen Kosten eines ZDF-Spartenkanals – 
stets am Rande chronischer Unterfinan-
zierung.

Bürgerschaftliches Engagement, Einsatz 
für Zivilgesellschaft und Demokratie, sind 
auch im Bundestagswahljahr 2021 die zen-
tralen Leitlinien der Arbeit der deutschen 
Bürgermedien.

Damit die Bürgermedien ihre Aufgaben 
auch künftig vollumfänglich wahrnehmen 
können ist eine politische Unterstützung 
von Seiten der Bundespolitik nötig. Des-
halb erwartet der Bundesverband Bürger-
medien von den im neuen 20. Bundestag 
vertretenen demokratischen politischen 
Parteien ein klares Bekenntnis zur cross-
medialen Weiterentwicklung der Bürger-
medien in Deutschland. Dies gilt sowohl 
für das politische Zusammenwirken mit 
den Bundesländern bei der Sicherung der 
Finanzierungsbasis der Bürgermedien, als 
auch für deren Berücksichtigung bei För-
derprogrammen des Bundes zur Stärkung 
medialer Teilhabe in einer demokratischer 
Öffentlichkeit sowie den Kampf gegen 
»Fake-News«,	 »Hatespeech«	und	Rechts-
extremismus.
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BUNDESVERBAND DEUTSCHE KULTURLOGE E. V.

FORDERUNGEN FÜR DIE WAHLPERIODE 2021-2025

Der Bundesverband Kulturloge e. V. stellt 
die nachfolgenden Forderungen im Hin-
blick auf ‚Kultur für ALLE‘  zur nächsten 
Wahlperiode 2021 – 2025. 

1.  Kulturelle Teilhabe darf nicht an finanzi-
ellen Möglichkeiten scheitern!  

Der Bundesverband Kulturloge beruft sich 
auf ein erfolgreiches 12- jähriges Engage-
ment der ehrenamtlichen Helfer*innen im  
Bereich Kultur, Armut, Ehrenamt, Integ-
ration und Inklusion und  fordert  daher, 
dass auf der Bundesebene die Notwendig-
keit gesehen wird, den kulturellen und ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.  

Seitens der bundesweiten Kulturlogen 
ist ein regelmäßiger Austausch mit dem 
Bundesverband im Hinblick auf die gesell-
schaftliche Teilhabe der benachteiligten 
Menschen von großer Bedeutung. Die 
Erfahrungen zeigen, dass die Kulturlogen 
den Beweis antreten, dass die Menschen 
mit wenig Geld (Kulturgäste) am kultu-
rellen Leben teilhaben möchten, und wi-
derlegen einige diesbezügliche Vorurteile. 
An über 250.000 Kulturgäste, darunter  
80.000 Kinder und Jugendliche, wurden 

Karten vermittelt – in über 50 Städten und 
Regionen kommen finanziell benachteilig-
te Menschen in den Genuss von Kunst, 
Kultur- und Sportveranstaltungen.

Täglich setzen sich bundesweit viele eh-
renamtliche Mitarbeiter*innen der Kul-
turlogen  für das Menschenrecht auf 
Kultur ein und handeln nach den Grund-
sätzen »Behutsam, würdevoll und nach-
haltig«.	Gemeinsam	mit	dem		Bundesver-
band, den Sozialpartnern, den Kultur-und 
Sportveranstalter*innen gestalten sie das 
gesellschaftliche Miteinander in Städten 
und Regionen.

Die Kulturgäste  bestätigen, dass  die 
Kulturlogen ihnen einen angemessenen  
Zugang zu kulturellen Veranstaltungen 
ermöglichen. Ein Angebot, das Brücken 
baut, sagen sie, weil eine wertschätzende 
Kommunikation die Kulturgäste mit ihren 
Interessen in den Vordergrund stellt. Zu-
dem  empfinden  sie die Abholung der auf 
ihren Namen reservierten  Eintrittskarten 
an der Abendkasse als sehr wohltuend 
und würdevoll. Ebenso erfreulich ist für 
die Kulturgäste, dass eine zweite Karte er-
möglicht, eine Begleitperson einzuladen. 

Der Bundesverband Deutsche Kulturloge e. V. setzt sich gemeinsam mit den bundes-
weiten Kulturlogen für das Menschenrecht auf Kultur ein. Täglich ermöglichen die eh-
renamtlichen Helfer*innen der Kulturlogen, dass auch Menschen mit geringem Ein-
kommen	am	kulturellen	und	gesellschaftlichen	Leben	teilnehmen	können	-	sie	fördern	
gemeinsam	mit	dem	Bundesverband	das	gesellschaftliche	Miteinander	in	Städten	und	
Regionen.	Der	Bundesverband	Deutsche	Kulturloge	e.	V.	 ist	stimmberechtigtes	Mit-
glied im BBE.
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Familien mit Kindern erhalten selbstver-
ständlich mehrere Karten für ein gemein-
sames Kulturerlebnis. 

Der Bundesverband  fordert die Bundesre-
gierung daher auf: 

Die Kulturlogen-Bewegung und  die in Ar-
mut lebenden, benachteiligten Menschen 
in den Fokus  zu nehmen und die Teilhabe-
möglichkeiten für Menschen mit geringem 
Einkommen gemeinsam mit den Kulturlo-
gen weiter zu entwickeln. Armut ist ein 
gesellschaftliches Produkt, daher sollten 
die daraus resultierenden Probleme auch 
gesellschaftlich gelöst werden. 

2. Einbindung benachteiligter Menschen 
in die Kultur — einladen statt ausgrenzen!

Die Tatsache, dass auf der einen Seite im 
Theater, Kino, Konzerten und beim Sport 
zahlreiche Plätze leer bleiben und  auf der 
anderen Seite den Menschen mit gerin-
gem Einkommen (Kulturgäste) der Zugang 
zu kulturellen Veranstaltungen verwehrt 
wird, greifen die Kulturlogen auf und er-
möglichen gemeinsam mit den Kultur-und 
Sportveranstaltern - die nicht verkaufte 
Eintrittskarten kostenfrei zur Verfügung 
stellen -  den Kulturgästen den kostenlo-
sen Besuch von kulturellen Veranstaltun-
gen. 

Ältere und jüngere Menschen, Menschen 
mit und ohne Migrationshintergrund, 
Menschen mit und ohne Handicap, ge-
flüchtete Menschen, Großfamilien, Allein-
erziehende, Jugendliche und Kinder,  auch 
wenn sie nur über ein geringes Einkom-
men verfügen, können Konzerte, Theater, 
Kino und Sportveranstaltungen diskrimi-
nierungsfrei besuchen.

Damit die Kulturgäste nicht als Bittsteller 
auftreten müssen, haben soziale Initiati-
ven und Institutionen bewusst den Part 

der Anmeldung übernommen. Die aus-
giebigen Telefongespräche bei der Kar-
tenvermittlung zwischen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen der Kulturloge und den 
Kulturgästen, die freundlichen Einladun-
gen zu Veranstaltungen und die Reservie-
rung der Karten an der Abendkasse auf 
den Namen des Kulturgastes, bewirken, 
dass die Kulturgäste ihre Sorgen und die 
Nöte des Alltags für ein paar Stunden ver-
gessen können.
 
Um Schwellenängste abzubauen, setzen 
die ehrenamtlichen Helfer*Innen  bei der 
telefonischen Vermittlung der Eintritts-
karten auf das persönliche Gespräch mit 
ihren Kulturgästen.  

In engem Kontakt mit den Fördereinrich-
tungen, Wohngruppen und Sozialpart-
nern, Flüchtlingseinrichtungen usw. wird 
der Besuch der Veranstaltung unter Be-
rücksichtigung der individuellen Interes-
sen und der Barrierefreiheit der Veranstal-
tungsorte organisiert. 

Wenn es sich anbietet, gehen auch Grup-
pen zusammen ins Kino, Theater oder in 
ein Konzert, aber in der Regel wird jeder 
Kulturgast persönlich angerufen  und zur 
Veranstaltung eingeladen. 

Nach eigenen Aussagen gibt es den Kultur-
gästen ein Gefühl der Selbstständigkeit, 
Zugehörigkeit, Lebensfreude, Anregung  
und Motivation. Das zentrale Anliegen des 
Integrationsgedanken von möglichst  viel 
Gemeinsamkeit zwischen den Menschen 
mit und ohne  Beeinträchtigungen und 
Menschen mit und Migration wird von 
beiden Seiten gelebt. 
 
Aus Sicht der ehrenamtlichen Vermittler*-
Innen hat sich  inzwischen ein gegenseiti-
ges Vertrauen aufgebaut. Sehr offen spre-
chen die Kulturgäste beim Telefonieren 
über die Benachteiligungen z.B. unzurei-



BBE DOSSIER NR. 9 | 79

BV	DEUTSCHE	KULTURLOGE:	FORDERUNGEN	FÜR	DIE	WAHLPERIODE	2021-2025

chende  Mobilität, Sprachbarrieren,  All-
tagsschwierigkeiten, bürokratische Hür-
den und über ihre Armut und die damit 
einhergehenden Stigmatisierungen. 

Die gemeinsame Kulturelle Teilhabe erle-
ben Kulturgäste als ein soziales Grundbe-
dürfnis und als Gradmesser der individuel-
len Lebensqualität. Das Gemeinschaftser-
lebnis und der Raum für Kommunikation 
und Diskussion, wecken Begeisterungsfä-
higkeit, Kritikfähigkeit und Eigeninitiative. 
So kann Kultur soziale Kompetenz fördern, 
Integration stärken und Isolation abbauen.

Bundesweit arbeiten die Kulturlogen mit 
konsequentem Einsatz gegen jede Form 
von Ausgrenzung aus dem gesellschaft-
lichen Leben. Sie engagieren sich für das 
Menschenrecht auf Kultur und die Würde 
aller Menschen  ohne Ansehen ihrer wirt-
schaftlichen oder sozialen Stellung. 

Allerdings entbindet das erfolgreiche Kon-
zept der Kulturlogen den Staat nicht von 
seiner Vorsorgepflicht. Es ist seine Aufga-
be, das Risiko, dass Menschen unter die 
Armutsschwelle zu geraten, zu minimieren 
und die gesellschaftliche und kulturelle 
Teilhabe aller Menschen auch in den länd-
lichen Regionen und zu gewährleisten.

Teilhabe, Integration, Inklusion, Einbin-
dung der ländlichen Regionen bedeuten 
eben nicht, dass sich der einzelne benach-
teiligte  Mensch seinerseits an die Gege-
benheiten anpassen muss, sondern dass 
sich umgekehrt die Gesellschaft öffnen 
und die Voraussetzungen für eine wirkli-
che Teilhabe und Einbindung in die Kultur 
schaffen muss. 

Der Bundesverband fordert daher die 
Bundesregierung auf: 

Stärker als bisher, gleichwertige Lebens-
verhältnisse in Deutschland in Zusam-

menhang mit kultureller Integration her-
zustellen. Es ist dringend notwendig, allen 
Menschen die selbstbestimmte Teilhabe 
an Kunst und Kultur zu ermöglichen. Das 
Menschenrecht auf Kultur  sollte in einem 
neu einzurichtenden Kultur-Ministerium in 
den Mittelpunkt gerückt werden.  

Wesentlich ist dabei eine bessere Finan-
zierung der Kommunen  für die entspre-
chenden Kultur- und Sporteinrichtungen, 
damit Integration angemessen stattfinden 
kann.

3. Stärkung der Sozial-Initiativen sowie der 
Kultur- und Sportveranstalter*innen im 
Sinne einer gemeinsamen gesellschaftli-
chen Aufgabe!

Das jahrelange Zusammenwirken  der 
bundesweiten Kulturlogen mit  Kultur/
Sportveranstaltern, den Ehrenamtli-
chen Helfer*innen  und den Kulturgäs-
ten zeigt u.a., dass Veranstalter*innen, 
Künstler*innen und Sportler*innen kei-
ne Menschen ausgrenzen wollen, sie 
wollen allen  Menschen ihre Kunst/ 
ihren Sport darbieten –  Kultur-und 
Sportveranstalter*innen füllen leere Plät-
ze, Künstler*innen/Sportler*innen müs-
sen nicht vor halbvollen Häusern auftre-
ten und Kulturgäste kommen in den Ge-
nuss von Kunst/Kultur und Sport.  

Kultur- und Sportveranstaltungen können 
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, 
Menschen in die Gesellschaft einzubin-
den. Sie haben das Potential, Diskurse an-
zustoßen und durch aktive Teilhabe über 
die Grenzen von Milieus hinweg, identi-
tätsstiftend zu wirken. 

Allerdings ist es eine wesentliche Hürde, 
dass vor allem etliche Kulturveranstaltun-
gen, insbesondere Theater noch immer als 
eine bildungsbürgerliche Institution gel-
ten. Der Zugang ist nicht barrierefrei. Es 
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muss die Anstrengung der nächsten Jahre 
sein, Menschen jedweder Herkunft, jed-
weder Klasse die Möglichkeit zu eröffnen, 
an Kultur teilzuhaben. Dies geschieht zum 
einen durch eine materielle und finanziel-
le Barrierefreiheit, aber zum anderen auch 
durch einen ideellen Paradigmenwechsel: 
Alle sind willkommen und das muss sich 
auch so anfühlen. Dafür sind die Kulturin-
stitutionen verantwortlich und müssen an 
ihren Strukturen arbeiten (z.B. mehr Diver-
sität auf Entscheider*innenebene, erwei-
terter Kanon). Gleichermaßen wäre eine 
allgemeine Anerkennung der Möglichkeit 
durch Kultur zu verbinden, zu integrieren, 
Identität zu stiften essentiell notwendig. 

Eine gesetzliche Verankerung, weg von 
der freiwilligen Leistung, die individu-
ell von jeder Kommune geleistet werden 
kann, aber nicht muss, wäre die Garantie 
für einen erfolgreichen Weg der kommen-
den Jahre. Gerade nach der Coronapande-
mie wird es jede Anstrengung brauchen, 
Begegnungsorte für alle – und damit seien 
wirklich alle gemeint – zu schaffen. Das 
kann Sport, das kann Kultur, das kann The-
ater. Veranstalter*innen, Initiativen wie 
die Kulturloge und die Politik müssen da-
bei zusammenarbeiten. 

Der Bundesverband fordert daher die 
Bundesregierung auf:

Den Schutz von Kunst und Kultur in seiner 
ganzen Vielfalt als Grundrecht im Grund-
gesetz zu verankern, dies sollte verbunden 
werden mit dem Recht auf unbeschränkte 
Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am 
kulturellen Leben und an kultureller Bil-
dung. 

Aus Sicht des Bundesverbandes  ist es die 
Obliegenheit des Staates,  langfristige sta-
bile Sicherungsinstrumente für Kunst- und 
Kulturschaffende zu etablieren, sowie ein 
auf sie zugeschnittenes gesetzliches Re-
gelwerk zu schaffen, das sie vor unver-
schuldeten Verdienstausfällen schützt.

Die Bundesweiten Kulturlogen haben ge-
meinsam mit dem Bundesverband die Pro-
bleme und Erfolge der Teilhabe am kultu-
rellen und gesellschaftlichen Leben deut-
lich aufgezeigt.  Es ist wichtig, dass ihnen 
dafür die notwendige Achtung und Akzep-
tanz auf bundespolitischer Ebene entge-
gengebracht wird. Es besteht Handlungs-
bedarf und die Erschaffung von neuen 
Rahmenbedingungen im Hinblick darauf, 
dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, 
gemeinsam mit dem bürgerschaftlichen 
Engagement, allen Menschen den Zugang 
zu Kunst/Kultur und Sport zu gewähren.

Weitere Informationen unter www.kultur-
loge.de

http://www.kulturloge.de
http://www.kulturloge.de
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Die Zukunft (sozio-)kultureller Praxis 

Die Schließung soziokultureller Einrich-
tungen im Rahmen der Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie ha-
ben deutlich gezeigt, auf was verzich-
tet werden musste: Es fehlten die Orte, 
an denen kulturelle Vielfalt konkret er-
fahrbar ist, an denen demokratische 
Auseinandersetzung und Debatte ge-
lebt wird. Es fehlten die Initiativen und 
Ansprechpartner*innen, die Menschen 
aus unterschiedlichen sozialen Gruppen 
zusammenbringen, die Gemeinschaft kre-
ieren, in denen Empathie befördert, Kon-
fliktfähigkeit erhöht und der Spaltung der 
Gesellschaft entgegengewirkt wird.

Es zeigte sich aber auch, dass der von so-
ziokulturellen Einrichtungen praktizier-
te Finanzierungsmix an Grenzen stößt, 
wenn es zu massiven Einschränkungen 
von Öffnungen und Publikumsverkehr 
kommt. Schließlich erwirtschaftet die 
Soziokultur fast die Hälfte der jeweiligen 
Budgets im Durchschnitt selbst. Insbeson-
dere für die große Anzahl von Honorar-
Mitarbeiter*innen, von Künstlerinnen und 

Künstlern und sonstigen Solo-Selbststän-
digen, die in vielfältiger Weise in sozio-
kulturellen Einrichtungen tätig sind, wa-
ren die Schließungen existenzbedrohend. 
Auch ehrenamtlich sind viele Menschen 
in soziokulturellen Einrichtungen aktiv, et-
liche werden ausschließlich ehrenamtlich 
geführt. Für sie brachten die Schließungen 
eine deutliche Verminderung ihrer Le-
bensqualität mit sich.

Aufgrund rascher Förder- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen des Bundes, der Län-
der und der Kommunen und ihrer kurz-
fristigen Umsetzung, unter anderem auch 
durch die Einbeziehung zivilgesellschaft-
licher Institutionen wie etwa dem Bun-
desverband Soziokultur e. V., blieben die 
Kultureinrichtungen zum weit überwie-
genden Teil arbeitsfähig. Neben einer Ab-
milderung der Pandemiefolgen konnten 
durch Programme beim Bundesverband 
wie das NEUSTART Sofortprogramm und 
das Rettungspaket NEUSTART KULTUR der 
Bundesbeauftragten für Kultur und Medi-
en (BKM) zudem ein Teil des Investitions-
staus in den soziokulturellen Zentren und 
Initiativen abgebaut werden.

BUNDESVERBAND SOZIOKULTUR E. V.

SOZIOKULTUR LANGFRISTIG ABSICHERN

Der	Bundesverband	Soziokultur	e.	V.	stellt	regelmäßig	Forderungen	an	Politik	und	Ver-
waltung,	um	die	Situation	seiner	Mitglieder	zu	verbessern	und	den	Arbeitsbereich	So-
ziokultur zu stärken. Diese sind nachzulesen unter www.soziokultur.de.

Der Beitrag wurde für das Dossier verfasst von Georg Halupczok, Vorstandsmitglied, 
und	Barbara	Bichler,	Leitung	Öffentlichkeitsarbeit	des	Bundesverband	Soziokultur.	Der	
Bundesverband	Soziokultur	e.	V.	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	des	BBE.



82 | BBE DOSSIER NR. 9

BVSK: SOZIOKULTUR LANGFRISTIG ABSICHERN

Regelmäßig befragt der Bundesverband 
Soziokultur seine mittlerweile mehr als 
600 Mitgliedseinrichtungen, die er ver-
tritt, und veröffentlicht dazu statistische 
Berichte, zuletzt »Was braucht‘s? Sozio-
kulturelle	 Zentren	 in	 Zahlen	 2019«1. Vor 
dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
erhob der Bundesverband Soziokultur mit 
einer Blitzumfrage im April 2021 Daten 
zur Situation und zu den Perspektiven von 
Kultureinrichtungen über den Tellerrand 
der Soziokultur hinaus: Befragt wurden 
neben Mitgliedseinrichtungen des Bun-
desverbandes auch Kultureinrichtungen 
mit einem ähnlichen Profil, Kulturhäuser, 
Literaturzentren und kulturelle Initiativen, 
die erfolgreich Mittel von Förderprogram-
men des Bundes über den Bundesverband 
Soziokultur beantragt hatten.

Die gewonnenen Informationen sind in 
der Sonderausgabe des Statistischen Be-
richts »3, 2, 1 … auf! Lage der soziokul-
turellen Zentren und Initiativen, Literatur 
und Kulturzentren sowie kulturellen Initia-
tiven	2021«2 veröffentlicht. Sie vermitteln 
ein konkretes aktuelles Bild der personel-
len und finanziellen Situation der Kultur-
einrichtungen, der veränderten Angebote 
während der Lockdowns, der umfangrei-
chen Vorbereitung auf eine dauerhafte 
und sichere Wiedereröffnung und bilden 
die Entwicklungsschübe ab, die von den 
Akteur*innen erarbeitet wurden. Zudem 
lassen sich eindeutige Bedarfe nach mehr 
Vernetzung, Beratung und Qualifizierung 
ablesen sowie nach einer zeitgemäßen, 
fundierten, sachdienlichen finanziellen 
Unterstützung, um die Herausforderung 
der Zukunft und absehbare künftige Ge-
fährdungen abzuwenden.

Vor diesem Hintergrund lassen sich fol-

1 https://www.soziokultur.de/produkt/statistik-2019/
2 https://www.soziokultur.de/wp-content/up-
loads/2021/05/20210521_Ergebnisse_Blitzumfrage_1-
2-3-...-auf-Lage-der-soziokulturellen-Zentren-2021.pdf

gende kulturpolitischen Forderungen an 
die Bundespolitik ableiten:

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der 
Kommunen sichern 

Soziokulturelle Einrichtungen haben immer 
einen engen Bezug zu ihrem kommuna-
len Umfeld. Sie prägen mit ihrer Praxis die 
Stadt, den Stadtteil, das Dorf und oft auch 
die Region. Sie werden dabei in ihrer Arbeit 
zu einem erheblichen Teil von den Kommu-
nen finanziell gefördert. Um diese Arbeit 
weiterhin kontinuierlich und in qualitäts-
voller Weise umsetzen zu können, müssen 
die Kommunen in der Lage sein, ihren ein-
gegangenen finanziellen Verpflichtungen 
auch weiterhin nachkommen zu können. 

Hier sind der Bund und die Länder ge-
fordert, dafür zu sorgen, dass die Kom-
munen auch in der Folgezeit der Corona-
Pandemie finanziell so ausgestattet sind, 
dass sie ihren Aufgaben im vollen Umfang 
nachkommen können. Denn nur so ist si-
chergestellt, dass auch in strukturschwa-
chen und in ländlichen Gebieten Angebo-
te für die Bevölkerung gemacht und ge-
sellschaftliche Teilhabe konkret realisiert 
werden können.

Strukturen stärker fördern

Die personelle Ausstattung soziokulturel-
ler Einrichtungen ist insgesamt als ausge-
sprochen fragil zu bezeichnen. In einem 
erheblichen Umfang werden die erforder-
lichen Mittel lediglich zeitlich befristet in 
Projektförderungen bereitgestellt. Um die 
Arbeit jedoch dauerhaft zu stabilisieren, 
absichern und somit zukunftstauglich ent-
wickeln zu können, ist eine verstärkte För-
derung der Strukturen erforderlich. Auch 
um weiterhin den Ehrenamtlichen in den 
Einrichtungen adäquate Bedingungen zu 
gewährleisten, sind stabile und verlässli-
che Strukturen erforderlich.

https://www.soziokultur.de/wp-content/uploads/2021/05/20210521_Ergebnisse_Blitzumfrage_1-2-3-...-auf-Lage-der-soziokulturellen-Zentren-2021.pdf
https://www.soziokultur.de/wp-content/uploads/2021/05/20210521_Ergebnisse_Blitzumfrage_1-2-3-...-auf-Lage-der-soziokulturellen-Zentren-2021.pdf
https://www.soziokultur.de/wp-content/uploads/2021/05/20210521_Ergebnisse_Blitzumfrage_1-2-3-...-auf-Lage-der-soziokulturellen-Zentren-2021.pdf
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Bürokratieabbau und Reform des Zuwen-
dungsrechts

Insbesondere in Zeiten der Maßnahmen zur 
Pandemie-Eindämmung hat sich gezeigt, 
dass die bürokratische Organisation von 
Verwaltungen wenig flexibel und das Zu-
wendungsrecht den Anforderungen an eine 
schnelle und passgenaue öffentliche För-
derung nicht gerecht werden. Hier gilt es 

auf dem Hintergrund der gemachten Erfah-
rungen nachzusteuern. Die Einbeziehung 
zivilgesellschaftlicher Institutionen bei der 
Vergabe öffentlicher Mittel hat gezeigt, dass 
es möglich ist, auch im öffentlichen Verga-
besektor schnell und flexibel zu handeln. 
Hier gilt es jedoch, bürokratische Hindernis-
se und zuwendungsrechtliche Einschrän-
kungen, die nicht mehr zeitgemäß sind, 
sach-und fachgerecht zu modernisieren.
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BUNDESVEREINIGUNG	KULTURELLE	KINDER-	UND	JUGENDBILDUNG	(BKJ)	
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Anlässlich der Bundestagswahl 2021 stel-
len die Fachorganisationen Kultureller Bil-
dung Forderungen an die Kinder- und Ju-
gendpolitik, an die Bildungspolitik und an 
die Kulturpolitik des Bundes sowie an die 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. 
Das Ziel: eine Zukunftsallianz Jugend. (…)

Die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung e. V. (BKJ), der Dach-
verband der Kulturellen Bildung mit 55 
Bundesfachverbänden und Landesdach-
organisationen, ruft die Bundespolitik auf:

1. Neue Strategien für Bildungsgerechtig-
keit und kulturelle Teilhabe innerhalb von 
Bildungsallianzen zu entwickeln und struk-
turell zu fördern, um für alle Kinder und 
Jugendlichen dauerhaft Zugänge zu Kultur 
und Bildung zu sichern.

2. Bildung ist mehr als Schule: Digitalpakt 
2.0 über Schule hinaus vorantreiben, um 
zivilgesellschaftliche Orte und kommunale 
Einrichtungen kultureller Kinder- und Ju-
gendbildung in der Entwicklung digitaler 
und hybrider Angebote zu unterstützen, 
damit kreative und emanzipierte Teilhabe 
ermöglicht wird.

3. Fachstrukturen der Kulturellen Bildung 
unterstützen, um Lösungsstrategien für 
gesellschaftspolitische Zukunftsfragen 
kontinuierlich zu erarbeiten.

An die Kinder- und Jugendpolitik des Bun-
des richtet die BKJ insbesondere die Forde-
rungen:

(…)

2. Corona-Hilfeprogramm für die Jugend-
arbeit einrichten

Durch die Corona-Pandemie sind viele Trä-
ger Kultureller Bildung in ihrer Existenz be-
droht. Zugleich erfordert eine kinder- und 
jugendgerechte Bewältigung der Corona-
Krise zusätzliche Maßnahmen der Träger, 
auch, um die psycho-sozialen Folgen für 
Kinder und Jugendliche aufzuarbeiten und 
zu reflektieren. Die akute Gefährdung der 
bisher verlässlichen außerschulischen Orte 
Kultureller Bildung für Teilhabe und Un-
terstützung von Kindern und Jugendlichen 
muss jetzt abgewendet werden. Daher 
fordern wir die Einrichtung eines Corona-
Hilfeprogramms für die Jugendarbeit, das 
bestehende Strukturen sichert und not-

Die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) ist ein Zusammen-
schluss	von	mehr	als	50	Institutionen,	Fachverbänden	und	Landesvereinigungen.	Sie	
fördert und stärkt schulische wie außerschulische kulturelle Angebote für Kinder und 
Jugendliche	auf	Landes-,	Bundes-	sowie	internationaler	Ebene.	Die	BKJ	vertritt	jugend-,	
bildungs-	und	kulturpolitische	 Interessen	der	 kulturellen	Kinder-	und	 Jugendbildung	
und	ist	damit	auch	für	die	Bundesregierung	zentraler	Partner.	Sie	ist	stimmberechtig-
tes Mitglied im BBE.
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wendige Innovation und Weiterentwick-
lung fördert. Eine vollumfängliche kulturel-
le Teilhabe junger Menschen muss gerade 
heute und in Zukunft sichergestellt werden.

(…)

6. Gemeinsinn fördern – Freiwilligendiens-
te stärken

Freiwilligendienste müssen attraktiv und 
zugangsoffen ausgestaltet werden. Mit 
dem Ziel der Inklusion müssen diese allen 
Interessierten offenstehen. In der neuen 
Legislaturperiode müssen ein Rechtsan-
spruch für eine Förderung des Dienstes, 
verbesserte finanzielle Rahmenbedin-
gungen für Freiwillige durch ein Freiwil-
ligengeld sowie verbesserte Rahmenbe-
dingungen für Menschen mit besonderen 
Lebensumständen, Behinderungen und 
anderen schwierigen Voraussetzungen 
umgesetzt werden.

7. Ehrenamt und Freiwilliges Engagement 
anerkennen und unterstützen

Das Engagement von Vereinen muss beför-
dert und nicht mit bürokratischen Hemm-
nissen beladen werden. Dazu gehört z. B. 
eine unbürokratische Festbetragsfinanzie-
rung. Eine Stärkung der Engagementstruk-
turen verlangt nach einer Förderung der 
analogen und digitalen Infrastruktur und 
erfordert bessere Rahmenbedingungen 
für die materielle und immaterielle An-
erkennung der Engagierten und Vereine. 
Die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts 
muss daher der Bedeutung der Zivilgesell-
schaft für die politische Willensbildung ge-
recht werden.

An die Bildungspolitik des Bundes richtet 
die BKJ die Forderungen:

1. »Kultur macht stark« verstetigen, wei-
terentwickeln und ausbauen

Junge Menschen in Risikolagen brauchen 
zusätzliche positive Bildungserfahrungen, 
Gemeinschaftserleben und die Möglich-
keit zur gesellschaftlichen Mitgestaltung. 
Deshalb muss die Förderung des äußerst 
erfolgreichen Bundesprogramms „Kultur 
macht stark” für die Zeit ab 2023 weiter 
gesichert und aufgestockt werden. Die BKJ 
fordert gemeinsam mit den Programm-
partnern und Begleitstrukturen die Fort-
setzung und Weiterentwicklung des Pro-
gramms, um entstandene Kooperationen 
und Angebote zu stärken, mehr Bündnisse 
zu mobilisieren und kommunale Vernet-
zung für Kulturelle Bildung auszubauen.

2. Digitalpakt 2.0 für lebensbegleitendes 
Lernen ausbauen

Durch die Corona-Krise wurde die Wichtig-
keit des Ausbaus der digitalen Kommuni-
kation und des Austauschs unterstrichen, 
auch und gerade im Bereich der Kulturel-
len Bildung. Die BKJ fordert dazu auf, die 
bisherige Fokussierung des Digitalpakts 
auf non-formale Bildung auszuweiten 
und lebensbegleitendes Lernen in lokalen 
analog-digitalen Bildungslandschaften ge-
meinsam mit den Akteuren der kulturellen 
Jugendbildung zu gestalten. Kinder- und 
Jugendliche sind mit ihren Erwartungen 
an Digitalisierung und künstliche Intelli-
genz zentral einzubeziehen und aktiv zu 
beteiligen. Ein Digitalpakt 2.0 muss von 
den Beteiligungs-, Förder- und Schutzrech-
ten junger Menschen ausgehen.

(…)

An die Kulturpolitik des Bundes richtet die 
BKJ die Forderungen:

(…)

2. Zusammenarbeit mit den zivilgesell-
schaftlichen Verbänden der Kulturellen Bil-
dung stärken
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Es ist eine langfristige kulturpolitische 
Aufgabe, Veränderungen in unserer Ge-
sellschaft gemeinsam mit Kultureinrich-
tungen, -verbänden und Initiativen zu 
gestalten. Dies gilt v. a. auch für Fragen 
der Kulturellen Bildung und Teilhabe. Wir 
fordern die Bundeskulturpolitik daher auf, 
die Zusammenarbeit mit den zivilgesell-
schaftlichen Verbänden und Einrichtun-
gen der Kulturellen Bildung wieder stärker 
auszubauen, z. B. durch die Berücksich-
tigung Kultureller Bildung im Programm 
»NEUSTART	 KULTUR«,	 und	 diese	 bei	 ak-
tuellen Fachfragen zum gesellschaftlichen 
Wandel von Diversität bis hin zur Digitali-
tät konsequent einzubinden.

3. Kulturelle Bildung als Baustein einer of-
fenen, nachhaltigen Demokratie anerken-
nen und stützen

Eine lebendige Demokratie in Deutschland 
und Europa bedarf einer aktiven kulturel-
len Bildungsarbeit als Puls einer offenen 
und auch in Zukunft nachhaltigen Gesell-
schaft. Die zivilgesellschaftlichen Träger 
der Kulturellen Bildung müssen finanziell 
und strukturell darin unterstützt werden, 
Orte der gesellschaftlichen Debatte und 
Verständigung bereitzustellen, die in den 
Lebenswelten der Menschen wurzeln.

Von der Auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik fordert die BKJ:

1. Den internationalen kulturellen Jugend-
austausch nachhaltig sichern und ausbauen

Die finanzielle Förderung des internatio-
nalen Jugendaustauschs muss substantiell 
erhöht werden, um deutlich mehr jungen 
Menschen, unabhängig von ihrem ökono-
mischen Status, wertvolle Lern- und Le-
benserfahrungen mit kultureller Diversi-
tät auf europäischer Ebene und weltweit 
zu ermöglichen. Dabei müssen neben der 
Förderung bilateraler Jugendwerke und 

Förderstellen vorrangig diejenigen flexib-
len Förderinstrumente gestärkt werden, 
die den Fachorganisationen Freiheit bei 
der Wahl der Partnerländer lassen und 
ihnen so das Eingehen auf die vielfältigen 
Bedarfe junger Menschen ermöglichen.

2. Die Bedeutung der Fachorganisationen 
in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspo-
litik anerkennen

Auch die Fachorganisationen der Kultu-
rellen Bildung müssen mit einer politisch 
gewollten und akzeptierten Rolle als zi-
vilgesellschaftliche Mittlerorganisationen 
neben den klassischen Mittlerorganisatio-
nen offiziell anerkannt, gestärkt und in die 
Entwicklung von Strategien der auswärti-
gen Kultur- und Bildungspolitik eingebun-
den werden.

3. Kultureller Bildung und zivilgesellschaft-
lichen Organisationen in Partnerländern zu 
mehr politischer Anerkennung und Wirk-
samkeit verhelfen

Maßnahmen der international agieren-
den Fachorganisationen der Kulturellen 
Bildung und ihrer Partner im Ausland 
müssen eine sichtbare Rolle in der aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik 
spielen. Deren wichtige demokratieför-
dernden nicht-formalen Bildungswirkun-
gen sollen im Sinne eines ganzheitlichen 
Bildungsverständnisses durch fachlichen 
Austausch, Unterstützung bei Aufbau 
und Erhalt zivilgesellschaftlicher Struktu-
ren und durch gezielte Zusammenarbeit 
mit staatlichen und zivilgesellschaftli-
chen Partnern in Partnerländern neben 
dem klassischen Kulturaustausch und der 
Spracharbeit unterstützt und stärker an-
erkannt werden.

Gesamte Forderungen: https://www.bkj.
de/grundlagen/bundestagswahl2021/for-
derungen/ 

https://www.bkj.de/grundlagen/bundestagswahl2021/forderungen/
https://www.bkj.de/grundlagen/bundestagswahl2021/forderungen/
https://www.bkj.de/grundlagen/bundestagswahl2021/forderungen/
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BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT FÜR DIE KULTUR
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE NEUE BUNDESREGIERUNG

Bürgerschaftliches Engagement für die 
Kultur ist heute wichtiger denn je. Gro-
ße gesellschaftliche Herausforderungen 
– Diversität, Bekämpfung von Polarisie-
rung und Extremismus bis hin zur Stär-
kung der Kinder und Jugendlichen nach 
der Pandemie – können nur im Mitein-
ander gelingen und mit einer gestärkten 
Kultur als unverzichtbarem Grundstein 
unserer Gesellschaft: Von der Staatsoper 
bis hin zur Bibliothek stellt sie gemeinsa-
me Erfahrungs- und Erlebnisformen her, 
vermittelt Bildung und Werte, schafft 
Räume für offenen Diskurs und stiftet so 
Gemeinschaft, Identität und Sinn für alle 
– individuell und als Teil des gesellschaftli-
chen Zusammenlebens. Engagierte für die 
Kultur erhalten das demokratische Mitein-
ander lebendig.

In rund 17.000 Vereinen in Stadt und Land 
engagieren sich Bürgerinnen und Bürger, 
um Kultur zu prägen, zu bewahren und zu 
fördern. Rund 86 % der Aktiven engagie-
ren sich ehrenamtlich.

Sie sind Geld- und Ideengeber:innen, 
Netzwerker:innen und Multiplikator:innen 

für die Kultur und verstehen sich als bür-
gerschaftliche Stütze unseres vielfältigen 
Kulturlebens und starken Gemeinwesens. 
Zugleich fungiere sie als Sprachrohr der 
Gesellschaft in die Kultureinrichtungen 
hinein. Sie schaffen – auch in schwierigen 
Zeiten – Orte des sozialen Miteinanders, 
der Bildung und Teilhabe für Menschen 
unterschiedlichster Generationen, religi-
öser und kultureller Zugehörigkeit, Her-
künfte und Lebensumstände.

Als Partner für Politik und Verwaltung sind 
sie hilfreich – gerade jetzt! 

Mit ihren Erfahrungen, Kompetenzen und 
gewachsenen Vereinsstrukturen können 
Engagierte und ihre Vereine dabei hel-
fen, für den Erhalt und die Weiterent-
wicklung des Kulturlebens zu sorgen 
und erforderliche Veränderungsprozesse 
im Hinblick auf Diversität und Digitali-
tät mitzugestalten. Damit das Potential 
der Engagierten bestmöglich eingebracht 
werden kann, bedarf es des dauerhaf-
ten Dialogs zwischen Zivilgesellschaft, 
Kultur, Politik und Verwaltung auf allen 
politischen Ebenen. 

Der	Dachverband	 für	Kulturfördervereine	 (DAKU)	macht	das	vielfältige	Engagement	
für die Kultur in Stadt und Land sichtbar. Er vernetzt Fördervereine aller Kultursparten, 
fördert den Erfahrungsaustausch unter ihnen und unterstützt sie bei der Weiterent-
wicklung ihrer Arbeit und der Nachwuchsgewinnung. Seine Handlungsempfehlungen 
für die 20. Legislaturperiode formulierte er gemeinsam mit seinem Beirat im Nach-
gang des 10. Symposiums der Kulturfördervereine 2021. Der DAKU ist kooperierendes 
Mitglied im BBE.
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Bürgerschaftliches Engagement für die Kul-
tur braucht Unterstützung

Dafür ist eine Engagementpolitik erfor-
derlich, die praktikabel und nachhaltig ist, 
die bürgerschaftliches Engagement für die 
Kultur anerkennt und seine öffentliche 
Wahrnehmung stärkt. Denn nur so kann 
das Engagement für die Kultur weiter-
wachsen und zum Mitmachen motivieren.

Wir rufen den Bund auf, diese Anerken-
nung und Unterstützung in seinem rechts- 
und engagementpolitischen Handeln zum 
Ausdruck zu bringen. 

Für die kommende Legislaturperiode der 
neuen Bundesregierung fordern wir:

 ¾ Infrastruktur der Kulturfördervereine und 
ihrer überregionalen Verbände sichern 

 ¾ Engagementpolitik innerhalb BKM 
stärker ausbauen 

 ¾ Regional ausgerichtetes Engagement 
erhalten 

 ¾ Fördermittelvergabe und -abwicklung 
deregulieren 

 ¾ Bürokratiearmes und rechtssicheres 
Engagement ermöglichen 

 ¾ Junges Engagement stärken 
 ¾ Digitale Kompetenzen und Strukturen 

fördern

Infrastruktur der lokalen Kulturförderverei-
ne und ihrer überregionalen Verbände si-
chern durch eine gesetzliche Grundlage, die 
Bund und Ländern die dauerhafte Grund-
förderung des bürgerschaftlichen Engage-
ments	 für	 die	 Kultur	 ermöglicht	→	 damit	
die Förderung demokratiestärkender Pro-
jekte nicht zum Strohfeuer wird, sondern 
gewonnene Kompetenzen und Erfahrun-
gen in verlässlichen Strukturen nachhaltig 
wirken und weitergegeben werden können.

Engagementpolitik innerhalb BKM stärker 
ausbauen durch Erweiterung seiner per-

sonellen Ressourcen und Ermöglichung 
der Bereitstellung finanzieller Mittel für 
bürgerschaftliches Engagement in Stadt 
und Land --> damit der Dialog mit der Po-
litik auf Bundesebene gestärkt wird, das 
Potenzial der Kulturfördervereine zur bür-
gerschaftlichen Mitverantwortung ausge-
schöpft und ihre Bedarfe gezielter berück-
sichtigt werden können.

Regional ausgerichtetes Engagement er-
halten durch Bundesprogramme, die ver-
stärkt von Kommunen und Ländern ge-
förderte Projekte kofinanzieren und ziel-
gruppenspezifische Angebote einbeziehen 
(z. B. Kulturelle Bildung, Weiterbildung, 
Wissensaustausch	 und	 Vernetzung)	 →	
damit bürgerschaftliches Engagement für 
die Kultur sowohl in ländlichen und struk-
turschwachen als auch in städtischen Räu-
men für alle Bevölkerungsgruppen und 
Generationen gesichert und weiterentwi-
ckelt werden kann.
 
Fördermittelvergabe und -abwicklung de-
regulieren durch die Vereinfachung der 
Beantragung und Abwicklung von För-
dermitteln (Projektschecks ohne Abrech-
nungsverfahren für kleine Projekte, An-
erkennung ehrenamtlich eingebrachter 
Zeit als Eigenleistung, Entkoppelung vom 
Haushaltsjahr des Bundes, Anpassung der 
Bundeshaushaltsordnung und allgemei-
nen Nebenbestimmungen für Zuwendun-
gen	 zur	 Projektförderung)	 →	 damit	 die	
Zeit und Energie der Engagierten in Inhalte 
statt in Anträge fließt und auch Projektan-
passungen flexibel möglich sind.

Bürokratiearmes und rechtssicheres En-
gagement ermöglichen durch systemati-
sche Überprüfung aller Gesetzesentwürfe 
und Regularien (auch im Gemeinnützig-
keitsrecht) auf unnötige Folgekosten und 
übermäßigen administrativen Aufwand 
für gemeinnützige Vereine (z. B. Einfüh-
rung eines Basisregisters zur Abschaffung 
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doppelter Meldepflichten, Überprüfung 
der zusätzlichen Regelungen zur digitalen 
Spendenbescheinigung, Ausbau des Ver-
sicherungsschutzes	 der	 Engagierten)	 →		
damit staatliche Aufgaben nicht dem bür-
gerschaftlichen Engagement aufgebürdet 
werden. 

Junges Engagement stärken durch die För-
derung von Aktivitäten junger Menschen 
für die Kultur sowie von Einrichtungen und 
Projekten zur Einbindung junger Engagier-
ter – auch außerhalb rechtlicher Organisa-
tionsformen (z. B. Kooperationen mit Bil-
dungsträgern und Jugendorganisationen, 
strukturierte Vermittlung von Wissen an 
junges bürgerschaftliches Engagement 
wie	 Service-Learning,	 Digitalisierung)	 →	
damit der dringend erforderliche junge 
Nachwuchs in seiner Arbeit motiviert, ge-
schult und bestärkt wird.

Digitale Kompetenzen und Strukturen för-
dern durch die Nutzung bestehender Pro-
gramme gemeinnütziger Weiterbildungs-
einrichtungen und deren gemeinsame 
Weiterentwicklung (z. B. durch branchen-
übergreifendes Zusammenwirken und 
Vernetzung bestehender Weiterbildungs-
träger und ihre weitere Qualifikation) --> 

damit der Zugang zu bürgerschaftlichem 
Engagement für die Kultur niedrigschwel-
lig ist und die Teilhabe aller ermöglicht.

Die genannten Handlungsfelder der Politik 
stärken das bürgerschaftliche Engagement 
für die Kultur und befähigen die Engagierten 
langfristig und nachhaltig, ihren unverzicht-
baren Beitrag insbesondere in folgenden Be-
reichen für unser Gemeinwesen zu leisten:

 ¾ Finanzielle Unterstützung
 ¾ Gewinnung von Publikum für kulturelle 

Angebote
 ¾ Sichtbarmachung der Kulturangebote 

durch digitale und analoge Aktionen
 ¾ Förderung von Öffentlichkeitsarbeit 

und Marketing der Kultureinrichtun-
gen

 ¾ Zusammenarbeit mit der Politik vor Ort 
und Lobby-Arbeit für die Kultur

 ¾ Stärkere Vernetzung kultureller Ein-
richtungen

 ¾ Öffnung der Angebote für Menschen 
verschiedenster Herkünfte und Gene-
rationen

 ¾ Stärkere Gewichtung kultureller Bil-
dung in Kultureinrichtungen 

 ¾ Schaffung sozialer Orte in städtischen 
und dörflichen Nachbarschaften
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Vorstand des Dachverbands Gemein-
depsychiatrie: Forderungen

An die Parteien, Kandidatinnen und Kan-
didaten zur Bundestagswahl 2021 richtet 
der Vorstand des Dachverbandes Gemein-
depsychiatrie folgende Forderungen:

 ¾ Kooperation statt Konkurrenz im SGB 
V: Stärkung der ambulanten Hilfen und 
Behandlung durch engere, gesetzlich 
festgelegte Vorgaben im SGB V zur per-
sonen- statt institutionsbezogenen, 
sektorenübergreifenden Kooperation 
zwischen stationären und ambulanten 
psychiatrischen Anbietern. Wir brau-
chen ein zusammenwachsendes, am-
bulant und stationär geeintes Behand-
lungssystem. Die Seele des Patienten 
ist in seinem Leiden unteilbar – sein 
Behandlungssystem aber zersplittert. 
Dies schadet dem Patienten, macht 
Behandlung und Hilfen ineffektiv. 

Unsere Forderung: Erteilen Sie über den 
Gemeinsamen Bundesausschuss den 
Auftrag an die Selbstverwaltung für ein 

ambulant und stationär geeintes Gesund-
heitswesen. 

 ¾ Stärkung unserer Arbeit bei Zielgrup-
pen mit besonderem Hilfe- und Be-
handlungsbedarf: Für den Dachver-
band Gemeindepsychiatrie stehen zwei 
Zielgruppen seines bürgerschaftlichen 
Engagements im Vordergrund: (1) psy-
chisch schwer erkrankte Menschen, de-
nen es krankheitsbedingt schwerfällt, 
erforderliche Hilfen und Behandlung 
anzunehmen. Seien es wohnungslose 
Menschen, Menschen, die in psychi-
schen Krisen eine stationäre Behand-
lung trotz Behandlungsnotwendigkeit 
verweigern oder ihre Wohnung aus 
Angst oder anderen Gründen nicht ver-
lassen. Fast alle benötigen aufsuchende 
Hilfen und Behandlung. (2) Aber auch 
junge, heranwachsende Menschen 
mit erhöhten Risiken psychisch zu er-
kranken, sei es infolge einer belasteten 
häuslichen Situation, einer komplexen 
Behinderung oder mit Flucht- und Mi-
grationserfahrung stehen aufgrund ih-
res erhöhten Hilfe- und Behandlungs-

Der Dachverband Gemeindepsychiatrie ist ein Zusammenschluss von Anbietern re-
gionaler Hilfen aus allen Bänden des Sozialgesetzbuchs, insbesondere der Eingliede-
rungshilfe (SGB IX) und Behandlung (SGB V) für Menschen mit seelischen Krisen. Der 
Verband	fördert	und	beteiligt	die	psychosoziale	Selbsthilfe	der	Betroffenen	und	ihrer	
Angehörigen gemäß seiner Satzung. Er verfügt zusammen mit den Landesverbänden 
über	jahrzehntelange	Erfahrung	mit	bürgerschaftlichem	Engagement	in	der	Psychiat-
rie. Die über 200 gemeinnützigen Mitgliedsvereine werden mehrheitlich von ehren-
amtlichen	Vorständen	getragen.	Der	Dachverband	Gemeindepsychiatrie	ist	stimmbe-
rechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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bedarfs im Vordergrund der Angebote 
unserer psychosozialen Trägervereine.

 
Unsere Forderung: Stärkung in allen betei-
ligten Sozialgesetzbücher an ambulanten, 
aufsuchenden Hilfen für diese vulnerablen 
Zielgruppen. Die Rhetorik »ambulant vor 
stationär«	darf	keine	Leerformel	bleiben.	

 ¾ Ambulante psychiatrische Krisenhil-
fen sicherstellen: Ein unerlässlicher 
Baustein psychiatrischer Hilfen sind 
psychiatrische oder psychosoziale Kri-
sendienste. Diese wurden inzwischen 
für die Bundesländer Bayern und Ber-
lin mit hoher fachlicher Kompetenz 
flächenweit etabliert. Wir wünschen 
uns als Betroffene, Angehörige und 
professionelle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von der Bundespolitik eine 
Rahmenvorgabe durch das SGB V für 
alle 16 Bundesländer, um psychiatri-
sche Krisendienste vorzuhalten, so wie 
es für die somatische Rettungshilfe 
selbstverständlich ist. In Bayern und 
Berlin schreiben die PsychKHG die 
Krisendienste vor; einzubeziehen sind 
auch die Teilhabeförderung des SGB IX.

Unsere Forderung: Richten Sie eine Bund-
Länderkommission zur bundesweiten Eta-
blierung psychiatrischer Krisendienste ein. 

Der Bund muss aktiv werden, da die Län-
der mehrheitlich nicht handeln.  

 ¾ Innovation und Wiederbelebung psy-
chiatrischer Bürgerhilfe: Die in den 
1970er Jahren begonnene Reform der 
Psychiatrie wäre ohne das lokale En-
gagement von Bürgerinnen und Bür-
gern und von Angehörigen psychisch 
erkrankter Menschen nicht erfolg-
reich verlaufen. Zu den Wurzeln des 
Dachverbandes Gemeindepsychiatrie 
gehört das bürgerschaftliche Engage-
ment bei der Gründung der bei uns 
versammelten rund 200 psychosozia-
len Trägervereine. Die in den 1970er 
bis 1990er Jahren hochaktive psychia-
trische Bürgerhilfe bedarf seit langem 
neuer junger Bürgerinnen und Bürger 
mit neuen Aufgabenstellungen, mit 
neuen Formen der Beteiligung und 
neuen Organisationsformen. 

Unsere Forderung und Wunsch: Erteilen 
Sie den politischen Auftrag zur Reform der 
psychiatrischen Bürgerhilfe. Beauftragen 
Sie im ersten Schritt einen wissenschaftli-
chen Projektträger mit einer »Enquete zur 
psychiatrischen	 Bürgerhilfe«.	 Setzen	 Sie	
den politischen Impuls für ein neues, jun-
ges bürgerschaftliches Engagement in der 
Sozialpsychiatrie.  
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DEUTSCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT 
SELBSTHILFEGRUPPEN	E.	V.	(DAG	SHG)

POSITIONSPAPIER FÜR DIE NÄCHSTE LEGISLATURPERIODE 
2021 BIS 2025

Förderung der gemeinschaftlichen Selbst-
hilfe ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Die Wünsche der DAG SHG an die Politik 
für die nächste Legislaturperiode 2021 bis 
2025 gliedern wir in vier Bereiche, die für 
das Engagement der gemeinschaftlichen 
Selbsthilfe besonders wichtig sind: Enga-
gement, Gesundheit, Digitalisierung und 
Partizipation.

Engagement ermöglichen durch professi-
onelle Unterstützung

Zusammen mit der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freiwilligenagenturen (bagfa), 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Senio-
renbüros (BaS), dem Bündnis der Bürger-
stiftungen Deutschlands (BBD) und dem 
Bundesnetzwerk der Mehrgenerationen-
häuser (BNW MGH) bildet die DAG SHG im 
BBE das NETZWERK ENGAGEMENTFÖR-
DERUNG. 

Die Selbsthilfekontaktstellen, Freiwilligen-
agenturen, Seniorenbüros, Bürgerstiftungen 
und Mehrgenerationenhäuser leisten einen 
unverzichtbaren Beitrag für die Sicherung 
und Nachhaltigkeit der Förderung, Beratung 
und Weiterentwicklung des bürgerschaftli-
chen Engagements in den Kommunen und 
Ländern. Unter Berücksichtigung ihrer je-
weils engagementbegründenden Eigenar-
ten ermöglichen diese Einrichtungen spe-
zifische Angebote für ihre Adressat*innen. 
Es eint sie, dass sie Menschen ermutigen 
und darin unterstützen, selbstbestimmt 
das Zusammenleben vor Ort aktiv mitzu-
gestalten und dadurch die Solidarität in 
der Gesellschaft zu stärken.
  
Gemeinsam mit den benannten engage-
mentfördernden Infrastruktureinrichtun-
gen auf Bundesebene im NETZWERK EN-
GAGEMENTFÖRDERUNG sieht die DAG 
SHG das Erfordernis einer nachhaltigen 
und verlässlichen Förderung zur Absi-

Die	Deutsche	Arbeitsgemeinschaft	Selbsthilfegruppen	(DAG	SHG)	e.	V.	ermutigt	und	
regt	Menschen	zur	freiwilligen,	gleichberechtigten	und	selbst	bestimmten	Mitarbeit	in	
Selbsthilfegruppen an. Sie hat den Ansatz der Selbsthilfeunterstützung durch speziali-
sierte	Selbsthilfekontaktstellen	entwickelt	und	vertritt	diesen	in	Fachwelt	und	Öffent-
lichkeit. Sie setzt sich dafür ein, dass förderliche Rahmenbedingungen für die Arbeit 
von Selbsthilfegruppen und Selbsthilfevereinigungen sowie Selbsthilfekontaktstellen 
geschaffen	werden.	Sie	nimmt	Stellung	in	Gesetzgebungsverfahren	und	ist	gemäß	§	
20h SGB V eine der für die Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe maßgebli-
chen	Spitzenorganisationen.	Die	DAG	SHG	ist	zudem	gemäß	§	140f	SGB	V	eine	der	für	
die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	Patientinnen	und	Patienten	und	der	Selbsthilfe	
chronisch kranker und behinderter Menschen auf Bundesebene maßgeblichen Orga-
nisationen.	Die	Deutsche	Arbeitsgemeinschaft	Selbsthilfegruppen	ist	Gründungsmit-
glied des BBE. 
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cherung der personellen und sachlichen 
Grundausstattung ihrer örtlichen, landes- 
und bundesweiten Einrichtungen.1

Auf der Grundlage ihrer Erfahrungen wäh-
rend der Corona-Pandemie resümierten 
Vertreter*innen der Landesarbeitsgemein-
schaften der Selbsthilfekontaktstellen im 
Herbst des Jahres 2020, dass Selbsthil-
fekontaktstellen zentrale Anlaufstellen 
blieben und ihre Informations- und Ver-
mittlungsangebote für Selbsthilfegruppen 
durchgängig auch in Zeiten des Lockdowns 
aufrechterhielten. Sie gaben Halt in unru-
higen Zeiten, machten verzweifelten Akti-
ven aus der Selbsthilfe Mut, als ihnen der 
Rückhalt aus den Gruppentreffen fehlte, 
waren als Ansprechpartner*innen da. Sie 
telefonierten, sie organisierten digitale 
Informations- und Austauschangebote 
wie virtuelle Selbsthilfetreffs oder Grup-
pentreffen im Freien. Die Möglichkeit, mit 
anderen im Kontakt zu bleiben half vielen 
Betroffenen, soziale Isolation auszuhal-
ten und Vereinsamung vorzubeugen. Von 
der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, 
zeigte sich in der Coronakrise die System-
relevanz der gemeinschaftlichen Selbst-
hilfe für die Zivilgesellschaft umso mehr. 
Leider fehlten an vielen Orten stabile In-
ternetverbindungen gleichermaßen wie 
angemessene technische Ausstattung.

Gemeinsam mit den Landesvertretungen 
der Selbsthilfekontaktstellen sieht die DAG 
SHG neben der Sicherung der personellen 
und sächlichen Ausstattung von Selbst-
hilfekontaktstellen örtlich, regional, lan-
des- und bundesweit durch angemessene 
öffentliche Förderung das Erfordernis der 
Berücksichtigung der Selbsthilfe bei För-
derprogrammen zur Stärkung der digitalen 
Infrastruktur.2

1 Siehe:	https://www.dag-shg.de/aktuelles/nachrich-
ten/key@2509
2 Siehe:	https://www.nakos.de/aktuelles/nachrich-
ten/key@7688

Einschlägige Institutionen stellen fest, dass 
insbesondere junge Menschen in der Co-
rona-Pandemie unter psychischen Proble-
men und Vereinsamung leiden und Ängste 
zunehmen. Seit mehr als einem Jahrzehnt 
unterstützt die DAG SHG und insbesonde-
re ihre Einrichtung auf Bundesebene, die 
NAKOS, junge engagierte Menschen in der 
Selbsthilfe. Egal, zu welchem Thema sich 
junge Menschen hier engagieren, zu ADS 
oder Ängsten, zu Sucht oder zu Zwängen, 
sie haben erkannt, wie hilfreich gemein-
schaftliche Selbsthilfe für junge Menschen 
sein kann, dass sie in ihrer Selbsthilfegrup-
pe einen Ort gefunden haben, wo sie ver-
standen und so akzeptiert werden, wie 
sind sind. 

In einer gemeinsamen Erklärung setzt sich 
die junge Selbsthilfe ein für eine tolerante 
Gesellschaft und dafür, dass alle (jungen) 
Menschen – egal mit welchen Heraus-
forderungen sie konfrontiert sind – ohne 
Diskriminierung und Stigmatisierung leben 
können.

Dafür strebt die DAG SHG gemeinsam mit 
jungen engagierten Menschen aus der 
Selbsthilfe eine offene, flexible und be-
darfsgerechte Förderung an, welche Pro-
jekte von jungen Menschen ermöglicht 
– auch bei sozialen Themen. Notwendig 
sind auch ausreichende Mittel für Selbst-
hilfekontaktstellen, damit sie junge Men-
schen bei ihren Selbsthilfeaktivitäten un-
terstützen können sowie mehr Aufklärung 
über Selbsthilfe in Bildungseinrichtungen, 
in der Gesundheitsversorgung und über-
all dort, wo junge Menschen zu erreichen 
sind.3

Aber auch eine stärkere Zusammenarbeit 
der Jugendhilfe mit der gemeinschaftli-
chen Selbsthilfe ist wünschenswert.
 
3 Siehe:	https://schon-mal-an-selbsthilfegruppen-
gedacht.de/junge-selbsthilfe/

https://www.dag-shg.de/aktuelles/nachrichten/key@2509
https://www.dag-shg.de/aktuelles/nachrichten/key@2509
https://www.nakos.de/aktuelles/nachrichten/key@7688
https://www.nakos.de/aktuelles/nachrichten/key@7688
https://schon-mal-an-selbsthilfegruppen-gedacht.de/junge-selbsthilfe/
https://schon-mal-an-selbsthilfegruppen-gedacht.de/junge-selbsthilfe/
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Im alten § 4 Abs. 3 des achten Buches So-
zialgesetzbuch wurde gefordert, dass die 
öffentliche Jugendhilfe die freie Jugend-
hilfe fördern und dabei die verschiede-
nen Formen der Selbsthilfe stärken soll-
te. Eine Kooperation mit den Unterstüt-
zungseinrichtungen für gemeinschaftliche 
Selbsthilfe, den Selbsthilfekontaktstellen, 
erfolgte dadurch jedoch nicht. Mit dem 
Gesetz zur Stärkung von Kindern und Ju-
gendlichen (Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz – KJSG) vom 03.06.2021 (BGBl. I 
2021 S. 1444) wird mit dem neuen § 4a 
endlich stärker auf Prävention und Parti-
zipation und Selbstorganisation gesetzt 
und selbstorganisierte Zusammenschlüsse 
zur Selbstvertretung sowie Selbsthilfekon-
taktstellen in die Maßnahmen der Jugend-
hilfe einbezogen.

Die DAG SHG wünscht sich hier eine gro-
ße Offenheit der Jugendhilfeinstitutionen 
für eine konstruktive Zusammenarbeit mit 
den Selbsthilfekontaktstellen. Nur dann 
können vorbeugende und begleitende An-
gebote der Jugendhilfe gemeinsam entwi-
ckelt und ausgewählte Leistungsarten des 
SGB VIII dahingehend überprüft werden, 
ob diese Ansatzpunkte für das Konzept von 
Selbsthilfegruppen bieten.4

Gesundheit stärken durch Selbsthilfe

Der Selbsthilfe kommt erhebliche Bedeu-
tung für Prävention und Gesundheitsför-
derung zu. Selbsthilfegruppen stärken Ei-
genverantwortung und Selbstbestimmung 
und damit die bessere Bewältigung von 
Krankheiten und ihren Auswirkungen auf 
die Lebenssituation sowie andere gesund-
heitsrelevante Probleme. Die präventive 
Wirkung hilft, Folge- und Spätschäden 
einer bereits eingetreten Erkrankung zu 
verzögern und zu begrenzen oder hinzu-
tretende Krankheiten zu verhindern. Kon-
4 Siehe:	https://www.nakos.de/data/Fachpublikatio-
nen/2009/NAKOS-Expertisen-Junge-Menschen-04.pdf

krete Maßnahmen zur Vermeidung von 
(Folge-) Krankheiten sind bei chronisch 
kranken, behinderten und pflegebedürf-
tigen Menschen ebenso bedeutsam wie 
gesundheitsfördernde Angebote, auch für 
pflegende Angehörige. 

Die steigende Lebenserwartung, der zu-
nehmende Anteil älterer Menschen an der 
Bevölkerung, die wachsende Zahl pflege-
bedürftiger Menschen und die Entwick-
lung des Krankheitsspektrums hin zu chro-
nischen und psychischen Erkrankungen 
erfordern eine gesamtgesellschaftliche 
Verantwortung. Es besteht ein ebenen- 
und ressortübergreifender Handlungsbe-
darf - auch in der Förderung der Selbsthil-
fe. Ein Verweis auf die Fördermöglichkei-
ten der Paragraphen 20h SGB V und 45d 
SGB XI allein genügt nicht, die öffentliche 
Hand muss auf kommunaler sowie landes- 
und bundesweiter Ebene gleichermaßen 
finanziell unterstützen, damit Selbsthil-
fegruppen entstehen können. Das zeigt 
nicht zuletzt die mangelhafte Umsetzung 
des § 45d SGB XI in manchen Bundeslän-
dern, wenn Landesmittel nicht zur Verfü-
gung gestellt werden und Kommunen kei-
ne Mittel haben. 

Die DAG SHG wünscht sich deshalb ein 
Umdenken. Durch eine Einstellung von 
finanziellen Mitteln für das gesundheits-
bezogene Engagement von Menschen in 
öffentliche Haushalte auf allen Ebenen 
könnten Signale gesetzt werden, dass das 
eigenverantwortliche, aber auch selbstbe-
stimmte Handeln für die eigene Gesund-
heit wahrgenommen und wertgeschätzt 
wird. 
 
Die Pandemie hat zudem beeindruckend 
verdeutlicht, dass die Vorhaltung medizi-
nischer Kapazitäten erforderlich ist. Eine 
rein an wirtschaftlichen Interessen ori-
entierte Versorgungslandschaft ist nicht 
ausreichend. Ebenso hat die Pandemie 

https://www.nakos.de/data/Fachpublikationen/2009/NAKOS-Expertisen-Junge-Menschen-04.pdf
https://www.nakos.de/data/Fachpublikationen/2009/NAKOS-Expertisen-Junge-Menschen-04.pdf
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gezeigt, dass nicht alle Fragen der gesund-
heitlichen und pflegerischen Versorgung 
über das System der gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegeversicherung allein gere-
gelt werden können. 

Gesundheitsförderung, Gesundheitsver-
sorgung, Rehabilitation und Pflege müssen 
(wieder) als Teil der öffentlichen Daseins-
vorsorge verstanden werden. 

Ergänzend fordert die DAG SHG eine wirk-
same und zukunftsweisende Offensive für 
eine barrierefreie medizinische, rehabili-
tative und pflegerische Versorgungsland-
schaft. 

Digitalisierung ermöglicht Teilhabe

Im Verlauf eines Symposiums zur Vorstel-
lung und Diskussion des aktuellen Gut-
achtens »Digitalisierung für Gesundheit 
– Ziele und Rahmenbedingungen eines dy-
namisch	 lernenden	Gesundheitssystems«	
des Sachverständigenrates im Gesund-
heitswesen am 17. Juni 2021 hat Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn hervor-
gehoben, dass Digitalisierung gestaltet, 
nicht erlitten werden sollte. Gestaltung 
heißt bei vielen Fragen zunächst Ermög-
lichung der Mitgestaltung. Ein Recht auf 
Mitgestaltung ist jedoch nur dann wirklich 
umsetzbar, wenn dieses Recht gesetzlich 
ausformuliert wird. So wäre eine Patien-
tenbeteiligung in wichtigen Gremien des 
Gesundheitswesens nicht möglich gewor-
den, wenn die Regelungen in § 140f SGB V 
dieses Recht nicht festgeschrieben hätten. 
Digitalisierung im ländlichen Raum, im Ge-
sundheitssystem und in der Versorgung 
kann dann gelingen, wenn einerseits die 
technischen Voraussetzungen geschaffen 
wurden und andererseits alte, chronisch 
kranke oder behinderte Menschen teil-
haben können an dieser Entwicklung. Das 
setzt auch deren entsprechende finanziel-
le Ausstattung voraus. 

Die DAG SHG hält es deshalb für dringend 
geboten, Anschaffungen für einen digi-
talen Austausch in allen Förderrichtlinien 
sachgerecht zu ermöglichen. Nur so kön-
nen ungleiche Chancen auf digitale Teilha-
be nivelliert werden.

Partizipation rückt das Wohl der 
Bürger*innen und Patient*innen in den 
Mittelpunkt

Im Rahmen der Patientenbeteiligung 
schlägt die DAG SHG zusammen mit den 
anderen maßgeblichen Organisationen 
eine gesetzliche Verankerung der Patien-
tenbeteiligung in den Gremien der Quali-
tätssicherung gemäß den Regelungen und 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses im § 140f SGB V vor. Desweite-
ren sind ergänzende Regelungen zur Um-
setzung von Unterstützungsmaßnahmen 
auf Landesebene erforderlich. Die aktu-
elle gesetzliche Möglichkeit, Stabstellen 
über die Landesausschüsse zu finanzieren, 
wurde bisher in keinem Bundesland um-
gesetzt. Auf Bundesebene besteht Un-
terstützungsbedarf zum Beispiel für eine 
finanzielle Absicherung der Funktion des 
Sprecheramtes im Gemeinsamen 

Bundesausschuss. Aber auch für eine För-
derung der maßgeblichen Organisationen, 
um ihnen die Wahrnehmung dieser parti-
zipativen Aufgabe sachgerecht zu ermög-
lichen.

Die Wahrnehmung dieses gesetzlichen 
Auftrags zur Beteiligung in definierten 
Gremien kann nur dann fair auf Dauer ge-
lingen, wenn die vorhandene Kompetenz 
in den maßgeblichen Organisationen eine 
angemessene Unterstützungskapazität für 
ihre Aufgaben erhält. 

Die DAG SHG erhofft sich von der Politik in 
der folgenden Legislaturperiode deshalb 
endlich eine Grundförderung für die maß-
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geblichen Organisationen gemäß Patien-
tenbeteiligungsverordnung.

Um Strukturen für ein gelingendes parti-
zipatives Engagement zu schaffen, sind 
nachhaltige Anstrengungen der engage-
mentunterstützenden Einrichtungen er-
forderlich. Der Aufbau von Kooperatio-
nen, die Begleitung und Motivierung der 
Engagierten, die Schaffung von Zugängen 
zu demokratischen Institutionen sind Auf-

gaben, die nicht nur kurzfristig oder im 
Kontext spezifischer Projektförderungen 
wahrgenommen werden können. 

Die DAG SHG erhofft sich in der folgen-
den Legislaturperiode einen ernsthaften 
Austausch mit der Politik über nachhaltige 
Fördermöglichkeiten für ihre engagement-
fördernden Aufgaben, die im Wege der 
Projektförderung nicht ausreichend und 
nachhaltig zu bearbeiten sind. 
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POSITIONEN

Um ihre Ziele erreichen zu können, wirbt 
die DLRG um Unterstützung auf allen poli-
tischen Ebenen und vertritt hierbei beson-
ders die folgenden Positionen:

Schwimmausbildung als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe

Schwimmen ist eine notwendige Grund-
fertigkeit, gehört zur sozialen Grundversor-
gung der Bevölkerung und sollte deshalb 
von Bund, Ländern und Kommunen ge-
meinsam mit den maßgeblichen Akteuren 
in der Zivilgesellschaft gefördert werden.

Ehrenamtsstrategien differenzieren

Das systemtragende Ehrenamt in den Hilfs-
organisationen bedarf neben der allgemei-
nen politischen Diskussion zum bürger-
schaftlichen Engagement einer besonde-
ren Unterstützung. Nur mit zielgerichteten 
Maßnahmen werden die Einsatzbereit-
schaft und die Motivation der Helferinnen 
und Helfer erhalten und ausgebaut.

Ehrenamtlich Helfende gleichstellen

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fern aller anerkannten Hilfsorganisatio-
nen, der Freiwilligen Feuerwehren und 
des THW sollen bei nationalen und inter-
nationalen Einsätzen im Bevölkerungs- 
bzw. Katastrophenschutz in ihren Rechten 
gleichgestellt werden.

Nahtlose Hilfeleistungen in Deutschland 
sicherstellen

Für einen effektiven, bundesweiten Bevöl-
kerungs- bzw. Katastrophenschutz sind die 
Rahmenbedingungen zwischen Bund, Län-
dern und Kommunen anzugleichen, sowie 
die Kompatibilität von Einsatzkräften und 
Führungsstrukturen über die Grenzen von 
einzelnen Bundesländern hinweg zu för-
dern. 

Weitere Informationen unter 
https://www.dlrg.de/

Die	Deutsche	Lebens-Rettungs-Gesellschaft	e.	V.	(DLRG)	sorgt	mit	ihren	1,7	Millionen	
Mitgliedern	 und	 Förderern	 als	 weltgrößte	 Wasserrettungsorganisation	 für	 Sicher-
heit	 am	und	 im	Wasser.	 Sie	 leistet	 einen	erheblichen	 gesellschaftlichen	Beitrag	 zur	
Schwimmfähigkeit der Menschen in Deutschland und ist darüber hinaus im Bevölke-
rungsschutz	 aktiv	eingebunden.	Über	die	hier	 formulierte	Positionen	hinaus	 ist	 die	
DLRG	Mitträgerin	des	Positionspapiers	der	verbandlichen	Zentralstellen	der	Freiwil-
ligendienste	und	hat	sich	an	der	Erstellung	von	BBE-Positionspapieren	z.B.	im	Forum	
Digitalisierung	beteiligt.	Die	Deutsche	Lebens-Rettungs-Gesellschaft	e.	V.	ist	stimmbe-
rechtigtes	Mitglied	des	BBE.

https://www.dlrg.de/
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FORDERUNGEN DER DSJ ANLÄSSLICH DER BUNDESTAGS-
WAHL 2021

Deutsche Sportjugend (dsj): Für 2021-2025 
den Kinder- und Jugendsport stärken. For-
derungen der dsj anlässlich der Bundes-
tagswahl 2021

Fast jedes zweite Kind, jeder zweite Ju-
gendliche ist Mitglied in einem Sport-
verein. Neben der wichtigen Rolle für 
Bewegungsförderung und Sport haben 
Vereine eine besondere Bedeutung für 
gesellschaftliche Teilhabe, Bildung und 
Persönlichkeitsentwicklung. Aufgrund des 
Lockdowns blieben die Turnhallen und 
Sportplätze aber monatelang geschlos-
sen. Viele Kinder haben verlernt, zu spie-
len, sich unbeschwert zu bewegen und 

Kontakt zu Gleichaltrigen aufzubauen. Der 
Sportverein als Bildungsakteur*in konnte 
über einen langen Zeitraum nicht wirken. 
Viele Jugendliche sind in virtuellen Wel-
ten versunken. Um Einsamkeit und Be-
wegungsmangel von Kindern und Jugend-
lichen zu begegnen, bedarf es nun eines 
Neustarts des Kinder- und Jugendsports 
und einer anschließenden dauerhaften 
Stärkung. Mit der realen Gemeinschaft im 
Sportverein kann zudem ein Kontrapunkt 
zu erstarkenden demokratiefeindlichen 
Kräften gesetzt werden – für Sport, Ge-
sundheit, Bewegungsfreundlichkeit, Ge-
meinschaft und Teilhabe, junges Engage-
ment und eine starke Demokratie. 

Die	Deutsche	Sportjugend	(dsj)	ist	die	Jugendorganisation	im	Deutschen	Olympischen	
Sportbund	e.	V.	(DOSB),	der	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE	ist.	Die	dsj	koordiniert	
vor	allem	bei	gemeinsamen	Aufgaben	die	Arbeit	der	Mitgliedsorganisationen.	In	Zu-
sammenarbeit	mit	ihnen	und	weiteren	gesellschaftlichen	Kräften	will	sie	die	Formen	
sportlicher und allgemeiner Jugendarbeit weiterentwickeln. Weiterhin will sie Bildung, 
Betreuung und Erziehung durch Kinder- und Jugendarbeit im Sport fördern und damit 
einen	Beitrag	zur	Bewältigung	gesellschaftlicher	und	jugendpolitischer	Aufgaben	leis-
ten. 

Die Deutsche Sportjugend bündelt die Interessen von: 

• 	rund 10	Millionen	Kindern,	Jugendlichen	und	jungen	Menschen im	Alter	bis	26	Jah-
ren, 

•  die in über 90.000 Sportvereinen in 16 Landessportjugenden, 53 Jugendorganisa-
tionen der Spitzenverbände 

•  und 10 Jugendorganisationen der Sportverbände mit besonderen Aufgaben orga-
nisiert sind. 

Damit ist die dsj der größte freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in der Bundesre-
publik Deutschland. 
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Zur Unterstützung dessen bedarf es in 
der nächsten Legislaturperiode einer wir-
kungsvollen Politik. Die dsj hat anlässlich 
der im September 2021 anstehenden Bun-
destagswahl Bedarfe für den Kinder- und 
Jugendsport identifiziert und richtet nun 
einen Appell an die demokratischen Bun-
desparteien und eine zukünftige Bundesre-
gierung.

Das Bewegungsbedürfnis von Kindern und 
Jugendlichen systematisch mitdenken: 
Gesundheitspolitik des Bundes mehr als 
bisher zur Politik der Bewegungsförderung 
machen

Gesundes Aufwachsen ist ohne Bewe-
gungsfreude nicht denkbar. Hier überneh-
men die 90.000 Sportvereine in Deutsch-
land eine wichtige Rolle. Grundsätzlich 
sind Sport- und Bewegungsmöglichkeiten 
in noch stärkerem Maße als wertvoller 
und selbstverständlicher Beitrag beim 
Ausbau von Ganztagschulen, bei der Qua-
litätsdiskussion für Kindertagesstätten, 
beim Städtebau und bei der Verkehrspla-
nung systematisch mitzudenken.

 ¾ Dafür sollte sich die Gesundheitspoli-
tik des Bundes mehr als bisher für Be-
wegungsförderung von Kindern und 
Jugendlichen stark machen und in 
Kampagnen in Kooperation mit dem 
organisierten Sport entsprechend wer-
ben.

Jugendsport(strukturen) handlungsfähi-
ger machen: Die bedarfsgerechte Stellen-
finanzierung der Jugendsportstrukturen 
und deren Maßnahmen durch den Bund 
gewähren

In den Sportvereinen geht es nicht nur um 
Bewegungsförderung, sondern auch um 
die Stärkung von Partizipation und Enga-
gement von jungen Menschen, um politi-
sche Bildung und gesellschaftliche Teilha-

be. Der gemeinnützig organisierte Sport 
ist wie kaum ein anderer gesellschaftlicher 
Akteur durch seine Attraktivität, seine so-
ziale und geografisch flächendeckende 
Reichweite in der Lage, junge Menschen 
unabhängig von persönlichen, sozialen, 
finanziellen und kulturellen Ressourcen zu 
erreichen. Um die Ehrenamtlichen in den 
Vereinen zu stärken und sie für ihre wich-
tige Arbeit zu qualifizieren, bedarf es einer 
handlungsfähigen Verbandsstruktur. Die 
Jugendarbeit der Sportverbände ist seit 
Jahren unterfinanziert und kann ihr oben 
beschriebenes Potential daher nicht aus-
schöpfen.

 ¾ Der Bund sollte dafür über die nationale 
Zentralstelle eine bedarfsgerechte Stel-
lenfinanzierung der Jugendsportstruk-
turen und der Maßnahmen gewähren, 
damit diese ihre Wirkungskraft bun-
desweit zur Geltung bringen kann. Nur 
so können sie auch in schwierigen Zei-
ten Motor und Beförderer für moder-
nes und zukunftsgerichtetes Handeln 
sein.

Junges Engagement im Sport fördern: Ver-
besserte finanzielle Unterstützung gewäh-
ren und Modernisierung der Freiwilligen-
dienste umsetzen

Als Raum für (politische) Bildung und En-
gagementförderung sind insbesondere 
die Freiwilligendienste im Sport ein Er-
folgsmodell, sie fördern Gemeinsinn und 
ermöglichen Teilhabe in einem Orientie-
rungsjahr. Auch in Schulen unterstützen 
Freiwilligendienstleistende von Sportorga-
nisationen bei der Gestaltung von beweg-
ten Pausen, Sport-AGs und zusätzlichen 
Bewegungseinheiten. Viele interessierte 
Vereine können Freiwilligenplätze aber 
nicht einrichten, weil die Eigenanteile 
ihre Möglichkeiten übersteigen. Sowohl 
die Gelder für pädagogische Begleitung 
als auch die Zuschüsse zum Taschengeld 
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sind deutlich zu erhöhen, die Förderung 
insgesamt ist zu modernisieren. Zudem 
ist die Anerkennungskultur für Freiwilli-
gendienstleistende zu verbessern. Dazu 
gehören Vergünstigungen im Öffentlichen 
Nahverkehr, eine verbesserte Berück-
sichtigung der Freiwilligendienste bei der 
Studienzulassung sowie eine Befreiung 
von den Rundfunkbeiträgen. Gleichzeitig 
ist politische Bildung zu stärken. Die Ein- 
und Umsetzung des Jugendfreiwilligen-
jahr wäre dabei ein richtiger Schritt (siehe 
auch: »Positionen der verbandlichen Zen-
tralstellen zur Bundestagswahl: Freiwilli-
gendienst	stärken«	03/2021).

 ¾ Um noch mehr jungen Menschen einen 
Platz anbieten zu können, benötigen 
die Einsatzstellen und Träger*innen 
eine verbesserte finanzielle Unter-
stützung durch den Bund und moder-
nisierte Rahmenbedingungen in den 
Freiwilligendiensten, damit sie u.a. ein 
angemessenes Taschengeld sowie die 
notwendige pädagogische Begleitung 
sicherstellen können. Freie Fahrt im 
öffentlichen Personennahverkehr zu 
gewähren stärkt darüber hinaus die 
gesellschaftliche Teilhabe der Freiwil-
ligendienstleistenden und kann dazu 
beitragen, soziale Ungleichheiten zu 
reduzieren

Den Sportverein als demokratischen Raum 
stärken: Eine Stabsstelle »Demokratiestär-
kung	und	Politische	Bildung	im	Sport«	auf	
Bundesebene einrichten

Sportvereine sind nicht nur Orte der Be-
wegung, sondern prägen auch Sozialräu-
me und stärken die Zivilgesellschaft. 1,7 
Millionen Ehrenamtliche auf Vorstandse-
bene oder auf Ausführungsebene und 6,3 
Millionen als freiwillige Helfer*innen prä-
gen die Basis für Zusammenhalt und le-
bendige, demokratische Teilhabe. Die Kin-
derund Jugendarbeit im Sport setzt sich 

aktiv für eine vorurteilsarme Begegnung 
von jungen Menschen im Sport ein und 
tritt jeglicher Art von Hass, Gewalt, Het-
ze, Diskriminierung und Benachteiligung 
entgegen. Sportvereinen und -verbänden 
fehlen allerdings in Teilen bei ihrer demo-
kratiestärkenden Arbeit die professionelle 
Unterstützung, Begleitung und Vernet-
zung. Dies bestätigt der 16. Kinder- und Ju-
gendbericht der Bundesregierung (2021).

 ¾ Um Sportvereine und -verbände ad-
äquat zu unterstützen, zu begleiten 
und ihnen Maßnahmen zu ermögli-
chen, bedarf es der Einrichtung einer 
Stabsstelle »Demokratiestärkung und 
Politische Bildung im Sport« auf Bun-
desebene, die grundsätzlich das The-
menfeld bearbeitet.

Für Kinder- und Jugendschutz die Präventi-
on, Intervention und Aufarbeitung stärken: 
Ein Bundesprogramm zur fachlichen Un-
terstützung der Präventions- und Interven-
tionsarbeit einsetzen, Fachberatungsstel-
len ausbauen, Aufarbeitung ermöglichen

Außerschulische Kinder- und Jugendbil-
dung soll die Lebenskompetenz von Kin-
dern und Jugendlichen fördern. In Sport-
vereinen wird täglich durch engagierte 
und verantwortungsvolle Gestaltung des 
Kinder- und Jugendsportangebots und 
des Vereinsalltags die Persönlichkeitsent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen 
unterstützt und Selbstbewusstsein sowie 
gleichzeitig Achtung und Respekt fürein-
ander vermittelt. Der organisierte Sport 
an sich trägt dabei eine hohe Verantwor-
tung für das Wohlergehen aller Engagier-
ten und Aktiven. Das gilt insbesondere für 
die Angebote im Kinder- und Jugendsport. 
Die Deutsche Sportjugend engagiert sich 
aus ihrem Selbstverständnis heraus im 
Bereich des Kinder- und Jugendschutzes 
im Sport und bietet in diesem Zusammen-
hang eine Beratung und Qualifizierung der 
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Mitgliedsverbände an. Die Weiterleitung 
von öffentlichen Mitteln zur Förderung 
von Maßnahmen hat die Deutsche Sport-
jugend an vorhandene Konzepte zur Prä-
vention von und Schutz vor sexualisierter 
Gewalt gekoppelt.

 ¾ Die Einsetzung eines Bundesprogramms 
zur fachlichen Unterstützung der Prä-
ventions- und Interventionsarbeit in 
den Sportverbänden ist notwendig. 
Denn verschiedene Forschungsprojek-
te zeigen, dass eine umfassende und 
erfolgreiche Umsetzung von Schutz-
konzepten und ein Kulturwandel nur 
dann gelingt, wenn es neben der inten-
siven Bearbeitung im eigenen Verband 
ein fachlich kompetentes Coaching 
durch externe Fachleute und Bera-
tungsstellen dieser gibt.

 ¾ Notwendig ist auch die Stärkung einer 
unabhängigen Aufarbeitung, die für 
alle gesellschaftlichen Bereiche zustän-
dig ist. Dafür möge die Bundesregie-

rung das Mandat der Unabhängigen 
Kommission zur Aufarbeitung sexu-
ellen Kindesmissbrauchs auch über 
2023 hinaus (aktuelle Befristung) ver-
längern, bereits jetzt die Kompetenzen 
ausweiten und das Büro der Unabhän-
gigen Kommission zur Aufarbeitung 
sexuellen Kindesmissbrauchs mit den 
entsprechenden personellen (aktuell 
10 Personalstellen) und finanziellen 
Ressourcen ausstatten.

 ¾ Der flächendeckende Ausbau von spe-
zialisierten Fachberatungsstellen ins-
besondere in ländlichen Regionen ist 
unerlässlich für das Ehrenamt im Sport.

Die Deutsche Sportjugend verweist im Üb-
rigen auf die aktuellen Forderungen des 
Deutschen Olympischen Sportbundes für 
SPORTDEUTSCHLAND 2021-2025, die sie 
vollumfänglich unterstützt.

dsj-Forderungen als PDF: https://www.dsj.
de/btw2021/

https://www.dsj.de/btw2021/
https://www.dsj.de/btw2021/
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DEUTSCHER	CARITASVERBAND	(DCV)

ENGAGEMENTPOLITISCHER AUSZUG AUS DEN 
SOZIALPOLITISCHEN FORDERUNGEN

Sozialen Zusammenhalt stärken, Engage-
ment fördern, Zugänge erleichtern 

Ehrenamtliches und bürgerschaftliches 
Engagement sind tragende Säulen einer 
solidarischen Gesellschaft und einer le-
bendigen Demokratie Die Engagementpo-
litik muss daher stärker noch als bisher als 
eine Politik zur Stärkung von Demokratie 
und sozialem Zusammenhalt ausgerichtet 
sein. Dazu bedarf es förderlicher Rahmen-
bedingungen, die das Engagement für Jung 
und Alt, Menschen mit Behinderung und 
Migrationshintergrund, digital natives und 
digital immigrants unterstützen. Verbände 
und Vereine sind als Möglichkeitsräume 
vielfältigen ehrenamtlichen Engagements 
zu stärken, ihre Strukturen ermöglichen 
ein gesellschaftsdienlich nachhaltiges Zu-
sammenwirken von individuell z.T. befris-
tet angelegten Engagements.
 
Engagement ermöglichende Rahmenbe-
dingungen schaffen

Sowohl beim erhöhten Zuzug schutzsu-
chender Menschen als auch bei den Ein-

schränkungen des öffentlichen und priva-
ten Lebens während der Corona-Pandemie 
hat das ehrenamtliche/bürgerschaftliche 
Engagement seine gesellschaftlichen Wir-
kungen eindrücklich unter Beweis gestellt. 
Dabei ist deutlich geworden, dass sich En-
gagement nicht verordnen lässt, sondern 
freiwillig, spontan und uneigennützig aus 
den Überzeugungen und dem konkreten 
Tun der Bürgerinnen und Bürger entsteht. 
Bürgerschaftliches Engagement ist Aus-
druck der Freiheitsrechte Einzelner und 
verbessert ihre Chancen für eine selbstbe-
stimmte Teilhabe in der Gesellschaft. Der 
Staat muss hierfür verlässliche Rahmenbe-
dingungen schaffen. 

Sozialräume stärken

Quartiere, Stadtteile und Dörfer sind die 
zentralen Handlungs- und Identifikations-
räume im Leben der Menschen. In der ei-
genen Nachbarschaft wird Vielfalt – sei sie 
demografischer, sozialer, kultureller oder 
religiöser Art – unmittelbar und direkt 
erfahren. Entscheidend kommt es darauf 
an, dass alle kommunalen, staatlichen 

Der Deutsche Caritasverband (DCV) ist der katholische Verband der Freien Wohlfahrts-
pflege	und	Deutschlands	größter	Wohlfahrtsverband.	 In	 ihren	etwa	25.000	Einrich-
tungen und Diensten bietet die Caritas wirksame Hilfen für Menschen in schwierigen 
Lebenslagen.	Sie	gestaltet	zudem	die	sozial-	und	gesellschaftspolitische	Entwicklung	
mit. Mitglieder des Deutschen Caritasverbandes sind die Diözesancaritasverbände, 
die anerkannten zentralen Fachverbände und Vereinigungen, deren Gliederungen und 
Mitglieder	sowie	die	überdiözesan	tätigen	caritativen	Orden,	beispielsweise	die	Mal-
teser.	Für	das	Dossier	hat	der	DCV	einen	engagementpolitischen	Auszug	aus	seinen	
Sozialpolitischen	Forderungen	erstellt.	Der	Deutsche	Caritasverband	ist	stimmberech-
tigtes	Mitglied	des	BBE.
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und gesellschaftlichen Akteure mit den 
Menschen vor Ort im Sinne eines solida-
rischen Gemeinwesens zusammenwirken. 
Dazu bedarf es einerseits der fachüber-
greifenden Zusammenarbeit in der Ver-
waltung sowie andererseits verbindlicher, 
partizipativ ausgerichteter Verfahren der 
Quartiersentwicklung, die die lokale Bür-
gerschaft und alle anderen gesellschaftli-
chen Akteure (Wirtschaft, Schulen, soziale 
Einrichtungen) einbeziehen. Städte und 
Kommunen bedürfen einer finanziellen 
Absicherung, um im subsidiären Zusam-
menwirken mit den Sozialleistungsverbän-
den und Selbsthilfeaktivitäten handlungs-
fähig zu sein. 

Infrastruktureinrichtungen ausbauen und 
absichern

Wenn Engagement erhalten, gefördert 
und nachhaltig etabliert werden soll, müs-
sen hemmende Faktoren abgebaut und 
Engagement stärkende Infrastrukturen 
ausgebaut werden: Freiwilligen-Zentren/-
Agenturen, Jugend- und Seniorenbüros, 
Mehrgenerationenhäuser, aber auch 
Stadtteilzentren, Dorfmoderatoren und 
Pflegestützpunkte. Die Vielfalt des En-
gagements sollte sich in der Vielfalt von 
Strukturen wiederfinden, ihre Heterogeni-
tät gefördert und auf den sozialen Nahr-
aum bezogen weiterentwickelt werden. 
Bürgerinitiativen und Unterstützerkreise 
brauchen eine niedrigschwellige Förde-
rung, bereitgestellte Mittel müssen mit 
einem vertretbaren Verwaltungsaufwand 
abgerufen werden können. Dabei müssen 
die Förderprogramme so ausgestaltet sein, 
dass die Zivilgesellschaft direkt davon pro-
fitieren kann, ohne für die Administration 
einen großen Verwaltungsapparat vorhal-
ten zu müssen. Über reine Projektförde-
rung hinaus braucht bürgerschaftliches 
Engagement eine verlässliche langfristig 
gesicherte Förderung seiner Strukturen, 
die über ihre Einbeziehung als kommunale 

Pflichtaufgabe im Rahmen der Daseins-
vorsorge erreicht werden kann. 

Digitales Engagement fördern

Der dritte Engagementbericht der Bundes-
regierung hat deutlich gemacht, wie sehr 
soziales und bürgerschaftliches Engage-
ment im 21. Jahrhundert vom Einsatz digi-
taler Tools profitieren kann, wie sehr aber 
auch die unterschiedliche digitale Kom-
petenz und Ausstattung zu einer Verfesti-
gung von Teilhabenachteilen führen kann. 
Digitales Engagement muss allen offen 
stehen. Die digitale Ausstattung und der di-
gitale Kompetenzaufbau von Vereinen und 
Verbänden braucht eigene Förderlinien in 
den öffentlichen Haushalten. Der Verweis 
auf die Mittel der DSEE reicht nicht aus. 
Schon seit mehreren Jahren bewährt sich 
das ehrenamtliche Peer-to-Peer-Beratungs-
angebot [U25] der Caritas als eine Form 
digital gestützten bürgerschaftlichen Enga-
gements. Es bedarf der Regelfinanzierung 
und der Erweiterung der ehrenamtlichen 
Unterstützung Suizidwilliger über den Kreis 
der unter 25jährigen hinaus. 

Das Engagement für die Gemeinschaft kann 
für Menschen in Not- und Krisensituationen 
mit dem Engagement für die Verbesserung 
der eigenen Situation beginnen. Selbsthilfe 
– wie etwa die Suchtselbsthilfe des Kreuz-
bundes oder die Selbsthilfe pflegender An-
gehöriger – zu ermöglichen, ist Teil einer 
Engagementkultur, die politisch entspre-
chende Rahmenbedingungen braucht. 

Freiwilligendienste ausbauen und Inklusi-
on fördern: Freiwilligendienste sind eine 
besondere Form Bürgerschaftlichen En-
gagements und entfalten Wirkungen für 
die gesamte Gesellschaft. Das Konzept des 
BMFSFJ vom Dezember 2018 zu einem Ju-
gendfreiwilligenjahr muss umgesetzt wer-
den. Dazu ist es erforderlich, dass die Mit-
tel für alle Formen von Freiwilligendiens-
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ten im In- und Ausland bedarfsorientiert 
und mit einer mittelfristigen Sicherung zur 
Verfügung gestellt werden. Im Sinne der 
Subsidiarität muss die Verpflichtung der 
Durchführung der Seminare zur politischen 
Bildung in den Bildungszentren des Bundes 
aufgehoben werden. Einen verpflichtenden 
Dienst lehnen wir ab. Freiwilligenzentren 
in freier Trägerschaft dürfen nicht im Ver-
gleich zu Freiwilligenzentren in öffentlicher 
Trägerschaft schlechter gestellt werden. 

Die Einbindung unterschiedlicher Zielgrup-
pen (Vielfalt und Diversität) in Formen des 
Bürgerschaftlichen Engagements muss 
von der Politik nicht nur gewollt, sondern 
auch aktiv gefördert und unterstützt wer-
den. Inklusion im Bürgerschaftlichen En-
gagement mit seinen Freiwilligendiensten 
ist konsequent zu stärken. Dahingehend 
muss auch eine Anpassung des Bundes-
teilhabegesetzes erfolgen: Ehrenamtliche 
Betätigung von Menschen mit Behinde-
rung muss den individuellen Bedarfen 
entsprechend durch Assistenzleistungen 
unterstützt werden. Unterschiedliche Ziel-
gruppen müssen besser und passgenauer 
informiert, Zugänge geschaffen und Zu-
gangshindernisse abgebaut werden. Von 
stigmatisierenden Förderlogiken ist abzu-
sehen; die Förderung muss an die spezifi-
schen Bedarfe zur Inklusion unterschiedli-
cher Zielgruppen angepasst werden. 

Sorgende Gemeinschaften fördern: Die Er-
mutigung zu solidarischem Handeln im ei-
genen Lebensraum und die Befähigung zu 
nachbarschaftlicher Mitverantwortung er-
fahren zusätzliche Bedeutung durch die Le-
benssituation älterer allein lebender Men-
schen. Von einem starken Gemeinwesen, 
einer tragenden Nachbarschaftshilfe in ei-
ner sorgenden Gemeinschaft können nicht 
nur Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und 
von Einsamkeit bedrohte ältere Menschen 
profitieren. Es gilt, die Wohlfahrtsverbände 
als Ko-Produzenten sozialer Infrastruktur 

bei der Gestaltung sorgender Gemein-
schaften zu fordern und zu fördern. 

Ausgrenzung und Rassismus entgegentre-
ten: Rassismus in Verbindung mit Polari-
sierung gefährdet den gesellschaftlichen 
Frieden und verhindert eine gleichberech-
tigte Teilhabe aller Menschen am gesell-
schaftlichen und politischen Leben. Eine 
zunehmend vielfältige Gesellschaft (im 
Hinblick z.B. auf nationale, ethnische, re-
ligiöse Zugehörigkeit, Lebensalter oder se-
xuelle Orientierung) muss Möglichkeiten 
der Begegnung und des Dialogs bieten, 
um etwaige Vorurteile abzubauen. In die-
sem Sinne sollten Maßnahmen unterstützt 
werden, die Ausgrenzung und Rassismus 
überwinden und zum gegenseitigen Ver-
ständnis und gelingenden Zusammenle-
ben beitragen. 

Soziales und politisches Engagement ver-
binden: Ehrenamtliches Engagement in 
Parteien, Stadträten, Kreistagen und Parla-
menten	wird	zunehmend	als	»etabliertes«	
Engagement diskreditiert; die soziogra-
phisch nicht repräsentative Zusammen-
setzung der Parlamente trägt dazu bei, 
Skepsis gegenüber der repräsentativen 
Demokratie zu befördern. Sozialer und 
politischer Verantwortung gleichermaßen 
entspricht es, Loskammer-Modell zu dis-
kutieren und Bürgerräte zu erproben. Nur 
so lässt sich das Erstarken politischer Ohn-
machtsgefühle abwenden, das populisti-
sche Kräfte auszunutzen verstehen. 

Die Caritas setzt sich für die Ausweitung 
des kommunalen Wahlrechts für Auslän-
der_innen (nach 5 Jahren Aufenthalt) ein. 
Formate wie die Nationale Armutskonfe-
renz haben sich grundsätzlich bewährt, 
um die Partizipation unterrepräsentierter 
Gruppen an politischen Prozessen zu be-
fördern. Die Geschäftsstelle der NAK soll-
te von der Bundesregierung auskömmlich 
finanziert werden.
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DEUTSCHER FEUERWEHRVERBAND

ACHT WAHLPRÜFFRAGEN AN DIE PARTEIEN ZUR 
BUNDESTAGSWAHL 2021

Der Deutsche Feuerwehrverband stellt 
acht Wahlprüffragen an die Parteien:

1. Wie stehen Sie zu zusätzlichen Renten-
regelungen für Dienstzeiten im aktiven 
Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerweh-
ren? 

2. Welche Vorstellungen haben Sie für den 
Bürokratieabbau im Ehrenamt (Beispiele 
Transparenzregister, Datenschutz)? 

3. Wie stehen Sie zur Aufnahme des Eh-
renamtes in das Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland unter dem Leitbild 
»Der ehrenamtliche Einsatz für das Ge-
meinwohl genießt den Schutz und die För-
derung	des	Staates«?

4. Wie sind Ihre Pläne zur weiteren Ausge-
staltung der ergänzenden Ausstattung im 
Zivilschutz? 

5. Welche Maßnahmen zur (politischen) 
Extremismusprävention in der Zivilgesell-
schaft sehen Sie als besonders geeignet 

an, die deshalb in der nächsten Legislatur-
periode ausgebaut werden sollen? 

6. Wie soll der gesellschaftlichen Entwick-
lung einer zunehmenden Behinderung 
und des Angriffs von Rettungskräften aus 
Ihrer Sicht nachhaltig entgegengewirkt 
werden? 

7. Wie ist Ihre Position zum weiteren Aus-
bau der Selbsthilfefähigkeit der Bevöl-
kerung insbesondere mit Blick auf den 
Brandschutz? 

8. Welche Anreize (auch finanziell/mate-
riell) für Eintritt in bzw. weiteren ehren-
amtlichen Dienst in der Feuerwehr wird 
Ihre Partei schaffen, so sie in Regierungs-
verantwortung kommt? Welche Möglich-
keiten der Steuererleichterung sehen Sie 
für Firmen, die Feuerwehrangehörige be-
schäftigen? 

Die Antworten stehen unter https://www.
feuerwehrverband.de/dfv/wps-2021/on-
line.

Rund 1,3 Millionen Angehörige in Freiwilligen, Jugend-, Berufs- und Werkfeuerwehren 
in bundesweit 30.000 Feuerwachen und Feuerwehrhäusern – damit sind die Feuer-
wehren	eine	starke	Gemeinschaft	und	ein	verlässlicher	Partner	für	Sicherheit.	Die	flä-
chendeckende Gefahrenabwehr trägt der dichten Besiedlung Deutschlands Rechnung 
und bringt schnelle Hilfe an jedem Ort. Der Deutsche Feuerwehrverband bündelt und 
vertritt	die	Interessen	seiner	ordentlichen	Mitglieder:	der	16	Landesfeuerwehrverbän-
de und der beiden Bundesgruppen Berufsfeuerwehr und Werkfeuerwehr. Der Deut-
sche	Feuerwehrverband	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	des	BBE.

https://www.feuerwehrverband.de/dfv/wps-2021/online
https://www.feuerwehrverband.de/dfv/wps-2021/online
https://www.feuerwehrverband.de/dfv/wps-2021/online
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DEUTSCHER FRAUENRAT

FORDERUNGEN ZUR BUNDESTAGSWAHL 2021

Vorwort

Das Jahr 2021 steht politisch im Zeichen 
der Bundestagswahl im September. Der 
DF fordert alle demokratischen Parteien 
auf, sich zu einer proaktiven Gleichstel-
lungspolitik zu bekennen und im Fall der 
Regierungsverantwortung die Strukturen 
dafür zu fördern. Denn das Thema Frau-
enrechte gehört ganz nach oben auf die 
politische Agenda.

Die fortdauernde Corona-Pandemie wird 
den Wahlkampf und auch die -programme 
maßgeblich beeinflussen. Die durch die 
Pandemie ausgelösten vielfältigen Krisen 
– im Gesundheitssystem, auf dem Arbeits-
markt, in der Wirtschaft, bei der Bildung 
und Digitalisierung – betreffen Frauen in 
besonderem Maße. 

Sei es die ungleiche Verteilung von Sorge-
arbeit, die mangelnde Wertschätzung sys-
temrelevanter Berufe, die ungleiche Ver-
teilung von Finanzmitteln des Bundes zwi-
schen Frauen und Männern, die mangelnde 
Repräsentanz von Frauen in Entscheidungs-

gremien oder das Thema häusliche Gewalt 
– alle Schieflagen in Sachen Gleichstellung, 
die es schon vor Corona gab, werden aktu-
ell durch die Krise verstärkt. 

Es ist die Verantwortung der Politik, dies zu 
verhindern und dem Auftrag nach Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern 
aus dem Grundgesetz nachzukommen. 
Dazu muss die nächste Bundesregierung 
große frauenpolitische Anstrengungen 
unternehmen.

Mit seinen Forderungen zur Bundestags-
wahl schlägt der DF konkrete politische 
Maßnahmen für sieben ausgewählte Po-
litikfelder vor. Die größte Frauenlobby 
Deutschlands fordert die demokratischen 
Parteien auf, diese Forderungen angemes-
sen zu berücksichtigen.

Strukturen der Gleichstellungspolitik 

Wir stellen fest:

Unser Rechtsstaat ist nur demokratisch, 
wenn er auf einer geschlechtergerechten 

Der	Deutsche	Frauenrat	(DF),	Dachverband	von	rund	60	bundesweit	aktiven	Frauen-
organisationen,	ist	die	größte	frauen-	und	gleichstellungspolitische	Interessenvertre-
tung in Deutschland. Wir sind die Lobby der Frauen. Wir vertreten Frauen aus Berufs-, 
sozial-,	gesellschafts-	und	frauenrechtspolitischen	Verbänden,	aus	Parteien,	Gewerk-
schaften,	aus	den	Kirchen,	aus	Sport,	Kultur,	Medien	und	Wirtschaft.	Wir	engagieren	
uns für die Rechte von Frauen in Deutschland, in der Europäischen Union und in den 
Vereinten	Nationen.	Unser	Ziel	ist	die	rechtliche	und	faktische	Gleichstellung	von	Frau-
en und Männern in allen Lebensbereichen. Wir setzen uns für einen geschlechterde-
mokratischen	Wandel	ein	und	für	eine	gerechte	und	lebenswerte	Welt	für	alle.	Der	DF	
ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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Gesellschaft aufbaut. Dies setzt eine kon-
sequente Gleichstellungspolitik voraus, 
die auf allen Ebenen ansetzt. 

Wir fordern:

1.    Verbindliche geschlechtergerechte Wir-
kungsanalyse von Gesetzen und allen 
Maßnahmen

2.    Geschlechtergerechte Bundeshaushalts-
politik

(…)

Unser Rechtsstaat ist nur dann demokra-
tisch, wenn er seine Finanzmittel in mehr 
Geschlechtergerechtigkeit investiert. Rich-
tig umgesetzt trägt geschlechtergerechte 
Haushaltspolitik zu einer transparenteren 
Mittelverwendung bei. Sie muss jetzt um-
gesetzt werden, um Maßnahmen bei der 
Aufstellung von öffentlichen Haushalten 
ein- und durchzuführen. Wie das gelingen 
kann, zeigt ein Gutachten1 im Auftrag des 
DF.

3.    Gesetzlich verankerte ressortübergrei-
fende Gleichstellungsstrategie

4.    Sexismus und Antifeminismus entge-
gentreten

Der DF fordert ein klares Bekenntnis ge-
gen Sexismus und Antifeminismus. Alle 
Institutionen sind aufgefordert, Sexismus 
und Antifeminismus zu erkennen, zu be-
nennen und zu bekämpfen. Die Bundesre-
gierung sollte sich insbesondere für Maß-
nahmen gegen Sexismus in der Werbung 
einsetzen.

Antifeministische Strömungen sind Tür-
öffner für Radikalisierung und Hemmnisse 
für Frauen, sich in der Öffentlichkeit zu äu-
ßern. Mit dem Rechtsextremismus wächst 
auch der Antifeminismus. Er trifft vor al-
1 https://www.frauenrat.de/gutachten-geschlechter-
gerechter-bundeshaushalt/

lem Akteur*innen, die sich für Frauen-
rechte und Gleichstellung stark machen. 
Antifeminist*innen versuchen, mit femi-
nistischer Rhetorik Rassismus anschlussfä-
hig zu machen. Die Bundesregierung muss 
weiterhin Frauen- und Geschlechterfor-
schung fördern und vielfältige Frauen- und 
Familienbilder sichtbar machen.

Umverteilung von Sorgearbeit

Wir stellen fest:

Frauen bringen im Durchschnitt täglich 
anderthalb Stunden mehr Zeit auf für 
Haushalt, Kinder und Angehörige als Män-
ner. Der sogenannte Gender Care Gap, die 
Lücke in Bezug auf unbezahlte Sorge- und 
Hausarbeit zwischen den Geschlechtern, 
beträgt 52 Prozent, in Paarhaushalten mit 
Kindern sogar 83 Prozent. Der Gender 
Care Gap ist eng verbunden mit dem Gen-
der Pay Gap: Je mehr Sorgearbeit Frauen 
übernehmen, desto weniger Zeit bleibt ih-
nen, ein auskömmliches eigenes Einkom-
men zu erwirtschaften. 

Wir fordern:

1.    Partnerschaftliche Arbeitsteilung för-
dern

2.    Vaterschaftsfreistellung nach Geburt 
eines Kindes

3.    Entgeltersatzleistung für Pflegende (…)
4.    Gerechtes Sorge- und Unterhaltsrecht 

(…)
5.    Sorgeberufe aufwerten (…)

Gerechte Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik

Wir stellen fest:

Wirtschaft und Arbeitswelt befinden sich im 
Umbruch. Überholte Rollenbilder erschwe-
ren Frauen aber noch immer die gleiche 
Teilhabe am Erwerbsleben und Männern 
die gleiche Teilhabe an der Sorgearbeit. 

https://www.frauenrat.de/gutachten-geschlechtergerechter-bundeshaushalt/
https://www.frauenrat.de/gutachten-geschlechtergerechter-bundeshaushalt/
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Unser veraltetes Steuer- und Abgabensys-
tem verfestigt diese traditionelle Rollenver-
teilung. Mehr als die Hälfte der Frauen ist 
Teilzeit erwerbstätig, nur ein Bruchteil der 
Frauen übt Führungsfunktionen aus; hin-
gegen sind sie häufiger als Männer in Bran-
chen mit schlechten Arbeitsbedingungen 
und niedrigen Löhnen tätig.

Wir fordern:

1.    Zuschüsse für haushaltsnahe Dienst-
leistungen 

2.    Zeitgemäße Ehegattenbesteuerung 
3.    Soziale Absicherung von Minijobs
4.    Wirksame Entgeltgleichheit
5.    Digitale Transformation geschlechter-

gerecht gestalten

Gewalt gegen Frauen und Mädchen be-
kämpfen und verhindern

Wir stellen fest:

Alle drei Tage wird in Deutschland eine 
Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet. Täg-
lich versucht es ein Täter. Häusliche Gewalt 
gegen Frauen nimmt insgesamt zu. Wenn 
das Zuhause zum größten Sicherheitsrisiko 
wird, geht das die ganze Gesellschaft an. 
Dennoch bleiben Hilfestrukturen, wie z.B. 
Frauenhäuser und Beratungsstellen, un-
terfinanziert. Dies führt dazu, dass nicht 
alle Frauen und Mädchen den gleichen Zu-
gang zu Schutz und Unterstützung erhal-
ten. In Deutschland fehlen drei Jahre nach 
Inkrafttreten der Istanbul-Konvention, ei-
ner umfassenden Gewaltschutz-Konventi-
on des Europarats, noch immer ein poli-
tisches Gesamtkonzept und ausreichende 
Mittel, um Frauen und Mädchen vor Ge-
walt zu schützen.

Wir fordern:

1. Gesamtstrategie gegen Gewalt an Frau-
en und Mädchen

Die Verhinderung und Bekämpfung von 
geschlechtsspezifischer Gewalt müssen in 
allen gesellschaftlichen Bereichen veran-
kert sein: von den Kindergärten bis in die 
Pflegeheime, in sozialen Medien, Sport-
vereinen und Unternehmen, in Behörden, 
Justiz und Polizei. Der DF fordert deshalb 
eine politische Gesamtstrategie, an der 
alle verantwortlichen Ministerien sowie 
alle staatlichen Ebenen beteiligt sind und 
die von allen verbindlich umgesetzt wer-
den muss. Gemäß der Istanbul-Konven-
tion erwartet der DF, dass die Zivilgesell-
schaft an der Erarbeitung dieser Strategie 
beteiligt wird. 

(…)

Die Bekämpfung von Gewalt an Frauen 
und Mädchen und die Finanzierung eines 
flächendeckenden Hilfesystems, das der 
individuellen Situation der Frauen gerecht 
wird, sind gesamtstaatliche Aufgaben. 
Deshalb fordert der DF eine dauerhafte 
Beteiligung des Bundes an der Finanzie-
rung von Präventionsmaßnahmen und des 
Hilfesystems. 

Eine politische Gesamtstrategie, wie sie die 
Istanbul-Konvention vorsieht, erfordert 
eine nationale Koordinierungsstelle. Diese 
koordiniert die Zusammenarbeit der un-
terschiedlichen politischen Akteur*innen, 
Institutionen und Verwaltungsebenen und 
begleitet die Umsetzung der Maßnahmen. 
Dazu muss sie mit einem klaren Mandat 
ausgestattet und hoch in der Verwaltungs-
hierarchie angesiedelt sein.

2. Schutz vor digitaler Gewalt 

Verstöße gegen Persönlichkeitsrechte, 
Hassreden und Beleidigungen müssen 
im digitalen Raum juristisch genauso ver-
folgt werden wie im Offline-Kontext. Der 
DF erwartet von der nächsten Bundesre-
gierung einen neuen Straftatbestand zu 
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geschlechtsspezifischer digitaler Gewalt 
im Netz. Digitale Netzwerke müssen ihre 
Löschaktivitäten offenlegen. Diese müs-
sen außerdem durch eine unabhängige 
Prüfinstanz kontrolliert werden. Zudem 
fordert der DF eine Kennzeichnungspflicht 
für Bots, d.h. für automatisiert verbreitete 
Inhalte. Nur so kann es gelingen, Frauen 
effektiv vor digitaler Gewalt zu schützen.

3. Schutz für geflüchtete Frauen

Gleichberechtigte Repräsentanz und Teil-
habe

Wir stellen fest:

Frauen sind in Parteien, Parlamenten, 
Führungspositionen und Entscheidungs-
gremien auf allen Ebenen von Politik, 
Gesellschaft und Wissenschaft unterre-
präsentiert. Die Corona-Krise zeigt dies 
besonders deutlich: Es sind vorwiegend 
Männer, die erklären und entscheiden. 
Ob Virologen, Chefärzte in Kliniken und 
Pflegeeinrichtungen, Ökonomen oder Ex-
perten in TV-Shows, die in der Krise do-
minanten Entscheidungsträger*innen in 
Bund und Ländern und wissenschaftlichen 
Beratungsgremien – fast alle sind weiße 
Männer mittleren oder höheren Alters. 
Diese männliche Expertenherrschaft und 
die mangelnde Einbindung vielfältiger Per-
spektiven sind undemokratisch und haben 
weitreichende destruktive soziale Folgen.

Wir fordern:

1. Feste Quoten für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen

Um der fehlenden Repräsentanz von Frau-
en in Parteien, Parlamenten, Führungspo-
sitionen und entscheidungsgebenden Gre-
mien von Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur 
und Medien etwas entgegenzusetzen und 
strukturelle Diskriminierung beim Zugang 

zu Machtpositionen zu beseitigen, sind 
gesetzliche Vorgaben notwendig. Nur mit 
verbindlichen Quoten gibt es Fortschritt.

2. Teilhabe an digitalen Willensbildungs-
prozessen stärken

Der sogenannte Digital Gender Gap zeigt 
die ungleiche Verteilung zwischen Frauen 
und Männern beim Zugang zu und bei der 
Nutzung von digitalen Technologien. Frauen 
werden häufiger davon abgehalten, sich di-
gital an demokratischen (Willensbildungs-)
Prozessen zu beteiligen. Der DF fordert da-
her, geschlechtergerechte Qualifizierungs- 
und Weiterbildungsangebote zum Erwerb 
von digitalen Kompetenzen (auch auf be-
trieblicher Ebene) staatlich zu fördern. Das 
gleiche gilt für Programme und Initiativen 
im außerschulischen Bereich, die Mädchen 
und Frauen in der politischen Meinungs-
bildung und -äußerung im Netz sichtbarer 
machen. Frauen und Frauenorganisatio-
nen müssen in die Gestaltung jeweiliger 
Bildungsprogramme einbezogen werden. 
Um eine Interessensvertretung auch für 
die Zukunft zu verbessern, fordert der DF 
außerdem, dass Digitalisierungsprozesse 
in Frauenverbänden gefördert werden.

Geschlechtergerechtes Gesundheitssystem

Wir stellen fest:

Frauen und Männer unterscheiden sich 
in Bezug auf Gesundheit und Krankheit. 
Geschlechtsspezifische Unterschiede er-
geben sich u.a. bei der Wahrnehmung 
und Kommunikation von Symptomen, 
der Erkrankungshäufigkeit, im gesund-
heitsrelevanten Verhalten und bei der 
Inanspruchnahme von Versorgungsange-
boten. Neben psychosozialen Faktoren 
spielen ebenso biologische Faktoren eine 
Rolle. Das Gesundheitssystem muss diese 
Unterschiede in den Blick nehmen und ge-
schlechtsspezifischen Bedarfen und Fra-
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gen in der medizinischen Versorgung und 
Forschung gerecht werden.

Wir fordern:

1.    Starke Geburtshilfe
2.    Sexuelle und reproduktive Rechte
3.    Verbesserungen für die Pflege 
4.    Geschlechtersensible Gesundheitsver-

sorgung und Forschung

Feministische Aussenpolitik und internati-
onale Zusammenarbeit

Wir stellen fest:

Geschlechtergerechtigkeit muss hand-
lungsleitend für Außenpolitik und inter-
nationale Zusammenarbeit werden. Die 
Stärkung des multilateralen Systems und 
die Bekämpfung antidemokratischer und 
antifeministischer Bestrebungen sind hier 
zentral. Als einer der einflussreichsten 
Staaten der EU und Mitglied der G7/G20 
trägt Deutschland über seine Grenzen hi-
naus Verantwortung und hat sich in den 
UN-Nachhaltigkeitszielen dazu verpflich-
tet, bis 2030 die Gleichstellung der Ge-
schlechter zu erreichen.

Wir fordern:

1. Geschlechtergerechtigkeit als Leitlinie 
aller außenpolitischen Aktivitäten 

Der DF fordert die Parteien auf, die Gleich-
stellung der Geschlechter als Querschnitts-
thema in alle Vorhaben der Außenpolitik 
und der internationalen Zusammenarbeit 
zu implementieren. Das betrifft u.a. Si-
cherheits- und Abrüstungspolitik, Handels- 
und Finanzpolitik, Klimaschutz sowie Ent-
wicklungszusammenarbeit. Der Schlüssel 
liegt in einer feministischen Außenpolitik 
und internationalen Zusammenarbeit, die 
auf den sog. 4R aufbaut: Rights, Resour-
ces, Representation, Research (Frauen-

rechte, robuste Finanzierung, paritätische 
Beteiligung und Geschlechterforschung). 
Ein nachhaltiger Beitrag zu Sicherheit und 
Frieden setzt u.a. die Beteiligung von Frau-
en an Friedensprozessen, die Zusammen-
arbeit mit lokalen Frauenorganisationen, 
die Bekämpfung von geschlechtsspezifi-
scher Gewalt und den Abbau deutscher 
Waffenexporte voraus. 

2. Umsetzung der EU-Gleichstellungsstra-
tegie 2020-2025

3. Umsetzung der UN-Frauenrechtskon-
vention

Das Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau 

(CEDAW, Frauenrechtskonvention) ist seit 
über 35 Jahren geltendes Recht in Deutsch-
land. CEDAW gilt als völkerrechtlich wich-
tigstes Menschenrechtsinstrument für 
Mädchen und Frauen und verbietet Diskri-
minierung aufgrund des Geschlechts und 
der Geschlechtsidentität in allen Lebens-
bereichen. Die Anwendung der Frauen-
rechtskonvention muss Basis politischen 
Handelns werden. Dazu bedarf es eines 
nationalen Aktionsplans mit zivilgesell-
schaftlichen Beteiligungsverfahren, um 
CEDAW umzusetzen und bekannter zu ma-
chen. Ziel muss es sein, dass CEDAW in der 
Rechtsprechung als auch der juristischen 
Aus- und -fortbildung angewandt wird. Es 
bedarf sowohl eines staatlichen als auch ei-
nes zivilgesellschaftlichen Monitorings und 
für beides einer beständigen Finanzierung.

4. Ein geschlechtergerechtes Lieferketten-
gesetz für Deutschland

Zu den vollständigen Forderungen des 
Deutschen Frauenrats: https://www.frau-
enrat.de/bundestagswahl-2021-frauen-
rechte-auf-die-agenda/

https://www.frauenrat.de/bundestagswahl-2021-frauenrechte-auf-die-agenda/
https://www.frauenrat.de/bundestagswahl-2021-frauenrechte-auf-die-agenda/
https://www.frauenrat.de/bundestagswahl-2021-frauenrechte-auf-die-agenda/
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WAHLPRÜFSTEINE

Acht Fragen des Deutschen Kulturrates an 
die im Deutschen Bundestag vertretenen 
Parteien zur Bundestagswahl 2021

Kulturpolitik für die 20. Wahlperiode (2021 
bis 2025)

Berlin, den 31.05.2021. Der Deutsche Kul-
turrat, der Spitzenverband der Bundeskul-
turverbände, richtet die nachfolgenden 
acht Fragen zur Kulturpolitik an die im Deut-
schen Bundestag vertretenen Parteien. 

Der Deutsche Kulturrat repräsentiert die 
verschiedenen künstlerischen Sparten und 
die unterschiedlichen Bereiche des kultu-
rellen Lebens. In ihm haben sich Verbän-
de und Organisationen der Künstlerinnen 
und Künstler, der Kultureinrichtungen, der 
kulturellen Bildung, der Kulturvereine so-
wie der Unternehmen aus der Kultur- und 
Kreativwirtschaft zusammengeschlossen. 
Gemeinsam treten die im Deutschen Kul-
turrat vertretenen Organisationen für 
Kunst-, Meinungs- und Informationsfrei-

heit sowie den Schutz der Urheberinnen 
und Urheber ein. Sie machen sich für ein 
lebendiges kulturelles Leben stark, das die 
Vielfalt der Kulturen, das kulturelle Erbe 
und die zeitgenössischen Ausdrucksfor-
men widerspiegelt. Der Deutsche Kultur-
rat tritt für bestmögliche Rahmenbedin-
gungen für den gesamten Kultur- und Me-
diensektor ein und verfolgt das Ziel einer 
umfassenden kulturellen Teilhabe. Denn: 
Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik. 

Die Arbeit des Deutschen Kulturrates ist 
Ausdruck des zivilgesellschaftlichen En-
gagements für Kunst und Kultur. Dieses 
gründet in Vereinen, in denen Menschen 
selbst künstlerisch aktiv sind und mit ih-
rem Engagement einen wichtigen Beitrag 
zur kulturellen Bildung und zum kulturel-
len Leben vor Ort leisten. Es zeigt sich in 
Fördervereinen und Stiftungen, die Kul-
turinstitutionen finanziell und ideell un-
terstützen. Es spiegelt das Engagement 
in Berufsverbänden und Gewerkschaften 
sowie in Wirtschaftsverbänden. Es ent-

Gemeinsam	stark	für	die	Kultur!	Seit	fast	40	Jahren	vertritt	der	Deutsche	Kulturrat	als	
Spitzenverband	die	Interessen	von	Verbänden	und	Organisationen	der	Künstlerinnen	
und Künstler, der Kultureinrichtungen, der kulturellen Bildung, der Kulturvereine und 
der	 Kulturwirtschaft.	Dabei	 geht	 unser	 Blick	 grundsätzlich	 über	 den	 spartenspezifi-
schen Tellerrand und ist auf den gesamten Kulturbereich gerichtet. Ziel ist es, die kul-
turelle Vielfalt in unserem Land zu schützen und zu fördern sowie adäquate Rahmen-
bedingungen	für	Kunst	und	Kultur	zu	schaffen,	um	ein	lebendiges	kulturelles	Leben	zu	
gewährleisten.	Um	diese	Ziele	zu	verwirklichen,	tritt	der	Deutsche	Kulturrat	gemein-
sam	mit	seinen	Mitgliedern	für	Kunst-,	Meinungs-	und	Informationsfreiheit	sowie	den	
Schutz der Urheberinnen und Urheber ein. Gemeinsam sind wir stark für die Kultur 
- auf allen föderalen Ebenen. Der Deutsche Kulturrat ist Gründungsmitglied des BBE.
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springt dem Impetus, Verantwortung für 
Kunst und Kultur sowie die auf sie bezo-
genen Wissenschaften zu übernehmen. 
Es wird befördert durch Menschen unter-
schiedlicher Herkunft oder auch persön-
licher Geschichte. Bürgerschaftliches En-
gagement ist Ausdruck der Selbstermäch-
tigung der Bürgerinnen und Bürger und 
damit ein lebendiger Teil der Demokra-
tie. Eine selbstbewusste Zivilgesellschaft 
stärkt die Demokratie.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie fra-
gil der gesamte Kultur- und Medienbereich 
ist. In der nächsten Wahlperiode kommt 
es darauf an, die Rahmenbedingungen so 
zu gestalten, dass der Kultur- und Medi-
enbereich stabilisiert und zukunftssicher 
gemacht wird. Mit Blick auf diese Heraus-
forderungen haben wir folgende Fragen 
an Sie:

1. Welche kulturpolitischen Post-Corona-
Ziele haben Sie? Wollen Sie sich für die 
Verankerung des Staatsziels Kultur im 
Grundgesetz einsetzen? Werden Sie das 
BKM zu einem eigenständigen Bundeskul-
turministerium weiterentwickeln? Wol-
len Sie das Kooperationsverbot zwischen 
Bund und Ländern aufheben? 

2. Welche Schwerpunkte in der AKBP in 
Europa und international wollen Sie set-
zen? Welchen Stellenwert wird dabei die 
UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt ha-
ben? Wie wollen Sie die Nachhaltigkeits-
ziele der UN-Agenda 2030 national und 
international in der Kultur-, Medien- und 
Digitalpolitik umsetzen? 

3. Wollen Sie Kultur-, Medien- und Digital-
politik enger verbinden? Wenn ja, wie? Geht 
dies auch mit strukturellen Veränderungen 
einher? Wie wollen Sie die kulturelle Vielfalt 
und die Medienvielfalt sichern? Wollen Sie 
künstliche Intelligenz unter Berücksichti-
gung eines ethischen Rahmens fördern? 

4. Welche Maßnahmen zur Verbesserung 
der sozialen Lage in Kultur und Medien 
planen Sie? Wie stehen Sie zur verbes-
serten Einbeziehung von Selbständigen in 
die Arbeitslosenversicherung sowie eine 
Altersvorsorgepflicht für Selbständige? 
Welche Maßnahmen für mehr Geschlech-
tergerechtigkeit planen Sie? 

5. Planen Sie Maßnahmen zur Stärkung 
der Kultur- und Kreativwirtschaft? Wenn 
ja, welche? Wollen Sie Honorarmindest-
standards etablieren? Wie wollen Sie die 
Vergabepraxis im Kultur- und Medienbe-
reich künftig gestalten? Werden Sie den 
Künstlersozialabgabesatz weiterhin stabil 
halten? 

6. Werden Sie nach der Umsetzung der 
DSM-Richtlinie in deutsches Recht weite-
re gesetzgeberische Maßnahmen im Ur-
heberrecht ergreifen? Wenn ja, welche 
Akzente wollen Sie setzen? Planen Sie Ver-
änderungen im Steuerrecht, insbesondere 
Umsatzsteuerrecht, für den Kultur- und 
Medienbereich? Wenn ja, welche? 

7. Wie wollen Sie das Bundesprogramm 
»Kultur	 macht	 stark«	 weiterentwickeln?	
Planen Sie Maßnahmen zur Stärkung der 
digitalen Bildung in der außerschulischen 
Bildung? Werden Sie sich für Kultur und 
kulturelle Bildung im ländlichen Raum 
stark machen? Wenn ja, was planen Sie? 

8. Werden Sie sich für die kulturelle Inte-
gration und den Zusammenhalt in Vielfalt 
in Deutschland einsetzen? Was planen Sie 
konkret? Welche Relevanz hat in diesem 
Zusammenhang die Erinnerungskultur für 
Sie? Was wollen Sie tun, um Antisemitis-
mus und Fremdenfeindlichkeit entgegen-
zutreten?

Antworten der Parteien auf die Wahlprüf-
steine: http://www.kulturrat.de/thema/
bundestagswahl-2021/

https://www.kulturrat.de/thema/bundestagswahl-2021/
https://www.kulturrat.de/thema/bundestagswahl-2021/
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DEUTSCHER NATURSCHUTZRING

KERNFORDERUNGEN DER DEUTSCHEN NATUR-, TIER- UND 
UMWELTSCHUTZORGANISATIONEN ZUR BUNDESTAGSWAHL 
2021 (AUSZUG)

Eine Legislatur der Transformation ist 
überfällig!

Die Menschheit hat in den letzten 150 Jah-
ren eine doppelte globale Krise verursacht, 
die sie nur gemeinsam begrenzen kann: Die 
Klimakrise und der dramatische Verlust der 
biologischen Vielfalt sind nicht voneinander 
zu trennen. Die schnelle und konsequente 
Begrenzung der Erderhitzung ist nicht nur 
entscheidend für die Sicherung der Lebens-
grundlagen von Millionen Menschen in 
weiten Teilen der Welt, sondern auch für 
den langfristigen Erhalt der biologischen 

Vielfalt, die wiederum Voraussetzung für 
das Überleben der Menschheit ist. Die Welt 
und damit auch Deutschland stehen vor ei-
nem grundlegenden Wandel der bisherigen 
Wirtschafts- und Lebensweise, wenn sie 
nicht ihre Lebensgrundlage und Basis der 
Wertschöpfung vernichten wollen.

Der kommenden Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestags kommt daher die 
zentrale Aufgabe einer konsequenten 
»Umsetzungsperiode«	 für	 eine	 sozial-
ökologische Transformation zu. Denn die 
nächsten vier Jahre entscheiden maßgeb-

Herausgegeben vom Deutschen Naturschutzring e. V. (DNR) haben eine Reihe von Or-
ganisationen	ökologische	Kernforderungen	zur	Bundestagswahl	formuliert.	Angesichts	
des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts zur übermäßigen Freiheitseinschrän-
kung	 für	 junge	Menschen	und	künftige	Generationen	durch	versäumtes	Handeln	 in	
der Klimakrise haben wir hier den allgemeinen Teil der Kernforderungen aufgenom-
men,	 denn	 bürgerschaftliches	 Engagement	 setzt	 die	Möglichkeit	 zum	 Handeln	 aus	
Freiheit	 voraus.	 Unterzeichnende:	 Arbeitsgemeinschaft	 Natur-	 und	 Umweltbildung	
Bundesverband	e.	V.,	Aurelia	Stiftung,	Bodensee-Stiftung,	Bund	für	Umwelt	und	Na-
turschutz	Deutschland	(BUND),	bund	gegen	missbrauch	der	tiere	e.	V.,	BUND	Natur-
schutz	in	Bayern	e.	V.,	Bundesverband	Beruflicher	Naturschutz	e.	V.,	Bundesverband	
Tierschutz	e.	V.,	Campact	-	bewegt	Politik!,	ClientEarth,	Deutsche	Umwelthilfe	e.	V.,	
Deutsche	Umweltstiftung,	Deutscher	Tierschutzbund	e.	V.,	EuroNatur	Stiftung,	Forum	
Ökologisch-Soziale	Marktwirtschaft	e.	V.,	Future	for	Elephants	e.	V.,	Germanwatch	e.	
V., Greenpeace e. V., Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V., (LBV), Landesna-
turschutzverband	Baden-Württemberg	e.	V.	(LNV),	Landesnaturschutzverband	Schles-
wig-Holstein	e.	V.	(LNV),	Michael	Succow	Stiftung,	NABU	–	Naturschutzbund	Deutsch-
land	e.	V.,	natureplus	e.	V.,	NaturGarten	e.	V.,	OroVerde	–	Die	Tropenwaldstiftung,	Pro	
Wildlife	e.	V.,	ProVeg	e.	V.,	Stiftung	Naturlandschaften	Brandenburg	–	Die	Wildnisstif-
tung, VCD Verkehrsclub Deutschland e. V., Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer 
in Deutschland e. V. (VFD), Vogelschutz-Komitee e. V., WWF Deutschland, Zoologische 
Gesellschaft	Frankfurt,	 Zukunftsstíftung	 Landwirtschaft.	Von	den	Unterzeichnenden	
sind	stimmberechtigte	Mitglieder	im	BBE:	Deutscher	Naturschutzring	(DNR),	der	Bund	
für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), NABU – Naturschutzbund Deutsch-
land e. V. und der VCD Verkehrsclub Deutschland e. V..



114 | BBE DOSSIER NR. 9

DNR: KERNFORDERUNGEN

lich darüber, ob es uns gelingen wird, die 
Wirtschaft so neu auszurichten, dass sie 
dazu beiträgt, die globale Erderhitzung auf 
maximal 1,5°C zu begrenzen und das Ar-
tensterben zu stoppen.

In den kommenden vier Jahren muss die 
Bundesregierung einen konsequenten 
ökologischen, sozialen, ökonomischen 
und politischen Umbau einleiten und vo-
ranbringen. Dies kann nur gelingen, wenn 
sich alle Politikbereiche an der systema-
tischen Umsetzung einer nachhaltigen 
und klimaverträglichen Entwicklung aus-
richten. Deutschland benötigt eine echte 
Energie- und Verkehrswende, eine Dekar-
bonisierung der Industrie, eine Reform der 
Handelspolitik, die externe Kosten und 
Emissionen adressiert, ein nachhaltig aus-
gerichtetes und zukunftsfähiges Finanzsys-
tem sowie eine grundlegende Neuausrich-
tung der Landwirtschaftspolitik, die durch 
eine Offensive im Natur-, Tier- und Arten-
schutz und durch notwendige Maßnah-
men zur Klimaanpassung unterstützt wird.

Dies wird nur gelingen, wenn wir auch die 
Stellschrauben unseres Wirtschaftssys-
tems ändern. Für ein nachhaltiges Wirt-
schaften müssen wir möglichst geschlos-
sene Kreisläufe etablieren und die Stoff-
ströme insgesamt drastisch reduzieren.

Ziel dabei ist, deutlich weniger Energie, 
Ressourcen und Flächen zu verbrauchen 
und unsere natürlichen Lebensgrundlagen 
zu erhalten, wodurch Lebensqualität und 
gesellschaftlicher Zusammenhalt gesichert 
werden können. Damit gehen weitere po-
sitive Effekte in Bereichen einher, in denen 
ebenfalls dringender Handlungsbedarf be-
steht, z.B. bei der Luftreinhaltung und der 
Minderung von gesundheitsschädlichem 
Verkehrslärm. Mit entscheidend für den 
Erfolg einer solchen Transformation ist 
der Bildungs- und Ausbildungsbereich. In-
halte müssen zu einer transformativen Bil-

dung beitragen, wie es auch im UNESCO 
BNE2030-Programm definiert wird.

Nur eine ressortübergreifende und konse-
quente Steuerung ermöglichen im Zusam-
menspiel von Klima, Natur und Gesund-
heit eine zukunftsfähige und nachhaltige 
Entwicklung als Basis unseres Wohlstan-
des auch für zukünftige Generationen. Zu 
diesem Zweck muss die Treibhausgasneu-
tralität Deutschlands deutlich vor 2050 er-
reicht und Maßnahmen für mehr Biodiver-
sität in allen Politikbereichen umgesetzt 
werden, wenn Deutschland seine europä-
ischen und internationalen Verpflichtun-
gen beim Klimaschutz und dem Schutz der 
biologischen Vielfalt einhalten will.

Entscheidend ist dabei, dass sich die neue 
Bundesregierung der notwendigen He-
rausforderung von Beginn an stellt, die 
ersten 100 Tage der Legislaturperiode für 
wichtige Weichenstellungen nutzt und die 
essentiellen und längst überfälligen Maß-
nahmen auf den Weg bringt. Nur so kann 
das kleine Zeitfenster, das uns bleibt, ef-
fektiv genutzt werden.

Wir fordern daher:

1. Eine ambitionierte Umsetzung der Ziele 
und Maßnahmen des Europäischen Green 
Deals für Klimaschutz und Biodiversität.

2. Eine deutliche Anhebung des deutschen 
Klimaziels auf mindestens minus 70 Pro-
zent bis 2030 und der Sektorziele des Kli-
maschutzgesetzes.

3. Eine Qualitätsoffensive für den Natur-
schutz in Verbindung mit der Schaffung ei-
nes Bundesnaturschutzfonds in Höhe von 
500 Millionen Euro jährlich.

4. Ein festes Datum für das Ende der Neu-
zulassung von Verbrennungsmotoren bei 
Pkw durch die Bundesregierung. Unser 
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Vorschlag ist ein Ende vor 2030. Die Ent-
scheidung für ein Ende der Neuzulassung 
muss gekoppelt werden mit einem Trans-
formationsprogramm für die Beschäftig-
ten der Automobilindustrie.

5. Einen Umbau der Agrarpolitik im Ein-
klang mit dem Tier-, Natur- und Klima-
schutz mit Ausstieg aus den pauschalen 
Direktzahlungen bis 2027.

6. Eine Anhebung des Ausbaupfads für 
erneuerbare Energien auf 80 Prozent bis 
2030, um im Jahr 2035 den Strombedarf 
vollständig aus erneuerbaren Energien de-
cken zu können.

Zu den Gesamtforderungen: https://www.
dnr.de/fileadmin/Positionen/2021-DNR_
Kernforderungen_zur_Bundestagswahl.
pdf

https://www.dnr.de/fileadmin/Positionen/2021-DNR_Kernforderungen_zur_Bundestagswahl
https://www.dnr.de/fileadmin/Positionen/2021-DNR_Kernforderungen_zur_Bundestagswahl
https://www.dnr.de/fileadmin/Positionen/2021-DNR_Kernforderungen_zur_Bundestagswahl
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Unterstützung für ein vielfältiges und star-
kes SPORTDEUTSCHLAND 2021-2025 – 
auch zur Überwindung der Pandemie

Der unter dem Dach des DOSB organi-
sierte Sport in Deutschland ist die größ-
te Bürgerbewegung unseres Landes. Auf 
Grund der unzähligen positiven Effekte 
des Sports auf jeden Einzelnen und die 
langfristigen wertvollen Wirkungen auf 
die Gesamtgesellschaft muss die Stärkung 
der Sportstrukturen und die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen ein vorrangiges 
Anliegen von Politik in unserem Land sein.    

Diese Notwendigkeit ist durch die pande-
miebedingten Herausforderungen, denen 
seit dem Frühjahr 2020 auch der Sport 
massiv ausgesetzt ist, nochmals verstärkt 
worden. Angebote und Strukturen, die in 
unserer Gesellschaft vor der Pandemie 
quasi als selbstverständlich galten, sind 
uns in ihrer Bedeutung durch den tem-
porären Verlust und die weiterhin an-
haltenden bzw. immer noch drohenden 
Einschränkungen viel klarer geworden. 

Den Sport, unsere Sportvereine und -ver-
bände sowie die Bewegung, vor allem in 
Gemeinschaft, gilt es in der kommenden 
Legislaturperiode auf Bundesebene aktiv 
zu fördern und zu stärken:      

Sportstätten zukunftsorientiert und nach-
haltig gestalten

Bedarfsgerechte, zeitgemäße und nachhal-
tige Sportstätten sind die Grundlage für das 
Sporttreiben in Schule und Sportverein.

Die dringend notwendige Modernisierung 
und der Neubau von barrierearmen Sport-
stätten, stärkt die 90.000 Sportvereine. 
Sie werden so in herausfordernden Zeiten 
befähigt, viele Bürger*innen für gemein-
schaftliche Bewegung zu begeistern, mit 
attraktiven Angeboten neue Mitglieder 
zu gewinnen und sie zum lebenslangen 
Sporttreiben zu animieren.

Zugleich werden durch Investitionen in 
Sportstätten konjunkturelle Impulse für 
die Wirtschaft geschaffen und die um-

DEUTSCHER	OLYMPISCHER	SPORTBUND	(DOSB)

SPORTPOLITISCHESCHWERPUNKTE FÜR DIE BUNDESTAGS-
WAHL 2021

Der Deutsche Olympischer Sportbund (DOSB) ist die regierungsunabhängige Dachor-
ganisation	des	gemeinnützigen	Sports	in	Deutschland.	Der	Verband	entstand	am	20.	
Mai 2006 durch den Zusammenschluss des Deutschen Sportbundes (DSB; Gründung: 
1950)	und	des	Nationalen	Olympischen	Komitees	(NOK;	Gründung:	1949).	Zum	DOSB	
gehören	100	Mitgliedsorganisationen,	 aufgeteilt	 in	16	 Landessportbünde,	40	olym-
pische und 26 nichtolympische Spitzenverbände sowie 18 Verbände mit besonderen 
Aufgaben	(VmbA).	Sämtliche	dieser	Mitgliedsorganisationen	verfügen	über	fachliche,	
organisatorische	und	finanzielle	Selbstständigkeit.	Der	DOSB	hat	–	wie	auch	alle	seine	
Mitgliedsorganisationen	–	den	Rechtsstatus	eines	eingetragenen	gemeinnützigen	Ver-
eins	(e.	V.).	Der	DOSB	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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fangreichen energetischen und damit auch 
klimapolitischen Potenziale der Sportstät-
teninfrastruktur genutzt.

Eine ausreichende Sportraumversorgung 
der Bevölkerung ist für deren Lebensquali-
tät von sehr hoher Bedeutung. Gemeinsam 
mit dem Bund und zivilgesellschaftlichen 
Stakeholdern setzen wir uns dafür ein, ge-
eignete Natur-Sporträume sowie urbane 
Freiräume zu sichern, sie unentgeltlich für 
naturverträgliche sportliche Aktivitäten 
auf allen Ebenen zu öffnen und sie ge-
meinwohlorientiert zu entwickeln. Hierfür 
baut der Bund seine sportraumbezoge-
nen Förderprogramme sukzessive weiter 
aus und öffnet sie auch für vereinseigene 
Sportanlagen, um die Leistungs- und Zu-
kunftsfähigkeit von SPORTDEUTSCHLAND 
nachhaltig zu sichern. 

Neben der finanziellen Förderung gehört 
zu einer zeitgemäßen Sportraumversor-
gung auch die Anpassung immissions-
rechtlicher Rahmenbedingungen an neue 
Lebensrealitäten.

Ehrenamt fördern 

Die unzähligen ehrenamtlich Engagierten 
sind das Rückgrat unserer Gesellschaft.
 
Menschen, die sich um mehr als sich 
selbst kümmern, machen unser Land 
und unsere Gesellschaft so lebenswert. 
Allein im Sport engagieren sich rund 8 
Millionen Menschen ehrenamtlich. Ca. 
600.000 Personen sind als Trainer*in oder 
Übungsleiter*in aktiv und füllen damit 
eine Schlüsselfunktion in unseren Sport-
vereinen aus.
 
Unsere Gesellschaft braucht ein umfang-
reiches und modernes Ehrenamtsförde-
rungsgesetz. Hiermit anerkennen und 
stärken wir die bereits Engagierten, ho-
len auch durch die Pandemie frustrierte 

Aussteiger wieder zurück und motivieren 
insbesondere viele junge Menschen, sich 
ebenfalls für Andere und die Gemein-
schaft einzusetzen. 
 
Die vielfältigen und niedrigschwelligen 
Bildungsleistungen und -potentiale des 
Sports müssen leichter anerkannt, stärker 
gefördert und besser gewürdigt werden. 
Trainer*innen müssen in ihrer Schlüssel-
funktion für die Vereine und das Sport-
system stärker als bisher wertgeschätzt 
und gefördert werden. Dazu gehört auch 
die bildungspolitische Anerkennung ihrer 
Kompetenzen.

Gesundheit durch Bewegung unterstützen

Gerade die Pandemie hat uns gezeigt, 
dass die Gesundheit ein extrem hohes und 
schützenswertes Gut ist. 

Vor allem regelmäßige körperliche Bewe-
gung fördert einen gesunden Lebensstil 
und trägt damit zur Zufriedenheit und zum 
Wohlbefinden des Einzelnen und zur Ge-
sunderhaltung einer ganzen Gesellschaft 
bei. Besonders gut gelingt dies durch 
Sport im Verein und in der Gemeinschaft. 

Lassen Sie uns Sport und Bewegung noch 
viel aktiver in den Alltag integrieren, um 
körperlich und mental fit die Herausforde-
rungen der Zukunft zu meistern. Zudem gilt 
es, vielfältige Zugänge zu Bewegung und 
Sport zu schaffen, damit möglichst viele in 
unserer Gesellschaft von den unzähligen 
Mehrwerten profitieren können. Hierzu 
spielt gerade in Bezug auf alle Kinder und 
Jugendlichen (mit und ohne Behinderung) 
der Schulsport eine entscheidende Rolle.

Sportstrukturen zur Lösung gesellschaftli-
cher Herausforderungen nutzen

Neben den sportlichen Angeboten leisten 
unsere Vereine, Bünde und Verbände ei-
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nen zentralen Beitrag zur Lösung von ge-
sellschaftlichen Herausforderungen, wie 
Wertevermittlung, Geschlechtergleich-
stellung, Integration, Inklusion, Umwelt-, 
Klima- und Naturschutz. Die Barrieren zum 
Sporttreiben und zur Mitwirkung in Sport-
vereinen und -verbänden müssen abge-
baut und die Teilhabe für Alle ermöglicht 
werden. Es gilt, bürokratische Hürden zu 
reduzieren und rechtliche Rahmenbedin-
gungen sportfreundlich zu gestalten, bei-
spielsweise im Bereich des Waffenrechts 
für den Schieß- und Biathlonsport.

Auch zur Lösung der großen Zukunftsfra-
gen unserer Gesellschaft wie bei der Ener-
giewende und der Digitalisierung kann 
der organisierte Sport auf Grund seiner 
flächendeckenden Strukturen entschei-
dende Beiträge leisten. Hierfür ist es von 
großer Bedeutung, dass der Sport als Un-
terstützer bei entsprechenden Strategien 
und Förderprogrammen im Kontext Nach-
haltigkeit Berücksichtigung finden. 

Den Kinder- und Jugendsport stärken

Fast jedes zweite Kind, jede*r zweite Ju-
gendliche ist Mitglied in einem Sportver-
ein. Neben der wichtigen Rolle für Bewe-
gungsförderung und Sport haben Verei-
ne für sie eine besondere Bedeutung für 
gesellschaftliche Teilhabe, Bildung und 
Persönlichkeitsentwicklung. Aufgrund der 
pandemiebedingten Einschränkungen 
sind diese Möglichkeiten fast vollständig 
zum Erliegen gekommen. 

Wir brauchen eine Offensive im Kinder- 
und Jugendsport, um diese Defizite mög-
lichst schnell wieder auszugleichen und 
über die reine Sportausübung hinaus 
gehenden Wirkungen wie Demokratie-
stärkung, Bildung, Förderung des jungen 
Engagements, Stärkung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts usw. auszuschöpfen. 
Hierzu kann auch die Modernisierung der 

Freiwilligendienste einen wichtigen Bei-
trag leisten. 

Zudem geht es darum, Kindern und Ju-
gendlichen bei der Ausschöpfung ihrer 
Potenziale, im Breiten- und auch im Nach-
wuchsleistungssport, bestmögliche Rah-
menbedingungen zu bieten und gleichzei-
tig den Kinder- und Jugendschutz zu stär-
ken. Die Deutsche Sportjugend (dsj) muss 
stärker gefördert werden, um ihre Experti-
se auf diesen Feldern im Sinne der Zukunft 
unseres Landes einbringen zu können und 
um die skizzierten Aufgaben übernehmen 
zu können. 

Leistungssport verantwortungsvoll wei-
terentwickeln

Unsere Gesellschaft ist im positiven Sin-
ne eine Leistungsgesellschaft und fördert 
ihre Talente bei der Entwicklung und Aus-
schöpfung ihrer individuellen Potenziale. 

Dies gilt auch für den Leistungssport, der 
Vorbilder hervorbringt, die auch als wert-
volle Botschafter unseres Landes fungie-
ren. Für uns ist ein auf einem klaren Wer-
tesystem fußender Leistungssport frei von 
Manipulation, Diskriminierung und Gewalt 
die Grundlage, bei dem gleichermaßen auf 
Persönlichkeits- und Leistungsentwicklung 
der jungen Menschen geachtet wird. Um 
unseren Leistungssportler*innen auch in Zu-
kunft	»Heimspiele«	zu	ermöglichen,	werden	
wir Deutschland als weiterhin weltweit an-
erkannten Standort für die Austragung von 
Sportgroßveranstaltungen positionieren. 

Zudem ist es von großer Bedeutung die 
Leistungssportreform konsequent weiter 
zu umzusetzen. Dies kann nur gelingen, 
wenn auch eine auskömmliche Finanzie-
rung der Strukturen und Maßnahmen rea-
lisiert und gesichert werden kann. 

Stand: 01.08.2021 
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WAHLPRÜFSTEINE

1. Fundament des Freizeit- und Urlaubs-
marktes	 »Wandern«	 ist	 eine	 nachhaltig	
und an die wachsenden Bedürfnisse in 
unserer Gesellschaft angepasste Wande-
rinfrastruktur. Voraussetzung für deren 
Erhalt, Weiterentwicklung sowie intelli-
gente Lösungen bei Nutzungskonflikten, 
eigentums- und naturschutzrechtlichen 
Fragen wäre eine bundesweite Koordinie-
rungsstelle	 »Wandern«,	wie	 sie	 zum	Bei-
spiel in der Schweiz mit der Verankerung 
des	 »Langsamverkehrs«	 beim	 »Bundes-
amt	für	Strassen«	(ASTRA)	vorhanden	ist.	
Diese beobachtet aktuelle Trends, koordi-
niert die Erhebung von Daten als Basis ei-
ner nachhaltigen Planung und Implemen-
tierung von Wanderinfrastruktur (Wege, 
Hütten, Aussichtstürme etc.) und setzt 
Standards.

Wahlprüfstein: Unterstützen Sie die DWV-
Forderung nach einer Koordinierungsstel-
le Wandern?

2. Wandern heißt Gesundheit, Wanderinf-
rastruktur, Sport, Naturschutz, Freizeit- und 
Tourismuswirtschaft, Engagement, Bildung 
für nachhaltige Entwicklung und vieles 
andere mehr. Damit verbunden sind eine 
Reihe von ressortübergreifenden Quer-
schnittsaufgaben, die ohne institutionelle 
Förderung mittelfristig nicht mehr bearbei-
tet werden können. Für die zuverlässige Ko-
ordinierung dieser Aufgaben auch mit den 
Ländern braucht es außerdem ein verant-
wortliches Bundesministerium.

Wahlprüfstein: Welchem Ministerium 
ordnen Sie das vielseitige und langfristige 
Engagement des Deutschen Wanderver-
bandes federführend zu und werden Sie 
sich für eine institutionelle Förderung ein-
setzen?

3. Fußverkehr und damit das Wandern als 
Mobilitätsart ist nicht nur klimaneutral, 
sondern sensibilisiert die Bevölkerung ins-

Der Deutsche Wanderverband (DWV) ist der Dachverband von rund 70 landesweiten 
und regionalen Gebirgs- und Wandervereinen. Als Fachverband für Wandern, Wege, 
Kultur	und	Naturschutz	vertritt	der	DWV	gegenüber	Politik	und	Behörden	die	Inter-
essen	seiner	Mitglieder,	die	in	3.000	Ortsvereinen	in	16	Bundesländern	aktiv	sind.	Sie	
setzen	sich	zusammen	aus	Menschen	aller	Generationen.	Jugendliche	werden	außer-
dem	durch	die	eigenständige	Jugendorganisation,	die	Deutsche	Wanderjugend	(DWJ),	
vertreten.	Das	bürgerschaftliche	Engagement	der	Vereine	ist	von	unschätzbarem	Wert	
für	 unsere	Gesellschaft.	Das	 hat	 die	 Corona-Pandemie	 gerade	 einmal	mehr	 bewie-
sen.	Ohne	ehrenamtliches	Engagement	hätte	z.B.	die	Wanderinfrastruktur	die	vielen	
Menschen gar nicht aufnehmen können, die sich besonders während der Lockdowns 
etwas	Abwechslung	verschaffen	wollten.	Nicht	zuletzt	 ist	der	Deutsche	Wanderver-
band	seit	über	130	Jahren	ein	wichtiger	Akteur	im	Dialog	von	Naturnutzer*innen	und-
schützer*innen.	Der	DWV	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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besondere auf naturnahen Wegen für den 
Natur- und Klimaschutz. Dies gilt sowohl im 
urbanen als auch im ländlichen Raum – auch 
über Kreis- und Landesgrenzen hinweg. Da-
mit ist die Mobilitätsart Fußverkehr essenti-
eller Pfeiler für den Klimaschutz in Deutsch-
land. Dies gilt umso mehr angesichts eines 
vielfach nachgewiesenen zunehmenden 
Fußverkehrs. Diesen zu erhalten und auszu-
bauen, setzt attraktive, sichere Fußwegenet-
ze und Grünflächenverbindungen voraus. 
Aber während etwa in das ebenfalls Klima 
schonende Fahrradfahren und die entspre-
chende Infrastruktur hohe Investitionen 
fließen, fristet der Fußverkehr in den För-
derkulissen des Bundes ein Schattendasein.

Wahlprüfstein: Was konkret wollen Sie für 
die Stärkung des Fußverkehrs tun bzw. be-
sitzt Ihre Partei eine Fußverkehrsstrategie 
und wenn ja – wie sieht diese konkret aus?

4. Wandern ist Sport, genauer: Breiten-
sport. Damit sind Wanderwege die längs-
ten Sportstätten der Welt und die akti-
ven Wandergruppen der unter dem Dach 
des DWV organisierten Wandervereine 
strukturell die gleichen wie die in anderen 
Sportvereinen und Sportverbänden. Un-
ter Förder- und Rechtsaspekten wird je-
doch immer noch unterschieden zwischen 
Sport- und Wanderorganisationen.

Wahlprüfstein: Was wollen Sie dafür tun, 
dass die ehrenamtliche Arbeit der Orga-
nisationen unter dem Dach des DWV hin-
sichtlich Förderungen und rechtlicher Stel-
lung mit denen für Sportorganisationen 
gleichgestellt werden?

5. Die ehrenamtlich geleistete Arbeit der 
unter dem Dach des DWV organisierten 
gemeinnützigen Vereine ist von unschätz-
barem Wert für unsere Gesellschaft. 
Dahinter stecken 2,3 Millionen ehren-
amtlich geleistete Arbeitsstunden z. B. 
als Wanderführer*innen, in der Wege-, 
Jugend- oder Kulturarbeit oder im Natur-
schutz. Eine zunehmende Bürokratisie-
rung engt das Engagement in den Verei-
nen jedoch zunehmend ein. Beispiele sind 
die Einführung der Datenschutzgrundver-
ordnung oder die Steuergesetzgebung. 
Vielerorts macht sich bereits Ehrenamts-
müdigkeit breit. Manche Vereine mussten 
ihre Arbeit wegen versicherungstechni-
scher und rechtlicher Rahmenbedingun-
gen bereits einstellen.

Wahlprüfstein: Was wollen Sie tun, um das 
bürgerschaftliche Engagement dauerhaft 
zu stärken?

Weitere Informationen: 
https://www.wanderverband.de/

https://www.wanderverband.de/
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DIAKONIE DEUTSCHLAND

FORDERUNGEN ZUR BUNDESTAGSWAHL (AUSZUG)

Kurz und knapp: Unsere Forderungen an 
den Bundestag

1.  Das Existenzminimum für alle Menschen 
transparent und verlässlich sichern!

2.  Bezahlbare Wohnungen für alle schaf-
fen!

3.  Klimaschutz ermöglichen und sozial ge-
stalten!

4.  Familien und Frauen unterstützen und 
eine Kindergrundsicherung einführen!

5.  Eine ganzheitliche Pflegereform umset-
zen und das Gesundheitssystem stärken!

6.  Demokratie und Engagement fördern 
und der Spaltung der Gesellschaft ent-
gegentreten!

7.  Für reguläre Fluchtwege sorgen und In-
tegration von Anfang an unterstützen!

6a) Die fachlichen Forderungen der Diako-
nie Deutschland für die Stärkung von De-
mokratie

Die Demokratie stärken und eine vielfälti-
ge Gesellschaft aktiv gestalten 

Demokratiefördergesetz verabschieden

Wir fordern ein aktives Eintreten für eine 
vielfältige starke Zivilgesellschaft, die sich 
gegen Rassismus, Antisemitismus, Aus-
grenzung und Spaltungen wendet und für 
ein friedliches Zusammenleben sowie für 
die Würde der Menschen einsetzt. Die Ver-
abschiedung eines Demokratieförderge-
setzes sehen wir als wichtiges Signal. 

In den zurückliegenden Jahren ist eine 
Veränderung im gesellschaftlichen Klima 
zu beobachten und auch wissenschaftlich 
messbar: Ausgrenzung und gruppenbe-
zogene Menschenfeindlichkeit sind keine 
Randphänomene, sondern in allen Teilen 
der Gesellschaft zu beobachten. Wahler-
gebnisse von der kommunalen Ebene bis 
hin zum Deutschen Bundestag offenbaren 
Tendenzen zu Ausgrenzung und gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit. Damit 
einhergehend lässt sich ein besorgniserre-
gender Anstieg von Hate Speech (Hassre-
de) und durch Hass geleiteten Taten, von 

Der Diakonie Deutschland gehören als Mitglieder die Diakonischen Werke der 24 
evangelischen unierten, reformierten und lutherischen Landeskirchen der EKD, neun 
Freikirchen mit ihren diakonischen Einrichtungen sowie rund 70 Fachverbände der 
verschiedensten	Arbeitsfelder	an.	Diese	Mitglieder	repräsentieren	ca.	27.100	selbst-
ständige Einrichtungen unterschiedlicher Größe und Rechtsform mit mehr als einer 
Million Betreuungsplätzen, in denen über 450.000 hauptamtliche MitarbeiterInnen 
voll	 oder	 teilzeitbeschäftigt	 sind.	Mitgetragen	wird	 die	 diakonische	 Arbeit	 von	 den	
rund 18.000 Gemeinden der Landes- und Freikirchen. Ca. 700.000 freiwillig Engagierte 
sind	in	der	Diakonie	aktiv.	Die	Diakonie	ist	in	allen	Bereichen	der	sozialen	Arbeit	und	im	
Gesundheitsbereich	 tätig.	Die	Diakonie	Deutschland	 ist	 stimmberechtigtes	Mitglied	
im BBE.
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Anfeindungen	 gegenüber	 als	 »anders«,	
»nicht	 dazugehörig«	 oder	 »minderwer-
tig«	 etikettierten	 Gruppen	 beobachten.	
Gesellschaftliche Spaltungstendenzen tre-
ten zunehmend deutlich zu Tage. Immer 
mehr Menschen haben das Gefühl, dass 
ihre Stimme nicht zählt, viele Menschen 
sind strukturell von Teilhabe und Entschei-
dungsprozessen ausgeschlossen oder be-
nachteiligt. Das Gegeneinander-Ausspie-
len von Gruppen, die in unterschiedlicher 
Weise auf gesellschaftliche Solidarität an-
gewiesenen sind, wird zur Strategie der 
gesellschaftlichen Spaltung. Es gilt, diesen 
Tendenzen von Hass, Diskriminierung, 
Spaltung und Ausgrenzung entgegenzu-
treten und sich aktiv für die Würde der 
Menschen und den respektvollen Um-
gang miteinander einzusetzen sowie un-
veräußerliche Grundrechte zu schützen. 
Der zivilgesellschaftliche Einsatz für eine 
lebhafte und wehrhafte Demokratie und 
gegen jede Form von Extremismus bedarf 
es einer Sicherung der etablierten Struktu-
ren, die wirkungsorientiert, langfristig und 
sichtbar ist. Dies ist elementar für das de-
mokratische Zusammenleben in unserer 
immer vielfältigeren Gesellschaft.

Demokratiebildung stärker fördern 

Wir erwarten die Förderung einer diversi-
tätssensiblen Aus- und Weiterbildung der 
sozialen Berufe sowie die verbesserte För-
derung der politischen Bildung als zentra-
lem Aspekt der Demokratiebildung. 

Die Soziale Arbeit und soziale Berufe tra-
gen zu einer demokratischen, offenen und 
vielfältigen Gesellschaft bei, indem sie in 
ihrem Alltag eine partizipative, offene und 
diskriminierungsfreie Kultur vermitteln 
und leben. Die Diakonie übernimmt vor 
allem als Trägerin von Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe, der Jugend(sozial)
arbeit und der Freiwilligendienste Verant-
wortung dafür, junge Menschen darin zu 

unterstützen, sich an demokratischen 
Werten zu orientieren und kritische Ur-
teilskraft zu entwickeln. Hierbei müssen 
insbesondere in den außerschulischen 
Formaten spezifische Angebote für be-
nachteiligte Jugendliche ausgebaut wer-
den, die aufgrund hoher Zugangsbarrie-
ren de facto oftmals von Angeboten der 
Demokratiebildung ausgeschlossen sind. 
Damit dies bestmöglich gelingt, müssen 
die Lehrpläne im Rahmen der Ausbildun-
gen für die sozialen Berufe angepasst und 
durch diversitäts- sowie rassismussensible 
Inhalte ergänzt werden. Ebenso müssen 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu diesen 
Inhalten für Menschen in sozialen Berufen 
gefördert werden. Ziel muss es sein, die 
politische Bildung als zentralen Aspekt der 
Demokratiebildung zu befördern. (Dies 
fordert auch der 16. Kinder- und Jugend-
bericht der Bundesregierung vom Novem-
ber 2020). 

Gegen Hate Speech und Verschwörungs-
mythen politisch eintreten 

Zur Bekämpfung von Hate Speech, Ver-
schwörungsmythen und die Demokratie 
delegitimierenden Aktivitäten in den sozi-
alen Netzwerken und anderen Medien er-
warten wir von der Bundespolitik, die ge-
setzlichen Spielräume zur Bekämpfung von 
Hassrede und »fake news« zu nutzen. 

Die Diakonie wendet sich gegen demokra-
tiefeindliche und oftmals antisemitische 
Verschwörungsmythen, gegen Ausgren-
zung und Abwertung – auch von Mitarbei-
tenden und Engagierten -, wie sie vielfach 
im Netz, aber auch in anderen Medien 
verbreitet werden. Maßnahmen der po-
litischen Bildung und der Medienbildung 
sind hier besonders geeignete Ansätze. 
Medienbildung muss stärker als bisher Teil 
der schulischen Bildung sowie der außer-
schulischen Bildungsarbeit werden. Insbe-
sondere benachteiligte Zielgruppen müs-
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sen mit spezifischen Angeboten erreicht 
werden, die einer gesonderten Förderung 
bedürfen.

Diskriminierungsschutz ausbauen 

Wir erwarten den Ausbau des Diskrimi-
nierungsschutzes durch Novellierung des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) sowie den Ausbau der Beratungs-
strukturen und Förderprogramme im Anti-
diskriminierungsbereich und der Extremis-
mus-Prävention. 

Das Schutzinstrumentarium des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
erfasst die Bereiche Sozialschutz, soziale 
Sicherheit und Gesundheitsdienste sowie 
Bildung. Der Anwendungsbereich sollte 
ausgeweitet werden insbesondere auf alle 
Formen des staatlichen Handelns. Zudem 
bedarf es einer Ergänzung und Überar-
beitung der Diskriminierungsmerkmale 
in §1 AGG. Wir fordern, die bisher feh-
lenden	Merkmale	»soziale	Zuschreibung«	
und	»Sprache«	sowie	»antisemitische	Zu-
schreibung«	ergänzend	aufzunehmen.	Der	
Begriff	 »Rasse«	 soll	 durch	 »rassistische	
Zuschreibung«	ersetzt	werden.	

Darüber hinaus müssen Betroffene von 
Diskriminierung durch die Einführung ei-
ner gesetzlichen Prozess-Standschaft für 
Antidiskriminierungsverbände sowie ein 
umfassendes Verbandsklagerecht, das 
auch strukturelle Diskriminierungstatbe-
stände aufgreifen kann, besser geschützt 
werden. 

Es bedarf eines Ausbaus und einer Verste-
tigung der Finanzierung von staatlichen 
und von unabhängigen Beratungsstellen. 
Ziel muss sein, Handlungskompetenzen 
von Betroffenen und Diskriminierungsver-
antwortlichen auf individueller und ins-
titutioneller Ebene zu stärken und zu er-
weitern, um diskriminierende Praxen und 

Strukturen aufzubrechen und langfristig 
zu verändern. 

Diskriminierung besser erfassen 

Wir fordern Maßnahmen für eine umfas-
sendere und differenzierte statistische 
Erfassung der unterschiedlichen Diskri-
minierungsformen und den Aufbau eines 
Gleichstellungs- und Antidiskriminierungs-
Monitoring. 

Um zielgenau spezifische und effektive 
Maßnahmen gegen Ungleichheiten zu 
entwickeln und das gesellschaftliche Be-
wusstsein für bestehende Diskriminie-
rungsformen zu schärfen, bedarf es einer 
umfassenderen und differenzierten sta-
tistischen Erfassung der unterschiedli-
chen Diskriminierungsformen sowie von 
antisemitisch und rassistisch motivierten 
Gewaltstraftaten. Darüber hinaus fordern 
wir, das Gleichstellungs- und Antidiskrimi-
nierungs-Monitoring auf- und auszubauen 
(u.a. Rassismusmonitor des DeZIM, Daten-
erhebung des Bundes zum Gesundheits-
wesen, RIAS zu Antisemitismus). 

Diversität in Organisationen verankern 

Die diversitätsorientierte Organisations-
entwicklung in Behörden und Einrichtun-
gen braucht politische Unterstützung. 

Die diversitätsorientierte Organisations-
entwicklung ist als Maxime in Behörden, 
öffentlichen Einrichtungen und Angeboten 
der Daseinsvorsorge zu verankern und de-
ren Umsetzung strukturell zu fördern. Es 
gilt den unterschiedlichsten gesellschaft-
lichen Vielfaltsaspekten, wie geschlecht-
liche Identität, Alter, soziale Herkunft 
oder Behinderung Rechnung zu tragen. 
Notwendig sind insbesondere (Bildungs-)
Maßnahmen, um auf gesellschaftlicher 
Ebene für Formen und Auswirkungen von 
Rassismus zu sensibilisieren. Die Anerken-
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nung und kritische Auseinandersetzung 
mit Rassismus ist für ein friedliches Zu-
sammenleben aller Menschen in unserer 
Gesellschaft unerlässlich.

6b) Die fachlichen Forderungen der Dia-
konie Deutschland für die Förderung von 
Engagement

Zivilgesellschaftliches Engagement und 
Freiwilligendienste stärken 

Engagementpolitik ist Querschnittsaufgabe

Wir fordern, Engagementpolitik als Quer-
schnittsaufgabe zu gestalten: Freiwilliges 
Engagement ist ein wesentlicher Motor 
unserer Demokratie. 

Die Engagement-Infrastruktur benötigt 
eine angemessene, verlässliche Finanzie-
rung über Projektförderungen und zeit-
lich begrenzte Programme hinaus, sowie 
passgenaue Bundesprogramme mit einer 
dauerhaften Verankerung im Bundeshaus-
halt. Freiwilliges Engagement ist ein Kern 
und Motor einer aktiven Demokratie. Un-
ser Ziel ist eine Engagementpolitik, die das 
Gemeinwohl stärkt, den Zusammenhalt in 
urbanen Quartieren und ländlichen Regi-
onen fördert und unsere Demokratie mit 
Leben füllt. 

Digitale Teilhabe ermöglichen 

Wir erwarten die Förderung von Engage-
ment-Infrastrukturen: Mit Digitalisierung 
ist Freiwilliges Engagement aktiv zu för-
dern und zu gestalten. 

Chancen der Digitalisierung müssen auch 
in den Einsatzfeldern Freiwilligen Engage-
ments genutzt werden. Neben einer ge-
eigneten technischen Ausstattung ist eine 
kontinuierliche Reflexion der ausgelösten 
Veränderungsprozesse und ihrer Wirkun-
gen auf das Engagement und seine organi-

satorischen Strukturen erforderlich. Daher 
erwarten wir sowohl über die Deutsche 
Stiftung für Engagement und Ehrenamt 
(DSEE) als auch über spezifische Förder-
richtlinien, kontinuierliche Investitionen in 
die digitale Ausstattung zu ermöglichen, 
um vielfältige Teilhabe der Zivilgesell-
schaft zu gewährleisten. Ein erster wichti-
ger Schritt ist der Ausbau einer digitalen 
Infrastruktur bis in die Gliederungen der 
Verbände mit dem Ziel, das Know-how in 
der Zivilgesellschaft unter anderem durch 
Fort- und Weiterbildung zu erweitern. Per-
spektivisch muss die Förderung der Digi-
talisierung des Freiwilligen Engagements 
integraler Bestandteil bestehender und 
neuer Fördermöglichkeiten werden.

Freiwilligendienste ausbauen 

Freiwilligendienste müssen allen Interes-
sierten ermöglicht und zivilgesellschaftlich 
weiterentwickelt werden: Freiwilligen-
dienste sichern und modernisieren gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. 

Freiwilligendienste sind ein Erfolgsmodell. 
Sie sind angewiesen auf politische Rah-
menbedingungen, die Demokratie stärken 
und sozialen Zusammenhalt fördern. Frei-
willige übernehmen Verantwortung für 
sich und andere und schaffen damit die 
Basis für ein demokratisches Zusammen-
leben in unserer Gesellschaft. Das solida-
rische Miteinander in der gegenseitigen 
Unterstützung sowie der Grundsatz der 
Freiwilligkeit sind dabei grundlegend. Wir 
erwarten, dass die Bundesmittel für alle 
Inlands- und Auslandsformate der Frei-
willigendienste bedarfsorientiert und mit 
einer mittelfristigen Sicherung zur Ver-
fügung gestellt werden. In der Pandemie 
haben die Freiwilligendienste erneut unter 
Beweis gestellt, wie wertvoll sie für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt sind. Um 
die positive Wirkung der Freiwilligendiens-
te für das Gemeinwohl zu erhalten und zu 
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erweitern, müssen Freiwillige, Einsatzstel-
len, Träger und Zentralstellen Rahmenbe-
dingungen vorfinden, die Bewährtes stär-
ken und gleichzeitig den Raum geben, um 
Neues zu entwickeln. Während die aktuel-
le Diskussion häufig um einen Rechtsan-
spruch, Dienst- oder Pflichtjahr sowie um 
neue Freiwilligendienstformen kreist, be-
darf es aus Sicht der Diakonie eher einer 
Stärkung und eines Ausbaus der bestehen-
den, insbesondere subsidiären Angebote.
 
Zu den zentralen Forderungen der Freiwil-
ligen gehört die freie Fahrt im öffentlichen 
Personennahverkehr sowie mit der Deut-
schen Bahn. Auch durch kostenfreie oder 
zumindest deutlich vergünstigte Tickets 
für Bus und Bahn erhält das gesellschaft-
liche und ökologische Engagement der 
Freiwilligen Wertschätzung und Anerken-
nung. Wir unterstützen diese Forderung 
nachdrücklich.
 
Freiwilligendienste haben sich in den letz-
ten Jahren verändert: Sie sind zugangs-
offener und digitaler geworden. Sie sind 
häufig der Einstieg in ein langjähriges so-
ziales Engagement. Die Förderung muss 
entsprechend angepasst werden und soll-
te digitale pädagogische Begleitung eben-
so umfassen wie das Bewerbungs- und 
Vermittlungsverfahren, die Öffentlich-
keitsarbeit und ein systematisches Ehe-
maligenmanagement, um den Übergang 
in ein weiterführendes Engagement nach-
haltig zu gestalten. 

Freiwilligendienste für junge Menschen 
sind ein wichtiger Ermöglichungsraum 
für politische Bildung, wie der 16. Kinder- 
und Jugendbericht der Bundesregierung 
von November 2020 ausdrücklich heraus-
stellt. Politische Bildung ist schon lange 
ein elementarer Bestandteil der Begleits-
eminare der verbandlichen Zentralstellen. 
Derzeit sind die Freiwilligen der verband-
lichen BFD-Zentralstellen aber verpflich-

tet, eine Woche politischer Bildung in den 
Bildungszentren des Bundes abzuleisten. 
Um dem Subsidiaritätsprinzip gerecht zu 
werden und die pädagogische Begleitung 
aus einer Hand zu gestalten, müssen den 
Trägern und verbandlichen Zentralstellen 
auch im Bundesfreiwilligendienst die Kom-
petenzen für die politische Bildungsarbeit 
vollumfänglich übertragen werden. Der 
derzeitige Belegungszwang im BFD an den 
Bildungszentren des Bundes muss abge-
schafft werden.
 
Das BMFSFJ hat Ende 2018 das Konzept 
eines Jugendfreiwilligenjahres vorgelegt. 
Die Diakonie Deutschland begrüßt diesen 
weitreichenden Entwurf ausdrücklich. 
Freiwilligendienste sollten weiterentwi-
ckelt werden, um noch mehr junge Men-
schen für ein Freiwilligenjahr zu gewinnen. 
Der Rechtsanspruch für eine Förderung 
des Dienstes, verbesserte finanzielle Rah-
menbedingungen für Freiwillige durch ein 
Freiwilligengeld, die Stärkung von Wert-
schätzung und Anerkennung auch nach 
dem Dienst sowie verbesserte Rahmenbe-
dingungen für Menschen mit besonderen 
Lebensumständen, Behinderungen und 
anderen schwierigen Voraussetzungen 
sollten in der neuen Legislaturperiode um-
gesetzt werden.

Freiwilliges Engagement inklusiv weiter-
entwickeln 

Wir erwarten gesellschaftliche Vielfalt und 
Diversität auch im Engagement zu fördern: 
Inklusives Engagement gilt es nachhaltiger 
zu ermöglichen. 

Wir erwarten bessere und passgenauere 
Informationen für die Ansprache der un-
terschiedlichen Zielgruppen, die Schaf-
fung von Zugängen und den Abbau von 
Zugangshindernissen. Stigmatisierende 
Logiken von Förderung - wie aktuell in 
den Freiwilligendiensten - sind nachhaltig 
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abzubauen. Menschen mit Behinderun-
gen muss der Zugang zu Freiwilligem En-
gagement wie allen anderen ermöglicht 
werden. In diesem Sinne ist § 78 Absatz 
5 SGB IX dahingehend zu verändern, dass 
leistungsberechtigte Personen auch Assis-
tenzen für freiwillige ehrenamtliche Tätig-
keiten und zur Ausübung von Engagement 
erhalten. Eine vorrangige Erbringung sol-
cher Leistung durch das nachbarschaftli-
che und familiäre Umfeld ist praxis- und 
realitätsfern.

Unterstützungsleistungen zur Ausübung 
von Engagement müssen im Rahmen der 
Teilhabeleistung anerkannt und ohne 
aufwendigen Legitimationsdruck für die 
einzelnen Leistungsberechtigten entspre-
chend finanziert werden. 

Eine möglichst hohe Diversität in den 
Freiwilligendiensten und die Einbindung 
unterschiedlicher, bisher noch zu wenig 
erreichter Zielgruppen in allen Formen 
Freiwilligen Engagements müssen von der 
Politik gewollt und aktiv gefördert wer-
den. Notwendig sind der Aufbau und die 
Finanzierung einer Koordinierungsstelle 
Diversität und Inklusion bei einer zivilge-
sellschaftlichen Zentralstelle für Freiwilli-
gendienste. 

Die Rahmenbedingungen für Incoming-
Formate in den Freiwilligendiensten sind 
zu verbessern, indem administrative Pro-
zesse im Visavergabeverfahren verein-
facht und Einreisevisa für die gesamte 
Dauer des Freiwilligendienstes vergeben 
werden.
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MENSCHENRECHTE ZÄHLEN!

Hinweis: Dieser Text wurde verfasst, bevor 
die Taliban in Afghanistan die Macht über-
nommen haben!

Wahlprüfsteine und Forderungen zur 
Bundestagswahl: PRO ASYL erwartet von 
Deutschland und der EU, Flüchtlinge zu 
schützen und faire Verfahren zu garantieren

Deutschland und die Europäische Union 
stehen vor wegweisenden Entscheidun-
gen – und damit auch der künftige Bun-
destag und die neue Bundesregierung. Die 
drohende Klimakatastrophe, die Covid-
19-Pandemie und die weltweiten Folgen 
von  Krieg, Terror und Verfolgung wirken 
sich auf die EU und auf Deutschland aus. 
Deshalb zielen die flüchtlingspolitischen 
Forderungen und Wahlprüfsteine zur Bun-
destagswahl von PRO ASYL auf Deutsch-
land und auf die EU. 

Denn Offenheit, Menschenrechte, Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit sind in Ge-

fahr: Die Staaten der EU verabschieden 
sich gerade von der uneingeschränkten 
Geltung der Menschenrechte. Einige EU-
Staaten wollen überhaupt keine Flüchtlin-
ge schützen, andere streben nur die Auf-
nahme von kleinen Kontingenten an – nie-
mand verteidigt mit Entschiedenheit das 
individuelle Recht auf Asyl. Das ist eine 
wichtige Aufgabe für die  künftige Bundes-
regierung! Der Zugang zum Recht auf Asyl 
muss gewährleistet sein. Dafür setzt sich 
PRO ASYL als unabhängige Stimme für die 
Menschenrechte ein.

Abschiebungen ins Elend beenden

Ungeachtet der dramatischen Lage in Af-
ghanistan hat die Bundesregierung in den 
vergangenen Monaten weiterhin Men-
schen dorthin abgeschoben. Aktuelle po-
litische Entwicklungen wurden dabei igno-
riert oder bagatellisiert. Wenn die Politik 
Abschiebungen um jeden Preis durchset-
zen will und dies vor der Bundestagswahl 

Der Förderverein PRO ASYL e. V. setzt sich für die Rechte von Flüchtlingen und für eine  
menschenfreundliche	Gesellschaft	ein.	Mit	Analysen,	 juristischen	Gutachten,	Exper-
tisen,	politischer	Lobbyarbeit	und	europaweiter	Zusammenarbeit	greift	PRO	ASYL	im	
Interesse	verfolgter	Menschen	 immer	wieder	wirksam	 in	die	öffentliche	Diskussion	
ein. Über Pressearbeit,  Broschüren, Homepage und soziale Netzwerke informiert der 
Verein	öffentlich	über	Einzelfälle	und	liefert	Fakten	zu	den	Entwicklungen	im	Asyl-	und	
Flüchtlingsbereich.	PRO	ASYL	 initiiert	und	organisiert	bundesweite	Kampagnen	und	
themenspezifische	Aktionen,	um	auf	Missstände	der	Flüchtlingspolitik	und	Rassismus	
aufmerksam zu machen und ihnen entgegenzusteuern. Durch einen Rechtshilfefonds 
und persönliche Beratung werden zahlreiche Flüchtlinge individuell in ihren Asylver-
fahren unterstützt. Die Wahlprüfsteine und Forderungen zur Bundestagswahl wurden 
von	Günter	Burkhardt,	Geschäftsführer	von	PRO	ASYL,	zusammengestellt.	PRO	ASYL	
ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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zu einem Wahlkampfthema wird, ist die 
Zivilgesellschaft gefragt, gegenzusteuern. 
Denn es geht um Menschenleben! Deshalb 
setzt sich PRO ASYL für einen Abschiebe-
stopp nach Afghanistan ein. Aber auch 
Abschiebungen innerhalb Europas – etwa 
nach Griechenland oder Italien – zwingen 
viele Geflüchtete in die Obdachlosigkeit 
und müssen daher ausgesetzt werden. 

PRO ASYL fordert: Keine Abschiebungen in 
Kriegs- und Krisengebiete! Keine Abschie-
bungen ins Elend innerhalb Europas! Keine 
Abschiebungen um jeden Preis!

PRO ASYL fragt: Welche Position vertritt 
Ihre Partei zu Abschiebungen in Kriegs- 
und Krisengebiete wie Afghanistan und 
Syrien sowie zu Abschiebungen ins Elend 
innerhalb der EU, zum Beispiel nach Grie-
chenland?

Wie steht Ihre Partei zu Abschiebungen 
von Erkrankten, insbesondere zu den er-
höhten Anforderungen an Atteste?

AnkER-Zentren schließen

Während ihrer Asylverfahren müssen 
Asylsuchende bis zu 18 Monate in Erst-
aufnahmeeinrichtungen leben, in An-
kER-Zentren sogar bis zu 24 Monate. Ein 
selbstbestimmtes Leben und Privatsphäre 
sind dort kaum möglich. Problematisch 
ist auch, dass ehrenamtliche Helferinnen 
sowie Rechtsberater häufig keinen Zu-
gang erhalten. Geflüchtete Menschen und 
deutsche Zivilgesellschaft werden von der 
Politik so bewusst auf Abstand gehalten. 
Eine unabhängige Beratung vor Ort ist für 
Geflüchtete in Sammelunterkünften aber 
essentiell, um auf ihr Asylverfahren vorbe-
reitet und bei einer Ablehnung zu Rechts-
schutz und Erfolgsaussichten beraten zu 
werden. Zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen erfüllen diese wichtige Aufgabe. 
So läuft mit Unterstützung von PRO ASYL 

etwa ein Gerichtsverfahren in Bayern mit 
dem	Ziel,	dass	der	»Infobus«	des	Münch-
ner Flüchtlingsrats Zugang zu den AnkER-
Zentren in Oberbayern erhält,  um dort 
Geflüchtete zu beraten. Gemeinsam  mit 
rund 60 weiteren zivilgesellschaftlichen 
Organisationen hat PRO ASYL zudem den 
Aufruf	»Isolation	beenden!«	gestartet.

PRO ASYL fordert: Abschaffung der AnkER-
zentren und ähnlicher Einrichtungen! Faire 
Asylverfahren in Deutschland! 

PRO ASYL fragt: Tritt Ihre Partei für die 
Abschaffung der AnkER-Zentren und funk-
tionsgleichen Einrichtungen sowie die Be-
grenzung der Aufenthaltsdauer in der Erst-
aufnahme auf wenige Wochen ein, um Iso-
lierung von Asylsuchenden zu verhindern?

Unterstützt Ihre Partei eine vom Staat un-
abhängige Asylverfahrensberatung?

Familiennachzug beschleunigen und ge-
rechter gestalten

Flüchtlingsfamilien werden auf Jahre ge-
trennt und auseinandergerissen – auf-
grund der deutschen Gesetzeslage oder 
weil das Auswärtige Amt den Familien-
nachzug massiv verzögert. Das jahre-
lange, nervenzehrende Warten auf den 
Nachzug von Ehepartnern, Kindern oder 
Eltern spielt sich unter dem Radar der 
Öffentlichkeit ab. Um auf die mannigfal-
tigen Probleme beim Familiennachzug 
aufmerksam zu machen, setzt sich PRO 
ASYL unter dem Motto »Familien gehören 
zusammen«	dafür	ein,	dass	der	im	Grund-
gesetz garantierte Schutz von Ehe und 
Familie auch für Geflüchtete gilt. Rund 
200 zivilgesell-schaftliche Organisationen 
haben einen entsprechenden Aufruf un-
terschrieben.

PRO ASYL fordert: Bürgerkriegsflüchtlinge 
beim Familiennachzug wieder mit Flücht-
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lingen gleich stellen! Elternnachzug mit al-
len Geschwisterkindern ermöglichen! Ver-
fahren beschleunigen und digitalisieren!

PRO ASYL fragt: Setzt sich Ihre Partei für 
die Gleichstellung von Flüchtlingen und 
subsidiär Schutzberechtigten beim Famili-
ennachzug ein?

Will Ihre Partei einen gesetzlichen An-
spruch für den Geschwisternachzug ein-
führen?

Wie will Ihre Partei eine zügige und schnel-
le Bearbeitung von Anträgen sicherstellen?

Kettenduldungen abschaffen, Bleiberecht 
verbessern

In Deutschland leben rund 236.000 Men-
schen mit einer Duldung: einem prekären 
und weitgehend rechtlosen Status. Sie 
haben kein Aufenthaltsrecht, dürfen aber 
auch nicht abgeschoben werden. Darunter 
sind etwa 61.500 Kinder und Jugendliche. 
Die Duldung, die immer wieder verlängert 
werden muss (Kettenduldungen) bedeutet 
für die Betroffenen nicht nur ein Leben in 
ständiger Angst, Perspektivlosigkeit und 
Armut, sondern auch geringere Chancen 
auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, in 
der Bildung und in der persönlichen Ent-
wicklung. Letztlich sind dies auch verpass-
te Chancen für die Gesellschaft. 

PRO ASYL fordert: Hiergeblieben! Wer lan-
ge hier lebt, muss bleiben dürfen.

PRO ASYL fragt: Wie will Ihre Partei die 
Bleiberechtsregelungen ändern, damit 
Menschen nicht jahrelang ohne Perspekti-
ve mit Kettenduldungen leben müssen?

Wie steht Ihre Partei zur sogenannten 
»Duldung light« und den damit einherge-
henden Restriktionen wie dem Arbeitsver-
bot und der Sperrwirkung zum Bleiberecht?

Zugang zum Recht auf Asyl an den EU-Au-
ßengrenzen garantieren

Seit Jahren haben Menschenrechts-
verletzungen an den europäischen Au-
ßengrenzen System. Die Zurückweisun-
gen an der Grenze ohne Prüfung eines 
Asylantrags sind nach dem geltenden 
Recht illegal. Trotzdem kommt es im-
mer wieder zu gewalttätigen Push-Backs 
durch kroatische Polizist*innen oder 
griechische Grenzbeamt*innen. Es sind 
Journalist*innen, Aktivist*innen und 
Menschenrechtler*innen, die solche 
Push-Backs aufzeigen und anprangern. 
Mit den Plänen zu einem »New Pact on 
Migration	 and	 Asylum«	 will	 die	 Europäi-
sche Kommission Asylverfahren künftig 
im Schnelldurchlauf an der Grenze durch-
ziehen. Menschenrechtsverletzungen und 
haftähnliche Bedingungen, in die Schutz-
suchende dabei gezwungen werden, be-
kommt dann kaum noch jemand mit. 
Durch die Verlagerung der Asylverfahren 
an die Ränder Europas werden diese be-
wusst einer zivilgesellschaftlichen Kontrol-
le (und Empörung) entzogen.
 
PRO ASYL fordert: Einhaltung der Men-
schenrechte an Europas Grenzen! Zugang 
zum Recht auf ASYL in Europa! Keine 
Grenzverfahren in haftähnlichen Lagern!

PRO ASYL fragt: Wie will Ihre Partei rechts-
widrige Push-Backs an den EU-Grenzen 
stoppen und wie steht sie mit Blick auf Be-
richte über die Beteiligung an Push-Backs 
zu Frontex und zum Einsatz deutscher Po-
lizeikräfte? 

Wird sich Ihre Partei für die Einrichtung ei-
nes unabhängigen Überwachungsmecha-
nismus einsetzen? 

Wird sich Ihre Partei gegen die Zurückwei-
sung an den EU-Grenzen in angeblich »si-
chere Drittstaaten« stark machen?
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Wie stehen Sie zu den geplanten Grenzver-
fahren unter haftähnlichen Bedingungen?

Wie wollen Sie den Zugang zum Recht auf 
Asyl und eine menschenwürdige Erstauf-
nahme sicherstellen? 

Eine solidarische EU-Asylpolitik schaffen

Statt weiterhin auf »europäische Lösun-
gen«	 zu	 warten,	 sollte	 Deutschland	 mit	
gutem Beispiel vorangehen und sich für 
eine solidarische und faire Verteilung von 
Asylsuchenden einsetzen – und diese vor-
leben. Zahlreiche Menschen, Initiativen 
und Kommunen in diesem Land erklären 
immer wieder, dass sie bereit sind, mehr 
Geflüchtete aufzunehmen. Dass sich die 
Bundesregierung  weigert, diese engagier-
ten Stimmen aus der Zivilgesellschaft, von 
kommunaler und Länderebene ernst zu 
nehmen, ist unverständlich.
 
PRO ASYL fordert: Menschen aus dem Elend 
an Europas Grenzen holen! Für ein faires 
und solidarisches Asylsystem in der EU!

PRO ASYL fragt: Wie soll ein solidarisches 
EU-Aufnahmesystem aussehen, das die 
Interessen der Betroffenen berücksichtigt 
und die Zuständigkeit nicht primär den 
Mitgliedstaaten mit Außengrenze zuweist?

Ab wann sollen Schutzberechtigte in der 
EU Freizügigkeit genießen und mit EU-
Bürger*innen gleichgestellt werden? 

Mit staatlicher Seenotrettung das Sterben 
auf dem Meer beenden 

Weiterhin sterben tausende Menschen 
auf den Fluchtrouten nach Europa – im 
Mittelmeer, im Atlantik und in der Wüs-
te. Die Externalisierung und Auslagerung 
des Flüchtlingsschutzes führt zu einer mi-
litarisierten Grenzabwehr. Im Mittelmeer 
wird die Arbeit von zivilgesellschaftlichen 
Seenotretter*innen durch straf- oder 
verwaltungsrechtliche Maßnahmen er-
schwert, verhindert und bestraft. Das 
muss ein Ende haben – ebenso wie die 
Zusammenarbeit europäischer Staaten 
mit der libyschen Küstenwache, die mit 
Warlords kooperiert und Schutzsuchen-
de in Haftlager verfrachtet, in denen sie 
Folter ausgesetzt sind. Nötig sind siche-
re Einreisemöglichkeiten in die EU sowie 
eine staatlich organisierte Seenotrettung 
auf europäischer Ebene.

PRO ASYL fordert: Das Sterben vor Europas 
Grenzen beenden!

PRO ASYL fragt: Wird sich Ihre Partei auf 
europäischer Ebene für ein Seenotret-
tungsprogramm einsetzen? 

Wird Ihre Partei sich für ein Ende der Ko-
operation mit der »libyschen Küstenwa-
che« einsetzen, die in den vergangenen 
Jahren zehntausende Schutzsuchende 
in die Folterhaftlager Libyens zurück-
schleppte?
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Unterschiedliche Wertemilieus anspre-
chen, neue Dialogräume schaffen!

Deutschland steht gerade erst am Anfang 
damit abzuschätzen, wie sich die sozialen, 
ökonomischen und kulturellen Folgen der 
Corona-Pandemie längerfristig auswirken 
werden. Wir haben erlebt, dass Menschen 
in der Notlage großes ehrenamtliches En-
gagement gezeigt und in den verschie-
densten Bereichen über sich hinausge-
wachsen sind. Aber auch Überforderung 
und Wut haben ihren Ausdruck gefun-
den. Einige bestehende Konfliktlinien in 
der Gesellschaft haben sich verschärft, 
andere haben sich neu ausgeformt. Die 
kommende Bundesregierung wird in der 
Verantwortung stehen, in einer krisener-
schütterten Gesellschaft den Zusammen-
halt neu zu sichern.

Dabei geht es nicht ausschließlich um Co-
rona. Im Jahr vor der Pandemie haben töd-
liche rechtsextreme und antisemitische 
Anschläge wie in Hanau, Halle und Kassel 
eine neue Qualität erreicht.  Dabei sind Tä-

ter, die aus rassistischen Motiven agieren, 
mittlerweile nicht mehr zwingend Mitglie-
der rechtsextremistischer Netzwerke, wie 
es beim NSU-Terror der Fall war. Sie haben 
sich stattdessen zum Teil online über die 
sich dort ausbreitenden hasserfüllten De-
battenblasen radikalisiert, handeln oft al-
lein und deshalb lange Zeit unterhalb des 
Radars der Sicherheitsbehörden. 

Die Bundesregierung hat auf die Ent-
wicklung reagiert, indem sie den »Kabi-
nettsausschuss	 Rechtsextremismus«	 ein-
gesetzt hat mit der Aufgabe, »ein wirk-
sames Maßnahmenpaket zu erarbeiten, 
das langfristig darauf hinwirkt, eine [von] 
Rechtsextremismus und Rassismus freie 
und chancengerechte Gesellschaft – auch 
Einwanderungsgesellschaft – im Einklang 
mit	den	Verfassungswerten	zu	schaffen.«	
Diese Aufgabe muss sich auch die neue 
Bundesregierung in den Koalitionsvertrag 
schreiben. Dabei reicht es jedoch nicht, 
einfach immer mehr von dem zu tun, was 
es bereits gibt. Es gilt gezielt zu schau-
en, wo es Stellschrauben gibt, mit denen 

Ziel	des	gemeinnützigen	Vereins	Gegen	Vergessen	–	Für	Demokratie	e.	V.	ist	die	Stär-
kung	der	Demokratie	in	Deutschland.	Arbeitsschwerpunkte	sind	die	Auseinanderset-
zung	mit	den	nationalsozialistischen	Verbrechen,	dem	Unrecht	des	SED-Regimes,	po-
litischem	Extremismus	sowie	die	Förderung	zivilgesellschaftlichen	Engagements	und	
politischer	Teilhabe.	Der	Verein	nimmt	seit	 fast	20	Jahren	an	einschlägigen	Bundes-
programmen gegen Rechtsextremismus teil. Seit 2020 ist der Verein zudem Teil des 
»Kompetenznetzwerkes	 für	das	Zusammenleben	 in	der	Einwanderungsgesellschaft«	
(www.kn-zusammenleben.de). Aus diesen Praxiserfahrungen heraus formuliert die 
Geschäftsstelle	in	Berlin	fünf	politische	Forderungen.	Gegen	Vergessen	–	Für	Demo-
kratie	e.	V.	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	des	BBE.
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rechtsextremen Gewalttäterinnen und 
Gewalttätern die gesellschaftliche Basis 
für ihr Handeln entzogen wird.
  
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. 
nimmt seit nahezu 20 Jahren mit erfolg-
reichen Projekten an den einschlägigen 
Bundesprogrammen gegen Rechtsex-
tremismus teil. Seit 2020 ist der Ver-
ein zudem Teil des »Kompetenznetz-
werkes für das Zusamm enleben in der 
Einwanderungsgesellschaft«1. Aus diesen 
Praxiserfahrungen heraus formuliert die 
Geschäftsstelle in Berlin fünf politische 
Forderungen:

1. Studienbasis zu Einstellungen in der 
Bevölkerung verbessern

Für Taten wie die in den eingangs genann-
ten Beispielen wird als Erklärmuster oft 
ein allgemein zunehmender Rassismus 
in der Bundesrepublik Deutschland kon-
statiert. Eine Deutung, die unterkomplex 
bleibt. Die Anzahl breit angelegter Studi-
en, welche die Einstellungen der Bevölke-
rung messen und deshalb auf einer soli-
den Faktenlage Auskunft über solche Ent-
wicklungen geben können, ist auch nach 
vielen Jahren der politisch gewollten Aus-
einandersetzung mit Rechtsextremismus 
gering. Die verlässlichsten Aussagen über 
Entwicklungslinien können auf Grundlage 
der Daten der Langzeitstudie »Deutsche 
Zustände«	 und	 der	 »Mitte-Studien«	 ge-
troffen werden. Während der Corona-
Pandemie hat die Bertelsmann-Stiftung 
darüber hinaus mit der Studie »Zwischen 
individueller	 Freiheit	 und	 Gemeinwohl«	
aufgezeigt, dass es in der Bevölkerung 
unterschiedliche Wertemilieus gibt, die 
eine jeweils eigene Sicht auf die Corona-
Maßnahmen eint. Wer auf demokratie-
politisch problematische gesellschaftliche 
Tendenzen zielgerichtet reagieren möch-

1 https://kn-zusammenleben.de/

te, muss die sozialwissenschaftlichen Stu-
dien zu Einstellungen in der Bevölkerung 
in Deutschland sowie zu Radikalisierungs-
prozessen dringend ausbauen, um eine 
solide Basis für die Auseinandersetzung zu 
schaffen. 

2. Zielgruppen in der Mitte der Gesell-
schaft ansprechen

In der Debatte um die Einwanderungs- 
und Flüchtlingspolitik scheinen die öffent-
lichen Meinungsfronten besonders scharf 
gezogen. Mehrere Studien zeigen jedoch, 
dass es in der Bevölkerung Gruppen gibt, 
die sich in dieser Frage weniger deutlich 
positionieren. Diese Gruppen, die von 
Forscherinnen und Forschern wahlweise 
als beweglich, schweigsam oder unsicht-
bar bezeichnet werden, machen große 
Teile der Bevölkerung aus und sind des-
halb nicht zu vernachlässigen.  Sie müssen 
stärker als bisher in Bildungsprogrammen 
und Debatten als Zielgruppen berücksich-
tigt werden. Hier besteht ein erheblicher 
Bedarf an inhaltlicher wie rhetorischer 
Neujustierung. Viele Menschen verbinden 
traditionelle und progressive Ansichten 
und fühlen sich bisher nicht hinreichend 
angesprochen. Diese Menschen sollten 
als »Sympathisanten der offenen Gesell-
schaft«	 und	 nicht	 als	 Problem	 adressiert	
werden.

3. Deradikalisierung in der Frühphase

Gerade das Internet spielt heute eine 
entscheidende Rolle bei der Radikalisie-
rung von Menschen. Als Strategie reicht 
es nicht aus, allein auf Maßnahmen der 
Prävention, Integration und Repression zu 
setzen. Wir haben in Deutschland bereits 
gut funktionierende Angebote klassischer 
Ausstiegsarbeit und der Deradikalisierung 
im Justizvollzug. Daneben müssen jedoch 
neue Programme treten, die in einer Früh-
phase der Radikalisierung ansetzen. Hier 

https://kn-zusammenleben.de/
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wird weitgehend Neuland betreten und 
es besteht großer Lernbedarf. Entspre-
chende Vorhaben können auch scheitern. 
Trotzdem muss Akteurinnen und Akteu-
ren, die solche Formate erproben, der Rü-
cken gestärkt werden. 

4. Perspektivenerweiterung für ein Selbst-
verständnis Deutschlands als Migrations-
gesellschaft 

Der allgegenwärtige Migrationsdiskurs 
verdeckt zentrale Aushandlungskonflikte 
um Anerkennung, Chancengerechtigkeit 
und Teilhabe. Unterschätzt wird noch im-
mer die Bedeutung von Diskriminierungs-
erfahrungen. So zeigt die Kategorie »Men-
schen	mit	Migrationshintergrund«	oft	ein	
verzerrtes Bild. Der Sachverständigenrat 
deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (SVR) weist darauf hin, dass 
besonders diejenigen Menschen von Aus-
grenzungserfahrungen betroffen sind, die 
sich nach ihren äußeren Merkmalen oder 
durch einen Akzent von der Mehrheits-
bevölkerung unterscheiden. Aus diesen 
Gruppen berichtet mehr als jeder zweite 
von Diskriminierungserfahrungen.  Auch 
die Religionszugehörigkeit spielt eine gro-
ße Rolle dabei, wie oft Menschen subjek-
tiv von Diskriminierung betroffen sind.
Diese Erfahrungen zeigen nicht nur etwas 
über mangelnde Chancengerechtigkeit, 
sondern haben auch Auswirkungen auf 
die Möglichkeit, sich der Gesellschaft zu-
gehörig zu fühlen. Auch deshalb ist es eine 
gesamtgesellschaftliche und eine staatli-
che Aufgabe, Ausgrenzungen und Benach-
teiligungen effektiv entgegenzuwirken.

Zudem müssen (post-)migrantische Per-
spektiven stärker in gesellschaftliche Pla-
nungsprozesse einbezogen werden. Für 
eine gleichberechtigte Teilhabe müssen 
Netzwerke gestärkt, neue Kapazitäten ge-
schaffen und gezielt Angebote unterbrei-
tet werden. Die Parteien sollten darüber 

hinaus Menschen mit Migrationsgeschich-
te als Zielgruppen in den Blick nehmen 
und Strategien entwickeln, um diese stär-
ker für politisches Engagement in ihren 
Reihen zu gewinnen.

5. Demokratie im Dialog

Staatliche wie zivilgesellschaftliche Akteu-
re können in ihren Programmen und Pro-
jekten darauf setzen, dass es in der Bevöl-
kerung weiterhin eine starke Zustimmung 
für die Demokratie als Staatsform gibt. Sie 
müssen aber zugleich stärker dialogisch 
aufgreifen, dass sich in großen Teilen der 
Bevölkerung Misstrauen und Skepsis ge-
genüber politischen Verantwortungsträ-
gern und bestimmten Abläufen von Politik 
zeigt. 

Darunter befinden sich Menschen mit ver-
festigten rechtsextremen Einstellungen, 
die kaum mit politischer Bildung erreicht 
werden können. Der weitaus größere Teil 
derjenigen, die Unmut äußern, ist aber 
ansprechbar. Dies ist durchaus mühsam. 
Doch ohne Einbezug breiterer Bevöl-
kerungskreise können kaum politische 
Mehrheiten gefunden werden. Um diese 
Menschen müssen die demokratischen 
Parteien kämpfen, anstatt vorschnell mit 
dem	 Etikett	 »rechts«	 oder	 »querdenke-
risch«	zu	arbeiten.

Notwendig ist es – statt sich mit gegen-
seitigen Schuldzuweisungen immer unver-
söhnlicher gegenüberzutreten – lösungs-
orientiert gemeinsame Sichtweisen und 
Ziele in einer Gesellschaft in Vielfalt zu su-
chen. Diese lassen sich im Selbstverständ-
nis einer liberalen Demokratie nicht ver-
ordnen, sondern nur im Dialog entwickeln. 
Es gilt hier, Brückenthemen zu identifizie-
ren und neue Räume für einen konstruk-
tiven Austausch zu schaffen. Dazu gehört 
auch die Auseinandersetzung mit Ängsten 
(vor Identitätsverlust, Kriminalität, Status-
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verlust wie vor institutioneller Benachtei-
ligung, Diskriminierung und rassistischer 
Gewalt) und Konfliktfeldern (zwischen 
Minderheiten und Mehrheitsgesellschaft 
wie innerhalb oder zwischen Migranten-
Communities). Dazu zählt außerdem die 
Bereitschaft, im Dialog verschiedene legi-
time Lesarten von Demokratie zuzulassen. 
Sofern sie die Grundbedingungen des de-
mokratischen Verfassungsstaates erfüllen, 
zu denen Gewaltenteilung und Individuali-
tät, Menschenrechte und Rechtsstaatlich-
keit, Pluralismus und Volkssouveränität 
gehören, können die unterschiedlichsten 
Ideen um gesellschaftliche Akzeptanz wer-
ben. 

Auf dieser Basis ist es dann wichtig, po-
sitive Entwicklungen und Potenziale her-
auszuarbeiten und Gemeinsamkeiten zu 
betonen. 

Nur wenn die Stimmen verschiedener 
Teile der Bevölkerung im Gestaltungspro-

zess angehört werden, haben diese einen 
Anreiz, sich der Gesellschaft zugehörig 
zu fühlen, an ihr teilzuhaben und sich für 
sie einzusetzen. Dies gilt für alle gleicher-
maßen, egal ob es gerade um die Gruppe 
»Menschen	 aus	 dem	 ländlichen	 Raum«,	
»Jugendliche«,	 »Menschen	 mit	 Migrati-
onsgeschichte«	oder	»Ostdeutsche«	geht.	

Die nächste Bundesregierung steht vor 
der Herausforderung, vor einem krisen-
haften Hintergrund die Bedürfnisse ver-
schiedener Bevölkerungsgruppen aus 
unterschiedlichen Wertemilieus besser 
wahrzunehmen als bisher, diese zu analy-
sieren und schließlich abzuwägen, welche 
politischen Lösungen praktikabel sind. Um 
die sozialen Bewegungen der Demokratie 
wachsen zu lassen und mehr Menschen 
einzubinden, die sich engagieren, hilft es, 
ein	 gemeinsames	 »Dafür«	 zu	 entwickeln.	
Demokratisches Engagement lebt von der 
Idee,	eine	»gute«	und	menschenfreundli-
che Gesellschaft mitgestalten zu können. 
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IG Metall: Forderungen zur Bundestags-
wahl im Überblick 

Die IG Metall hat ihre Politikforderungen 
auf der Basis einer Beschäftigtenbefra-
gung im Herbst 2020 entwickelt, an der 
über 250.000 Beschäftigte in über 6.700 
Betrieben teilgenommen haben. Die Be-
schäftigten konnten dabei ihre Erfahrun-
gen während der Pandemie, der Zeit nach 
dem ersten Lockdown und ihre Erwartun-
gen hinsichtlich zukünftiger Entwicklun-
gen schildern.

Im Ergebnis wollen die Beschäftigten 
eine Politik, die ihnen Sicherheit in einer 
sich wandelnden Arbeitswelt und Zu-
kunftsperspektiven im Rahmen des so-
zial-ökologischen Umbaus der Industrie 
gibt. Deshalb setzt sich die IG Metall für 
einen beschleunigten sozial-ökologischen 
Wachstums- und Modernisierungspfad in 
Deutschland und Europa ein, um Beschäf-
tigung zu sichern und neue, gut bezahlte 
und gut abgesicherte Arbeitsplätze zu 
schaffen. 

Dies wird nur gelingen, wenn die vorhande-
ne industrielle Basis gesichert und klimage-
recht erneuert wird. Die IG Metall fordert, 
dass die Politik den Umbau der Wirtschaft 
aktiv begleitet – insbesondere durch eine 
Industriepolitik, die Zukunftstechnologien 
fördert, eine begleitende Qualifizierungs-
politik und Investitionen in die Daten-, 
Energie- und Verkehrswegeinfrastruktur.

Beteiligung und Engagement sind wesent-
liche Voraussetzungen um die Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen mit und im Sinne 
der Beschäftigten zu gestalten. Die IG Me-
tall weiß, dass positive Beteiligungserfah-
rungen im Arbeitsleben mit einer signifikant 
geringeren Abwertungsbereitschaft gegen-
über anderen Menschen einhergehen.

Deshalb macht die IG Metall auf die The-
men Mitbestimmung und Tarifbindung 
aufmerksam: Mitbestimmung ist die ge-
lebte Demokratie im Arbeitsleben und 
Voraussetzung für eine funktionierende 
soziale Marktwirtschaft. Betriebe mit Ta-
rifvertrag bieten deutlich bessere und 

Über 2,2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben sich in der IG Metall 
zusammengeschlossen, um sich für gute Arbeitsbedingungen, faire Entlohnung, beruf-
liche	Perspektiven,	sichere	Arbeitsplätze,	Mitbestimmung	und	Demokratie	im	Betrieb	
einzusetzen, denn Arbeit ist ein zentraler Teil unseres Lebens. Die IG Metall versteht 
sich	als	Beteiligungsgewerkschaft,	die	ihre	Mitglieder	und	Ehrenamtlichen	einbezieht.	
Die	Menschen,	so	die	Überzeugung	der	IG	Metall,	wollen	an	wichtigen	Entscheidun-
gen	beteiligt	werden	-	in	der	Politik,	in	den	Unternehmen	und	in	Organisationen.	Sie	
wollen nicht, dass stellvertretend für sie entschieden wird. Der Text und die Hinweise 
wurden	durch	den	IG	Metall	Vorstand	erstellt.	 	Die	 IG	Metall	 ist	stimmberechtigtes	
Mitglied im BBE.
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gerechtere Arbeitsbedingungen als ver-
gleichbare Betriebe ohne Tarifbindung. 
Wer die Mitbestimmung und die Tarifbin-
dung stärkt, stärkt unsere Demokratie, ge-
rade in unsicheren Zeiten des Wandels.

Die IG Metall steht für eine vielfältige 
und offene Gesellschaft, für Demokratie, 
Beteiligung und Solidarität. Die IG Metall 
wird auch im Wahljahr jeder Form von 
rechtem Denken, Antisemitismus und Ras-
sismus entgegentreten, gegen Hass und 
Hetze – im Betrieb, auf der Straße, in der 
Gesellschaft.

IG Metall Hier geht’s um die Stimmen der 
Beschäftigten. Für eine Politik des fairen 
Wandels.  (Auszüge)

(…)

Metallforderung Mitbestimmung und Ta-
rifautonomie stärken: Runderneuerung 
statt Facelift: neue Rechte für moderne Be-
triebsräte

»Die Gestaltung des Strukturwandels ist 
eine urunternehmerische Aufgabe und 
fällt Nullkommanull unter die Mitbestim-
mung.« So viel zum Selbstverständnis von 
Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeber-
verbands Gesamtmetall. Für die Mehrheit 
der politischen Parteien ist hingegen klar: 
ohne starke Betriebsräte keine erfolgrei-
che Transformation unserer Industrien.

Moderne Betriebsräte können die Wei-
chen für einen FairWandel stellen. Sie ge-
stalten mit. Gemeinsam mit der IG Metall 
setzen sie den üblichen Kostensenkungs-
programmen strategie- und planloser 
Arbeitgeber*innen wirksame Alternativen 
entgegen – mit eigenen Ideen, Konzepten 
und Zukunftsvereinbarungen.

Die geltenden Mitbestimmungsrechte 
werden den wachsenden Anforderun-

gen durch Digitalisierung und Klimapo-
litik aber kaum gerecht. Wer von einer 
demokratischen Gestaltung des Struk-
turwandels spricht, darf vor strategi-
schen Unternehmensentscheidungen 
nicht haltmachen. Die IG Metall fordert 
daher mehr Mitbestimmungsrechte bei 
Beschäftigungs- und Standortsicherung 
und Qualifizierung. Verhandlungen über 
einen Interessenausgleich müssen – an-
ders als zurzeit – bei Betriebsänderungen 
unbedingt erzwingbar gemacht werden 
und regionale Gegebenheiten berücksich-
tigen. Wichtig sind auch eine verpflich-
tende Personalplanung durch den*die 
Arbeitgeber*in und ein Initiativrecht bei 
der Ein- und Durchführung betrieblicher 
Qualifizierungsmaßnahmen. Und: Auch 
mit dem Betriebsrätemodernisierungs-
gesetz kann im Konfliktfall zwar eine 
moderierende Einigungsstelle angerufen 
werden. Ein Einigungszwang besteht aber 
nicht. Aus einem unverbindlichen Vor-
schlagsrecht muss deshalb ein wirksames 
Mitbestimmungsrecht werden. Viel zu oft 
werden Qualifizierungskonzepte von Be-
triebsräten schlicht ignoriert.

Das Betriebsverfassungsgesetz braucht 
kein modernes Facelift. Es bedarf einer 
Runderneuerung. Betriebsräte stehen 
vor neuen Herausforderungen: Sie sollen 
betriebliche Aus- und Weiterbildungsbe-
darfe ermitteln und Qualifizierungsziele 
im Lichte sich verändernder Tätigkeiten 
und Bedarfe entwickeln. Hinzu kommen 
komplexe Gestaltungsfelder, durch die Di-
gitalisierung, durch Künstliche Intelligenz 
und Robotisierung. Betriebsräte müssen 
sich hier von selbstgewählten externen 
Sachverständigen unterstützen lassen 
und wirksame Mitbestimmungsrechte 
einfordern können, sei es beim Daten-
schutz oder der Personalauswahl durch 
Algorithmen – und zwar ohne vorherige 
Einigung mit dem*der Arbeitgeber*in. Um 
gestalten zu können, müssen Betriebsräte 



BBE DOSSIER NR. 9 | 137

IG METALL: FORDERUNGEN ZUR BUNDESTAGSWAHL 

ihre Kolleg*innen allerdings ebenso direkt 
erreichen und ansprechen können. Auch 
im digitalen Raum, jenseits der Werks-
tore. Betriebsräte und Gewerkschaften 
brauchen daher zusätzlich ein digitales 
Zugangsrecht zum Betrieb, z. B. über Vi-
deo- und Telefonkonferenzen, Messenger-
dienste oder das Intranet.

Zu den Arbeitsgrundlagen von Betriebsrä-
ten gehört auch die Frage der Vergütung. 
Für die Eingruppierung bleibt in der Regel 
völlig unberücksichtigt, welche Fähigkei-
ten und Kenntnisse für die Betriebsrats-
arbeit erworben wurden und welche Ver-
antwortung übernommen wird. Manche 
Betriebsrät*innen sehen sich andererseits 
dem Verdacht der persönlichen Berei-
cherung ausgesetzt. Um faire und nach-
vollziehbare Regelungen zu ermöglichen, 
fordert die IG Metall deshalb, bei der 
Bemessung des Arbeitsentgeltes und der 
allgemeinen Zuwendungen auch die zur 
Wahrnehmung der Betriebsratstätigkeit 
erworbenen Qualifikationen und Erfah-
rungen wie auch die auf Dauer wahrge-
nommenen Aufgaben zu berücksichtigen.

Die Debatte um das Betriebsrätemoder-
nisierungsgesetz sollte allen politischen 
Parteien offenbart haben, dass Mitbe-
stimmung häufig bereits im Keim erstickt 
wird – und wie. Indem Betriebsrät*innen 
systematisch eingeschüchtert und in ih-
rer Arbeit eingeschränkt werden. Oder 
gleich Betriebsratswahlen verhindert 
werden. Neben abschreckenden Bußgel-
dern und der Bildung von Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften ist deshalb vor al-
lem der besondere Kündigungsschutz für 
Wahlinitiator*innen wichtig. Es geht um 
Schutz nicht nur vor ordentlichen ver-
haltens- oder personenbedingten, son-
dern auch bei außerordentlichen und 
betriebsbedingten Kündigungen. Denn 
häufig zücken mitbestimmungsfeindliche 
Arbeitgeber*innen diese Karten.

Die Kündigung sollte von einer vorheri-
gen Zustimmung des Arbeitsgerichts ab-
hängig gemacht werden – und der Kün-
digungsschutz auf bis zu sechs Monate 
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
verlängert werden. Damit würde der Ge-
setzgeber ein wichtiges Puzzleteil geleb-
ter Demokratie stärken. Denn: Betriebs-
rätestärkung ist Demokratiestärkung. Ge-
rade in unsicheren Zeiten des Wandels.

Die IG Metall fordert

 ¾ Interessenausgleich bei Betriebsände-
rung erzwingbar machen (§ 112 Be-
trVG)

 ¾ ein Initiativrecht bei betrieblichen 
Qualifizierungsmaßnahmen, Mitbe-
stimmungsrecht bei Personalplanung 
und -bemessung (§ 92 und § 96 Abs. 
1 BetrVG)

 ¾ erleichterte Hinzuziehung von Sachver-
ständigen

 ¾ eine Ergänzung von § 2 Abs. 2 BetrVG 
um virtuellen Zugang zum Betrieb

 ¾ eine Ergänzung von § 37 Abs. 4 Be-
trVG: Berücksichtigung der zur Wahr-
nehmung der Betriebsratstätigkeit 
erworbenen Qualifikationen und Er-
fahrungen wie auch der auf Dauer 
wahrgenommenen Aufgaben

 ¾ den Ausbau des besonderen Kündi-
gungsschutzes für Wahlinitiator*innen

(…)

Metallforderung Demokratie verteidigen 
– Rechtspopulisten und -extremisten ent-
gegentreten: Für eine vielfältige und offe-
ne Gesellschaft

Die IG Metall steht für eine vielfältige und 
offene Gesellschaft, für Demokratie und 
Solidarität. Rechtspopulist*innen und 
Rechtsextremist*innen versuchen die Be-
legschaft zu spalten, indem sie Ressenti-
ments schüren, Ängste befeuern und den 
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demokratischen Frieden gefährden. Damit 
das nicht passiert, bedarf es gezielter Un-
terstützung durch die Politik – durch die 
Förderung zivilgesellschaftlicher Initiativen, 
mit gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
Arbeitswelt und Berufsausbildung, durch 
eine Stärkung der politischen Bildung.

Der Kampf gegen Rechtsextremismus und 
Rassismus und für Gleichstellung und Teil-
habe ist eine Daueraufgabe – die koordi-
niert, nachhaltig gedacht und umgesetzt 
werden muss. Die NSU-Morde sowie die 
Anschläge in Kassel, Halle und Hanau zei-
gen, dass wir ein strukturelles Problem in 
Deutschland haben. Der von der Bundes-
regierung einberufene Kabinettsausschuss 
hat einen Katalog mit insgesamt 89 Einzel-
maßnahmen zur Bekämpfung von Rechts-
extremismus und Rassismus vorgestellt. 
Damit die vorgestellten Maßnahmen und 
unsere Forderungen umgesetzt werden, 
wird die IG Metall auch im Wahljahr mit 
Nachdruck sicht- und hörbar jeder Form 
von rechtem Denken, Antisemitismus und 
Rassismus entgegentreten, gegen Hass 
und Hetze – im Betrieb, auf der Straße, in 
der Gesellschaft. 

Rechtspopulismus und Rechtsextremismus 
entgegentreten

Autoritäre und extremistische Einstellungen 
bleiben weiterhin eine Bedrohung für die of-
fene, demokratische Gesellschaft. So die Er-
kenntnis der Leipziger Autoritarismus-Studie 
Ende 2020. Gleichzeitig gibt es aus betriebli-
cher Sicht eine wichtige Erkenntnis: Positive 
Beteiligungserfahrungen im Arbeitsleben 
gehen mit einer signifikant geringeren Ab-
wertungsbereitschaft einher. Daher ist es 
umso wichtiger, Beteiligung im Betrieb zu 
fördern. Die Beschäftigten übertragen diese 
positiven Erfahrungen auf ihren Alltag. De-
mokratiebildung muss aber auch von staat-
lichen Institutionen gefördert werden. Dazu 
gehören insbesondere die Umsetzung des 

»Wehrhafte-Demokratie-Fördergesetzes«	
sowie die Stärkung des Programms »Demo-
kratie	leben«	für	Erwachsene.	Freie	Träger,	
Vereine und Organisationen, die sich für die 
Stärkung der Demokratie einsetzen, brau-
chen eine dauerhafte, sichere und institu-
tionelle Förderung.

Um das Vertrauen in staatliche Institutio-
nen wiederherzustellen, müssen die ras-
sistischen und antisemitischen Anschlä-
ge restlos aufgeklärt werden. Politische 
sowie institutionelle Konsequenzen, z. 
B. in den Sicherheitsbehörden, müssen 
zwingend daraus folgen. Da der Begriff 
»Rasse ̶ «	 von	 vielen	Betroffenen	als	 pro-
blematisch und missverständlich empfun-
den wird und wissenschaftlicher Konsens 
darüber besteht, dass es keine menschli-
chen	»Rassen«	gibt,	darf	das	Grundgesetz	
nicht als Rechtfertigung für die Existenz 
verschiedener	 menschlicher	 »Rassen«	
missbraucht werden. Daher muss der Be-
griff	»Rasse«	im	Grundgesetz	und	anderen	
Gesetzestexten adäquat ersetzt werden. 
Es ist wichtig, dass von Rassismus betrof-
fene Gruppen und Institutionen in diese 
Beratungs- und Umsetzungsprozesse ein-
bezogen werden, um eine Form der politi-
schen Teilhabe zu ermöglichen.

Ein wichtiger Beitrag der politischen Teil-
habe ist ein kommunales Wahlrecht un-
abhängig von der Staatsangehörigkeit 
für alle dauerhaft und rechtmäßig in der 
Bundesrepublik Deutschland lebenden 
Einwohner*innen. Außerdem muss das 
Gesetz zur Mehrstaatigkeit umfassend 
reformiert werden, damit die rechtliche 
Praxis die Lebenswirklichkeit nicht mehr 
länger ignoriert. Politische Beteiligung 
und Teilhabe sind ein Menschenrecht, das 
Einwanderer*innen nicht dauerhaft vor-
enthalten werden darf.

Um Menschen, die von Rassismus be-
troffen sind, zu schützen, brauchen wir 
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flächendeckende Antidiskriminierungs-
beratungsstellen. Es bedarf darüber hin-
aus einer Novellierung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes. Auf betriebli-
cher Ebene geht es dabei insbesondere um 
die Möglichkeit, die Befugnis zur Führung 
eines gerichtlichen Prozesses auf Dritte, z. 
B. eine*n Gewerkschaftsvertreter*in, zu 
übertragen (Prozessstandschaft), ebenso 
um die Einführung eines Verbandsklage-
rechts sowie die Stärkung von innerbe-
trieblichen Beschwerdestellen.

Die IG Metall fordert: 

 ¾ Aufklärung von und Konsequenzen bei 
rechten Anschlägen 

 ¾ Ersetzung	 des	 Begriffs	 »Rasse«	 im	
Grundgesetz

 ¾ Umsetzung des »Wehrhafte-Demokra-
tie-Fördergesetzes«

 ¾ Novellierung des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes

 ¾ flächendeckende Antidiskriminierungs-
beratungsstellen

 ¾ kommunales Wahlrecht für alle dau-
erhaft und rechtmäßig in der Bun-
desrepublik Deutschland lebenden 
Einwohner*innen

 ¾ Gesetz zur Mehrstaatigkeit

 ¾ Ausbau von Beratungsstrukturen für 
Neuzuwander*innen

 ¾ unabhängige wissenschaftliche Studi-
en zu den Themen Rassismus, Rechts-
extremismus, Antisemitismus und Ver-
schwörungsvorstellungen – auch für 
das Arbeitsleben

Forderungen zur Bundestagswahl (HTML): 
https://www.igmetall.de/wahl21 

Forderungen zur Bundestagswahl (PDF):
h t t p s : // w w w. i g m e t a l l . d e /d o w n -
load/20210625_2021_06_28_BTW_
metallforderungen_Brosch_re_aktiv_
b417ae41cd033ea12ee49c8f3f7effec7a-
5d85ed.pdf 

Forderungen für eine vielfältige und offe-
ne Gesellschaft:
https://www.igmetall.de/politik-und-
gesellschaft/bundestagswahl/forderung-
vielfaeltige-und-offene-gesellschaft 

Bürgerschaftliches Engagement von 
Metaller*innen an einem aktuellen Bei-
spiel, Hilfe für Flutopfer:
https://www.igmetall.de/politik-und-ge-
sellschaft/metaller-und-metallerinnen-
helfen-flutopfern

https://www.igmetall.de/download/20210625_2021_06_28_BTW_metallforderungen_Brosch_re_aktiv_b417ae41cd033ea12ee49c8f3f7effec7a5d85ed.pdf
https://www.igmetall.de/download/20210625_2021_06_28_BTW_metallforderungen_Brosch_re_aktiv_b417ae41cd033ea12ee49c8f3f7effec7a5d85ed.pdf
https://www.igmetall.de/download/20210625_2021_06_28_BTW_metallforderungen_Brosch_re_aktiv_b417ae41cd033ea12ee49c8f3f7effec7a5d85ed.pdf
https://www.igmetall.de/download/20210625_2021_06_28_BTW_metallforderungen_Brosch_re_aktiv_b417ae41cd033ea12ee49c8f3f7effec7a5d85ed.pdf
https://www.igmetall.de/download/20210625_2021_06_28_BTW_metallforderungen_Brosch_re_aktiv_b417ae41cd033ea12ee49c8f3f7effec7a5d85ed.pdf
https://www.igmetall.de/politik-und-gesellschaft/bundestagswahl/forderung-vielfaeltige-und-offene-gesellschaft
https://www.igmetall.de/politik-und-gesellschaft/bundestagswahl/forderung-vielfaeltige-und-offene-gesellschaft
https://www.igmetall.de/politik-und-gesellschaft/bundestagswahl/forderung-vielfaeltige-und-offene-gesellschaft
https://www.igmetall.de/politik-und-gesellschaft/metaller-und-metallerinnen-helfen-flutopfern
https://www.igmetall.de/politik-und-gesellschaft/metaller-und-metallerinnen-helfen-flutopfern
https://www.igmetall.de/politik-und-gesellschaft/metaller-und-metallerinnen-helfen-flutopfern
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Internationaler Bund: Bundestagswahl-
wahlkampagne (Auszüge)

Im Rahmen seiner Bundestagswahlkam-
pagne veröffentlicht der IB jede Woche 
zu unterschiedlichen Feldern seine For-
derungen. Die Auszüge entstammen den 
Forderungen, die einschließlich dem 23. 
August 2021 veröffentlicht wurden.

Wir müssen die Integration von jungen 
Menschen mit Migrationsbiographie för-
dern!

Begegnungsräume für Menschen mit und 
ohne Migrationsbiographie sind wichtig 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Nicht nur pandemiebedingt fehlen diese 
aktuell, insbesondere für junge Menschen, 
die zusätzlich die Herausforderungen der 
Integration bewältigen müssen. Gerade 
für diese Zielgruppe muss man unbedingt 
in die digitale Ausstattung zu investieren, 
damit die Teilhabe an virtuellen Angebo-
ten für sie möglich wird.

Begegnungsräume für Menschen mit und 
ohne Migrationsbiographie sind unter Be-

rücksichtigung digitaler Lebenswelten zu 
stärken. Bestehende Angebotsstrukturen 
müssen daher ausgebaut und neue För-
derprogramme aufgelegt werden.

 ¾ Bestehende Angebotsstrukturen aus-
bauen (Quartiersarbeit: Zum Beispiel 
Bundesprogramm für gesellschaftli-
chen Zusammenhalt, Jugendmigrati-
onsdienste im Quartier)

 ¾ Initiierung weiterer Förderprogramme 
zur Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts im Sozialraum (ergän-
zend zum Regierungsprogramm »Auf-
holen	nach	Corona«)

 ¾ Reaktivierung des Sozialraums unter 
Einbeziehung der dort lebenden Be-
völkerung ist essenziell!

Wir müssen mehr jungen Menschen inter-
nationale Begegnungen ermöglichen!

Wir müssen Europa und die Welt für die 
Jugend erfahrbar und erlebbar machen. 
Das ist wichtig für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. Internationale Freiwilli-
gendienste und Internationale Jugend-
arbeit prägen die jungen Menschen ihr 

Der	Internationale	Bund	(IB)	ist	ein	bundesweit	aktiver	freier	Träger	der	Jugend-,	So-
zial-	und	Bildungsarbeit	und	versteht	sich	als	wichtiger	Akteur	der	Zivilgesellschaft.	Er	
nimmt	öffentlich	zu	gesellschaftspolitischen	Entwicklungen	Stellung	und	bringt	seine	
Expertise	in	Gesetzgebungsverfahren	ein.	Der	IB	setzt	sich	aktiv	für	die	Förderung	des	
demokratischen	Gemeinwesens	ein.	Ansporn	und	Leitmotiv	der	Arbeit	der	mehr	als	
14.000 Mitarbeiter*innen ist Menschsein stärken. Der IB wurde 1949 gegründet, ist 
konfessionell	nicht	 gebunden	und	überparteilich.	Der	 IB	 ist	 stimmberechtigtes	Mit-
glied im BBE.
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Leben lang. Der Kontakt mit anderen Län-
dern und Kulturen stärkt demokratische 
Gedanken, Toleranz, Solidarität und Teil-
habe – wichtige Zutaten für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und ein län-
derübergreifendes zivilgesellschaftliches 
Zusammenleben.

Die staatliche Förderung der Internatio-
nalen Jugendfreiwilligendienste und Inter-
nationalen Jugendarbeit muss angepasst 
werden um diese auch zukünftig kosten-
deckend durchführen zu können!

Für wertvolle, pädagogisch begleitete Pro-
jekte ist der Einsatz von entsprechenden 
Fachkräften unerlässlich. Diese müssen fi-
nanziert werden.

Eine Anpassung der Förderung der Interna-
tionalen Jugendfreiwilligendienste und In-
ternationalen Jugendarbeit ist dafür wich-
tig. Nur so können wir Projekte anbieten, 
die die persönliche, soziale und berufliche 
Entwicklung von jungen Menschen fördern.

Demokratiebildung – unsere Erwartungen

Stärkere strukturelle Förderung der Poli-
tischen Bildung/Demokratiebildung, um 

sich ausbreitende antidemokratische Ten-
denzen zu bekämpfen sowie der gesell-
schaftlichen Spaltung entgegenzuwirken. 
Außerdem können Jugendliche durch Po-
litische Bildung lernen, ihre Interessen zu 
vertreten. Dazu bedarf es einer stärkeren 
Einbindung der Politischen Bildung in die 
Strukturen der schulischen Bildung, der 
sozialen Arbeit und der Kinder und Ju-
gendhilfe, sowie darüber hinaus auch an-
derer gesellschaftlicher Institutionen.

Stärkung und nachhaltiger Ausbau der 
politischen Bildung und der Demokratie-
bildung in der Jugendsozialarbeit. Dies 
erfordert, neben der strukturellen Absi-
cherung, die strategische Integration von 
Ansätzen der politischen Bildung in der Ju-
gendsozialarbeit. 

Verstetigung demokratiefördernder Bun-
desprogramme, wie beispielsweise das 
Bundesprogramm Respekt Coaches sowie 
Stärkung der Partner dieser Programme 
und der Träger der politischen Bildung.

Alle Forderungen des IB zur Bundes-
tagswahl finden sich auch unter https://
menschseinstaerken.de/positionen-er-
wartungen

https://menschseinstaerken.de/positionen-erwartungen
https://menschseinstaerken.de/positionen-erwartungen
https://menschseinstaerken.de/positionen-erwartungen
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OFFENE JUGENDARBEIT NUR OFFLINE?

»Ein Drittel der Kinder und Jugend-
lichen [reagiert] mit emotionalen 
Verhaltensauffälligkeiten«1 auf die Coro-
na-Pandemie – um nur die aktuell beob-
achtbaren Folgen der zur Zeit bestehen-
den Unsicherheiten zu beschreiben. Dabei 
verursachten die Lockdowns nicht nur im 
schulischen Kontext Schwierigkeiten, auch 
die häuslichen Situationen von gut elf Mil-
lionen Familien mit Kindern und Jugendli-
chen2 haben sich drastisch und vor allem 
negativ verändert. Junge Menschen wa-
ren außerfamiliär so isoliert wie nie zuvor 
– eine Entwicklung mit hohem Problem- 
und Gefahrenpotenzial.

»Vor Corona hatte ich noch die Möglich-
1 BMBF:	Wie	belastet	die	Corona-Pandemie	Kinder	
und Jugendliche psychisch? - BMBF, in: Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung - BMBF, 26.03.2021, 
https://www.bmbf.de/de/wie-belastet-die-corona-
pandemie-kinder-und-jugendliche-psychisch-14071.
html (abgerufen am 18.06.2021).
2 Vgl.	Statistisches	Bundesamt	(Destatis):	Familien,	
in:	Statistisches	Bundesamt	(Destatis),	30.10.2020,	
https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/De-
mografischer-Wandel/Hintergruende-Auswirkungen/
demografie-familien.html	(abgerufen	am	18.06.2021).

keit, mich mit meinen Freunden zu treffen, 
mit ihnen über Probleme zu reden und mir 
Rat zu holen. Als dies nicht mehr möglich 
war, blieb mir nichts anderes übrig, als 
mit meinen sieben Familienmitgliedern 
fast rund um die Uhr auf engstem Raum 
zu leben. Am Online-Unterricht meiner 
Ausbildung teilzunehmen, schien zunächst 
unmöglich, zum einen aufgrund der räum-
lichen Ressourcen und zum anderen durch 
die fehlende technische Ausstattung. Im 
Laufe der Zeit entwickelte sich bei mir das 
Bedürfnis, diese Umstände vergessen zu 
wollen, weshalb ich wieder mit dem Kon-
sum von Cannabis in Berührung kam.«	
(Jugendhaus-Besucher, männlich, 16 Jahre 
alt)

Diesen Gefahren sollte die Kinder- und 
Jugendarbeit ihrem gesetzlichen Auftrag 
nach entgegenwirken. Doch sie war und ist 
durch die Pandemie ebenfalls stark gehan-
dicapt: Die Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit waren genau wie Schulen 
von ständigen Öffnungen und Schließun-
gen beeinträchtigt, die Kontaktaufnahme 

Die	 Jugendstiftung	 Baden-Württemberg	 wurde	 1982	 vom	 Christlichen	 Jugenddorf-
werk	Deutschlands	e.	V.	als	Stiftung	des	bürgerlichen	Rechts	gegründet.	Zwei	Drittel	
des	Stiftungskapitals	 sind	von	Seiten	des	Landes	Baden-Württemberg	bereitgestellt	
worden.	Jährlich	werden	durch	die	Jugendstiftung	etwa	140	Projekte	beraten,	geför-
dert	und	dokumentiert.	Ehrenamtliches	Engagement,	Übernahme	von	Verantwortung	
für	sich	und	andere,	Eigeninitiative	und	Selbstorganisation	stehen	bei	diesen	Projek-
ten im Vordergrund. Dieser Beitrag wurde verfasst vom Autorenteam AK Digitale Ju-
gendbeteiligung:	Robin	Brauer,	Melanie	Schmitt,	Otto	Sommer,	Franziska	Krist,	Georg	
Stenkamp,	Manuel	Lorenz,	Paul	Nollenberger.	Die	Jugendstiftung	Baden-Württemberg	
ist kooperierendes Mitglied im BBE.
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zu jungen Menschen wurde damit nahezu 
unmöglich gemacht. Digitale Angebote, 
die teilweise innerhalb kürzester Zeit und 
unter knappen Ressourcen aus dem Bo-
den gestampft werden mussten, liefen bei 
jungen Menschen, zu denen bisher kein 
Kontakt bestand, meist ins Leere – und 
die Jugendlichen blieben ohne äußere An-
sprechperson.

»Der Online-Kontakt zu Jugendlichen ent-
wickelt sich zu großen Teilen aus einem 
Offline-Kontakt. Dieser wiederum setzt 
einen vorherigen Beziehungsaufbau vor-
aus, welcher durch die langen Schließzei-
ten der Jugendhäuser und als neue Mit-
arbeiterin nahezu unmöglich war. Hinzu 
kommt, dass Plattformen wie Instagram, 
Whatsapp, Facebook und Co. aus daten-
schutzrechtlichen Gründen von uns nicht 
mit Dienstgeräten verwendet werden 
dürfen, um mit den Jugendlichen zu kom-
munizieren. Diese Vorgaben sind durchaus 
verständlich, allerdings orientieren sie sich 
keineswegs an der Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen. Meiner Meinung nach 
hat die Pandemie deutlich gezeigt, dass 
diese Vorgaben veraltet sind und dringend 
überdacht werden sollten.«	 (Franzi	 Krist,	
Jugendbeauftragte in Engstingen und Ho-
henstein)

Digitale Kinder- und Jugendarbeit: Mit die-
sen Voraussetzungen klappt es

Für digitale Kinder- und Jugendarbeit ist 
neben Personalressourcen eine geeigne-
te technische Ausstattung notwendig. 
Vieles in der Arbeit mit jungen Men-
schen entsteht spontan. Deshalb sollte 
eine brauchbare technische Grundaus-
stattung dauerhaft vorhanden sein. Da 
die aktive Arbeit mit Medien rechen- 
und ausstattungsintensiv ist und sich 
die Technik zudem ständig weiterent-
wickelt, müssen entsprechende Gelder 
einfach und schnell abrufbar sein. Die 

zum Teil bereits vorhandenen Angebo-
te von Dachverbänden oder Kommunen 
zur Ausleihe von technischer Ausstat-
tung müssen technisch ausgebaut und 
aufgestockt werden, aber für bestän-
dige Projekte wird auch dauerhaft ver-
fügbare Ausstattung benötigt. Außer-
dem muss die Infrastruktur für die teils 
sehr leistungshungrigen Aktivitäten wie 
Livestreaming gegeben sein. Doch der 
Bedarf hört bei den Geräten nicht auf: 
Die Mitarbeiter:innen vor Ort müssen 
auch mit der Technik umgehen können. 
Andernfalls sind das Ergebnis Produkti-
onen, die weit unter den Möglichkeiten 
bleiben, sowie entsprechend frustrierte 
junge Menschen.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit will 
digitale Erfahrungsräume ermöglichen, 
um jungen Menschen auf ganz prakti-
schem Weg digitale Kompetenzen zu 
vermitteln und Einblicke zu gewähren, 
die sie sonst nicht erhalten würden. Da-
bei sind die jungen Menschen bereits 
in unterschiedlichen digitalen Räumen 
unterwegs, bestes Beispiel sind Online-
Games. Die offene Kinder- und Jugend-
arbeit soll und will die Lebenswelten der 
jungen Menschen ernst nehmen und ih-
nen daher auch im virtuellen Raum be-
gegnen. Doch hierfür sind Lizenzen und/
oder Abos notwendig, für die es in den 
Einrichtungen derzeit keine Mittel gibt. 
Stand heute wird im Grunde nur die ana-
loge Lebenswelt berücksichtigt, ein guter 
Teil der Kinder und Jugendlichen nicht er-
reicht. Einzige Ausnahme: Die Fachkräfte 
finanzieren die Spiele privat.

»Per Gesetz sind die schulische und die au-
ßerschulische Bildung gleichgestellt – von 
einem Digitalisierungsbudget von 3,5 Mil-
liarden Euro sieht allerdings nur die Schule 
etwas, die Jugendarbeit schaut in die Röh-
re!«	(Otto	Sommer,	Jugendbeauftragter	in	
Gammertingen)
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Peer to Peer Schulungen für Fachkräfte 
der offenen Jugendarbeit 

»Da sieht man mal wieder, dass die Alten 
gar kein Interesse daran haben zu ver-
stehen, was wir digital alles so machen.«	
(Phillip, 17 Jahre)

Bereits in den vergangenen Jahren wur-
den zahlreiche Tools, wie Plattformen und 
Apps speziell für die Digitale Jugendbetei-
ligung (e-Partizipation) entwickelt. Dies 
geschah teilweise durch private Anbieter, 
teils mit staatlich geförderten Mitteln, wie 
das Tool OPIN zeigt. Trotz der vielen Tools 
ist der Einsatz in der Praxis verhalten. Da-
für gibt es mehrere Gründe: Neben der 
oft mangelhaften Ausstattung mit Dienst-
geräten ist zu beobachten, dass sich Fach-
kräfte im Umgang mit den Tools unsicher 
bei Handhabung und Datenschutz fühlen. 
Diesen Hemmschuh gilt es durch Fortbil-
dungen abzustreifen. Eine große Chance 
könnten Peer-to-Peer Schulungen bieten, 
in denen erfahrene Fachkräfte der Kin-
der- und Jugendarbeit noch digital uner-
fahrene Kolleg:innen schulen. Zielgruppe 
könnten Teams bestehend aus Fachkräf-
ten der Kinder- und Jugendarbeit und der 
Verwaltung einer Kommune sein. Diese 
könnten anschließend gemeinsam ein 
Konzept, passend zu ihrer Kommune und 
deren Kapazitäten, entwickeln. Hier wäre 
es beispielsweise nützlich, eine Ansprech-
person im Landratsamt zu schulen und als 
Kontaktperson auszuweisen. 

Die jungen Menschen selbst zählen zur 
Generation der Digital Natives. Es ist also 
anzunehmen, dass sie die meisten Tools 
intuitiv bedienen können. Getreu der 
aufsuchenden Jugendarbeit müssen sich 
Fachkräfte der Jugendarbeit auch online 
dort bewegen können, wo sich Jugendli-
che aufhalten – auf populären Plattfor-
men wie Discord und Instagram. Entgegen 
der intuitiven Bespielung digitaler Platt-

formen darf jedoch nicht vorausgesetzt 
werden, dass junge Menschen über Wis-
sen zu Beteiligungsprozessen und medien-
pädagogischen Leitlinien verfügen. Genau 
hier könnte die offene Jugendarbeit den 
digitalen Raum sinnstiftend mitgestalten. 

Digitale Jugendarbeit ist auch Jugendkul-
turarbeit

Zu bedenken ist auch, dass der Kontakt 
über eine Online-Plattformen eine völlig 
andere Qualität bietet als der Kontakt vor 
Ort: Die digitalen Räume sind 24/7 geöff-
net, kommunale Grenzen verschwimmen 
und es bietet sich die Gelegenheit, tief-
gründige oder sehr persönliche Gesprä-
che zu führen, ohne gestört zu werden 
oder nebenbei mehrere andere Gruppen 
organisieren zu müssen. Auch der pseu-
donyme Kontakt bietet Chancen, indem 
sich die jungen Menschen weniger über-
winden müssen, das offene Gespräch zu 
suchen um über persönliche Themen, 
Probleme oder Kritik zu sprechen – nicht 
nur mit den Mitarbeiter:innen der Kinder- 
und Jugendarbeit, sondern beispielsweise 
auch im Austausch mit Politiker:innen. Der 
digitale Kontakt ist nicht weniger echt als 
der Kontakt vor Ort, er wirkt sich auf die 
analogen Beziehungen genauso aus wie 
andersherum.

Jugendhäuser im Spannungsfeld zwischen 
abstraktem Datenschutz und realen Be-
dürfnissen

Während das Thema Kinder- und Ju-
gendarbeit im öffentlichen Diskurs der 
Corona-Pandemie keine große Rolle spiel-
te, gab es hintergründig dezentral viele 
Diskussionen, die sich vorrangig um den 
Bereich Datenschutz drehten. Naturge-
mäß soll die Kinder- und Jugendarbeit 
dort ansetzen, wo sich die jungen Men-
schen aufhalten und das ist zur Überra-
schung der Datenschutzbeauftragten und 
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Verwaltungsmitarbeiter:innen nicht die 
eine unzeitgemäße datenschutzkonfor-
me App. Dort, wo es für den Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit keine:n eigene:n 
Datenschutzbeauftragte:n gibt, werden 
ihre besonderen Bedürfnisse in der Regel 
nicht ausreichend berücksichtigt, sodass 
die Kinder- und Jugendarbeit nur einge-
schränkt wirken kann. Sie benötigt des-
halb einen – auch rechtlichen – Spielraum, 
in dem sie sich bewegen kann und in dem 
sich nicht die einzelnen Mitarbeiter:innen 
vor Strafen wegen formellen Datenschutz-
verstößen fürchten müssen. Konkret aus-
gedrückt: Wenn die Kinder- und Jugendar-
beit nicht mit Whatsapp, Instagram, Dis-
cord, TikTok und Snapchat arbeiten kann, 
verliert sie den Anschluss zur Lebenswelt 
der jungen Menschen und schlussend-
lich zu den jungen Menschen selbst – das 
muss sich perspektivisch ändern. 

»Das ist doch voll scheiße. Mit meinen 
Freunden kann ich über Discord reden und 
spielen, aber unser Jugendarbeiter be-
kommt Probleme, wenn wir mit ihm spie-
len möchten!«	(Max,	13	Jahre).	

Die Politik ist aufgefordert, die Situation 
neu zu rahmen: Es braucht den politischen 
Willen für junge digitale Beteiligung

Während der Pandemie hat sich einmal 
mehr gezeigt, dass junge Menschen ein 
intrinsisches Interesse daran haben, sich 
an politischen und gesellschaftlichen Pro-
zessen zu beteiligen. Auch wenn es kaum 
möglich war, Präsenztreffen zu gestalten, 
haben junge Menschen landesweit ihre 
Beteiligungsprojekte weitergeführt oder 
wieder aufgegriffen. In Brackenheim wur-
de	 bspw.	 das	 Format	 »Pizza	 &	 Politik«	
digital durchgeführt, der Dachverband 
der Jugendgemeinderäte Baden-Würt-
temberg e. V. streamte, genauso wie die 
Jugendhäuser in Gammertingen und Engs-
tingen, Podiumsdiskussionen in Echtzeit. 

Diese Formate konnten in vielen Fällen 
nur bewerkstelligt werden, da die Kinder- 
und Jugendarbeiter:innen digitale Wege 
zur Kommunikation mit den jungen Men-
schen genutzt und Projekte im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten realisiert haben. Dies 
zeigte sich besonders deutlich im Vorfeld 
der Landtagswahl. Hier haben unzählige 
Jugendreferate, Jugendhäuser und andere 
demokratische Institutionen Begegnung 
mit Politikern ermöglicht und somit trotz 
der Pandemiebedingungen maßgebend 
zur politischen Jugendbildung beigetra-
gen. Hieraus resultierten verschiedene 
neue Formate, welche über Fort- und 
Weiterbildungen weiteren Fachkräften zur 
Verfügung gestellt werden sollten, da sie 
in Teilen neue Zielgruppen introvertierter 
Jugendlicher angesprochen haben und 
gleichzeitig wie bisher die engagierten Ex-
trovertierten erreichen konnten. Diesen 
Beteiligungswillen gilt es zu bestärken, 
zu fördern und sich auf die jungen Men-
schen, ihre Lebenswelt und Interessen zu-
zubewegen.

Digitale Jugendbeteiligung gelingt nur als 
bottom up Prozess!

Impuls 1 - Oldschool aus der Gemeinwe-
senarbeit

»Geordnete Bürgerversammlungen oder 
Runde Tische, methodisch sauber mode-
riert, grenzen diejenigen Bevölkerungs-
gruppen aus, die sich eher ungeordnet, 
lautstark und anarchisch äußern und bei 
denen der Unterschied zwischen guter Lau-
ne und Randale nicht immer so genau zu 
erkennen ist. So sprechen zahlreiche Bür-
gerbeteiligungsverfahren in ihrem ›heimli-
chen Lehrplan‹ gezielt die privilegierte Mit-
telschicht an (...); den Benachteiligten ste-
hen die Foren selbstverständlich offen, und 
man wünscht sich sogar, dass sie kommen. 
Doch wenn sie einmal da sind, entziehen 
sie sich jeder geordneten Moderation und 
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sind partout nicht bereit, ihre Bedürfnisse 
auf Kärtchen zu schreiben. So degeneriert 
Bürgerbeteiligung vielerorts zu einer neuen 
Form, das Bildungsbürgertum artgerecht 
bei Laune und ohnehin benachteiligte Be-
völkerungsgruppen auf Distanz zu halten.«3

Impuls 2 - Smartphones heute

Junge Menschen zu erreichen, vor allem 
aktuell, ist keine leichte Aufgabe, aber es 
ist möglich. Schließlich sind so gut wie alle 
digital unterwegs. Am besten gelingt das 
auf den Plattformen, die die jungen Men-
schen bereits kennen und aktiv nutzen. 
Und genau daran scheitern viele pädago-
gisch gut gemeinte Beteiligungstools: Sie 
erscheinen als zusätzliche Plattformen 
bzw. Apps, die heruntergeladen und (re-
gelmäßig) geöffnet werden müssen, meist 

3 Hinte,	Wolfgang:	Bewohner	ermutigen,	aktivieren,	
organisieren,	in:	Monika	Alisch	(Hrsg.),	Stadtteil-
management: Voraussetzungen und Chance für die 
soziale Stadt, Wiesbaden, Deutschland: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften,	2001,	S.	155.

sind sie zudem für junge Menschen we-
nig intuitiv gestaltet. Damit sie genutzt 
werden, müssten sie als sinnstiftend und 
nutzbringend erlebt werden, was häufig 
nicht der Fall ist.

»Wenn die Kids auf Instagram, SnapChat 
oder TikTok aktiv sind, erreichen wir sie bei 
noch so gutgemeinten Anstrengungen ein-
fach nicht über klassische Homepages, E-
Mails oder Facebook.«	 (Georg	Stenkamp,	
Leiter des Jugend-Kultur-Haus planet-x in 
Marbach)

Beispiele für von Jugendlichen regelmäßig 
genutzte Apps sind dagegen die in der E-
Sports-Szene verbreitete Gaming-Platt-
form Discord, Online-Spiele wie Minecraft, 
Among Us oder Die Sims sowie neuere So-
cial Media-Plattformen. Der einzige prak-
tikable Zugang ist also nicht Top-down 
nach aus pädagogischer Sicht geschickten 
Tools für die Jugendbeteiligung zu suchen 
bzw. sogar neue bereitzustellen, sondern 
Bottom-up genau hinzuschauen, welche 



BBE DOSSIER NR. 9 | 147

JBW: OFFENE JUGENDARBEIT NUR OFFLINE?

Plattformen, Apps und Games junge Men-
schen bereits intensiv auf ihren Endgerä-
ten nutzen, welche davon sich für direk-
te Kommunikation eignen und eventuell 
auch für Beteiligungsmodelle nutzbar sein 
könnten. Der Austausch mit jungen Men-
schen und deren Einbezug lohnt dabei 
doppelt, denn die Kinder- und Jugendar-
beit sowie Politik kann mindestens ebenso 
viel von ihnen lernen wie umgekehrt.

Fazit: Digitalisierungsbudgets und -konzep-
te auf die offene Jugendarbeit ausweiten!

Der neue grün-schwarze Koalitionsver-
trag in Baden-Württemberg befasst sich 

explizit mit der Digitalisierung von Schu-
le, Bildung und Bürgerbeteiligung4. Die-
ser Themenschwerpunkt muss zwingend 
auch auf die Kinder- und Jugendarbeit 
und die Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen ausgeweitet werden. Hierfür 
müssen neben den dort beschriebenen 
Hilfsstrukturen auch die notwendigen 
technischen, finanziellen, personellen 
und rechtlichen Voraussetzungen sowie 
Freiräume geschaffen werden. Nur so 
kann die Kinder- und Jugendarbeit zu-
kunftssicher gestaltet und die jungen 
Menschen zuverlässig und niedrigschwel-
lig in ihrer – auch digitalen – Lebenswelt 
erreicht werden.
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Demokratie stärken, Populismus wider-
stehen (Auszug)

Es liegt an uns!

Als Christinnen und Frauenbundfrauen, 
als Teil der internationalen Frauenbewe-
gung und als Nachfolgerinnen der »Mütter 
des	Grundgesetzes«	tragen	wir	Verantwor-
tung – für ein friedliches, solidarisches und 
gerechtes Miteinander in unserem Land 
und ebenso als Teil einer immer stärker 
vernetzten Welt. Wir setzen uns für eine 
starke Demokratie ein und wehren uns ge-
gen rechtspopulistische, antidemokratische 
und antifeministische Bewegungen, die eine 
wachsende Spaltung der Gesellschaft als Ziel 
verfolgen. Unserem politischen Denken und 
Handeln liegen christliche Werte zugrunde: 
Menschenwürde, Gerechtigkeit, Solidarität, 
Nächstenliebe. Das öffentliche und laute 
Einstehen für diese Werte erfordert Klar-
heit, Mut, Ausdauer und die Bereitschaft, 
einander zuzuhören, zu verstehen und im 
Gespräch zu bleiben. Nur gemeinsam kön-
nen wir tragfähige Antworten auf aktuelle 
Fragen finden, die den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zukunftsfähig machen.

Es liegt an uns, ob wir unserem Gegenüber 
mit Respekt und Wertschätzung oder mit 
Vorurteilen begegnen.

Es liegt an uns, ob Werte wie Gerechtig-
keit, Solidarität und Menschenwürde oder 
Hass und Ausgrenzung unser Miteinander 
bestimmen.

Es liegt an uns, ob wir politisches Gesche-
hen aktiv mitgestalten oder nur Zuschau-
ende sind.

Es liegt an uns, ob wir Verantwortung für 
eine tragfähige Demokratie in unserem 
Land übernehmen oder sie denjenigen 
überlassen, die sich mit Wort und Tat da-
gegenstellen.

Der Katholische Deutsche Frauenbund 
(KDFB) engagiert sich seit seiner Gründung 
1903 für ein gleichberechtigtes Miteinan-
der in allen Teilen unserer Gesellschaft. 
Dabei haben wir besonders gleiche Teilha-
be-Chancen von Frauen und Mädchen im 
Blick. In der Corona-Pandemie zeigt sich 
eindrücklich, dass vielfach Frauen gesell-
schaftliches und privates Leben aufrecht-

Die Mitglieder des Katholischen Deutschen Frauenbundes e. V. (KDFB) gestalten bür-
gerschaftliches	Engagement	durch	vielfältige	Initiativen	und	Projekte	auf	allen	Ebenen	
des Verbandes. Der KDFB wurde 1903 von katholischen Frauen gegründet. Aktuell 
engagieren sich bundesweit rund 180.000 Mitglieder in 1700 Zweigvereinen und 21 
Diözesen.	Der	Verband		versteht	sich	als	generationenübergreifender	Frauenverband,	
welcher	seit	über	100	Jahren	Teil	der	internationalen	Frauenbewegung	ist.	Er	ist	in	vie-
len	politischen	und	kirchlichen	Organisationen	vertreten,	arbeitet	unabhängig,	demo-
kratisch	und	ist	regional	strukturiert.	Der	KDFB	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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erhalten, verstärkt Sorgearbeiten über-
nehmen und gleichzeitig in ihren Lebens- 
und Berufssituationen Benachteiligungen 
erfahren.

Deshalb treten wir mit aller Kraft dafür 
ein, dass Gerechtigkeit, Solidarität und 
Menschenwürde garantiert werden – in 
Deutschland und weltweit. Im Jahr der 
Bundestagswahl 2021 stellt der KDFB da-
her seine Forderungen an Politik und Ge-
sellschaft für ein gerechtes, solidarisches 
und würdevolles Zusammenleben vor.

Chancen: Geschlechtergerechtigkeit

Der KDFB setzt sich für eine Gesellschaft 
ein, in der alle Menschen unabhängig von 
ihrem Geschlecht gleiche Verwirklichungs- 
und Teilhabechancen in allen Teilen von 
Politik und Gesellschaft haben. (…)

Lebensläufe: Sorgearbeit, Beruf und Eh-
renamt im Lebensverlauf

Der KDFB engagiert sich für eine part-
nerschaftliche und geschlechtergerechte 
Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit. 
Eine Jede und ein Jeder muss das Recht 
haben, für andere zu sorgen und selbst 
versorgt zu werden. Es muss zu einer 
neuen Normalität von Lebensverläufen 
kommen, in denen Zeiten für Beruf, Sor-
gearbeit, Ehrenamt und Weiterbildung 
ermöglicht werden. Wir setzen uns für 
ein Konzept der »atmenden Lebensläu-
fe«	ein.

Wir fordern

 ¾ die Pflege von Angehörigen, die Erzie-
hung von Kindern etc. an eine Entgelt-
leistung zu koppeln (z.B. siehe Eltern- 
und Pflegegeld), um den heutigen 
Lebensverläufen gerecht zu werden;

(...)

 ¾ eine rechtlich eindeutige bundesein-
heitliche Regelung für die Freistellung 
von Mitarbeitenden, wenn sie sich für 
ehrenamtliches Engagement weiter-
bilden wollen; die Steuerfreibeträge 
für Einnahmen aus Ehrenamts- und 
Übungsleiter*innentätigkeiten anzu-
gleichen.

Arbeitsmarkt: Lohngleichheit und Be-
schäftigungsverhältnisse

Der KDFB setzt sich für eine deutliche Re-
duzierung der geschlechterbezogenen Ent-
geltlücke von derzeit 18% ein. Wir engagie-
ren uns für existenzsichernde Löhne und 
menschenwürdige Beschäftigungsverhält-
nisse für alle Geschlechter. Arbeitswelt und 
Lebensgewohnheiten verändern sich durch 
den digitalen Wandel permanent. Digitale 
Teilhabe muss daher als Teil der öffentli-
chen Daseinsvorsorge verstanden werden.

(Wir fordern…)

Generationen: Alterssicherung

Der KDFB tritt für soziale Gerechtigkeit zwi-
schen Generationen ein und engagiert sich 
für eine Rentenpolitik, die unterschiedliche 
Lebensverläufe verschiedener Generatio-
nen von Frauen besser berücksichtigt. Dazu 
gehört besonders der Ausbau eigenständi-
ger Rentenansprüche von Frauen, um das 
erhöhte Altersarmutsrisiko zu verringern. 
Wir plädieren für das konsequente Zusam-
mendenken von Sorge- und Erwerbsarbeit 
in der Lebensverlaufsperspektive.

(Wir fordern…)

Familie: Familienbeziehungen: Verbun-
denheit und Gebundensein

Der KDFB versteht Familie als Lebensraum, 
in dem Menschen gleichen oder unter-
schiedlichen Alters, Geschlechts sowie so-
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zialen, kulturellen und religiösen Kontextes 
Verantwortung füreinander übernehmen, 
in auf Dauer angelegten, stabilen Bezie-
hungen leben und mit- und voneinander 
lernen. Familie meint: verheiratete Paare 
und Partnerschaften ohne Trauschein, Al-
leinerziehende, Paare ohne Kinder oder 
gleichgeschlechtliche Paare. Wir fordern, 
dass jede Familienform mit Kindern beson-
ders gefördert und unterstützt wird.

Wir fordern

 ¾ (…) den Fortbestand institutioneller 
und ehrenamtlicher Ehe-, Partner-
schafts- und Familienberatungsstellen 
zu sichern und auszubauen.

Mensch sein: Verletzlichkeit des Lebens

Der KDFB setzt sich als Verband von Chris-
tinnen aller Generationen für den Schutz 
des Lebens in seinen besonders verletzli-
chen Phasen ein. Wir stellen aus der Per-
spektive von Frauen in unterschiedlichen 
Lebenslagen bioethische Fragen an die 
medizinischen Entwicklungen insbesonde-
re im Bereich der Reproduktionsmedizin 
und Pränataldiagnostik. Wir machen uns 
stark für eine inklusive Gesellschaft und 
nehmen auch die Ängste von Schwerst-
kranken am Lebensende ernst.

Wir fordern

(…)

 ¾ am Verbot der Eizellenspende sowie 
der Leihmutterschaft in Deutschland 
festzuhalten sowie die Produktion von 
Embryonen zum Zwecke einer späte-
ren Adoption abzulehnen;

 ¾ begleitende Unterstützungsangebote 
für Eltern von Kindern mit Behinderun-
gen kontinuierlich auszubauen;

 ¾ sich gemäß der UN-Behindertenrechts-
konvention insgesamt aktiv für die 

gleichberechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen in allen Tei-
len von Gesellschaft einzusetzen und 
den Abbau jedweder Form von Diskri-
minierung voranzutreiben;

 ¾ die Informationen zu Patientenverfü-
gung sowie Organspende und Vorsor-
gevollmacht zu verbessern;

(…)

Medizin: Frauengesundheit

Der KDFB setzt sich für eine Gesundheits-
versorgung ein, die die Gesundheit aller 
Frauen unabhängig von Familienstand, Al-
ter, Wohnort und Herkunft sichert. Die un-
terschiedlichen Phasen im Lebenslauf sind 
dabei ebenso konsequent einzubeziehen 
wie die Wechselwirkungen von Gesund-
heit und Umwelt im Lebensverlauf. Wir 
halten einen ganzheitlichen Gesundheits-
begriff für unverzichtbar und plädieren für 
eine ressortübergreifende Gesundheits-
politik, in der Genderaspekte konsequent 
umgesetzt werden.

(Wir fordern …)

Schutz: Gewalt gegen Frauen und Mädchen

Der KDFB fordert den Schutz von Frauen und 
Mädchen und die Bekämpfung jedweder 
Form von sexualisierter Gewalt. Wir setzen 
uns zur Wehr gegen geschlechterbezogene 
Diskriminierung und Diffamierung in Politik 
und Gesellschaft und mahnen die stark zu-
nehmende Gewalt in allen sozialen Medien 
sowie im Bereich der digitalen Kommuni-
kation an. Ausdrücklich bekräftigen wir die 
Bedeutung der Istanbul-Konvention als in-
ternationales Abkommen zur Bekämpfung 
geschlechtsspezifischer Gewalt.

Wir fordern

(…)
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 ¾ die langfristige Sicherung und Unter-
stützung der Arbeit von Organisatio-
nen und Institutionen, die von Gewalt 
betroffene Frauen und Mädchen bera-
ten und betreuen;

 ¾ Maßnahmen zur Prävention und zum 
Schutz vor sexualisierter

(…)

Heimat: Fluchtursachen Bekämpfen & In-
tegration gestalten

Der KDFB steht dafür ein, Menschen 
Schutz zu gewähren, die vor Krieg, Verfol-
gung und Gewalt aus ihrer Heimat fliehen. 
Wir treten weiteren Auswirkungen des 
Klimawandels entgegen und machen uns 
stark für eine Welt ohne Hunger, Gewalt 
und Armut. Dies gelingt jedoch nicht im 
Alleingang, sondern braucht die Mithilfe 
und Unterstützung aller weltweit. Dazu 
zählt die Unterstützung derjenigen Men-
schen und Länder, die finanzieller und hu-
manitärer Hilfe bedürfen. Wir setzen uns 
für eine gelingende Integration der nach 
Deutschland geflüchteten Frauen und ih-
rer Familien ein.

Wir fordern

(…)

 ¾ Rahmenbedingungen, die eine institu-
tionelle und ehrenamtliche Unterstüt-
zung und Begleitung von Frauen, Män-
nern und ihren Familien nach Erhalt 
des Bleiberechtes nachhaltig ermögli-
chen;

 ¾ gesellschaftliche Teilhabe von Mäd-
chen und Frauen mit Flucht- und Mi-
grationserfahrung durch spezifische 
Aus- und Weiterbildungsangebote so-
wie Berufsprogramme zu fördern;

(…)

Nachhaltigkeit: Eine Welt – Sorge um das 
gemeinsame Haus

Als Christinnen und Frauenbundfrauen 
stehen wir in der Verantwortung zur Be-
wahrung der Schöpfung. Wir setzen uns 
für eine stärkere Verknüpfung von Wirt-
schafts-, Umwelt-, Entwicklungs- und 
Gleichstellungspolitik ein. Dazu gehören 
nachhaltige Kreislaufwirtschaft sowie 
die Einhaltung menschenwürdiger und 
sozialer Produktions- und Arbeitsbedin-
gungen. Wir treten ein für die Sicherung 
und Verbesserung der Bildungs-, Gesund-
heits- und Teilhabechancen von Frauen 
und Mädchen weltweit und engagieren 
uns für das Erreichen der UN-Nachhaltig-
keitsziele
.
Wir fordern

(…)

 ¾ die Arbeit von Nichtregierungsorgani-
sationen, die sich weltweit für nach-
haltige Wirtschafts- und Finanzkreis-
läufe sowie die Teilhabe von Frauen 
engagieren, zu sichern und weiter zu 
fördern;

(…)
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Familienpolitik

(…)

Vereinbarkeit von Sorgearbeit, Ehrenamt 
und Erwerbsarbeit

Mit Blick auf die Arbeitsteilung von Eltern 
herrschte jahrzehntelang das Ein-Verdie-
ner-Modell vor, bei dem in der Regel der 
Mann einer Vollzeiterwerbsarbeit nach-
ging und die Frau für die familiäre Sor-
gearbeit (Betreuung, Erziehung, Pflege) 
verantwortlich war. Aktuell praktiziert die 
Mehrheit der Eltern das »modernisierte 
Ernährermodell«	beziehungsweise	das	Zu-
verdienermodell. Das bedeutet, dass ein 
nicht in Vollzeit erwerbstätiger Partner 
mehr als geringfügig, aber nicht in Vollzeit 
erwerbstätig ist. Dieser Wandel spiegelt 
sich auch in der Diskussion um die »neu-
en	 Väter«	wider:	 Immer	mehr	 Väter	 un-
terstützen und entlasten die Mütter und 
übernehmen in einem steigenden Ausmaß 
sorgende Tätigkeiten wie die Betreuung 

und Erziehung der Kinder. Gleichzeitig gibt 
es hier eine Lücke zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit. Viele Väter wollen sich lang-
fristig verstärkt um ihre Kinder kümmern 
und ihre Arbeitszeit reduzieren. Allerdings 
nehmen vier von fünf Väter nur die Min-
destzeit des Elterngeldes (zwei Monate) in 
Anspruch, während 87 Prozent der Mütter 
zwölf Monate ausschöpfen.

Insgesamt jedoch hat die Einführung des 
Elterngeldes die familiäre Realität vieler-
orts verändert. Väter nutzen die Chan-
ce, sich an der familiären Sorgearbeit zu 
beteiligen, wie der DIW Wochenbericht 
34/2017 zeigt: Während im Jahr 2007 le-
diglich 3,5 Prozent aller Erziehungsgeldbe-
zieherInnen Väter waren, lag die Zahl im 
Jahr 2008 bereits bei über 15 Prozent und 
stieg kontinuierlich bis auf 35,7 Prozent im 
Jahr 2015 an.

Die Bundesrepublik Deutschland inves-
tiert seit Jahren Milliarden in die Betreu-
ungsinfrastruktur. So hat der Bundestag 

»Wir	können	viel,	wenn	wir	nur	nachhaltig	wollen;	wir	können	Großes,	wenn	tüchtige	
Kräfte	sich	vereinen.«	Ganz	 im	Sinne	dieser	Worte	 seines	Verbandsgründers	Adolph	
Kolping fördert das Kolpingwerk Deutschland das Bewusstsein für verantwortliches Le-
ben und solidarisches Handeln. Der katholische Sozialverband hat bundesweit mehr als 
220.000 Mitglieder in 2.350 Kolpingsfamilien vor Ort, davon etwa 40.000 Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene im Bereich der Kolpingjugend. Knapp 25.000 Kolping-
mitglieder engagieren sich ehrenamtlich in Vorständen von Kolpingsfamilien sowie auf 
den überörtlichen Ebenen. Junge Mitglieder werden durch ihr Engagement und ihre 
Mitwirkung	in	den	demokratischen	Verbandsstrukturen	befähigt,	auch	im	Gemeinwe-
sen	Verantwortung	zu	übernehmen	und	die	Zivilgesellschaft	mitzugestalten.	Das	Kol-
pingwerk	Deutschland	n.	e.	V.	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	des	BBE.
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im November 2020 zusätzliche Milliar-
den-Investitionen für die Betreuung von 
Grundschulkindern beschlossen. Damit 
soll dem ab 2025 geplanten Rechtsan-
spruch auf Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder Rechnung getragen werden. 
Unklar ist jedoch, woher das Personal für 
einen altersgerechten Betreuungsschlüs-
sel kommen soll, sodass bis dato ein päda-
gogischer Mehrwert für Kinder und Eltern 
schwer vorstellbar ist.

Seit Jahren wird festgehalten, dass soge-
nannte sorgende Tätigkeiten mehr Wert-
schätzung erfahren sollen. Im beruflichen 
Kontext kann dies über steigende Löhne 
und	 bessere	 Arbeitsbedingungen	 (z. B.	
angepasste Personalschlüssel) erreicht 
werden. Doch ein Großteil an Betreuung, 
Erziehung	und	Pflege	wird	»still«	 im	Rah-
men familiärer Beziehungen geleistet. Um 
hier eine gute Vereinbarkeit zu ermögli-
chen, die Raum lässt für Erwerbsarbeit, 
Ehrenamt und Selbstsorge, ist ein großer 
politischer Wurf nötig. Dazu sind Vorschlä-
ge	 eines	 »atmenden	 Lebenslaufes«	 be-
ziehungsweise eines sogenannten »Care-
ZeitBudgets«	 bezüglich	 ihrer	 Umsetzbar-
keit ernsthaft zu prüfen.

Fragen

 ¾ Wie können insbesondere Alleinerzie-
hende in ihrem Alltag unterstützt wer-
den?

 ¾ Welche Konzepte gibt es, um es insbe-
sondere Eltern zu ermöglichen, sich für 
Familie, Beruf und Ehrenamt zu enga-
gieren?

 ¾ Welche Schritte sind vorgesehen, um 
sogenannter	 »Sorgearbeit«	 mehr	 An-
erkennung entgegenzubringen?

Familienpolitik aus Sicht der Kolpingjugend

Adolph Kolping verstand es, die Lebens-
wirklichkeit der Menschen seiner Zeit 

wahrzunehmen. Das braucht es auch heu-
te. Die Politik muss die Entwicklungen der 
Zeit anerkennen und in ihrem politischen 
Handeln berücksichtigen. Die Formen des 
Zusammenlebens von Menschen haben 
sich verändert, und es hat sich eine Viel-
zahl alternativer Familienmodelle entwi-
ckelt. Diese als gleichwertig anzuerkennen 
und das Wohl von Kindern bei Entschei-
dungen in diesem Zusammenhang immer 
in den Vordergrund zu stellen, ist Aufgabe 
der Politik. Andernfalls werden vermeint-
liche Wertekämpfe auf dem Rücken der 
Schwachen ausgetragen.

Es braucht eine offene und aktive Ausein-
andersetzung mit dem Thema Geschlech-
tervielfalt. Die Kolpingjugend hat sich be-
reits mit zahlreichen Beschlüssen für eine 
offene Gemeinschaft sowie für die Aner-
kennung von Geschlechtervielfalt positio-
niert. Eine gendergerechte Schreibweise 
wird zukünftig in all unseren Publikationen 
umgesetzt.

Wir setzen uns besonders für die Belange 
junger Menschen ein. Es ist uns deshalb 
auch ein besonderes Anliegen, eine bes-
sere und gewichtigere Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen umzusetzen, 
wenn es um wegweisende politische Ent-
scheidungen geht, die das Leben von jun-
gen Menschen direkt betreffen. Für die 
Lebenschancen der heutigen jungen und 
der nachfolgenden Generationen ist es 
maßgeblich, dass ihre Sichtweisen bereits 
heute in politische Weichenstellungen 
einbezogen werden. Dabei geht es darum, 
das Erwachsenwerden zu fördern und zu 
unterstützen, den Rahmen für Teilhabe 
und Partizipation zu bilden und somit ei-
nen gelingenden generationellen Wechsel 
in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Die Kolpingjugend selbst lebt diesen de-
mokratischen und gemeinwohlorientier-
ten Ansatz seit ihrem Bestehen: Als Teil 



154 | BBE DOSSIER NR. 9

KOLPINGWERK DEUTSCHLAND N. E. V. UND KOLPINGJUGEND: WAHLWEISE 21

des Kolpingwerkes Deutschland und als 
Teil einer familienhaften Gemeinschaft 
setzen wir diese Anliegen in unserem ei-
genen Handeln um. Auch im Hinblick auf 
die anstehende Bundestagswahl bleiben 
wir an diesen Themen dran und adressie-
ren unsere Anliegen an die Politik.

Drei Fragen:

1.    Wie können Kinder und Jugendliche 
besser an politischen Entscheidungen 
mitwirken, die ihr eigenes Leben be-
treffen?

2.    Wo kann Familienpolitik die Bedürf-
nisse und Interessen von Kindern und 
Jugendlichen stärker berücksichtigen?

3.    Wie können Familien besser unter-
stützt werden, damit alle Kinder die 
gleichen Chancen auf Bildung und Teil-
habe haben?

Gesellschaftlicher Zusammenhalt

In den vergangenen Jahren rückte die 
Frage danach, was unsere Gesellschaft 
zusammenhält auch unabhängig von den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie in 
den Mittelpunkt gesellschaftlicher Debat-
ten. Wie ein Brennglas zeigt inzwischen der 
Verlauf der Pandemie Verbindendes, aber 
auch Trennendes in unserer Gesellschaft 
auf.

Die schleichenden Umbrüche in Gesell-
schaft und Wirtschaft, Politik und Kirche 
wurden lange durch Globalisierung, Di-
gitalisierung und den demografischen 
Wandel vorangetrieben. Doch die Corona-
Pandemie wirkt wie ein Katalysator dieser 
Umbrüche und verschärft Herausforde-
rungen, vor denen wir als Gesellschaft ge-
meinsam stehen.

Wir erleben nun eine besondere Krise, die 
sich diesmal nicht auf bestimmte sozia-
le Gruppen beschränkt – mehr noch: Die 

Auswirkungen der derzeitigen Corona-
Pandemie beschleunigen soziale Ungleich-
heit und verstärken sie dort, wo sie schon 
vor der Pandemie verbreitet war. Fragen 
der Vermögens- und Einkommensvertei-
lung drängen sich ebenso auf wie Fragen 
nach der Verteilung zukünftiger Lasten. 
Konfliktlinien treten zutage, die ein Um-
denken erfordern und neue Fragen auf-
werfen, wie beispielsweise jene zur Gene-
rationengerechtigkeit.

Zugleich erleben wir gesellschaftliche Ra-
dikalisierungstendenzen in Sprache und 
Taten, die Leugnung wissenschaftlicher 
Fakten und die Verbreitung von Ver-
schwörungsmythen. Auch Diskriminierung 
und Rassismus sind heute noch immer für 
viele Menschen Alltag: Laut Bericht der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes für 
das Jahr 2019 sind Beratungsanfragen auf-
grund rassistischer Diskriminierungen er-
neut angestiegen.

Doch auch Positives entwickelte sich in 
der Krise: Solidarität, Gemeinschaft und 
Verantwortung wurden täglich gelebt. In 
den Nachbarschaften, in Vereinen und 
Verbänden engagieren sich nach wie vor 
Millionen BürgerInnen für ihre Mitmen-
schen. Besondere Wertschätzung erfah-
ren in letzter Zeit vor allem diejenigen, die 
sich	 in	 »systemrelevanten«	 Berufen	 tag-
täglich als unverzichtbar erweisen.

Bereits vor Ausbruch der Corona-Pande-
mie rückten Engagierte, wie bei »Fridays 
for	 Future«	oder	 in	 zahlreichen	Willkom-
mensinitiativen für Geflüchtete, ins Zent-
rum der Aufmerksamkeit. Auf dieses brei-
te gesellschaftliche Engagement lässt sich 
aufbauen und es lässt sich stützen.

Gesellschaft und Gerechtigkeit

Das Kolpingwerk Deutschland ist in sei-
nem Leitbild deutlich: »Wir wollen, dass 
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jeder	Mensch	seine	Chance	erhält«.	Doch	
für Chancengleichheit sind die Corona-
Jahre 2020/21 eine besondere Herausfor-
derung. Ein Beispiel dafür ist die Ungleich-
heit im Bildungszugang. Diese wird durch 
den pandemiebedingten Lockdown noch 
verstärkt, insbesondere im Zuge des so-
genannten Homeschooling. Die Teilnahme 
an einer Videokonferenz stellt für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene vor 
allem aus sozial benachteiligten Familien 
oftmals eine unüberwindbare Hürde dar, 
die gesellschaftliche Teilhabe verhindert. 
Dadurch entstandene Ungleichheiten 
müssen aufgeholt und die langfristigen 
Folgen abgemildert werden. Für das Kol-
pingwerk ist der Zugang zu Bildung die Vo-
raussetzung um gesellschaftliche Teilhabe 
zu ermöglichen. Auf den Abbau bestehen-
der und verstärkter Defizite ist hinzuwir-
ken.

Die Bundesregierung hat als Reaktion auf 
die Auswirkungen der Pandemie wichti-
ge finanzielle Unterstützung zugesichert. 
Zuschläge für Familien und von Armut 
bedrohte Menschen, Steuerhilfen für Un-
ternehmen, Ausbildungsbonus, Unterstüt-
zung für Kulturschaffende – dies alles sind 
notwendige Maßnahmen. Gleichwohl wird 
unausweichlich Konfliktpotential in Fra-
gen der Generationengerechtigkeit deut-
lich. Je weniger die aktuellen Schulden in 
die Zukunftsfähigkeit fließen, umso eher 
werden sie zur Hypothek für zukünftige 
Generationen. Für das Kolpingwerk ist es 
vor dem Hintergrund der aktuell entstan-
denen Schuldenlast dennoch wichtig, dass 
nicht überproportional auf bereits beste-
hende Vorhaben in der Sozialpolitik oder 
der Nachhaltigkeitspolitik verzichtet wird.

Gerade in Umbruchprozessen wie die-
sen braucht es Rückhalt, soziale Kompe-
tenzen und Teilhabe sowie eine gesamt-
gesellschaftliche Orientierung. Damit 
Wohlstand, Gerechtigkeit und Teilhabe 

weiterhin zum gesellschaftlichen Frieden 
beitragen, ist die bewährte soziale Markt-
wirtschaft weiterzuentwickeln. Es braucht 
dazu eine Neuorientierung in der Sozialpo-
litik, die sich traditionell aus einer wach-
senden Ökonomie bediente – hin zu ei-
nem sozial-ökologischen und nachhaltigen 
Wachstum.

Verstärkt zutage getreten sind auch gesell-
schaftliche Spaltungstendenzen. Nicht nur 
die Unzufriedenheit, sondern schlichtweg 
die Ablehnung von Corona-Maßnahmen 
und das Leugnen von wissenschaftlichen 
Fakten haben in den letzten Jahren deut-
lich mehr Raum in der Gesellschaft einge-
nommen. Wir haben erlebt, wie Ängste 
und Unsicherheit in der Bevölkerung mit-
tels Falschmeldungen instrumentalisiert 
werden oder wie öffentlich zu Gewalt und 
Hetze aufgerufen wird. Hiermit einher 
geht eine Vertrauenskrise in zentrale Ins-
titutionen unserer Demokratie sowie eine 
teils feindliche Einstellung zu Medien. Dies 
kommt auch in der Wahl von Parteien zum 
Ausdruck, die auf die Destabilisierung ge-
sellschaftlicher Institutionen ausgerichtet 
sind.

Das Kolpingwerk sieht es als dringliche 
Aufgabe an, den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt in Deutschland bestmöglich 
zu fördern und Spannungen entgegenzu-
wirken. Politische Debatten sind Kennzei-
chen einer lebendigen Demokratie – doch 
Reichskriegsflaggen vor dem Bundestags-
gebäude sind es nicht. Die Auswirkungen 
von Rassismus und Antisemitismus mün-
deten zuletzt in den fürchterlichen Angrif-
fen von Hanau und Halle, die zugleich einen 
Angriff auf Demokratie und Menschen-
würde bedeuten. Radikalisierungstenden-
zen gegenüber gesellschaftlichen Milieus 
gilt es nicht nur entgegenzuwirken, son-
dern sie aktiv zu bekämpfen. Dazu gehört 
auch eine Stärkung des zivilgesellschaftli-
chen Engagements. Vom ehrenamtlichen 
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und bürgerschaftlichen Engagement leben 
nicht nur Vereine und Verbände, sondern 
die Gesellschaft als Ganzes.

Fragen

 ¾ Welche Folgen müssen mit Blick auf 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
aus der Corona-Pandemie gezogen 
werden?

 ¾ Wie können Chancengleichheit und ge-
sellschaftliche Teilhabe besser ermög-
licht werden?

 ¾ Wo gilt es anzusetzen, um gesellschaft-
lichen Zusammenhalt voranzutreiben?

Ehrenamt

Menschen, die sich ehrenamtlich enga-
gieren, leisten einen erheblichen Beitrag 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Und sie sind auch bei der Bewältigung der 
gegenwärtigen Corona-Pandemie nicht 
wegzudenken: Sie ergänzen staatliche 
Strukturen, von der Kinderbetreuung bis 
hin zur Begleitung kranker und sterbender 
Menschen.

Um dieser bedeutenden Rolle gerecht zu 
werden, benötigen ehrenamtlich Enga-
gierte Aufmerksamkeit und Anerkennung 
durch Gesellschaft und Politik. Im Jahr 
2020 wurde die Deutsche Stiftung für En-
gagement und Ehrenamt gegründet. An 
diese richtet das Kolpingwerk Deutsch-
land den Wunsch, Fortbildungsbedarfe in 
den bundesweit agierenden und föderal 
strukturierten Freiwilligenverbänden zu fi-
nanzieren. Mit Blick auf belastbare Zahlen 
und Fakten zur in Deutschland geleiste-
ten Gesellschaftsarbeit bietet der zweite 
Bericht über die Entwicklung des bürger-
schaftlichen Engagements in Deutschland 
aus dem Jahr 2017 einen guten Überblick.

Die Ergebnisse werden im Folgenden zu-
sammenfassend wiedergegeben:

 ¾ Zwischen 1960 und 2012 stieg die Zahl 
der eingetragenen Vereine von etwa 
86.000 auf rund 580.000. Zeitgleich 
verdoppelte sich der Anteil jener Bür-
gerInnen, die sich für Gesellschaft und 
Kirche engagieren.

 ¾ Für die zurückliegenden Jahre deuten 
einige Studien darauf hin, dass der 
Anteil der BürgerInnen, die regelmä-
ßig Gesellschaftsarbeit leisten, stabil 
bleibt.

 ¾ Deutlich verschoben hat sich jedoch 
das Verhältnis zwischen den Engagier-
ten, die regelmäßig oder unregelmäßig 
Gesellschaftsarbeit leisten: Ein großer 
Teil der BürgerInnen engagiert sich 
seltener als einmal im Monat. Damit 
einher geht auch, dass die für Gesell-
schaftsarbeit individuell aufgebrachte 
Zeit weiter zurückgegangen ist. Wäh-
rend 1999 noch 23 Prozent der Enga-
gierten sechs oder mehr Stunden in 
der Woche Gesellschaftsarbeit leis-
teten, waren dies ihm Jahr 2009 nur 
noch 19 Prozent.

Letzterer Befund wird als Beleg für einen 
Strukturwandel von Gesellschaftsarbeit 
diskutiert. So haben sich Lebensformen 
und Formen des Engagements ausdiffe-
renziert: Informelle Strukturen werden 
häufiger gewählt, um möglichst große 
Gestaltungsmöglichkeiten nutzen zu kön-
nen. Gesellschaftsarbeit wird somit häu-
figer sporadisch beziehungsweise zeitlich 
befristet geleistet und steht somit einer 
kontinuierlichen Beteiligung oder gar Mit-
gliedschaft in einem Verein oder Verband 
entgegen.

Zugenommen haben insgesamt die Opti-
onen, Gesellschaftsarbeit zu leisten: Das 
Aufkommen thematischer Gruppierungen 
(wie etwa Umweltschutzgruppen) sowie 
Engagement in Schulen und Betreuungs-
einrichtungen eigener Kinder und auch die 
gestiegene Anzahl an Vereinen verdeutli-
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chen, dass ein Ungleichgewicht entsteht, 
wenn der Anteil derjenigen BürgerInnen 
insgesamt nicht größer wird, die Gesell-
schaftsarbeit leisten wollen und können.
Zur Beantwortung der Frage, was Men-
schen aktuell davon abhält, Gesellschafts-
arbeit zu leisten, können insbesondere 
zwei wesentliche Gründe benannt werden: 
Bürokratische Hürden (hoher Anteil an bü-
rokratischem Aufwand, sodass wenig Zeit 
für die eigentliche ideelle Tätigkeit bleibt) 
sowie Haftungsfragen und rechtliche Unsi-
cherheiten insbesondere bei jenen, die für 
Vorstandsämter in Frage kommen. Zudem 
sind Sorgearbeit und Anforderungen des 
Erwerbslebens mit den zeitlichen Korrido-
ren zu vereinbaren, die je individuell für ein 
Ehrenamt zur Verfügung stehen können.

Fragen

 ¾ Welche Schritte sollen unternommen 
werden, um den bürokratischen Auf-
wand im Ehrenamt zu verringern?

 ¾ Wie kann eine Weiterqualifizierung 
ehrenamtlich Engagierter finanziell un-
terstützt und umgesetzt werden?

 ¾ Wie können auch diejenigen Engagier-
ten, die nicht in Vereinen und Verbän-
den organisiert sind, gezielt unter-
stützt werden?

Rassismus, Antisemitismus, Integration 

Dass gesellschaftlicher Zusammenhalt 
keine Selbstverständlichkeit, sondern im 
Gegenteil ein hohes und schützenswertes 
Gut ist, für das sich eine Gesellschaft aktiv 
und engagiert einsetzen muss, hat die Ge-
schichte schon vielfach gezeigt.

Attentate wie die in Halle im Oktober 
2019 und Hanau im Februar 2020, bei 
denen Menschen ums Leben gekommen 
sind, zeigen deutlich, was eine Spaltung 
der Gesellschaft bedeutet und warum die-
se um jeden Preis zu verhindern ist. Diese 

Taten machen fassungslos und traurig. Es 
ist Aufgabe der Gesellschaft und die Ver-
pflichtung der Politik dafür zu sorgen, dass 
alle Menschen ohne Angst leben können.
Rassismus hat viele Gesichter und schreibt 
Menschen aufgrund verschiedener Merk-
male bestimmte Eigenschaften und Ver-
anlagungen zu, durch die sie abgewer-
tet und ausgeschlossen werden. Das hat 
Auswirkungen auf die gesellschaftliche 
Integration der Betroffenen, sowie ihre 
Chancen und Teilhabe in der Gesellschaft. 
Abwertende Blicke, Witze oder Vorurteile 
sind Teil davon. Erkenntnisse aus der For-
schung zeigen, dass es auch einen struk-
turellen Rassismus in Institutionen und 
Einrichtungen geben kann. Zu erkennen, 
wo Menschen unter Benachteiligungen – 
auch durch Verwaltung oder in der Bildung 
– leiden, ist eine große Herausforderung.

Deshalb sind alle gefordert, ihr Handeln 
und Denken zu reflektieren und ebenso 
andere darauf hinzuweisen. Dies erfordert 
Mut, Offenheit und Dialogbereitschaft. 
Um ein grundlegend besseres Verständ-
nis für die Folgen von Diskriminierung zu 
schaffen, braucht es eine umfassende po-
litische Bildungsarbeit für alle Altersgrup-
pen und Bildungseinrichtungen, gerade für 
VerantwortungsträgerInnen. Insbesonde-
re die historische Erfahrung Deutschlands 
und Europas verpflichtet dazu, Bildungsar-
beit in diesem Bereich als integralen Be-
standteil des Rechtsstaats zu betrachten. 
Rassismus und Antisemitismus haben kei-
nen Platz in unserer Gesellschaft.

Insbesondere seit 2015 erleben wir die 
Debatte um die Integration von Geflüch-
teten und MigrantInnen als eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Wie können wir 
Geflüchtete bestmöglich in unsere Gesell-
schaft integrieren und gemeinsam als to-
lerante Gemeinschaft unser Zusammenle-
ben organisieren? Hier stellen sich häufig 
Fragen nach dem Zugang zu Sprach- und 
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Integrationskursen, Zugang zum Arbeits-
markt, Anerkennung von Qualifikationen 
und Kompetenzen. Genauso wichtig ist 
jedoch auch immer, dass der Kontakt und 
Austausch zwischen Asylsuchenden und 
der Aufnahmegesellschaft bereits früh ge-
fördert wird, um Toleranz und Verständnis 
füreinander zu fördern.

Das Jahr 2020 war ein schwieriges Jahr für 
Integration. Integration lebt von Kontakt 
und Austausch, doch durch die Corona-
Pandemie wurden Kontakte auf ein Mi-
nimum reduziert, Maßnahmen konnten 
nicht mehr in Präsenz stattfinden und di-
gitale Formate waren für viele Geflüchtete 
aufgrund mangelnder Ausstattung unzu-
reichend nutzbar. Hierfür bedurfte es kre-
ativer Lösungen und Mittel, um dennoch 
in Zeiten von Kontaktbeschränkungen Aus-
tausch und Unterstützung anzubieten. Eine 
Teilhabe war oft nur unter erschwerten 
Bedingungen möglich. Sprache, Toleranz 
und Offenheit gegenüber kulturellen Un-
terschieden aller Beteiligten sind Voraus-
setzungen, um miteinander ins Gespräch 
zu kommen und Integration zu ermögli-
chen. Gesellschaftliche Teilhabe kann nur 
in einem gemeinschaftlichen Miteinander 
entstehen. Basierend auf dem Prinzip der 
»Zusammenarbeit	 auf	 Augenhöhe«	 kön-
nen gemeinsame Vorhaben und Strategien 
entwickelt sowie die Bereitschaft zum Per-
spektivwechsel und das Teilen von Verant-
wortung gefördert werden.

Fragen

 ¾ Wie kann die Politik angemessen auf 
Antisemitismus und Rassismus reagie-
ren?

 ¾ Wie kann gesellschaftliche Teilhabe für 
neu zugewanderte Menschen erreicht 
werden?

 ¾ Durch welche Maßnahmen kann Integ-
ration von Geflüchteten und MigrantIn-
nen möglichst früh gefördert werden?

Kolpingjugend

Ehrenamtliches Engagement hält unsere 
Gesellschaft zusammen. Jugendverbände 
setzen sich aktiv für gemeinschaftliches 
und solidarisches Handeln ein und bieten 
non formale Bildungsangebote an. Diese 
sind für den Erhalt und Ausbau von Frei-
räumen für junge Menschen entschei-
dend. Durch die Übernahme von Verant-
wortung können junge Menschen ihre 
eigenen Fähigkeiten einsetzen und neue 
Erkenntnisse gewinnen. Junge Menschen 
sind ein Teil der engagierten Zivilgesell-
schaft, die unsere Demokratie trägt.

Die immer weiter zunehmende Bürokrati-
sierung, gesetzliche Regelungen und eine 
drohende Haftung machen es für Vereine 
und Verbände jedoch immer schwieriger, 
Ehrenamtliche zu mobilisieren und zu hal-
ten. Junge Menschen sind häufig verunsi-
chert von der enormen Fülle und Komple-
xität an Vorschriften, die ihr ehrenamtli-
ches Engagement belastet. Es ist deshalb 
wichtig, dass Rahmenbedingungen für 
Vereine verbessert und Gesetze engage-
mentfreundlicher ausgestaltet werden.

Jugendverbände wie die Kolpingjugend 
engagieren sich für eine solidarische, offe-
ne und demokratische Gemeinschaft und 
geben jungen Menschen die Möglichkeit, 
sich auszuprobieren und zu lernen. Die 
Kolpingjugend steht für Nächstenliebe, 
Vielfalt und Gemeinschaft. Wir setzen uns 
für ein friedliches Zusammenleben aller 
Menschen, unabhängig von Herkunft oder 
Religion in einer offenen und demokrati-
schen Gesellschaft ein.

Die politischen Entwicklungen in Deutsch-
land und in Europa verfolgen wir sehr auf-
merksam und nehmen wahr, dass rechte 
Gruppierungen und Parteien versuchen, 
ihren Vorteil aus den aktuellen Problemen 
und der zunehmenden Verunsicherung in 
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der Bevölkerung zu ziehen. Gleichzeitig 
stellen sie ein geeintes Europa und dessen 
Werte in Frage und verbreiten nationalis-
tische Gedanken.

Als Jugendverband mit freiheitlichen, de-
mokratischen und christlichen Werten 
setzen wir uns für eine Förderung des Dia-
logs zwischen unterschiedlichen Kulturen 
und Religionen ein. Eine verstärkte Ausei-
nandersetzung ist die Chance für die Stär-
kung einer interkulturellen Gesellschaft. 
Mit Blick auf die anstehenden Bundestags-
wahlen stellen wir uns weiterhin gegen 
jegliche Art von Rechtspopulismus, natio-
nalistischem Denken und Abschottung.

Drei Fragen:

1.    Wie können die Rahmenbedingungen 
für ehrenamtliches Engagement in der 
Jugendverbandsarbeit verbessert wer-
den?

2.    Wie kann eine bessere Vereinbarkeit 
von ehrenamtlichem Engagement und 
den Anforderungen der Arbeitswelt 
erreicht werden?

3.    Wie können Vorurteile, Fremdenhass 
und Rassismus in der Gesellschaft über-
wunden und eine Begegnung von Men-
schen auf Augenhöhe angstfrei, vorur-
teilsfrei und wertschätzend möglich ge-
macht werden
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KRF KINDERRECHTEFORUM

FORDERUNGEN FÜR KINDER AN DIE POLITIK

Nicht erst seit der Corona-Pandemie kla-
gen Kinder und Jugendliche, dass sie sich 
von den politischen Verantwortlichen im 
Stich gelassen fühlen. Die Kinderrechts-
konvention schreibt in Art.3 vor, dass das 
Kindeswohl bei allen Maßnahmen berück-
sichtigt werden muss. Insbesondere poli-
tische Entscheidungen während der Coro-
na-Pandemie scheinen sich aber nicht am 
Wohl des Kindes zu orientieren. Gleichzei-
tig gewährt Art. 13 der UN-Kinderrechts-
konvention Kindern und Jugendlichen das 
Recht auf Meinungsfreiheit. Aber was 
nützt dieses Recht, wenn die Meinung 
derjenigen, die die Zukunft des Landes bil-
den werden, nicht gehört wird? 

Wir müssen lernen, den Kindern zuzuhö-
ren! 

Folgenden Aspekte stellen dabei die Basis 
für eine Politik, die Kinder und ihre Rechte 
achtet.

1. Kinderrechte ins Grundgesetz

Nach dem kürzlich gescheiterten Versuch, 
die Kinderrechte im Grundgesetz zu ver-

ankern, muss dies erneut als Ziel ausgege-
ben werden: Die Kinderrechte gehören ins 
Grundgesetz – dies aber richtig: Die kom-
mende Bundesregierung muss sich für ei-
nen Entwurf stark machen, der auch den 
Standards der UN-Kinderrechtskonventi-
on entspricht. Dabei ist sie in der Verant-
wortung, sowohl die Erwartungen der Zi-
vilgesellschaft als auch der Opposition zu 
erfüllen, um einen akzeptablen Entwurf 
mit 2/3-Mehrheit zu verabschieden.

2. Generationengerechtigkeit

Das Ende April gefallene Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts beweist erneut: 
Die aktuelle Regierung betreibt Politik 
auf Lasten der jungen Generation. Weder 
für die Problematik der Klimapolitik noch 
für unserer Sozialsystem (Rente, Gesund-
heitsvorsorge, Sozialleistungen) existie-
ren langfristige Lösungen. Wir fordern die 
Ausarbeitung eines Generationenvertra-
ges, der allen Beteiligten nützt. (Finanzie-
rungs-)Probleme dürfen nicht zukünftigen 
Generationen hinterlassen werden. Dar-
über hinaus muss das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts hinsichtlich der Kli-

Das	KRF	KinderRechteForum	ist	eine	gemeinnützige	Organisation,	anerkannter	Träger	
der freien Jugendhilfe mit Sitz in Köln und setzt sich seit 2014 für die Verwirklichung 
von Kinderrechten ein. Individuelle Hilfe, Förderung von Engagement und Lobbyarbeit 
sind	dabei	die	drei	Grundpfeiler	 ihrer	Tätigkeit.	Die	Arbeit	 konzentriert	 sich	auf	die	
Themenbereiche	Demokratie,	Gesellschaft,	Nachhaltigkeit	und	Digitalisierung	–	immer	
vor	dem	Hintergrund	der	UN-Kinderrechtskonvention.	Dabei	ist	das	KRF	korporatives	
Mitglied	im	AWO	Bundesverband	und	stimmberechtigt	im	Bundesausschuss.	Der	Bei-
trag	wurde	für	das	Dossier	zur	Bundestagswahl	verfasst.	Das	KRF	ist	stimmberechtig-
tes Mitglied im BBE.
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mapolitik vollends berücksichtigt werden: 
Die Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze des 
Pariser Klima-Abkommens sowie ein Plan 
für die Reduktion von Emissionen über 
das Jahr 2030 hinaus sind Grundsteine 
gerechter Klimapolitik. Generationenge-
rechtigkeit muss im Fokus aller politischer 
Entscheidungen stehen.

3. Partizipation

Jedes Kind hat das Recht, sich für seine ei-
genen Interessen und Rechte aktiv einzu-
setzen. Besonders in Art.12 (Berücksichti-
gung des Kinderwillens) und in dem bereits 
zuvor genannten Art. 13 (Meinungs- und 
Informationsfreiheit) wird das Recht auf 
Partizipation deutlich. Die Artikel besagen 
zum einen, dass Kinder Anspruch auf In-
formation, Respekt und gesellschaftliche 
Partizipation haben. Zum andern haben 
Kinder das Recht, ihre Meinung kundzu-

tun und sich für ihre Interessen einzuset-
zen – auch wenn dies den Interessen von 
Erwachsenen oder Staatsorganen wider-
spricht. Partizipation kann auf vielfältige 
Weise erfolgen: Die künftige Bundesregie-
rung muss Strukturen schaffen, die eine 
Partizipation von Kindern und Jugendli-
chen ermöglicht. Dabei geht es nicht nur 
um die Anhörung der Kinder, sondern um 
eine aktive Mitbestimmung. Diese Forde-
rung nach mehr Mitbestimmung durch-
zieht sämtliche Lebensbereiche: Von der 
Frage, wo sie z.B. den geeigneten Stand-
ort in ihrer Nachbarschaft für einen neuen 
Skatepark sehen, über Entscheidungsrech-
te in Adoptions- und Sorgerechtsverfah-
ren bis hin zur Frage, wie sie die föderale 
Bildungspolitik beurteilen. Grundsätzlich 
gilt also: Themen, die Kinder und Jugend-
liche betreffen, müssen auch mit Kindern 
und Jugendlichen diskutiert und zusam-
men entschieden werden.
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 LANDESNETZWERK BÜRGERENGAGEMENT BERLIN

WAHLPRÜFSTEINE ZU DEN BERLINER ABGEORDNETENHAUS-
WAHLEN 2021

Präambel

Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands – 
sie steht international für gesellschaftliche 
Offenheit und Toleranz, für Demokratie-
liebe und Vielfalt ihrer Bewohner:innen. 
Ein besonders großer Schatz ist die Vielfalt 
ihres Engagements. Dies gilt für ruhige Zei-
ten, aber genauso auch für Krisen wie jetzt 
in der Corona-Pandemie. Bereits letztes 
Jahr wurde die Systemrelevanz des bür-
gerschaftlichen Engagements anerkannt 
– die Beiträge der Engagierten waren und 
sind gerade in diesen Momenten überaus 
begrüßt worden. Aber sie brauchen mehr 
als das!

I. Demokratie, Partizipation, Teilhabe 
stärken!

Demokratie braucht die aktive Verantwor-
tungsübernahme durch eine engagierte 
Stadtgesellschaft. Vielfältige Möglichkei-

ten zur Mitwirkung sind ausschlaggebend 
für eine aktive Beteiligung aller. Ein Land, 
zugleich eine Stadt wie Berlin, erfährt ge-
rade durch das bürgerschaftliche Engage-
ment enormen gesellschaftlichen Zuge-
winn und Lebensqualität. »Nie war Zivil-
gesellschaft	so	wichtig!«	lautete	2019	das	
im Landesnetzwerk Bürgerengagement 
Berlin verfasste Papier; es ist nach wie 
vor zutreffend in seinen Forderungen zur 
Stärkung der gesellschaftspolitischen Rol-
le der Zivilgesellschaft (siehe Anhang).

Angesichts erkennbarer populistischer 
und demokratiekritischer Bestrebungen 
sowie aus der Sorge über soziale Spaltung 
sieht sich die im Landesnetzwerk Bürger-
engagement organisierte Zivilgesellschaft 
gefordert, einen weitergehenden An-
spruch aller Menschen auf demokratische 
Teilhabe zu verwirklichen, entsprechend 
dem Jahresmotto 2021: »Zivilgesellschaft.
Gestalten.Wir!«

»Wir	wollen	zusammenarbeiten!«	Das	war	das	Motiv	der	36	Gründungsorganisatio-
nen des Landesnetzwerks Bürgerengagement Berlin im Juni 2005. Inzwischen 85 Mit-
glieder	tauschen	sich	fachlich	aus	und	mischen	sich	politisch	ein.	Mindestens	viermal	
im	Jahr	trifft	sich	das	Netzwerk	in	Mitgliederversammlungen,	diskutiert	aktuelle	politi-
sche	Entwicklungen	im	Bürgerengagement,	vertieft	sein	Wissen	durch	Arbeitsgruppen	
zu	wichtigen	oder	drängenden	und	manchmal	auch	brisanten	Themen	und	hilft	sich	
gegenseitig.	Grundlegend	 für	 das	 Landesnetzwerk	 Bürgerengagement	 Berlin	 ist	 die	
Berliner	Charta	zum	Bürgerschaftlichen	Engagement	vom	4.	November	2004	und	das	
darauf basierende Selbstverständnis, welches die Gründungsversammlung des Lan-
desnetzwerkes am 22. Juni 2005 verabschiedet hat und die Mitglieder 2008 aktuali-
siert	sowie	durch	ein	Leitbild	ergänzt	haben.	Das	Landesnetzwerk	ist	stimmberechtig-
tes Mitglied im BBE.
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WIR FRAGEN:

 ¾ Welche Wege sieht Ihre Partei, den An-
spruch auf eine breite demokratische 
Teilhabe aller Berliner:innen nachhal-
tig zu unterstützen (z.B. Programme 
zur Demokratieförderung, Demokra-
tiebildung)?

 ¾ Welche konkreten Möglichkeiten er-
kennt Ihre Partei, eine inklusive und 
diverse Teilhabe von Menschen zu för-
dern, die im bürgerschaftlichen Enga-
gement bisher relativ wenig vertreten 
sind? Beispielhaft genannt seien von 
Armut Betroffene, Arbeitssuchende, 
Menschen mit Behinderung, ohne 
oder mit einem formal niedrigeren Bil-
dungsabschluss, mit Migrations- oder 
Fluchterfahrung, Alleinerziehende, 
einsame oder ältere Menschen.

II. Ehrenamt braucht Hauptamt

Ehrenamt braucht Hauptamt zur Stär-
kung des freiwilligen Engagements. Die 
Handlungsempfehlung »Engagement mit 
Freiwilligenmanagement und Freiwilligen-
koordination	 stärken«	 der	 Berliner	 Enga-
gementstrategie 2020 – 2025 beinhaltet 
zwei entscheidende Punkte:

 ¾ Die finanzielle Förderung des Landes-
netzwerks Bürgerengagement Berlin 
mit seinen fachlich stärkenden und 
multisektoral vernetzenden Funkti-
onen für die Zivilgesellschaft Berlins 
(Punkt 42, S.201)

 ¾ Die Refinanzierung von Stellenanteilen 
für Freiwilligenmanagement/ Freiwil-
ligenkoordination bei der finanziellen 
Förderung von Projekten und Organi-
sationen (Punkt 22, S. 17, dito).2

1 https://www.berlin.de/buergeraktiv/beteiligen/en-
gagementstrategie/
2 https://www.ligaberlin.de/Positionspapier-zu-Ehren-
amt-braucht-Hauptamt-1013238.html

Mit der Berliner Engagementstrategie 
2020 – 2025 wurden 100 Handlungsemp-
fehlungen zur nachhaltigen Stärkung des 
Bürgerschaftlichen Engagements verab-
schiedet. Ihre Umsetzung ist ein zentraler 
Anspruch der Zivilgesellschaft. Das Zusam-
menwirken der Berliner Zivilgesellschaft 
mit den staatlichen Akteuren ist hierfür 
zwingend notwendig.

WIR FRAGEN:

 ¾ Welche Schritte sehen Sie vor zur be-
schlossenen Förderung des Landes-
netzwerks Bürgerengagement Berlin 
als zentraler Wissens- und Austausch-
plattform der Berliner Zivilgesell-
schaft?

 ¾ Wie steht Ihre Partei zu einer Fi-
nanzierung von hauptamtlichen 
Ansprechpartner:innen in gemeinnüt-
zigen Organisationen?

III. Digitalisierung, dringend!

Die Digitalisierung der Zivilgesellschaft 
war und ist ausschlaggebend zur gemein-
samen Bewältigung der Corona-Krise. Die 
Engagierten und Freiwilligenorganisatio-
nen benötigen dafür dringend:

 ¾ Infrastrukturelle und Wissens-/Kompe-
tenzentwicklung zur Digitalisierung für 
Freiwilligenorganisationen und Freiwil-
lige im Einsatz

 ¾ Ansprache von Freiwilligen mit digita-
ler Affinität

 ¾ Unterstützung von Internet-fernen En-
gagementinteressierten

 ¾ Die bevölkerungsumfassende Gestal-
tung der Digitalisierung im Engage-
ment, die keinen vergisst (»leave no 
one	behind«).

Dies sind zentrale Ziele der Berliner En-
gagementstrategie 2020-2025. Ihre Reali-
sierung würde Berlin bei der Bewältigung 

https://www.berlin.de/buergeraktiv/beteiligen/engagementstrategie/
https://www.berlin.de/buergeraktiv/beteiligen/engagementstrategie/
https://www.ligaberlin.de/Positionspapier-zu-Ehrenamt-braucht-Hauptamt-1013238.html
https://www.ligaberlin.de/Positionspapier-zu-Ehrenamt-braucht-Hauptamt-1013238.html
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zentraler Herausforderungen unter Be-
teiligung des zivilgesellschaftlichen En-
gagements entscheidend voranbringen, 
zugleich auch sicherstellen, dass Beteili-
gungsprozesse nicht ins Leere laufen.

WIR FRAGEN:

 ¾ Welche Unterstützungsleistungen (ins-
besondere Hardware, Software, Lern-
angebote, Vernetzung) für Freiwilligen-
organisationen können aus der Sicht 
Ihrer Partei geschaffen werden?

 ¾ Welche Wege schlägt Ihre Partei ein, 
um Internet-ferne Zielgruppen besser 
erreichen und inkludieren zu können?

IV. Europäische Freiwilligenhauptstadt

Der diesjährige Titel Berlin als europäische 
Hauptstadt der Freiwilligentätigkeit (EVC = 
European Volunteering Capital) ist Antrieb 
und Verpflichtung zugleich, die Stadt en-
gagementfreundlicher zu gestalten. Die 
bürgerschaftliche Beteiligung und der Ein-
satz für die Gesellschaft dürfen nicht an 
bürokratischen Hürden scheitern.

Im EVC-Jahr wird allerdings auch deutlich, 

wie viele soziale Brennpunkt-Themen im 
gesellschaftlichen Zusammenleben auf 
Europa zukommen.

WIR FRAGEN:

 ¾ Wie stellt sich Ihre Partei ein regelmä-
ßiges Kennenlern- und Austauschpro-
gramm zwischen Berlin mit anderen 
Metropolregionen in Deutschland und 
Europa zur Stärkung zivilgesellschaftli-
chen Engagements vor und wie kann 
dieses ermöglicht werden?

 ¾ Welche Maßnahmen kann Ihre Partei 
einleiten, damit der Europäische Rat 
der Regionen mehr Austausch über 
zivilgesellschaftliche Fragestellungen 
und Herausforderungen sowie Lö-
sungsansätze ermöglichen kann?

Für den Sprecher:innenrat des Landes-
netzwerks Bürgerengagement Berlin: To-
bias Baur, Humanistische Union Berlin; 
Daniel Büchel, Stiftung Unionhilfswerk 
Berlin; Marc Ludwig, Förderverein Zivilge-
sellschaftsforschung. e. V.; Carola Schaaf-
Derichs: Landesfreiwilligenagentur Berlin; 
Dagmar Wehle: Sozialverband VdK Berlin 
– Brandenburg. e. V.
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LANDESNETZWERK BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT BAYERN E. V.

ANREGUNGEN ZUR ENGAGEMENTPOLITIK

Gemeinsam erarbeitet von den Partner-
organisationen des Landesnetzwerks Bür-
gerschaftliches Engagement Bayern e. V.

Corona ist nicht alles: Perspektiven für das 
Bürgerschaftliche	Engagement	in	Bayern		̶		
Anregungen zur Engagementpolitik

Viel wurde und wird über Corona gespro-
chen. Auch über seine Wirkungen auf das 
Ehrenamt. Es gab akute Hilfen in der Krise. 
Es gab entsprechende politische Initiati-
ven, auch von Seiten des Landesnetzwerks 
Bürgerschaftliches Engagement.

Corona wird uns noch lange beschäftigen, 
aber Corona ist nicht alles. Wir müssen 
(wieder) ins Gespräch darüber kommen, 
wie wir die längerfristigen Veränderungen 
des Bürgerschaftlichen Engagements ein-

schätzen und was notwendig ist, die Ver-
änderungen, die wir erwarten, politisch 
gut zu begleiten.

Wir haben in diesem Jahr Bundestags-
wahl. Wir wollen mit den im Bundestag 
und Bayerischen Landtag vertretenen de-
mokratischen Parteien das Gespräch füh-
ren, was wir für das Ehrenamt und seine 
Zukunft für wichtig halten.

Was wünscht sich das LBE Bayern e. V. für 
eine gut bestellte Engagementlandschaft 
in Bayern im Jahre 2025?

 ¾ Es gibt eine allgemeine öffentliche 
Wertschätzung für Themen des Bür-
gerschaftlichen Engagements, denn 
es leistet unverzichtbare Arbeit für 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, ein 

Im LBE Bayern e. V. haben sich zusammengeschlossen: 

Landesarbeitsgemeinschaft	der	Freiwilligen-Agenturen/Freiwilligen-Zentren	
Landesverband	Mütter-	und	Familienzentren	in	Bayern	e.	V.	
Selbsthilfekoordination	Bayern	
Arbeitsgemeinschaft	der	Ausländer-,	Migranten-	und	Integrationsbeiräte	Bayerns
Initiative	Bürgerstiftungen	
Landesseniorenvertretung Bayern 
Landesarbeitsgemeinschaft	der	Seniorenbüros	
Landesarbeitsgemeinschaft	der	soziokulturellen	Zentren	
Landesbund für Vogelschutz e. V. 
Eine Welt Netzwerk Bayern e. V. 

An	den	Fragen	und	Positionen	des	LBE	Bayern	mitgearbeitet	und	einen	Aufnahmean-
trag	ins	LBE	gestellt	hat	das	Landesnetzwerk	Bayerischer	Mehrgenerationenhäuser.	

Das	LBE	Bayern	e.	V.	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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friedliches Zusammenleben der Kul-
turen, für globale Gerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit etc. Es ist ein zentraler 
Baustein der Daseinsvorsorge. Das En-
gagement der Bürgerinnen und Bürger 
ist systemrelevant. Politische Maßnah-
men und Gesetzesvorhaben, die das 
Bürgerschaftliche Engagement berüh-
ren, werden im Vorfeld mit Bürger-
schaftlich Engagierten und deren zivil-
gesellschaftlichen Organisationen und 
Netzwerken diskutiert und entwickelt 

 ¾ Es wird anerkannt, dass Bürgerschaft-
liches Engagement auch immer gesell-
schaftspolitische Themen aufgreift, 
auch wenn diese anecken. Demokratie 
lebt vom Streit, natürlich im Rahmen 
der demokratischen Grundordnung. 
Das überarbeitete Gemeinnützigkeits-
recht hat dies klargestellt. Es gab in 
den letzten Jahren breite und öffent-
lichkeitswirksame Kampagnen. Die 
Medien greifen das Thema Ehrenamt 
regelmäßig auf, nicht nur in der Be-
richterstattung, sondern auch in Seri-
en sind ehrenamtlich Engagierte eine 
selbstverständliche	»Realität«.

 ¾ Es gibt eine nachhaltig finanzier-
te Landschaft von Institutionen die 
wohnort- und bürgernah für das Bür-
gerschaftliche Engagement stehen und 
adressierbar	sind.	Die	»Projektitis«	ei-
ner immer wieder zeitlich begrenzten 
Förderung ist überwunden. Endlich 
kann man sich der eigentlichen Arbeit 
widmen und wird nicht ständig von 
Antragsschreiben und Verwendungs-
nachweisen unterbrochen. 

 ¾ Die in Bayern verfassungsmäßig ver-
briefte Förderung des Ehrenamtes 
wird in jeder Kommune als Pflichtauf-
gabe verstanden.

 ¾ Es gibt für die Engagementlandschaft 
verlässliche Unterstützungsstellen. 
Eine über das LBE vermittelte juristi-
sche Beratung von bürgerschaftlichen 
Gruppen bzgl. Vereinsrecht ist selbst-

verständlich geworden und niedrig-
schwellig für alle Engagierten zugäng-
lich. 

 ¾ Es gibt Coachingangebote für wichtige 
Organisationsentwicklungsprozesse, 
z.B. um den Übergang von Verantwor-
tung zwischen Generationen in einen 
Verband zu gestalten oder Digitalisie-
rungsstrategien zu erarbeiten und um-
zusetzen.

 ¾ Es gibt eine gute digitale Unter-
stützung, z.B. durch unentgeltliche 
Programmangebote für Videokon-
ferenzen, Abstimmungstools für Ver-
einsversammlungen, Vereinssoftware 
und andere Arbeitshilfen.

 ¾ Es gibt eine starke politische Initiative, 
Bürokratie, die das Bürgerschaftliche 
Engagement belastet, abzubauen. Wo 
dies nicht möglich ist, werden ehren-
amtliche Verantwortungsträgerinnen 
und –träger durch Fachberatung und 
Service entlastet.

 ¾ Es gibt eine breite Bereitschaft im 
Bildungswesen, die Impulse des Bür-
gerschaftlichen Engagement im non-
formalen oder informellen Lernen 
anzuerkennen und zu fördern. Enga-
gement ist kein Add-On, es ist Teil des 
»Regelbetriebs«	 der	 Bildungseinrich-
tungen geworden.

 ¾ Es gibt an bayerischen Hochschulen 
und Universitäten eine Forschung zu 
Themen der Zivilgesellschaft. In deren 
Rahmen wird sichtbar, welch wertvol-
ler Beitrag durch Bürgerschaftliches 
Engagement für den sozialen Zusam-
menhalt geleistet wird. 

 ¾ Bayern und der Bund haben gesetzli-
che Rahmenbedingungen geschaffen, 
die eine dauerhafte Förderung von 
Demokratiestärkung, politischer Er-
wachsenenbildung und Extremismus-
prävention gewährleisten. 

 ¾ Es gibt verlässliche Programme, die 
nach dem Ende der Berufsphase den 
Einstieg in ein bürgerschaftliches En-
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gagement fördern. Neben den etab-
lierten und stabilen analogen Enga-
gementformen, haben sich digitale 
Engagementformate entwickelt, die 
die Ehrenamtslandschaft ergänzen 
und bereichern und die auch denen 
Zugang zu einem Engagement ermög-

lichen, die sich sonst nicht freiwillig en-
gagieren können.

 ¾ Die verschiedenen föderalen Ebenen 
der Engagementpolitik in Bund, Land 
und Kommune arbeiten Hand in Hand. 
Doppelstrukturen werden vermieden, 
Programme gemeinsam abgestimmt.
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LANDESRING M/V DES DEUTSCHEN SENIORENRINGES E. V.

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE NEUE BUNDESREGIERUNG

Herausforderungen für die neue Bundes-
regierung

Digitalisierung, Nachwuchsgewinnung und 
Strukturstärkung - Herausforderungen, 
die nur unter Einbeziehung der Zivilgesell-
schaft bewältigt werden können, und das 
ist der Punkt, wenn die entsprechenden 
Rahmenbedingungen stimmen.

Auch wir als kleiner gemeinnütziger Ver-
ein mit dem Anspruch, möglichst viele En-
gagementwillige der Generation 50+ für 
ein bürgerschaftliches Engagement zu ge-
winnen und zu qualifizieren, erwarten seit 
nunmehr 30 Jahren nachhaltige verlässli-
che Engagmentinfrastrukturen für alle, die 
sich engagieren wollen.

Nach wie vor gibt es keine koordinier-
te Engagementpolitik in der Landes- und 
Bundespolitik. Immerhin, die Forderung 
nach einer Nationalen Engagementstra-
tegie mit der Option, Zugangs- und Betei-
ligungschancen zum bürgerschaftlichen 
Engagement für alle Altersgruppen zu 
ermöglichen, scheint wieder aktuell zu 
sein. Es muss uns doch zu denken geben, 
wenn lt. 5. Freiwilligensurvey Bildungsun-
terschiede der Engagementwilligen zuge-

nommen haben. Um auch die bisher en-
gagementfernen Gruppen zu erreichen, 
wären bessere Rahmenbedingungen, ge-
zielte Ansprachen, niederschwellige Zu-
gänge hilfreich. »Ehrenamt muss man sich 
leisten	 können«,	 auch	 hier	 gibt	 es	 eine	
Vielzahl von Baustellen, z. B. die Absiche-
rung der Auslagenerstattung, um Men-
schen in prekären Lebenssituationen ein 
Engagement zu ermöglichen.

Wenn wir es ernst meinen mit der Einbe-
ziehung der Zivilgesellschaft in Entschei-
dungsprozesse, was spricht dagegen, 
einen Unterausschuss »Bürgerschaftli-
ches	 Engagement«	 zu	 einem	 Hauptaus-
schuss werden zu lassen? Möglicherweise 
klappt es dann künftig auch mit der Quer-
schnittskoordination der Engagementpoli-
tik zwischen den Bundesministerien.

Erwartet werden auch Regelungen zur 
Entbürokratisierung des Ehrenamtes. Was 
nützen uns Versprechungen in den jewei-
ligen Koalitionsvereinbarungen, das Zu-
wendungsrecht zu vereinfachen bzw. die 
Zuständigkeiten zu bündeln, wenn nichts 
passiert. Besonders den kleineren Verei-
nen mit wenig oder keiner Hauptamtlich-
keit fällt der bürokratische Aufwand auf 

Der Landesring M/V des Deutschen Seniorenringes e. V. ist ein gemeinnützi-
ger Verein mit dem Anspruch, möglichst viele Engagementwillige der Gene-
ration	50+	für	ein	bürgerschaftliches	Engagement	zu	gewinnen	und	zu	qualifi-
zieren. Der Beitrag wurde für das Dossier von Helga Bomplitz, Vorsitzende des 
Vereins verfasst. Der Landesring M/V ist kooperierendes Mitglied im BBE.
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die Füße, behindert die Selbstorganisati-
onsfähigkeit der Engagierten. Die Forde-
rung nach stärkerer Einbindung der Län-
der und Kommunen in die Förderentschei-
dungen des Bundes, halte ich für längst 
überfällig, auch die Sicherstellung der En-
gagementverträglichkeit von Gesetzen im 
Bund gehört dazu.

Das Recht auf lebenslanges Lernen ist ein 
Menschenrecht. Für passgenaue, nonfor-
male Qualifizierungsangebote, auch für 
die ältere Generation, sollte es entspre-
chende Curricula auf Bundesebene geben, 
die der Situation vor Ort angepasst werden 
können und Ältere als selbstbestimmte 
Programmgestalter einbezieht. Kommu-
nale Bildungslandschaften könnten dazu 
beitragen, altersspezifische Lernfelder zu 
entwickeln, die über das gängige Angebot 
kommunaler Bildung in Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung hinausgehen. Gera-
de Ältere, die sich bürgerschaftlich enga-
gieren, benötigen Kompetenzen, die sie in 
die Lage versetzen, Entscheidungsträgern 
aus Politik, Verwaltung etc. auf Augenhö-
he zu begegnen.

Die Zukunft des Alters hängt im erheb-
lichen Maße von Altersbildern ab, so die 
Aussage des 6. Altenberichtes. Wenn lt. 

WHO jeder zweite Erwachsene voreinge-
nommen gegen ältere Menschen ist und 
Ältere während der Corona-Pandemie 
oftmals durchgehend als gebrechlich und 
verletzlich gesehen werden, verstärkt 
durch unbedachte Aussagen, dann ist das 
ein bundesweites Problem, das auch die 
künftige Regierung zum Handeln auffor-
dert.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass 
auch das bürgerschaftliche Engagement 
systemrelevant ist. Deshalb steht der Staat 
in der Pflicht, dieses durch entsprechende 
Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Auf 
notwendige Engagementstrategien und 
die Reform des Zuwendungsrechts habe 
ich bereits hingewiesen. Da bürgerschaft-
liches Engagement vor Ort stattfindet, ist 
es an der Zeit, die Kommunen hinsichtlich 
der Engagementförderung auch finanziell 
so auszustatten, dass die bisher »freiwil-
ligen	Leistungen«	nun	endlich	zu	»Pflicht-
aufgaben«	werden.
 
Wir wünschen allen derzeitigen und künf-
tigen Entscheidungsträgern eine glückli-
che Hand bei der Entwicklung einer Enga-
gementpolitik, die für alle Generationen 
die Chance bietet, ihr Lebensumfeld posi-
tiv zu gestalten.
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MAECENATA STIFTUNG

ZENTRALE ANLIEGEN FÜR DIE ARBEIT DES 20. DEUTSCHEN 
BUNDESTAGES

Zentrale Anliegen für die Arbeit des 20. 
Deutschen Bundestages

Der Maecenata Stiftung ist für die Ar-
beit des 20. Deutschen Bundestages und 
der nächsten Bundesregierung folgendes 
wichtig:

1. Bundestag und Bundesregierung, na-
türlich auch die Landesregierungen, insbe-
sondere aber die politischen Parteien und 
die Staatsverwaltung, kurz der Staat muß 
sich endlich wieder daran erinnern, von 
wem er seinen Auftrag hat und wem er 
verantwortlich ist. Diese Verantwortlich-
keit muß nicht zuletzt angesichts der im-
mensen Summen, die ihm zur Verfügung 
stehen, für ihn handlungsleitend sein. Dies 
erfordert nicht zuletzt der gebotene Res-
pekt vor den Bürgerinnen und Bürgern.

2. Das politische System muß Vertrauen 
zurückgewinnen. Es kann nicht sein, daß 

es sich damit zufriedengibt, daß 1/3 bis die 
Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger Ver-
trauen in das System setzen. Bundestag 
und Bundesregierung müssen sich einen 
neuen Umgangsstil mit den Akteuren im 
bürgerschaftlichen Raum angewöhnen. In 
respektvoller und nachvollziehbarer Wei-
se müssen sie mit jeder Bürgerin, jedem 
Bürger und ganz besonders mit den kol-
lektiven Akteuren verkehren, die selbst-
ermächtigt und selbstorganisiert Anliegen 
des Gemeinwohls vertreten.

3. Besieht man sich die Wahlprogram-
me der politischen Parteien, soweit sol-
che überhaupt vorliegen, findet sich von 
alldem praktisch nichts! Im Mittelpunkt 
stehen staatliche Programme, deren Um-
setzung versprochen wird. Bei manchen 
kann man sich schon jetzt ausmalen, daß 
diese nie erfolgen oder wieder zum Ende 
der Legislaturperiode in Trostpflaster um-
gewandelt wird. Ernsthaft zu glauben, die 

Die	Maecenata	Stiftung	ist	eine	Denkwerkstatt	–	kein	Verband,	keine	Fördereinrich-
tung,	keine	Lobbyistin.	Sie	bearbeitet	in	ihren	verschiedenen	Programmen	auf	wissen-
schaftlicher	Grundlage	und	mit	internationaler	und	europäischer	Ausrichtung	Themen	
grundlegender	Art,	die	mit	Zivilgesellschaft,	bürgerschaftlichem	Engagement,	Philan-
thropie	und	Stiftungswesen	zu	tun	haben.	Ihr	zentrales	Programm	ist	eine	außeruni-
versitäre	Forschungseinrichtung,	die	Stiftung	bietet	aber	auch	transnationalen	Spen-
derinnen	Hilfestellungen	an	und	trägt	Arbeitsergebnisse	in	die	öffentliche	Debatte.	Sie	
vertritt	dabei	aber	nicht	 Interessen	von	Betroffenen,	 sondern	ausschließlich	eigene	
Positionen.	Sie	beansprucht	naturgemäß	keine	Repräsentativität,	sondern	sieht	sich	
in	einer	Scharnierfunktion	zwischen	Wissenschaft,	Politik	und	Praxis.	Als	korporative	
Bürgerin	und	zivilgesellschaftliche	Akteurin	ist	die	Maecenata	Stiftung	legitimiert,	zu	
politischen	Fragen	Stellung	zu	beziehen.	Die	Maecenata	Stiftung	ist	stimmberechtigtes	
Mitglied im BBE.
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Bürgerinnen und Bürger wollten auf diese 
Weise hinter’s Licht geführt werden, zeugt 
von Naivität oder einem Tunnelblick. Die 
Bürgerinnen und Bürger haben besseres 
verdient.

Eine ausführliche Darstellung finden Sie 
hier: 
https://www.maecenata.eu/wp-content/
uploads/2021/06/Bundestagswahl-2021.
pdf

https://www.maecenata.eu/wp-content/uploads/2021/06/Bundestagswahl-2021.pdf
https://www.maecenata.eu/wp-content/uploads/2021/06/Bundestagswahl-2021.pdf
https://www.maecenata.eu/wp-content/uploads/2021/06/Bundestagswahl-2021.pdf
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MEHR DEMOKRATIE E. V.

BRÜCKEN BAUEN MIT BÜRGERRÄTEN

Brücken bauen mit Bürgerräten

Die Herausforderungen für Politik und Ge-
sellschaft in den kommenden Jahrzehn-
ten sind riesig. Vor allem die erforderli-
chen Maßnahmen gegen die Klimakrise, 
die sich massiv auf den Lebensalltag der 
Menschen auswirken werden, erfordern 
neue Formen der Kooperation, um die 
notwendigen Schritte gemeinsam mit den 
Bürger:innen einzuleiten. Die Demokratie 
sieht sich dabei mit zwei gegenläufigen 
Trends konfrontiert. Die Politik fordert 
mehr Akzeptanz für zunehmend schwieri-
ge Abwägungen. Auf der anderen Seite ist 
das Vertrauen der Bürger:innen in die po-
litischen Institutionen in Deutschland auf 
niedrigem Niveau. Während die einen die 
Gräben vertiefen und vermeintlich einfa-
che Antworten darauf geben, sucht Mehr 
Demokratie e. V. nach neuen Formaten, 
um über die politischen Lager hinweg an 
konstruktiven Lösungen zu arbeiten. Ein 
vielversprechendes Format sind losbasier-
te Bürgerräte.

Inspiriert durch die irischen Citizens‘ As-
semblies haben wir in den vergangenen 
drei Jahren gemeinsam mit weiteren 
Partnern die ersten beiden bundeswei-

ten Bürgerräte initiiert, zuletzt unter der 
Schirmherrschaft des Bundestagspräsi-
denten zum Thema »Deutschlands Rolle 
in	der	Welt«.	Das	Besondere	an	dem	Be-
teiligungsinstrument: Die Teilnehmen-
den werden aus dem gesamten Bundes-
gebiet per Zufallsauswahl aus den Mel-
deregistern gelost und so ausgewählt, 
dass sie idealerweise einen Querschnitt 
der Bevölkerung nach Kriterien wie Ge-
schlecht, Bildungsabschluss, Alter, Wohn-
ort und Migrationshintergrund bilden. In 
regelmäßigen Sitzungen erarbeitet der 
Bürgerrat dann mithilfe ausgewogener 
Expert:inneninputs und professioneller 
Moderation Empfehlungen für politische 
Entscheidungsträger:innen.

Gesellschaftlich umstrittene Fragen eignen 
sich besonders gut. Im katholischen Irland 
konnten mit Bürgerräten kontroverse The-
men wie Abtreibung und gleichgeschlecht-
liche Ehen zu einer tragfähigen gesell-
schaftlichen Einigung geführt werden. In 
Frankreich und UK haben Klimabürgerräte 
Empfehlungen für eine klimaneutrale Zu-
kunft erarbeitet. Hier mangelt es allerdings 
am politischen Willen, die Ergebnisse um-
zusetzen. Auch in Deutschland hat im Juni 
der zivilgesellschaftlich organisierte »Bür-

Mehr	Demokratie	ist	ein	überparteilicher,	gemeinnütziger	Verein,	der	sich	1988	mit	
dem	Ziel	gründete,	die	Möglichkeiten	direkter	Mitbestimmung	für	Bürgerinnen	und	
Bürger	zu	fördern	und	auszubauen.	Mehr	Demokratie	finanziert	sich	aus	Mitglieds-
beiträgen und Spenden und erhält keine staatlichen Gelder. Der Beitrag wurde für 
das	Dossier	von	Oliver	Wiedmann,	Leiter	Berliner	Büro	von	Mehr	Demokratie	e.	V.,	
verfasst.	Mehr	Demokratie	e.	V.	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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gerrat	 Klima«	 seine	 Empfehlungen	 vorge-
legt. In Berlin hat das Landesparlament 
als Antwort auf eine Volksinitiative im 
Frühjahr einen losbasierten Klimabürger-
rat auf den Weg gebracht. Alle Verfahren 
eint die Zuversicht, dass das Format und 
die Zusammensetzung der Teilnehmenden 
für eine breite gesellschaftliche Akzeptanz 
der Empfehlungen und der daraus resultie-
renden politischen Entscheidungen sorgt. 
Die Schwachstelle von Bürgerräten ist je-
doch deren Unverbindlichkeit. Direkte De-
mokratie könnte hier perspektivisch eine 
wichtige Ergänzung darstellen.

Was in vielen Ländern bereits gelebte Pra-
xis ist und in Deutschland mehrfach er-
probt wurde, sollte nun institutionell stär-
ker verankert werden. Bei der Implemen-
tierung stellen sich viele Fragen: Wer darf 
Bürgerräte einleiten, welche Mindeststan-
dards gelten für die Durchführung, wie 
werden im weiteren politischen Prozess 
die Empfehlungen verarbeitet u.v.m. Mehr 
Demokratie e. V. trommelt zurzeit ein 
Bündnis zusammen, welches sich für die 
Einführung und stärkere Nutzung von Bür-
gerräten auf Bundesebene einsetzt. Auch 
wenn es beim letzten Bürgerrat zum The-
ma Außenpolitik viel Zuspruch von Seiten 
fast aller im Bundestag vertretenen Frak-
tionen gab und auch die Bundestagsver-
waltung in ihrer Evaluation zu einem posi-
tiven Ergebnis kommt1, so ist die rechtliche 
Implementierung von Bürgerräten in den 
kommenden vier Jahren kein Selbstläufer. 
Während Bündnis 90/DIE GRÜNEN, SPD, 
FDP und Die LINKE Bürgerräte in ihren 
Wahlprogrammen fordern, werden sie im 
Programm der Union nicht mit einem Satz 
erwähnt. 

Deshalb starten wir zur Bundestagswahl 
eine Bürgerratskampagne. Ziel ist es, die 

1 https://www.bundestag.de/dokumente/textar-
chiv/2021/kw20-buergerrat-842938

Parteien und ihre Kandidat:innen für Bür-
gerräte zu sensibilisieren, sodass sich die 
zukünftigen Regierungsparteien im Koali-
tionsvertrag zur rechtlichen Verankerung 
und stärkeren Nutzung dieses Instruments 
bekennen. 

Kern der Kampagne sind digitale Podiums-
veranstaltungen in etwa 30 Wahlkreisen, 
bei denen die Kandidierenden über die 
Einführung von Bürgerräten, direkte De-
mokratie und weitere Beteiligungsformen 
diskutieren. Neben Mehr Demokratie lädt 
auch das Petitionsportal openPetition, das 
deutschlandweit über 8 Mio. Nutzer:innen 
auf sich vereint, zu den Veranstaltungen 
ein. Highlight der Veranstaltungsreihe 
werden die Ergebnisse von repräsentati-
ven Umfragen sein, die aufzeigen, wie die 
Menschen im jeweiligen Wahlkreis zum 
Ausbau der Beteiligungsmöglichkeiten 
stehen. Die Umfragen sollen zu Beginn der 
Diskussion den Politiker:innen und der Öf-
fentlichkeit präsentiert werden und so die 
Grundlage für die Diskussion bilden. 

Über die Podiumsveranstaltungen hin-
aus wollen wir bundesweit Menschen 
mobilisieren, die selbst für Bürgerräte im 
Wahlkreis aktiv werden, die lokale Bünd-
nisse schmieden, Aktionen vor Ort orga-
nisieren und die mit ihren Kandidierenden 
sprechen.

Wir von Mehr Demokratie e. V. sind über-
zeugt, dass Bürgerräte neben Volksbegeh-
ren und Volksentscheiden ein weiterer 
wichtiger Baustein sein werden, um Parti-
zipation und Mitbestimmung in Deutsch-
land voranzubringen. In Zeiten drängen-
der Herausforderungen und dem Gefühl 
zunehmender gesellschaftlicher Spaltung 
haben sie das Potential, Brücken zu bau-
en, und das nicht nur zwischen der Poli-
tik und den Bürger:innen sondern auch 
innerhalb der Gesellschaft. Während di-
rektdemokratische Verfahren in den Bun-

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw20-buergerrat-842938
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw20-buergerrat-842938
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desländern immer stärker genutzt wer-
den und hier aber auch noch ausbaufähig 
sind, fehlen bundesweite Volksentscheide 
auf Bundesebene bisher vollständig. Da-
für benötigt es eine Zweidrittelmehrheit 
im Bundestag, die zurzeit nicht realistisch 
erscheint. Für die Einführung von Bürger-

räten sieht es besser aus. Es besteht eine 
reale Chance, diese in der kommenden 
Wahlperiode fest im politischen System 
zu verankern!

Weitere Informationen: 
https://mittendrin.buergerrat.de/

https://mittendrin.buergerrat.de/
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BUNDESTAGSWAHL 2021 – EINE ENTSCHEIDUNGSWAHL FÜR 
KLIMA UND NATUR

Wahlforderungen des Naturschutzbundes 
Deutschland (NABU)

Wir rufen die Mitglieder und Fördernden 
des NABU und alle Bürger*innen dazu 
auf, am 26. September zur Wahl zu gehen 
– und Natur-, Umwelt- und Klimaschutz 
bei ihrer Wahlentscheidung zur Priorität 
zu machen. Wir möchten alle demokrati-
schen Parteien dafür gewinnen, mit kon-
sequenten und glaubwürdigen Program-
men gegen das Massenartensterben 
und gegen die Erdüberhitzung um diese 
Stimmen zu werben. Mit der Kampagne 
»Klima-Pledge – Meine Stimme für die 
Zukunft« ruft der NABU gemeinsam mit 
zahlreichen anderen Organisationen aus 
den Bereichen Naturschutz, Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit dazu auf, den Klima-
schutz und den Schutz der Artenvielfalt 
zu zentralen Themen der nächsten Bun-
desregierung zu machen.

Der NABU hat einen umfangreichen Ka-
talog mit Wahlforderungen zusammen-
gestellt. Damit wird in zentralen Themen-
feldern des Verbandes skizziert, was es 

aus Sicht des NABU an politischen Verän-
derungen braucht. So muss Biodiversität 
wiederhergestellt und die Landnutzung 
krisenfest gemacht werden. Es muss um 
eine resiliente und zukunftsfähige Klima-
politik, um das Wirtschaften innerhalb 
der planetaren Grenzen sowie um Good 
Governance gehen.

Auch das Feld der Engagementpolitik ge-
hört zu den zentralen Verbandsthemen 
und so hat der NABU auch hier Wahlfor-
derungen zusammengestellt. Sie sollen 
Engagement für Arten- und Klimaschutz 
ermöglichen und Ehrenamt und freiwilli-
ges Engagement in der Fläche unterstüt-
zen. 

Wir fordern frühe und umfassende 
Bürger*innen-Beteiligung für rechtssiche-
re, umweltverträgliche und zügig umge-
setzte Infrastrukturprojekte. Denn um den 
deutschen Klimabeitrag zu leisten, werden 
wir die Wirtschaft und Mobilität schnell 
transformieren müssen. Infrastrukturpro-
jekte erfahren grundsätzlich eine höhere 
Akzeptanz, wenn unter der Beteiligung 

Mit mehr als 820.000 Mitgliedern und Fördernden ist der 1899 gegründete Natur-
schutzbund Deutschland e. V. (NABU) der älteste und mitgliederstärkste Umweltver-
band Deutschlands. Der NABU engagiert sich für den Erhalt der Lebensraum- und 
Artenvielfalt,	den	Klimaschutz	sowie	die	Nachhaltigkeit	der	Land-,	Wald-	und	Was-
serwirtschaft.	Zu	den	zentralen	NABU-Anliegen	gehören	auch	die	Vermittlung	von	
Naturerlebnissen und die Förderung naturkundlicher Kenntnisse. Mehr als 70.000 
Ehrenamtliche leisten dabei jährlich mehr als 2.000.000 Ehrenamtsstunden. Der 
NABU hat hier die Wahlforderungen zusammen gestellt, die sich auf Engagement- 
und	Demokratiepolitik	beziehen.	Der	NABU	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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der Bürger*innen darüber entschieden 
wurde. Es sind schnelle Umsetzungen von 
Infrastrukturmaßnahmen unerlässlich, zu-
vorderst in eine gute Schienen- und Rad-
infrastruktur. Damit dies gesellschaftlich 
akzeptiert gelingt, müssen wir demokra-
tische Teilhabe und Bürger*innen-Betei-
ligung verbessern: Menschen sollen und 
müssen frühzeitig erfahren, welche Pro-
jekte vor ihrer Haustür geplant sind. Da-
her sind Planungsverfahren anzupassen. 
Zu gewährleisten sind eine verbindliche, 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, die 
Überprüfung von Bedarfs- und Auswir-
kungsprognosen sowie eine Kompetenz-
stelle für bessere Planung und Bürgerbe-
teiligung. 

Es braucht die aktive Veröffentlichungs-
pflicht des Umweltinformations- und 
Informationsfreiheitsgesetzes. Um die 
Transparenz deutlich zu erhöhen, müssen 
Behörden umweltrelevante Informationen 
von sich aus im Internet veröffentlichen.

Als Zentralstelle im Bundesfreiwilligen-
dienst organisiert der NABU einen attrak-
tiven Freiwilligendienst im ökologischen 
Bereich und begleitet jährlich ca. 550 Frei-
willige in etwa 450 Einsatzstellen. Die wei-
tere Verbesserung der Attraktivität der 
Freiwilligendienste ist daher für den NABU 
ein zentrales Anliegen. Das vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSJ) vorgestellte Konzept 
der Übernahme der kompletten Taschen-
geld- und Sozialversicherungszahlungen 
durch den Bund würde zu einer enormen 
Erweiterung der Engagementfelder füh-
ren, weil auch kleine Vereine sich für ei-
nen Freiwilligendienst öffnen könnten. 
Eine vielfältige Engagementlandschaft ist 
für Engagierte hochattraktiv, insbeson-
dere auch dann, wenn sie auch den länd-
lichen Raum mit seinen zahlreichen En-
gagementmöglichkeiten im ökologischen 
Bereich abdeckt.

Zudem gilt es, die individuellen Unterstüt-
zungsleistungen für Freiwillige zu stär-
ken, z.B. durch die finanzielle Unterstüt-
zung von Assistenzleistungen, um auch 
Freiwilligendienste noch inklusiver und 
diversitätsfördernder aufzustellen. Die 
Möglichkeiten für Jugendliche und junge 
Erwachsene, sich im Rahmen des Bundes-
freiwilligendienstes für den Natur- und 
Klimaschutz zu engagieren sind wichtig. 
Fridays for Future haben gezeigt, wie groß 
das freiwillige Engagement der jungen 
Menschen ist. Dieses freiwillige Engage-
ment ist zu stärken. Statt Debatten um 
einen Pflichtdienst zu führen, muss die At-
traktivität der Freiwilligendienste deutlich 
verbessert werden.

Auch eine Reform des Gemeinnützigkeits-
rechts halten wir weiterhin für notwendig. 
Die Bundesregierung muss das Gemein-
nützigkeitsrecht so reformieren, dass es 
auf die Bedürfnisse einer demokratischen, 
pluralen und offenen Gesellschaft zu-
geschnitten wird. Darüber hinaus muss 
klargestellt werden, dass gemeinnützige 
Organisationen im Bereich des Umwelt- 
und Naturschutzes sowohl die öffentliche 
als auch die politische Willensbildung im 
Hinblick auf den Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen bezugnehmend auf 
§20a GG beeinflussen dürfen. Der in § 52 
AO aufgeführte Katalog der förderfähigen 
Zwecke führt in seiner derzeitigen Fassung 
durch seine unterschiedliche Auslegung 
zu einer Rechtunsicherheit, die durch eine 
Reform behoben werden muss.

Im Bereich der Projektfinanzierung gilt es, 
diese ehrenamtsfreundlicher zu gestalten. 
Die Bundesregierung muss insbesondere 
ehrenamtlich Engagierten dabei helfen, 
ihre knappen Ressourcen besser einzu-
setzen. Hier gilt es, unnötige Bürokratie 
zu vermeiden und die gesetzlichen Spiel-
räume zu nutzen. Es wäre auch ein stär-
kerer Einsatz des Instruments der Fest-
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betragsfinanzierung wünschenswert. Im 
Zuwendungsrecht und bei der projektge-
bundenen Fördermittelbewirtschaftung 
gibt es eine Vielzahl von Erleichterungen, 
die sofort Wirkung entfalten würden. 
Diese reichen von der stärkeren Nutzung 
digitaler Antrags-, Bewirtschaftungs- und 
Abrechnungswege (Verhinderung von Me-
dienbrüchen) über die Förderfähigkeit von 
Versicherungen bei der Projektfinanzie-
rung bis zur Übertragung nicht verausgab-
ter Fördermittel ins Folgejahr.

Die Bundesregierung muss den Bürokra-
tieabbau für Vereine merklich vorantrei-
ben. Dazu sind die Strukturen der Zivil-
gesellschaft verbindlich zu beteiligen. Bei 
neuen Gesetzesvorhaben gilt es zu prüfen, 
welche Auswirkungen sie auf das ehren-
amtliche Engagement haben und wie un-
gewollte negative Effekte verhindert wer-
den können.

Das Ehrenamt leistet einen zentralen Bei-
trag für den Umwelt- und Naturschutz. 
Unsere Gruppen mit mehr als 70.000 Eh-
renamtlichen bringen den Naturschutz in 
die Fläche. Aber sie stehen zunehmend 
unter Druck, denn sie müssen sich mit im-
mer mehr Bürokratie auseinandersetzen. 
Irritationen wie aktuell um das Transpa-
renzregister und dessen Auswirkungen auf 
die Vereinsarbeit schaden dem Ehrenamt in 
der Fläche und sind dringend zu vermeiden. 

Weitere Forderungen des NABU sollen En-
gagement ermöglichen und unterstützen. 

So müssen alle Menschen in Deutschland 
mobil sein können. Viel zu oft ist das nicht 
der Fall, Chancen der Teilhabe sind nicht 
fair verteilt. Um den Verkehr künftig kli-
maneutral und sozial gerecht zu gestalten, 
muss verstärkt in den öffentlichen Perso-
nennahverkehr und Schienen investiert 
werden.

Bildung ist wesentlich, um Menschen zu 
zukunftsfähigem Denken und Handeln zu 
befähigen und geht über reine Wissens-
vermittlung hinaus. Gute Bildung ist ent-
scheidend für einen fairen Start ins Leben 
und die Chancengleichheit und eine Inves-
tition in die Zukunft. Der Zugang zu Bildung 
muss daher gestärkt werden, auch im Sin-
ne des lebenslangen Lernens. Im formalen 
Bereich etwa müssen wir die große Chan-
ce der Digitalisierung nutzen und neue, 
bessere und wissenschaftsbasierte Ange-
bote in Schulen schaffen – ebenso im non-
formalen Bereich. Etwa zur Vermittlung 
von ökologischen Zusammenhängen, Kon-
sum und Ressourcen, Artenkenntnis und 
demokratischen Beteiligungsmöglichkei-
ten. Der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung kommt hier eine zentrale Aufgabe zu.

Der NABU bringt seine Wahlforderungen 
auf allen Ebenen in den Wahlkampf ein und 
nutzt dabei neben den Kompetenzen in der 
Bundesgeschäftsstelle und den Landesver-
bänden sein Netz von etwa 2.000 Gruppen. 
Dazu werden Online-Seminare für Enga-
gierte durchgeführt, Austauschkanäle be-
reitgestellt und Materialien entwickelt.
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FORDERUNGEN FÜR EINE GEMEINWOHLORIENTIERTE, 
DEMOKRATISCHE DIGITALPOLITIK

Die Open Knowledge Foundation Deutsch-
land setzt sich dafür ein, dass unsere De-
mokratie gestärkt, das gesellschaftliche 
Miteinander gefördert wird und dass sich 
staatliches und gesellschaftliches Handeln 
am Gemeinwohl orientieren. Wir stre-
ben nach einer offenen, inklusiven und 
gerechten Gesellschaft. Digitale Techno-
logien können uns helfen, diese Ziele zu 
erreichen, sofern sie aktiv von uns allen 
gestaltet werden.

Dafür braucht es: Eine starke Zivilgesell-
schaft, eine nachhaltige digitale Infra-
struktur, einen transparenten Staat und 
Offene Bildung. Forderungen zu diesen 
vier Handlungsfeldern stellen wir im Fol-
genden vor:

 ¾ Zivilgesellschaftliche Expertise nut-
zen und Digitales Ehrenamt fördern: 
Eine aktive, vielfältige und stachlige 
Zivilgesellschaft ist das Lebenselixier 
der Demokratie. Zivilgesellschaftli-
che Akteur:innen, ob haupt- oder eh-
renamtlich, sollten in Meinungs- und 

Entscheidungsprozessen stärker be-
rücksichtigt werden. Ehrenamtliche 
Strukturen brauchen mehr Anerken-
nung.

 ¾ Staatliches Handeln transparent ma-
chen - Mehr Informationsfreiheit und 
Rechtsanspruch auf Offene Daten er-
wirken: Es braucht eine Offene und 
transparente Regierungsführung, um 
das Vertrauen zwischen Staat und 
Bürger:innen zu stärken.

 ¾ Nachhaltige Strukturen für eine ge-
meinwohlorientierte Digitalpolitik und 
souveräne Tech-Infrastruktur schaf-
fen: Digitale Basistechnologie zählt 
zur Daseinsvorsorge, die allen zur 
Verfügung stehen muss. Hier braucht 
es langfristige und verlässliche Infra-
struktur.

 ¾ Bildung Offen gestalten: Partizipative 
Bildungsstrukturen durchsetzen und 
lebenslanges Lernen ermöglichen: Jede 
Person, ob jung oder alt, muss befä-
higt werden, sich mündig und souve-
rän in der digitalen Welt zu bewegen 
und ihre Mechanismen zu verstehen.

Die	Open	Knowledge	Foundation	Deutschland	e.	V.	(OKF)	ist	eine	gemeinnützige	Orga-
nisation,	die	im	Jahr	2011	gegründet	wurde	und	ihren	Sitz	in	Berlin	hat.	Die	OKF	ver-
steht	sich	als	Teil	einer	aktiven	Zivilgesellschaft,	die	den	gesellschaftlichen	Wandel	hin	
zu	einer	offenen	Wissensgesellschaft	gestaltet	und	vorantreibt.	Sie	stärkt	und	fördert	
die	Mündigkeit	(Selbstbestimmung	und	Eigenverantwortung	im	Sinne	der	Aufklärung)	
und	Selbstwirksamkeit	von	Menschen,	die	Teil	der	Zivilgesellschaft	sind.	Dabei	fördert	
sie	den	 freien	 Zugang	 zu	 Informationen	und	die	Aneignung	digitaler	Kompetenzen,	
damit	Menschen	informierte	Entscheidungen	treffen	und	sich	aktiv	in	soziale,	gesell-
schaftliche	und	demokratische	Prozesse	einbringen	und	diese	gestalten	können.	Die	
OKF	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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1. Zivilgesellschaftliche Expertise nutzen 
und Digitales Ehrenamt fördern

Bevor Technologien entwickelt werden 
oder zum Einsatz kommen, soll eine parti-
zipative Technikfolgenabschätzung unter 
Einbeziehung von Expert:innen der Zivilge-
sellschaft erfolgen. Dabei sollen insbeson-
dere Kriterien für den gesellschaftlichen 
Mehrwert einer Anwendung berücksichtigt 
werden. Dies sind u. a. die Gemeinwohlo-
rientierung, der Einsatz von Open-Source-
Software, der Einbezug besonders vulnera-
bler Gruppen in der Entwicklung sowie die 
Barrierefreiheit. Das Büro für Technikfol-
genabschätzung beim Deutschen Bundes-
tag kann diesen Prozess gestalten.

Um die Arbeit der digitalen Zivilgesell-
schaft langfristig gut aufzustellen und auf 
ihre Expertise zurückgreifen zu können, 
braucht es eine finanzielle Grundförde-
rung und gesetzliche Rahmenbedingungen 
für ein digitales Ehrenamt, wie es das auch 
für andere Ehrenamtsformen in Deutsch-
land, z. B. im ehrenamtlichen Zivil- und Ka-
tastrophenschutz, gibt. Hier gilt es, auch 
zivilgesellschaftliche Communities wie Of-
fene Werkstätten in die Förderlandschaft 
zu integrieren, die nicht in der bisherigen 
Projektförderlogik funktionieren.

2. Staatliches Handeln transparent machen: 
Mehr Informationsfreiheit und Rechtsan-
spruch auf Offene Daten erwirken

Wer es mit der Offenen Regierungsfüh-
rung wirklich ernst meint, muss auch die 
nötigen Durchsetzungsmöglichkeiten bei 
der Informationsfreiheit schaffen. Es ist 
höchste Zeit, das Informationsfreiheits-
gesetz zu einem echten Transparenzge-
setz weiterzuentwickeln, das auch einen 
Rechtsanspruch auf Offene Daten bein-
haltet. Darüber hinaus soll Deutschland 
die internationale Tromsø-Konvention un-
terzeichnen, um das Recht auf Zugang zu 

amtlichen Dokumenten auch völkerrecht-
lich zu verankern.

Öffentliche Daten sind Gemeingut und 
sollen standardmäßig als Offene Daten zur 
Verfügung gestellt werden. Insbesondere 
sollten solche Daten, die demokratische 
Kontrolle möglich machen, öffentlich ein-
sehbar, maschinenlesbar und mit Offenen 
Schnittstellen automatisiert abrufbar sein. 
Hierzu zählen u. a. Verträge für steuerlich 
finanzierte Aufträge, Plenarprotokolle, 
Dokumente und Anträge im Bundestag. 
Grundsätzlich sollten aber alle Verwal-
tungsdaten veröffentlicht werden, sofern 
keine datenschutz- oder urheberrechtli-
chen Ausschlussgründe vorliegen.

Die Weiterverarbeitung und Nachnutzung 
von Daten sollen als zentrale Kriterien in 
Förderbedingungen des Bundes aufge-
nommen werden. Im Sinne von »Public 
Money,	Public	Code«	soll	dies	auch	gelten,	
wenn Steuergelder in die Entwicklung von 
Software fließen. Diese soll grundsätzlich 
als Open-Source-Software lizenziert, ins 
Open-Source-Ökosystem integriert sowie 
offen dokumentiert und ohne Barrieren 
veröffentlicht werden. Dies muss auch 
bei der Umsetzung des OZG dringend be-
rücksichtigt werden. Wegen ihrer Vortei-
le in Bezug auf Weiterverarbeitung und 
Nachnutzung soll Open-Source-Software 
zudem in der Vergabe bevorzugt berück-
sichtigt werden. Diesen Grundsatz hat 
Frankreich bereits 2012 eingeführt.

Analog soll dies für Offene Hardware gel-
ten: Öffentlich finanzierte Technologien 
werden öffentlich dokumentiert und da-
mit neuen Anwendungsfeldern zugute-
kommen.

Zentral ist es, dass bei Offenen Daten, 
Open-Source-Software und Offener Hard-
ware ein diskriminierungsfreier Zugang 
über entsprechende Schnittstellen ge-
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schaffen wird. Dies befördert Innovation 
und beugt Monopolbildung vor.

Registerdaten sollen in den Geltungs-
bereich des Open-Data-Gesetzes auf-
genommen werden. Diese Daten - auch 
personenbezogen – sind im Interesse der 
Allgemeinheit sinnvoll zu öffnen. Dies ist 
bereits gute Praxis in vielen europäischen 
Ländern. Die Öffnung der Registerdaten 
ist ein wirtschaftlicher Vorteil und eine 
der Kernforderungen der globalen Open 
Government Partnership, in dessen Len-
kungskreis die Bundesregierung seit 2019 
sitzt und damit auch eine Vorbildfunktion 
einnimmt.

3. Nachhaltige Strukturen für eine gemein-
wohlorientierte Digitalpolitik und souve-
räne Tech-Infrastruktur schaffen

Für die Erreichung von mehr staatlicher 
bzw. europäischer digitaler Sicherheit, Re-
silienz und Souveränität muss der Staat die 
Entwicklung und Pflege Offener Basistech-
nologien des Internets in seine Daseinsvor-
sorge aufnehmen und Instandhaltung und 
Absicherung dieser digitalen Infrastruk-
turen aktiv fördern. Dafür soll eine nach-
haltige und unabhängige Förderung von 
Open-Source-Infrastruktur nach Vorbild 
des Open Technology Fund eingerichtet 
werden. Ein solches Förderinstrument soll 
sich vornehmlich mit Validierung, Skalie-
rung, Absicherung und Instandhaltung be-
fassen. Dabei soll berücksichtigt werden, 
dass Open-Source-Infrastruktur zu einem 
großen Teil von freien Entwickler:innen 
und Communities gestaltet wird und För-
derung für Einzelpersonen und kleine 
Teams strukturell möglich sein soll. Eine 
geeignete Trägerform für dieses Förderin-
strument ist zu identifizieren, ggf. analog 
zur SprinD.

Erfolgreich erprobte, gemeinwohlorien-
tierte Projekte (Proof of Concept), die aus 

der Zivilgesellschaft heraus entstanden 
sind, sollen bei den zuständigen Behör-
den zeitnah aufgenommen und verstetigt 
werden können. Dazu zählen z. B. Projek-
te wie kleineanfragen.de oder datengui.
de. Sie zeigen auf, wie Daseinsvorsorge 
der öffentlichen Hand für die Gesellschaft 
nutzbringend umgesetzt werden kann. Es 
braucht einen Prozess und klare Zustän-
digkeiten, solche Übernahmen anzubah-
nen und umzusetzen.

Die konsequente Verwendung Offener Li-
zenzen bei staatlich geförderten Produk-
ten muss durchgesetzt werden. Dies be-
zieht sich auch auf Forschungsergebnisse, 
die unter diesen Bedingungen Innovatio-
nen erwirken. Wir haben in der Corona-
pandemie erlebt, dass dies u. a. für medi-
zinische Hardware von großer Bedeutung 
ist. Auch in den Bereichen Ernährungssi-
cherheit und Biotechnologien spielen Of-
fene Lizenzen eine zunehmende Rolle. Die 
Erfahrungen der Open-Source-Bewegung 
mit Freier Lizenzierung können hier sinn-
voll auch auf andere Anwendungsgebiete 
übertragen werden.

Nachhaltige Strukturen müssen auch den 
ökologischen Fußabdruck berücksichti-
gen. Reparatur und Weiterverwendung 
werden dabei eine immer größere Rolle 
spielen. Wir fordern daher ein Recht auf 
Reparatur für elektronische Geräte (in 
Frankreich gibt es beispielsweise einen Re-
parierbarkeitsindex) und darüber hinaus 
eine Dokumentationspflicht der Herstel-
ler für die praktische Umsetzung dieses 
Rechts.

4. Bildung offen gestalten: Partizipative 
Bildungsstrukturen durchsetzen und le-
benslanges Lernen ermöglichen

In einer von Technologien durchdrunge-
nen Gesellschaft müssen Menschen aller 
Altersgruppen im Sinne einer Offenen 
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Technologiebildung befähigt werden, 
sich selbstbestimmt und kritisch mit der 
Nutzung digitaler Medien und Technik 
auseinanderzusetzen. Die »Initiative Di-
gitale	Bildung«	der	Bundesregierung	und	
der damit verbundene Aufbau einer Nati-
onalen Bildungsplattform sollen deshalb 
hauptsächlich auf freie Bildungsmateria-
lien (Open Educational Resources, OER) 
setzen, um Vielfalt der Materialien, Zu-
gangsgerechtigkeit und Aktualität zu si-
chern.

Mit OER können sich mehr Menschen an 
der Vermittlung und Gestaltung von Wis-
sen beteiligen und Materialien besser an 
die Bedürfnisse und Interessen der Ler-
nenden anpassen. Es existieren bereits 
zahlreiche Plattformen und Suchmaschi-
nen für OER. Es mangelt allerdings an qua-
litativ hochwertigen und gut dokumen-
tierten Konzepten. Wir schlagen deshalb 
die Einrichtung eines Documentation Fund 
für OER vor. Dieses Förderprogramm soll 
sich an Lehrende in schulischen wie auch 
zivilgesellschaftlichen Kontexten richten, 
die zusammen in regionale Kompetenz-

netzwerken OER erstellen, prüfen, überar-
beiten und veröffentlichen.

Eine kritische Auseinandersetzung mit 
Technologien lässt sich insbesondere mit 
dem Einsatz von Offenen Geräten (Open 
Hardware) und Offener Software (Open 
Source) in Lernprozesse integrieren. Damit 
erweitern Lernende die Perspektive – von 
der reinen Nutzung zum Verstehen und 
Reflektieren.

Speziell im Bereich Jugendbildung braucht 
es eine nachhaltige, verlässliche und 
langfristige Förderung von jugendlichem 
Engagement sowie pädagogischen und 
technisch geschultem Personal, das Ju-
gendliche in physischen und digitalen 
Lernräumen begleitet. Entsprechende 
Förderprogramme sollten bereits beste-
hende, erfolgreiche Projekte unterstüt-
zen, statt immer neue Modelle zu fördern.

Weitere Informationen unter 
https://www.b-b-e.de/bbe-newsletter/
newsletter-nr-7-vom-142021/jach/litta-
digitales-ehrenamt-in-der-digitalpolitik/ 

https://www.b-b-e.de/bbe-newsletter/newsletter-nr-7-vom-142021/jach/litta-digitales-ehrenamt-in-der-digitalpolitik/
https://www.b-b-e.de/bbe-newsletter/newsletter-nr-7-vom-142021/jach/litta-digitales-ehrenamt-in-der-digitalpolitik/
https://www.b-b-e.de/bbe-newsletter/newsletter-nr-7-vom-142021/jach/litta-digitales-ehrenamt-in-der-digitalpolitik/
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HAUSPARLAMENT

Ein Parlament in den eigenen vier Wänden

Hausparlamente bringen politische Ent-
scheidungsfindung dorthin, wo Meinun-
gen entstehen: Zuhause, beim gemeinsa-
men Essen mit der Familie, bei Gesprächen 
mit Freunden und Bekannten im Café, am 
Stammtisch oder im Park.

Menschen aus ganz Deutschland können 
so on- oder offline die Köpfe zusammen-
stecken, einander zuhören und Lösungen 
für Probleme finden, die uns alle angehen.

Das funktioniert so:

Jedes Hausparlament hat ein Thema und 
Sitzungen, in denen Teilnehmende in klei-
nen Gruppen darüber diskutieren. Dazu 
bekommen Sie einen Leitfaden und er-
gänzende Informationen an die Hand. So 
wollen wir eine ausgewogene Debatte ge-
währleisten.

Jede Gruppe hat einen Gastgeber, der ent-
weder Freunde einlädt oder anderen un-
bekannten Personen die Möglichkeit bie-
tet, sich über ein Thema auszutauschen. 

Der Gastgeber erklärt auch mit Hilfe einer 
Anleitung den Ablauf der Sitzung. Wenn 
alle Argumente ausgetauscht sind, wer-
den die Ergebnisse vom Gastgeber hoch-
geladen. So können die Ergebnisse sämtli-
cher Sitzungen eingesehen werden.

Dialog mit der Politik

Die Ergebnisse geben ein Stimmungsbild 
ab, an dem sich politisches Handeln ori-
entieren kann. Je mehr mitmachen, desto 
repräsentativer und gewichtiger das Bild.

openPetition leitet die Ergebnisse an die 
verantwortlichen Personen in der Politik 
weiter. Diese verpflichten sich dazu, eine 
Stellungnahme abzugeben und die Ergeb-
nisse in ihre politischen Entscheidungen 
einfließen zu lassen.

Die Teilnehmenden können so direkten 
Einfluss auf wichtige Entscheidungen in 
der Politik nehmen. Gleichzeitig fördert 
openPetition mit den Hausparlamenten 
den Dialog zwischen Mensch und Politik, 
der Vertrauen schafft und Verantwortlich-
keit stärkt.

Die	freie	Online-Petitionsplattform	openPetition	fördert	seit	2010	politische	Teilhabe	
und	digitale	Demokratie.	Mit	Hausparlamenten	hat	openPetition	eine	neue	Form	des	
Bürgerdialogs	geschaffen.	Wir	helfen	Menschen,	ihre	Stimme	einzubringen.	Wichtige	
Anliegen	finden	so	Gehör	und	schaffen	Veränderung	–	in	der	Öffentlichkeit,	im	Parla-
ment, in der Gesetzgebung. Mit 11 Millionen Nutzerinnen und Nutzern sind wir das 
größte	politische	Dialogportal	 im	deutschsprachigen	Raum	–	und	Stück	 für	Stück	 in	
ganz	Europa!	openPetition	 ist	gemeinnützig,	überparteilich,	 transparent,	 spendenfi-
nanziert	und	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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Zuhören statt Abstempeln

Die letzten Jahre haben uns vor Augen 
geführt, dass menschliche Standpunkte 
immer weiter auseinanderdriften und der 
Glaube in die Demokratie abnimmt. open-
Petition will dem entgegenwirken. Mit 
den Hausparlamenten sollen Menschen 
wieder einen Schritt aufeinander zugehen 
und Kompromisse finden. Nur so funktio-
niert Demokratie.

Dabei sind wir nicht alle einer Meinung. 
Dasselbe Thema betrifft jeden Menschen 
anders. Die unterschiedlichen Erfahrungen 

an einen Tisch zu bringen, ist die Mission 
der Hausparlamente. Reden alleine, löst 
natürlich nicht jedes Problem. Aber es ist 
der Anfang, den wir dringend brauchen.

Die Zukunft der Bürgerbeteiligung

openPetition glaubt, dass Hausparlamente 
ein effektives Werkzeug für mehr Bürger-
beteiligung sein können. Deswegen wollen 
wir zukünftig auch zu großen Petitionen 
und Volksentscheiden organisieren.
 
Weitere Informationen unter 
www.openpetition.de/hausparlament

https://www.openpetition.de/hausparlament
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NEUN VORSCHLÄGE FÜR EIN MODERNISIERUNGS- UND ZU-
KUNFTSPROGRAMM ZIVILGESELLSCHAFT

Unsere 9 Vorschläge für ein Modernisie-
rungs- und Zukunftsprogramm Zivilgesell-
schaft

Die Stiftung Aktive Bürgerschaft spricht 
sich für einen Neustart der Engagement-
politik in der nächsten Legislaturperiode 
2021-2025 aus. Weg vom Klein-Klein der 
Erhöhung von Pauschalen und Freigrenzen, 
hin zu einem großen Modernisierungs- und 
Zukunftsprogramm Zivilgesellschaft: we-
niger Belastungen durch Bürokratie, eine 
faire Berücksichtigung der Vereine und 
Stiftungen bei Digitalisierungshilfen, mehr 
freiverfügbare Mittel für Gemeinnützige, 
eine nachhaltige Nachwuchssicherung, 
mehr Transparenz und eine große Reform 
der Abgabenordnung auf Basis eines zeit-
gemäßen Verständnisses von Bürgerenga-
gement und Zivilgesellschaft und seines 
Verhältnisses zum Staat.

Die gute Nachricht: Die Zahl der bürger-
schaftlich Engagierten in Deutschland 
hoch, es wird ungebrochen gestiftet und 
gespendet. Von Ego-Gesellschaft oder Ich-
Michel kann keine Rede sein. Die schlech-
te Nachricht: Sein volles Potential kann 
das Engagement der vielen Menschen in 

unserem Land nicht entfalten, denn die 
Rahmenbedingungen und die Engage-
mentpolitik sind nicht mehr zeitgemäß 
und schon gar nicht zukunftsfähig. Die 
Liste der Verbesserungsvorschläge von 
VERBÄNDEN1 und NETZWERKEN2 aus der 
Zivilgesellschaft ist umfangreich. Selbst 
die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker 
im Bundestag sind UNZUFRIEDEN3: »Viel 
zu oft sind bei Gesetzesvorhaben wichtige 
Aspekte des bürgerschaftlichen Engage-
ments im parlamentarischen Verfahren 
gar nicht thematisiert oder nur eher bei-
läufig	 erörtert	worden«,	 schreiben	 sie	 in	
ihrem Bericht. Daher schlagen wir vor:

1. Engagementpolitik aus einer Hand

Die in engagementpolitische Themen in-
volvierten Ministerien des Bundes arbei-
ten ohne Strategie nebeneinanderher, 
zum Teil auch gegeneinander. Die Förde-

1 https://www.buendnis-gemeinnuetzigkeit.org/
2 https://www.aktive-buergerschaft.de/bbe-
mehr-dialog-mehr-selbstbefaehigung-forderun-
gen-zu-wahl/
3 https://www.aktive-buergerschaft.de/unter-
ausschuss-buergerengagement-will-vollaus-
schuss-werden/

Die	gemeinnützige	Stiftung	Aktive	Bürgerschaft	ist	die	Support-Organisation	der	Bür-
gerstiftungen	in	Deutschland,	Träger	des	Service-Learning-Programms	sozialgenial	und	
Partner	der	Volksbanken	Raiffeisenbanken.	Innovative	Engagementkonzepte	sind	Ihr	
Anliegen,	Gutes	besser	tun	Ihr	Anspruch.	Ihr	Handeln	orientiert	sich	an	den	genossen-
schaftlichen	Werten	der	Selbsthilfe,	Selbstverantwortung	und	Selbstverwaltung.	Die	
Stiftung	Aktive	Bürgerschaft	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.

https://www.buendnis-gemeinnuetzigkeit.org/
https://www.aktive-buergerschaft.de/bbe-mehr-dialog-mehr-selbstbefaehigung-forderungen-zu-wahl/
https://www.aktive-buergerschaft.de/bbe-mehr-dialog-mehr-selbstbefaehigung-forderungen-zu-wahl/
https://www.aktive-buergerschaft.de/bbe-mehr-dialog-mehr-selbstbefaehigung-forderungen-zu-wahl/
https://www.aktive-buergerschaft.de/unterausschuss-buergerengagement-will-vollausschuss-werden/
https://www.aktive-buergerschaft.de/unterausschuss-buergerengagement-will-vollausschuss-werden/
https://www.aktive-buergerschaft.de/unterausschuss-buergerengagement-will-vollausschuss-werden/
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rung von Engagement und die Gestaltung 
guter Rahmenbedingungen ist ohnehin 
eine Querschnittsaufgabe und keine Fach-
politik, die in Fachministerien gehört. In 
der Parlamentsarbeit findet das Thema 
Engagement keine angemessene Berück-
sichtigung. Ein Neustart der Engagement-
politik muss daher unserer Ansicht nach 
das Ziel haben, die Zuständigkeiten für 
Engagement jenseits der Fachministerien 
in der Bundesregierung neu zu regeln und 
die Gestaltungsmöglichkeiten des Parla-
mentes zu erhöhen.

Vorschläge: Die Einrichtung einer oder ei-
nes Beauftragten der Bundesregierung für 
Ehrenamt und Zivilgesellschaft, analog der 
Beauftragten für Kultur und Medien. Ein-
setzung eines Vollausschusses Bürgeren-
gagement im Bundestag.

2. Ordnungspolitisch handeln

Vor fast 20 Jahren hat die Enquete-Kom-
mission »Zukunft des Bürgerschaftlichen 
Engagements«	ihren	Abschlussbericht	vor-
gelegt. Seither ist es nicht gelungen, der 
Engagementpolitik einen ordnungspoliti-
schen Kompass zu geben, wie er mit dem 
Subsidiaritätsprinzip bestanden hat. Das 
über mehrere Jahre eine Bundesengage-
mentstiftung als Förderstiftung diskutiert 
und entwickelt wird, und dann über Nacht 
von den Regierungsparteien als operative 
Stiftung beschlossen wird, zeigt die Not-
wendigkeit an einem konkreten Beispiel.

Ein Neustart der Engagementpolitik muss 
daher unserer Ansicht nach das Ziel ha-
ben, das Verhältnis von Staat und Zivilge-
sellschaft neu und zeitgemäß zu definie-
ren und zur ordnungspolitischen Grundla-
ge einer kohärenten Engagementpolitik zu 
machen.

Vorschläge: Einsetzung einer Enquete-
Kommission oder anderen Expertengrup-

pe mit dem entsprechenden Auftrag. Das 
Ergebnis der Kommissionsarbeit soll auch 
praxisorientierte Handlungsempfehlun-
gen zu den verschiedenen Feldern der En-
gagementpolitik enthalten.

3. Abgabenordnung modernisieren und 
vereinfachen

Mit ihren Vorläufern und Grundlagen aus 
den 1930er und 1940er Jahren ist die Ab-
gabenordnung die zentrale steuerrecht-
liche Grundlage für alle gemeinnützigen 
Organisationen. Trotz Aktualisierungen 
ist das Gesetz inzwischen unzeitgemäß, z. 
B. was die gemeinnützige Zwecke und die 
Handlungsspielräume für Vereine und Stif-
tungen angeht. Es ist zu kompliziert, z. B. 
was die Umsatzsteuerbehandlung angeht.

Ein Neustart der Engagementpolitik muss 
daher unserer Ansicht nach das Ziel ha-
ben, das Gemeinnützigkeitssteuerrecht 
umfassend zu modernisieren, zu vereinfa-
chen und neu zu definieren, was Gemein-
nützigkeit im Kern ausmacht.

Vorschläge: Die lange geforderte und im-
mer wieder verschobene große Reform 
der Abgabenordnung auf die engagement-
politische Agenda der nächsten Legislatur-
periode setzen.

4. Nachhaltige Nachwuchsgewinnung und 
Engagement für alle

Menschen mit geringem Bildungsgrad 
engagieren sich immer weniger, wie die 
Ergebnisse des aktuellen Freiwilligensur-
vey zeigen. Die Bildungsschere ist in den 
letzten 20 Jahren im Zugang zum freiwilli-
gen Engagement weiter aufgegangen. Im 
gleichen Zeitraum ist auch der Anteil der 
freiwillig Engagierten, die eine leitende 
Tätigkeit zum Beispiel in Stiftungs- oder 
Vereinsvorständen ausüben, deutlich ge-
sunken.
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Ein Neustart der Engagementpolitik muss 
daher unserer Ansicht nach das Ziel haben, 
langfristig und nachhaltig viele Menschen 
herkunftsunabhängig für bürgerschaftli-
ches Engagement zu erreichen. Insgesamt 
muss angestrebt werden, die Zahl der En-
gagierten zu erhöhen und insbesondere 
das Potenzial der für die Selbstorganisati-
on der Zivilgesellschaft notwendigen Gre-
mienmitglieder zu sichern.

Vorschläge: Alle weiterführenden Schulen 
und Hochschulen bieten ihren Schülerin-
nen, Schülern und Studierenden die Mög-
lichkeit zum Engagement verbunden mit 
Lerninhalten an. Gemeinnützige Organisa-
tionen setzen solche Service Learning Pro-
gramme nach Qualitätsmerkmalen um.

5. Wirksamkeit des Engagements vor Ort 
stärken

Immer wieder zeigen Umfragen, dass 
sich mehr Menschen engagieren würden, 
wenn sie wüssten, wo. Mehr Projekte wür-
den eine passende Unterstützung finden, 
wenn Fördergeber und Fördersuchende 
zielgerichtet zusammenfänden. Unter-
schiedliche engagementfördernde Infra-
struktureinrichtungen versuchen, hierzu 
einen Beitrag zu leisten. Viele arbeiten je-
doch unter prekären Bedingungen.

Ein Neustart der Engagementpolitik muss 
daher unserer Ansicht nach das Ziel ha-
ben, Bürgerstiftungen, wie sie durch die 
10 Merkmale einer Bürgerstiftung defi-
niert sind, als leistungsfähige und nach-
haltige Mitmach-Stiftungen besonders zu 
fördern, um die Wirksamkeit des Engage-
ments vor Ort zu verbessern.

Vorschläge: Der Gesetzgeber bietet für das 
Engagement in und über Bürgerstiftun-
gen besondere Anreize. Dies kann durch 
eine höhere steuerliche Absetzbarkeit der 
Zuwendungen an Bürgerstiftungen, wie 

beispielsweise in den USA, geschehen. 
Auf lokaler Ebene bieten Kommunen und 
Wirtschaft einen besonderen Anreiz, z. B. 
durch ein matching von Zuwendungen an 
Bürgerstiftungen über Public-Private-Part-
nership-Funds.

6. Dem Engagement nicht im Weg stehen

Zunehmende Bürokratie belastet die zeit-
lichen Ressourcen Engagierter, wirkt sich 
negativ auf die Motivation aus und ist für 
die große Mehrheit gemeinnütziger Or-
ganisationen zu einem Hauptproblem ge-
worden wie Studien von Zivilgesellschaft 
in Zahlen (ZiviZ), der Stiftung Aktive Bür-
gerschaft oder des Normenkontrollrates 
Baden-Württemberg zeigen.

Ein Neustart der Engagementpolitik muss 
daher unserer Ansicht nach das Ziel haben, 
kleine, rein ehrenamtliche Organisation 
vom Geltungsbereich bestimmter Gesetze 
und Erfüllungspflichten auszunehmen und 
größeren Vereinen, Stiftungen, Verbänden 
und Netzwerken dabei zu helfen, besser 
mit staatlicher Bürokratie umzugehen.

Vorschläge: Verpflichtende Berücksichti-
gung der Auswirkungen von Gesetzesvor-
haben auf ehrenamtliches Engagement 
und gemeinnützige Organisationen in Ge-
setzgebungsverfahren. Frühzeitige Beteili-
gung von Verbänden und Fachpraxis sowie 
finanzielle oder steuerliche Anerkennung 
entstehender Bürokratiekosten bei ge-
meinnützigen Organisationen.

7. Zweckfreie und niedrigschwellige Förde-
rungen zur Regel machen

Viele öffentliche Zuwendungen an ge-
meinnützige Organisationen sind zweck-
gebunden und schränken die Verwen-
dungsfreiheit ein. Gleichzeitig schmälern 
sie vorhandene freiverfügbare Mittel, die 
als Eigenanteil bei öffentlichen Förderun-
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gen eingebracht werden müssen. Bean-
tragung und Nachweis der Mittelverwen-
dung sind mit hohen Verwaltungsanforde-
rungen verbunden.

Ein Neustart der Engagementpolitik muss 
daher unserer Ansicht nach das Ziel haben, 
den Zugang gemeinnütziger Organisatio-
nen zu freiverfügbaren Mitteln zu verbes-
sern, die ohne großen bürokratischen Auf-
wand verwendet werden können.

Vorschläge: Die Deutsche Stiftung für En-
gagement und Ehrenamt wirkt als eine 
reine Förderstiftung mit entsprechenden 
Programmen. Wie in einigen europäi-
schen Nachbarländern können Bürgerin-
nen und Bürger ein bis zwei Prozent ihrer 
Einkommenssteuer direkt gemeinnützigen 
Vereinen oder Stiftungen über ihre Steu-
ererklärung zukommen lassen.

8. Spaltung bei der Digitalisierung verhin-
dern

In Folge der Corona-Pandemie haben 
Homeoffice und Online-Angebote zu einer 
größeren und anhaltenden Digitalisierung 
des Alltags in Wirtschaft, Staat und Gesell-
schaft geführt. Obwohl der gemeinnützi-
ge Bereich ungleich geringere Ressourcen 
in moderne IT-Ausstattung, notwendige 
Weiterbildung und digitale Lösungen in-
vestieren kann, werden Fördermaßnah-
men, wie zuletzt vom Wissenschaftliche 
Beirat beim Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie, vor allem für Unter-
nehmen entwickelt.

Ein Neustart der Engagementpolitik muss 
daher unserer Ansicht nach das Ziel ha-
ben, den gemeinnützigen Sektor zu unter-
stützen, bei der Digitalisierung mithalten 
zu können und ihn nicht schlechter zu stel-
len als Staat und Wirtschaft.

Vorschläge: Staatliche Aufgabe ist es, für 
die Bereitstellung einer flächendeckenden 
und leistungsfähigen Internetinfrastruktur 
zu sorgen und offene Datenschutzfragen 
mit den entsprechenden Softwareun-
ternehmen zu klären. Die Digitalisierung 
in gemeinnützigen Organisationen wird 
durch z. B. Gigabit-Gutscheine für schnel-
les Internet und Digital-Voucher für Wei-
terbildung oder spezielle IT-Lösungen un-
terstützt.

9. Transparenzpflicht weiter umsetzen

Privates Engagement ist keine Privatsache, 
wenn Steuervergünstigungen in Anspruch 
genommen werden und der Anspruch be-
steht, Gesellschaft mitgestalten zu wollen. 
Auch gemeinnützige Organisationen tra-
gen gegenüber Öffentlichkeit, Spendern, 
Engagierten und anderen Stakeholdern 
Verantwortung für ihr Tun.

Ein Neustart der Engagementpolitik muss 
daher unserer Ansicht nach das Ziel haben, 
mit der kommenden Transparenzpflicht 
für gemeinnützige Organisationen die In-
formationsinteressen der Öffentlichkeit so 
weitreichend wie nötig zu erfüllen.

Vorschläge: Das mit dem Jahressteuerge-
setz 2020 beschlossene Zuwendungsemp-
fängerregister macht künftig relevante 
Informationen über gemeinnützige Orga-
nisationen zugänglich und wird bürokra-
tiearm umgesetzt. Die erhöhten Transpa-
renzpflichten gehen mit einer größeren 
Handlungsfreiheit gemeinnütziger Organi-
sationen einher.

Feedback und Nachfragen: Dr. Stefan 
Nährlich, Geschäftsführer und Mitglied 
des Vorstandes Stiftung Aktive Bürger-
schaft, STEFAN.NAEHRLICH@AKTIVE-BU-
ERGERSCHAFT.DE

mailto:STEFAN.NAEHRLICH%40AKTIVE-BUERGERSCHAFT.DE?subject=
mailto:STEFAN.NAEHRLICH%40AKTIVE-BUERGERSCHAFT.DE?subject=
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Hintergrund: UN-Kinderrechtskonvention

1992 ratifizierte Deutschland als eines 
der ersten Länder die UN-Kinderrechts-
konvention. Damit sicherte die Politik im 
Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention 
umfassende Mitspracherechte zu:

1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, 
das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, das Recht zu, diese Meinung in al-
len das Kind berührenden Angelegenhei-
ten frei zu äußern, und berücksichtigen die 
Meinung des Kindes angemessen und ent-
sprechend seinem Alter und seiner Reife. 

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind ins-
besondere Gelegenheit gegeben, in allen 
das Kind berührenden Gerichts- oder Ver-
waltungsverfahren entweder unmittelbar 
oder durch einen Vertreter oder geeignete 
Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen 
Verfahrensvorschriften gehört zu werden. 

Gleichwohl Kinder und Jugendliche immer 
mehr Zeit in Kindertageseinrichtungen 
(Kitas) und Schulen verbringen, dadurch 
wertvolle Erfahrungen sammeln und wich-

tige Expertise im Bereich der großen He-
rausforderungen für Bildung und Erziehung 
einbringen könnten, gibt es für Kinder und 
Jugendliche, Eltern/Erziehungsberechtigte 
und dem zivilgesellschaftlichen Bildungs-
engagement in der Bundesbildungspolitik 
noch keine zufriedenstellenden Beteili-
gungsstrukturen. Wir fordern daher, sie 
bei Entscheidungen zur frühkindlichen 
Bildung oder über die schulische Bildung 
zu beteiligen. Junge Menschen zeigten in 
der jüngsten Vergangenheit sehr beindru-
ckend, dass sie eine Stimme haben und sich 
stark für die Gesellschaft und nachfolgen-
de Generationen engagieren. Wir fordern 
daher, das (junge) Bildungsengagement zu 
fördern und eine echte Mitsprache in der 
Bildungspolitik zu ermöglichen.

Wir fordern:

Mehr Mitsprache für Kinder und Jugendli-
che in der Bildungspolitik

Was schon lange klar war, hat die Pandemie 
uns noch ein erneutes Mal vor Augen ge-
führt: Kita-/Betreuungs- und Bildungspolitik 
wird über die Köpfe der Kinder und Jugend-

Die	Stiftung	Bildung	wirkt	als	gemeinnützige	Spendenorganisation	direkt	an	der	Ba-
sis über das bundesweite Netzwerk des Bildungsengagements sowie der Kita- und 
Schulfördervereine,	stärkt	die	Handelnden,	fördert	Partizipation	und	Vielfalt	und	lässt	
Ideen	vor	Ort	Wirklichkeit	werden.	Sie	 ist	als	rechtsfähige	Stiftung	des	bürgerlichen	
Rechts anerkannt und wurde 2012 von ehrenamtlich Engagierten dieses Bildungsen-
gagements	errichtet.	Sie	steht	somit	für	die	größte	Basisorganisation	des	zivilgesell-
schaftlichen	Engagements	an	Kindergarten	und	Schule	bundesweit.	Die	Stiftung	Bil-
dung	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.	
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lichen hinweg und nicht mit ihnen gemacht. 
Deshalb fordern wir mehr Beteiligungsrech-
te für Kinder und Jugendliche, sowohl in den 
Kindergärten als auch in den Schulen!

Bundesweite Vertretung des Bildungsen-
gagements fördern

Gleichwohl Schulbildung in Deutschland 
föderal organisiert ist, finden zentrale Ent-
scheidungen auf und in Absprache mit der 
Bundesebene statt. Die Kultusminister-
konferenz (KMK), das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF), das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) oder weitere 
staatliche und nichtstaatliche Akteur*innen 
sind hierfür Beispiele. Deshalb müssen 
Schüler*innen, Eltern/Erziehungsberechtig-
te und Engagierte in Kindergärten und Schu-
len auch hier die Möglichkeit haben sich in 
die öffentliche Debatte einzubringen und 
so Bildungspolitik auf Bundesebene mitge-
stalten zu können. Um dies zu ermöglichen 
fordern wir die Einrichtung bundesweiter 
Vertretungsstrukturen für das Bildungsen-
gagement. Konkret für die Bundesschüler-
konferenz (BSK), die Bundeselternvertre-
tung der Kinder in Kindertagespflege und 
Kindertageseinrichtungen (BEVKi), den Bun-
deselternrat (BER) und den Bundesverband 
der Kita- und Schulfördervereine (BSFV). 
Ehrenamt braucht Hauptamt. Damit die 
Vertretungsstrukturen gut arbeiten kön-
nen, braucht es vom Bund langfristig und 
stabil finanzierte Geschäftsstellen. Für die 
Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit, 
Tagungen, Meinungsbildungsarbeit, Quali-
fizierung, Personal, Reisekosten und Sach-
mittel sind mindestens 1 Millionen Euro pro 
Vertretungsstruktur notwendig!

Demokratischere Schulen für eine demo-
kratische Gesellschaft

Demokratie lernt der Mensch nicht durch 
Klausuren, sondern durch aktives Le-

ben und Wahrnehmen demokratische 
Praktiken. Dazu ist es das Recht aller 
Schüler*innen in allen sie betreffenden 
Fragen im Schulalltag beteiligt zu werden 
als deutlicher Indikator für demokratische 
Schulen. Dies wird ihnen zu oft verwehrt. 
Die ohnehin schon oft äußerst gering 
aufgestellten Beteiligungsstrukturen von 
Schüler*innen waren zu Beginn der Pan-
demie die ersten, die de facto außer Kraft 
gesetzt wurden. Als Expert*innen für ihre 
Lebenswelt haben sie eine Kompetenz, die 
uns – gerade in Krisensituationen – hilft, 
gute Lösungen zu finden. Da sie sich auch 
nicht über Wahlen an der Demokratie be-
teiligen können, müssen ihre Grundrechte 
aus der Kinderrechtskonvention endlich 
angemessen umgesetzt werden!

Bundeseinheitliche Regelungen für die Be-
teiligung von Kindern in Kindergärten und 
Kindertagesstätten (Kitas) 

Als Grundrechteträger*innen haben Kin-
der wie die Erwachsenen ein Recht auf 
Mitbestimmung und Partizipation, eben-
falls sichert die von Deutschland ratifi-
zierte UN-Kinderrechtskonvention allen 
Kindern von Beginn an ein Recht auf Be-
teiligung gemäß Artikel 121 zu. Auch im 
Sozialgesetzbuch VIII2 und in den meisten 
Kita-Gesetzen der Bundesländer ist das 
Beteiligungsrecht der Kinder zumindest 
grundlegend verankert. Verbindliche Qua-
litätsstandards und Regelungen, die über 
bloße Empfehlungen und Anregungen hi-
nausgehen, existieren jedoch nicht für alle 
Kindergärten in Deutschland. Wir fordern 
deshalb verbindliche, bundeseinheitliche 
Regelungen für die Beteiligung von Kin-
dern in Kitas. Angesichts der Herausforde-
rungen, vor denen unsere demokratische 
Gesellschaft steht, halten wir es gerade 
heute für besonders wichtig, Kinder be-
reits in der Kita aktiv und altersgerecht 
zu beteiligen. Durch geübte Partizipation 
erfahren die Kinder frühzeitig Selbstwirk-
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samkeit, lernen demokratische Mitbe-
stimmung und fühlen sich wertgeschätzt 
sowie anerkannt. Als eine der wichtigsten 
Bildungsinstitutionen kann die Kita von 
Anfang an dazu beitragen, demokratische 
Werte und demokratisches Miteinander 
zu erleben und zu erlernen.

Um jedoch eine langfristige und nachhal-
tige Beteiligungskultur in unseren Kitas zu 
etablieren, müssen alle Kitas in die Lage 
versetzt werden, die bundeseinheitlichen 
Vorgaben auch langfristig umzusetzen. 
Dafür braucht es, neben den bundesein-
heitlichen Vorgaben, eine bessere finanzi-
elle Ausstattung, mehr und qualifiziertes 
Fachpersonal für Kitas sowie eine regelmä-
ßige Evaluation der umgesetzten Beteili-
gungsstrukturen!

Engere Einbindung des Bildungsengage-
ments in politische Prozesse

Die Expertise der Zivilgesellschaft muss 
eingeholt und berücksichtigt werden, ge-
rade auch, wenn es um die Anliegen der 
Kindergärten und Schulen geht. Die vier 
Strukturen - die Bundesschülerkonferenz 
(BSK), die Bundeselternvertretung der Kin-
der in Kindertagespflege und Kindertages-
einrichtungen (BEVKi), der Bundeselternrat 
(BER) und der Bundesverband der Kita- und 
Schulfördervereine (BSFV) - des zivilgesell-
schaftlichen Bildungsengagements und die 
Stiftung Bildung stellen wichtige Expertise 
und Erfahrungswerte bereit. Um die gro-
ßen Herausforderungen der Bildung in Zu-
kunft inklusiver, innovativer und zielführen-
der bewältigen zu können, sollten die BSK, 
die BEVKi, der BER, der BSFV sowie die Stif-
tung Bildung in alle bildungspolitischen Ent-
scheidungsprozesse eingebunden werden!

Mehr Forschung zu Beteiligungsstrukturen 
von Kindern und Jugendlichen in der Bil-
dung / In allen vom Bund geförderten For-
schungsvorhaben und Erhebungen muss 

die Sicht der Kinder und Jugendlichen ex-
plizit abgefragt und berücksichtig werden

Kinder und Jugendbeteiligung ist in der 
Politik bis dato ein vergleichbar junges, 
wenig genutztes Feld – ja eine »terra in-
cognita«.	 Um	 dieses	 strategisch	 weiter-
ausbauen zu können und das große Po-
tenzial des Bildungsengagements zu he-
ben, bedarf es deutlich mehr Forschung 
und Klärung grundsätzlicher Fragen: Wo 
können Kinder und Jugendliche im Rah-
men von bildungspolitischen Bereichen 
schon jetzt mitsprechen, wie werden die 
Vertreter*innen unterstützt bzw. beglei-
tet, wie ist die Demografie der Kinder und 
Jugendlichen, die derzeit mitsprechen und 
wie kann gewährleistet werden, dass sie 
möglichst vielfältige Blickwinkel der Kin-
der und Jugendlichen abbilden?

Beteiligung bedeutet auch in Forschung 
und staatlichen/behördlichen Empfeh-
lungen beachtet und gehört zu werden. 
Daher müssen in allen Bundesberichten, 
die sich mit Bildung auseinandersetzen, 
Kinder und Jugendliche angemessen be-
rücksichtigt werden. Dies gilt unter ande-
rem für den Bundesfamilienbericht sowie 
den Bundesbildungsbericht. Wir begrüßen 
es sehr, dass Kinder und Jugendliche in ei-
nem eigenen Bundesbericht Gehör finden, 
allerdings muss diese Partizipation ausge-
weitet werden. Wir sind davon überzeugt, 
wenn in Querschnittsbereichen über Bil-
dung geforscht wird, müssen Kinder und 
Jugendliche eine Möglichkeit haben, ihre 
Meinungen, Expertisen und Gedanken zu 
äußern und bei der Ausarbeitung von Emp-
fehlungen für die Politik beteiligt werden!

Investitionen in Bildung stärken: Deutsch-
land muss Bildungsinvestitionen mindes-
tens auf OECD-Durschnitt anheben

Gute Beteiligung kann nur in einem Um-
feld funktionieren, dass mit ausreichend 
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finanziellen Ressourcen ausgestattet ist. 
Daher bedarf es einer entsprechend soli-
den und sämtliche Facetten auf dem Bil-
dungssektor berücksichtigenden Finan-
zierung. Die Ausgaben für Lernen, Lehren 
und Lernorte müssen massiv gesteigert 
werden, um beste Bildungs- und Beteili-
gungschancen für alle Kinder und Jugend-
lichen zu garantieren. (Anmerkung: Hoch-
wertige, egalitäre Bildung mit inklusivem 
Ansatz gehört zu den essentiellen Forde-
rungen auch der UNESCO.) Die Pandemie 
macht die Problemlagen unseres Bildungs-
systems einmal mehr deutlich, die durch 
die Unterfinanzierung der vergangenen 
Jahrzehnte entstanden sind. Bildung ist 
unsere einzige Zukunftsressource und »er-
neuerbare	 Energie«,	 wie	 Politiker*innen	
immer wieder konstatieren, weshalb wir 
mehr Investitionen für qualifiziertes Per-
sonal, die digitale Infrastruktur und die 
Sanierung der Lernorte fordern. Die be-
reits 2008 von der Bundesregierung ange-
kündigte Erhöhung der Bildungsausgaben 
auf knapp 9% des BIP3 ist bis heute nicht 
erfolgt. Auch in 2020 lagen die Ausgaben 
bei lediglich 4,8% des BIP4. Gerade jetzt 

aber bedarf es deutlich höherer Investi-
tionen in die Bildung unserer Kinder und 
Jugendlichen, um die Folgen der Kita- und 
Schulschließungen der vergangenen Mo-
nate abzumildern und unser Bildungssys-
tem zukunftsfest für das 21. Jahrhundert 
aufzustellen und dadurch mehr Chancen-
gerechtigkeit zu gewährleisten, unabhän-
gig der sozio-ökonomischen Herkunft. 
Dabei müssen Kinder und Jugendliche als 
Expert*innen ihrer Lernorte und des Ler-
nens in die Entwicklung und Gestaltung in-
novativer Bildungskonzepte eingebunden 
werden. Eine gerechte Bildung für alle, die 
von allen mitgestaltet werden kann, führt 
dabei nicht nur zur besseren Qualifikation 
unserer Kinder und Jugendlichen, sondern 
stärkt auch mit nachhaltigen Synergien 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Die Bildungsausgaben sind die besonders 
nachhaltig wirksamen und vielfältigen 
Synergien generierenden Investitionen in 
unsere Zukunft und müssen deshalb kon-
sequent erhöht werden!

Weitere Informationen: https://www.stif-
tungbildung.org/lobbyfuerbildung/

https://www.stiftungbildung.org/lobbyfuerbildung/
https://www.stiftungbildung.org/lobbyfuerbildung/
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FORDERUNGEN ZUR BUNDESTAGSWAHL

Die Stiftung Lesen versteht sich als Akteur, 
Initiator und Koordinator von und zwi-
schen allen gesellschaftlichen und staatli-
chen Akteuren zur Förderung des Dialogs, 
des Austausches und der Kooperation mit 
Politik, Öffentlichkeit, Wissenschaft und 
Wirtschaft. Zu ihren Kampagnen und Pro-
grammen zählen der Welttag des Buches, 
der Bundesweite Vorlesetag und Lese-
start. Im März 2021 hat sie zusammen mit 
dem Börsenverein des Deutschen Buch-
handels den Nationalen Lesepakt initiiert. 
Die Stiftung Lesen ist stimmberechtigtes 
Mitglied im BBE.

Hintergrund und Ziele

Angesichts der seit Jahren von Bildungs-
studien wie Iglu, Pisa und Leo belegten feh-
lenden Lesekompetenz bei Millionen von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
in Deutschland hat die Stiftung Lesen am 
17. Mai 2021 ihre fünf zentralen bildungs-
politischen Forderungen zur Bundestags-
wahl veröffentlicht. Sie zielen ab auf mehr 
Bewusstseinsbildung für die Relevanz von 
Leseförderung in der Öffentlichkeit, auf 
eine Verankerung lesefördernder Maß-
nahmen im Alltag der Zielgruppen entlang 

der kompletten Bildungsbiografie, auf die 
Entwicklung langfristiger Angebote, die 
nachhaltige Wirkung entfalten können, 
auf die Herstellung von Medienkompe-
tenz auf der Basis von Lesekompetenz so-
wie auf die Etablierung von Leseförderung 
als ressortübergreifende Querschnittsauf-
gabe in der Politik. 

Zentrale Forderungen zur Bundestagswahl

Es fängt mit Lesen an: Lesen ist die zentra-
le Voraussetzung für Bildung, beruflichen 
Erfolg, Integration und eine zukunftsfähi-
ge persönliche wie gesamtgesellschaftli-
che Entwicklung. Doch seit Jahren bele-
gen Bildungsstudien das gleiche Problem: 
In Deutschland gibt es altersübergreifend 
eine Vielzahl von Menschen, die über 
keine oder eine nur unzureichende Lese-
kompetenz verfügen. 6,2 Millionen Er-
wachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren 
sind laut LEO Studie 2018 Menschen mit 
geringer Literalität. Die PISA-Studie 2018 
zeigt, dass 20,7 Prozent der 15-Jährigen 
in Deutschland Schwierigkeiten beim Le-
sen und Schreiben haben. 18,9 Prozent 
der Schülerinnen und Schüler der vierten 
Grundschulklassen erreichen ebenfalls 

Die	Stiftung	Lesen	versteht	sich	als	Akteur,	Initiator	und	Koordinator	von	und	zwischen	
allen	gesellschaftlichen	und	staatlichen	Akteuren	zur	Förderung	des	Dialogs,	des	Aus-
tausches	und	der	Kooperation	mit	Politik,	Öffentlichkeit,	Wissenschaft	und	Wirtschaft.	
Zu	ihren	Kampagnen	und	Programmen	zählen	der	Welttag	des	Buches,	der	Bundes-
weite Vorlesetag und Lesestart. Im März 2021 hat sie zusammen mit dem Börsenver-
ein	des	Deutschen	Buchhandels	den	Nationalen	Lesepakt	initiiert.	Die	Stiftung	Lesen	
ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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kein ausreichendes Leistungsniveau im Le-
sen (IGLU-Studie 2016). Die Fähigkeit zu le-
sen, fehlt folglich Erwachsenen, Jugendli-
chen und Kindern.  Die Konsequenzen sind 
gravierend: Oft haben die Betroffenen 
Probleme dem Unterricht zu folgen, sind 
in ihrer Berufswahl und  -ausübung stark 
eingeschränkt und geben ihre Leseschwie-
rigkeiten an die Generation ihrer Kinder 
weiter. Der Handlungsbedarf ist enorm 
und hat im Zuge der Corona-Pandemie an 
Dringlichkeit zugenommen. Die Kita- und 
Schulschließungen führen zu einer weite-
ren Öffnung der Bildungsschere: zwischen 
Kindern, die gut lesen können, und jenen, 
denen es schwerfällt. Daher ruft die Stif-
tung Lesen die Parteien in Deutschland 
dazu auf, die Leseförderung und Bildung 
junger Menschen zu einem wesentlichen 
Teil ihrer politischen Arbeit zu machen – 
im Bundestagswahlkampf, aber auch nach 
der Regierungsbildung. Es ist höchste Zeit, 
das Bildungsversprechen an unsere Kinder 
und Jugendlichen einzulösen.

Erst wenn Vorlesen und Lesen selbstver-
ständlich sind, Familien Impulse ab der 
Geburt jedes Kindes erhalten, Lese- und 
Sprachförderung in allen Kitas und im fä-
cherübergreifenden Schulunterricht statt-
findet und ergänzend außerschulische 
Angebote gemacht werden, haben alle 
Kinder und Jugendlichen die gleichen Bil-
dungschancen.

Eine Verbesserung der politischen und fi-
nanziellen Rahmenbedingungen ist dafür 
ebenso erforderlich wie eine deutliche 
Steigerung der Relevanz, die dem noch 
immer zu oft vernachlässigtem Thema Le-
seförderung zukommt. Die zentralen For-
derungen der Stiftung Lesen lauten daher:
 
1. Öffentliches Bewusstsein schaffen

Mit Hilfe bundesweiter Initiativen müssen 
wir die breite Öffentlichkeit dafür sensibi-

lisieren, dass gute Lese- und Sprachkom-
petenzen die Voraussetzung für Bildung, 
Integration und gesellschaftliche Teilhabe 
sind.

2. Leseförderung im Alltag verankern

Vorlesen und Lesen müssen alltäglich 
für Kinder und Jugendlichen sein  –  von 
Anfang an und entlang der gesamten Bil-
dungsbiographie. Damit das gelingt, brau-
chen wir das Engagement all jener, die jun-
ge Menschen beim Vorlesen und Lesenler-
nen begleiten: Familien, Kitas, Grund- und 
weiterführende Schulen.

3. Langfristige Angebote entwickeln

Mangelnde Lese- und Sprachkompetenz 
ist ein nachwachsendes Problem. Wir 
brauchen langfristige und nachhaltige An-
gebote, um auch kommende Generatio-
nen zu unterstützen.
 
4. Leseförderung als Basis von Medienbil-
dung verstehen

Kinder, die gut lesen können, sind in der 
Lage, analoge und digitale Medien selbst-
bestimmt zu nutzen. Daher müssen wir 
das Lesen als Grundlage und integralen 
Bestandteil eines souveränen Medienum-
gangs verstehen und fördern.

5. Leseförderung als politische Quer-
schnittsaufgabe institutionalisieren

Lese- und Sprachförderung müssen stär-
ker in den Fokus der politischen Bildungs-
ressorts rücken. Doch auch andere Res-
sorts müssen das Lesen berücksichtigen  
–  vor allem jene, die für Familien, Kinder, 
Soziales, Integration, Arbeit, Gesundheit 
und Kultur zuständig sind.

Weitere Informationen unter https://
www.stiftunglesen.de/

https://www.stiftunglesen.de/
https://www.stiftunglesen.de/
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Positionspapier zur kommenden Legisla-
turperiode

Partizipation ist ein demokratisches Recht, 
die Möglichkeit junger Menschen zu de-
mokratischer Teilhabe muss ernst genom-
men werden - und demokratische Teilha-
be beginnt nicht erst mit der Volljährigkeit. 
Demokratie darf dabei kein abstrakter Be-
griff sein. Demokratie muss vielmehr ge-
lebt werden, um sie zu verstehen und zu 
verinnerlichen. Die Förderung von jungem 
zivilgesellschaftlichem Engagement ist in 
diesem Kontext eine Zukunftsinvestition 
und Grundlage für eine heranwachsende 
Generation mit sozialem und demokrati-
schem Gewissen. 

Nachhaltige Finanzierung der Engage-
mentförderung junger Menschen:

 ¾ Die Förderung der jungen Zivilgesell-
schaft muss langfristig in die Agenda 
des Bundes aufgenommen werden. 
Dabei sollte das Augenmerk zum ei-
nen auf der Förderung bestehender 

und bewährter zivilgesellschaftlicher 
Strukturen und Netzwerke liegen, 
zum anderen auf der Etablierung neu-
er, besonders jugendlich geführter 
Strukturen, die das bürgerschaftliche 
Engagement in Deutschland voran-
bringen.

 ¾ In den Hauptausschüssen des Bun-
destages sollte der Bereich »junges 
Engagement«	 einen	 besonderen	 Fo-
kus bekommen. Die Einrichtung eines 
Ausschusses, der sich mit Engagement 
und Zivilgesellschaft beschäftigt, ist 
zu prüfen. Darüber hinaus sollten 
junge Menschen und Organisationen 
zur Arbeit in parlamentarischen Aus-
schüssen immer wieder zur Diskussion 
und Mitarbeit eingeladen werden. Die 
Bundespolitik muss junge Menschen 
endlich ernst nehmen.

 ¾ Jungen Menschen muss eine höhere 
Wertschätzung für ihr Engagement 
entgegengebracht werden. Junges 
Engagement kann nur dann ernst ge-
nommen werden, wenn Strukturen 
etabliert werden, in denen ein stän-

Stiftung	Schüler	Helfen	Leben	(SHL)	 ist	die	erste	von	Schülerinnen	und	Schülern	ge-
gründete	Stiftung	in	Deutschland	und	setzt	sich	für	die	Rechte	und	Mitbestimmung	
von	Kindern	und	Jugendlichen	ein.	Die	Organisation	fördert	und	betreibt	Jugend-,	Bil-
dungs-	und	Integrationsprojekte	in	Südosteuropa,	Jordanien,	Syrien	und	Deutschland	
mit	den	Themenschwerpunkten	Anti-Diskriminierung,	Jugendaktivismus	und	der	Un-
terstützung	von	Geflüchteten.	1992	startete	SHL	als	Initiative	von	Schülerinnen	und	
Schülern,	die	Gleichaltrigen	im	ehemaligen	Jugoslawien	während	der	dortigen	Kriege	
helfen wollten. Sie sammelten Hilfspakete und brachten diese persönlich in die Pro-
jektregion.	Um	die	Hilfe	nachhaltiger	zu	gestalten,	gibt	es	seit	2002	den	Sozialen	Tag.	
Die	SHL	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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diger Austausch zwischen Politik und 
junger Zivilgesellschaft stattfindet.

 ¾ Bürgerschaftliches Engagement muss 
auch in Krisenzeiten möglich sein, es 
ist der Kit unserer Gesellschaft. Ins-
besondere an jungem Engagement 
misst sich die Zukunftsfähigkeit un-
serer Demokratie. Die Förderung und 
Finanzierung der demokratischen und 
engagierten Zivilgesellschaft muss 
nachhaltig und krisensicher sein. Pan-
demiebedingte Kürzungen im Haushalt 
dürfen die Stärke des jungen Engage-
ments in Deutschland nicht gefährden.

Institutionalisierung der Engagementför-
derung junger Menschen auf verschiede-
nen Ebenen:

 ¾ Auf lokaler Ebene ist der niedrig-
schwellige Zugang zu jungem zivilge-
sellschaftlichem Engagement häufig 
besser gegeben, da die Identifikation 
mit dem Lokalen größer und die Wirk-
kraft und Selbstwirksamkeit des En-
gagements besser zu spüren ist. Um 
junges Engagement zu fördern, ist es 
daher sinnvoll auf Stadtteil-Ebene an-
zufangen und etwa mit runden Tischen 
alle, insbesondere junge Menschen zu 
ermutigen sich zu beteiligen, das Le-
ben vor ihrer eigenen Haustür mitzu-
gestalten. Eine gezielte Bereitstellung 
von kostenlos und unbürokratisch 
zugänglichen Freiräumen für junge 
Menschen und ihre Miteinbeziehung 
ist dabei unabdingbar, nicht nur in 
beratender Funktion, sondern besser 
noch als Entscheidungsträger*innen. 
Ein niedrigschwelliges Förderpro-
gramm der Bundesministerien in Zu-
sammenarbeit mit den Kommunen 
muss zu diesen Zwecken eingerichtet 
werden.

 ¾ Auf Länderebene muss erreicht wer-
den, bürgerschaftliches Engagement 
in die Lehrpläne aller Schulformen 

mitaufzunehmen. Über die Schule 
kann beispielsweise durch einen be-
sonders niedrigschwelligen Ansatz 
oft erstmals Zugang zu bürgerschaft-
lichem Engagement erreicht werden. 
Ebenso muss ein Rahmen geschaffen 
werden, in dem der sozioökonomi-
sche Status oder auch die ethnische 
Herkunft kein Hindernis für Engage-
ment sind. Der Unterricht erfährt da-
durch eine Bereicherung: Nachdem 
junge Menschen das im Unterricht 
Gelernte während ihrer ehrenamtli-
chen Tätigkeit einsetzen können, brin-
gen sie dort gesammelte Erfahrungen 
wieder mit in die Schule und entwi-
ckeln gleichzeitig ihre Persönlichkeit. 
Wir fordern, dass die zukünftige Bun-
desregierung in Gesprächen mit den 
Ländern darauf aufmerksam macht 
und diesbezüglich Lehrpläne überar-
beitet werden sollen.

 ¾ Das Engagement junger Menschen 
muss mehr Wertschätzung erfahren, 
auch im demokratischen Prozess. 
Denkbar wäre ein Herabsetzen des 
Wahlalters. In einigen Kommunen und 
Ländern ist dies nun schon seit eini-
gen Jahren der Fall, weitere sollten 
nachziehen. Durch die Demographie in 
Deutschland sind die Interessen junger 
Menschen unterrepräsentiert. Um ihr 
demokratisches und bürgerschaftli-
ches Engagement zu stärken, müssen 
junge Menschen auch bei Wahlen par-
tizipieren können. Wir fordern deshalb 
die zukünftige Bundesregierung auf, 
das Herabsetzen des Wahlalters auf 16 
Jahre auch im Bund zu diskutieren und 
umzusetzen.

 ¾ Bezogen auf die junge Zivilgesellschaft 
sollte der Staat aber nicht versuchen, 
deren Arbeit zu regulieren und damit 
zu behindern. Die Funktion des Staates 
in Bezug auf junges bürgerschaftliches 
Engagement ist das Ermöglichen, nicht 
das Kontrollieren. 
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Engagementförderung für alle jungen 
Menschen:

 ¾ Der Zugang zu bürgerschaftlichem En-
gagement wird stark beeinflusst durch 
Faktoren wie den Bildungsgrad der El-
tern, das Einkommen und Vermögen 
in der Familie, die ethnische Herkunft, 
den Erwerbsstatus der Eltern, das Ge-
schlecht oder auch die sexuelle Iden-
tität. Wir setzen uns für eine offene 
Gesellschaft ein, die soziale Ungleich-
heit bekämpft. Nur eine sozial gerech-
te Gesellschaft ist eine zukunftsfähige 
Gesellschaft.

 ¾ Die Parlamente in Deutschland bilden 
die Diversität unserer Gesellschaft nur 
unzureichend ab. Dabei sollten sie Vor-
bilder für junge Menschen sein, die 
mehr Teilhabe an der demokratischen 
Zivilgesellschaft verdienen. Ohne eine 
ausreichende Repräsentation junger 
Menschen im bürgerschaftlichen En-
gagement setzt sich dieser Trend fort. 
Dafür müssen stabile Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, wie die 
Bereitstellung von Personalmitteln 
und offenen, barrierefreien und kos-
tenfreien Räumen, die besonders mar-
ginalisierte Gruppen ansprechen und 
diese zu bürgerschaftlichem Engage-
ment ermutigen. 

 ¾ Engagement- und Bildungspolitik müs-
sen dahingehend in Einklang gebracht 
werden. Organisationen, die sich im 
Bereich politische Bildung engagieren, 
müssen umfassender und zielgerichte-
ter gefördert werden – gerade für die 
Arbeit in infrastrukturschwachen Ge-
bieten.

Ein starkes Europa braucht eine gemein-
same europäische Engagementförderung 
junger Menschen:

 ¾ Wer die deutsche Demokratie stärken 
will, muss die europäische Idee vor-

anbringen. Zivilgesellschaft darf nicht 
als Begriff hinter nationalen Grenzen 
betrachtet werden, vielmehr sollten 
gemeinsame Ziele der europäischen 
Bürgerschaft gebündelt werden. Ohne 
eine europäische Zivilgesellschaft ist für 
Europa kein Fortschritt zu erwarten.

 ¾ Es müssen mehr Austauschprogramme 
für junge Menschen entstehen bzw. 
vorhandene Austauschprogramme zi-
vilgesellschaftlicher Akteure gefördert 
werden. Das Erasmus+ - Stipendium 
ist ein gutes Beispiel, wie der europä-
ische Austausch die europäische Idee 
stärkt. Darüber hinaus muss nun auch 
ein Austausch für Auszubildende und 
Schüler*innen ausgebaut werden, der 
über EU-Töpfe solide finanziert für 
alle jungen Menschen und Organisa-
tionen zugänglich ist. Miteinbezogen 
werden sollten dabei auch Länder, die 
Beitrittskandidaten der EU sind. Die 
europäische Verantwortung als auch 
die europäische Zivilgesellschaft darf 
nicht an den EU-Grenzen Halt machen. 
Dies wäre ein Widerspruch zur europä-
ischen Idee.

 ¾ Junge Europäer*innen müssen unab-
hängig ihrer Herkunft am sozialen, 
kulturellen und demokratischen Leben 
teilnehmen können. Neben weiteren 
Austauschprogrammen eignet sich 
dafür beispielsweise ein kostenloses 
Interrailticket für alle europäischen 
Jugendlichen, die das 18. Lebensjahr 
erreichen. Zu prüfen ist auch, ob ein 
solches Ticket auch für europäische 
Länder gelten kann, die Beitrittskandi-
daten bei der EU sind. Wir fordern die 
Bundesregierung auf, geeignete Maß-
nahmen in Brüssel zu forcieren.

 ¾ Die europäische Jugend muss spüren, 
dass Europa eine Chance ist: Gera-
de Organisationen junger Menschen 
sollten daher in partizipative Prozesse 
eingebunden werden und themenspe-
zifische Netzwerke gefördert werden. 
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Das zivilgesellschaftliche Gewissen 
junger Menschen muss auch ein euro-
päisches Gewissen sein. Die Bundes-
regierung muss sich dafür einsetzen, 

dass die EU in diesem Zusammenhang 
eine koordinative Rolle einnimmt und 
junge zivilgesellschaftliche Akteure zu-
sammenbringt.
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SV-BILDUNGSWERK

ENGAGEMENT- UND DEMOKRATIEPOLITISCHE 
FORDERUNGEN ZUR BUNDESTAGSWAHL

Engagement- und demokratiepolitische 
Forderungen zur Bundestagswahl

Nicht erst seit Pandemiezeiten wird im-
mer wieder darauf hingewiesen, dass die 
Perspektive junger Menschen in gesell-
schaftlichen und politischen Debatten 
meist vernachlässigt wird. Daran hat auch 
Corona noch nichts ändern können - allen 
regelmäßig wiederkehrenden Aussagen 
zum Trotz, dass die Krise die Defizite der 
Bildungs- und Jugendpolitik »wie durch 
ein	 Brennglas«	 sichtbar	 gemacht	 habe.	
Was bedeutet das im Kontext der Bundes-
tagswahl für einen jugendlichen Blick auf 
die Engagement- und Demokratiepolitik?

Ein wesentlicher Bestandteil einer lebendi-
gen Demokratie sind Wahlen. Auf Bundes-
ebene sind alle Jugendlichen unter 18 Jah-
ren von der Meinungsbildung in Wahlen 
und Abstimmungen ausgeschlossen. Auch 
wenn auf Landes- und kommunaler Ebene 
teilweise niedrigere Altersgrenzen gelten, 
wird einem erheblichen Teil der Bevölke-
rung so die politische Teilhabe verwehrt. 
Damit die Interessen von Kindern und Ju-
gendlichen tatsächlich Eingang in die po-

litische Willensbildung finden, braucht es 
ein Wahlrecht ab Geburt, das von Kindern 
und Jugendlichen individuell eingefordert 
werden kann, sobald sie sich dazu bereit 
fühlen. Auch Forderungen nach weniger 
weitreichenden Absenkungen des Wahlal-
ters sind zu begrüßen und ihre Umsetzung 
lange überfällig.

Um sich (nicht nur!) als junger Mensch an 
politischen Prozessen beteiligen zu kön-
nen, braucht es neben dem Wahlrecht 
auch ein Grundrecht auf politische Bil-
dung und Demokratielernen. Beides sind 
verschiedene Dinge, die sich idealerweise 
ergänzen sollten. Staatliche Akteure soll-
ten eng mit zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen zusammenarbeiten – gerade 
auch mit solchen, die junges Engagement 
tatsächlich leben, um Formate der poli-
tischen Bildung weiterzuentwickeln und 
an die Bedürfnisse junger Zielgruppen 
anzupassen. Im Bereich der Demokratie-
bildung haben die meisten Schulen noch 
immer erhebliche Defizite. Auch wenn 
die Ausgestaltung der schulischen Bildung 
Ländersache ist, darf sich der Bund nicht 
seiner Mitverantwortung für gute, zeit-

Das SV-Bildungswerk ist eine bundesweite Unterstützungsstruktur von und für 
Schüler*innen und Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren. Im Gegensatz 
zu den Landesvertretungen der Schüler*innen sowie der Bundesschülerkonfe-
renz handelt es sich jedoch um keine gewählte Interessenvertretung der deut-
schen	 Schüler*innenschaft.	 Der	 Beitrag	 wurde	 von	 Christan	 Mohr	 verfasst.	 Er	
war von 2017 bis 2021 Vorstandsmitglied des SV-Bildungswerks und davor in der 
Landesschüler*innenvertretung	 in	Nordrhein-Westfalen	engagiert.	Das	SV-Bildungs-
werk	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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gemäße und demokratische Schulbildung 
entziehen. Träger der politischen Bildung 
und der Demokratiebildung arbeiten oft-
mals unter extrem prekären strukturellen 
und finanziellen Bedingungen. Eine echte 
Unterstützung entsprechender Struktu-
ren, die vielerorts unersetzbare Arbeit 
für das demokratische Zusammenleben 
leisten, ist unbedingt erforderlich. Diese 
Unterstützung muss sich unter anderem 
in einem Demokratiefördergesetz nieder-
schlagen, das die unzähligen engagierten 
Menschen entlastet und langfristige Per-
spektiven für bürgerschaftliches, gerade 
auch jugendliches Engagement in der De-
mokratieerziehung schafft. Für ein part-
nerschaftliches Miteinander zwischen 
Staat und Zivilgesellschaft sind pauschale 
Misstrauensbekundungen wie die disku-
tierte Wiedereinführung der »Extremis-
musklausel«	jedoch	der	falsche	Weg.

Mit der Deutschen Stiftung Engagement 
und Ehrenamt (DSEE) besteht seit 2019 
eine Struktur, die in der Lage ist, zivilge-
sellschaftliches Engagement auch von 
Kindern und Jugendlichen gezielt zu un-
terstützen und sich an dessen Weiter-
entwicklung zu beteiligen. Es ist daher 
wünschenswert, dass die DSEE hier einen 
dauerhaften Schwerpunkt ihrer (Förder-)
Tätigkeit legt. Auch zusätzliche Sichtbar-
keit ist hilfreich für junges Engagement, 
wenngleich sie allein noch keine struktu-
rellen Probleme löst.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit leis-
tet ebenfalls einen entscheidenden Bei-
trag zur Stärkung der Demokratie und 
bietet unzähligen jungen Menschen einen 
Rahmen für ehrenamtliches Engagement. 
Gerade in (Post-)Corona-Zeiten kann der 
Wert dieses Freiraums, neben der immer 
leistungsorientierteren und durchstruktu-
rierten (Ganztags-)Schule, gar nicht hoch 
genug geschätzt werden. Wo immer es 
nötig und möglich ist, muss diese wichtige 

Arbeit auch von der Bundesebene unter-
stützt und gefördert werden.

Im Diskurs rund um zivilgesellschaftliches 
Engagement kommt die Perspektive jun-
ger Menschen oftmals kaum vor. Dabei 
sind Millionen Kinder und Jugendliche in 
Deutschland ehrenamtlich engagiert - sei 
es in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtun-
gen, in Vereinen, im Sport, in der Klimage-
rechtigkeits- oder anderen politischen 
Bewegungen, in politischen Jugendorga-
nisationen oder in kirchlichen Strukturen. 
Sie alle wissen am besten, wie sie Gleich-
altrige für Engagement und ein gutes Zu-
sammenleben begeistern können. Doch 
in der Corona-Politik wurden gerade die 
außerschulischen Orte, an denen junge 
Menschen ihre Freizeit verbringen, mit 
erstaunlich geringer Priorität behandelt. 
Statt diese Einrichtungen, Verbänden und 
Strukturen noch mehr als sonst zu unter-
stützen, wurde oftmals eher ihre »Sys-
temrelevanz«	in	Frage	gestellt.	Auch	wenn	
das Wort nach über einem Jahr Pandemie 
überstrapaziert ist, so muss es doch in al-
ler Deutlichkeit gesagt werden: Freiräume 
für Kinder und Jugendliche sind systemre-
levant. Nicht nur für ein gutes Aufwach-
sen, auf das alle jungen Menschen ein 
Recht haben, sondern auch für ein demo-
kratisches Zusammenleben in einer immer 
komplexeren Welt.

Wir treten weiterhin für die Verankerung 
der Kinderrechte im Grundgesetz ein. Be-
reits seit 1992 ist die UN-Kinderrechtskon-
vention für Deutschland bindend, doch 
noch immer gibt es in ihrer Verwirklichung 
zum Teil erhebliche Defizite. Eine explizite 
Aufnahme der Kinderrechte in den Grund-
rechtskatalog wäre nicht nur ein starkes 
Zeichen gewesen, sondern hätte auch in 
rechtlichen Streitfragen den Vorrang des 
Kindeswohls unterstrichen. Diese Forde-
rung nehmen wir daher mit in die nächste 
Legislaturperiode.
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Bis das zivilgesellschaftliche Engagement 
von Kindern und Jugendlichen einen ange-
messenen Stellenwert einnimmt, ist es ver-
mutlich noch ein weiter Weg. Neben der 
Corona-Politik, den Defiziten bei der Ver-
wirklichung der UN-Kinderrechtskonven-
tion und zahlreichen anderen Baustellen 
hat sich dies beispielsweise in der Debatte 
um	den	»Nationalen	Bildungsrat«	gezeigt,	
der nun, nach offenbar unüberwindbaren 
Konflikten zwischen den Bundesländern, 
als »Ständige wissenschaftliche Kommis-
sion	 der	 Kultusministerkonferenz«	 einge-
führt wurde. Im Gremium sind hochran-
gige Bildungsforscher*innen vertreten, 
was grundsätzlich zu begrüßen ist. Doch 
warum hat es im Jahr 2021 kein Bundes-
land für nötig gehalten, Schüler*innen in 
die Schulentwicklung einzubeziehen? Wir 
jungen Menschen sind doch diejenigen, 
die am stärksten von der Bildungspolitik 

betroffen sind. Auch Lehrer*innen und an-
dere Vertreter*innen aus der Schulpraxis, 
inklusive der Lehramtsausbildung, wären 
wichtige Gesprächspartner*innen. Sowohl 
das SV-Bildungswerk als auch die Bundes-
schülerkonferenz haben sich wiederholt 
dafür ausgesprochen, dass Schüler*innen 
Teil des Nationalen Bildungsrats werden. 
Dass unsere Stimme nicht gehört wurde, 
ist ein Armutszeugnis für die Kultusminis-
terkonferenz und zeigt, welche Barrieren 
in den Köpfen noch überwunden werden 
müssen. Die Bundespolitik ist gefragt, sich 
ernsthaft mit den Perspektiven von Kin-
dern und Jugendlichen auseinanderzuset-
zen und daraus Konsequenzen für ihr Han-
deln folgen zu lassen. Das schließt neben 
den Feldern der Engagement- und Demo-
kratiepolitik auch eine Klimapolitik ein, die 
nicht die Lebensgrundlagen unserer und 
kommender Generationen zerstört.
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TRANSPARENCY DEUTSCHLAND

MEHR TRANSPARENZ WAGEN! 21 FORDERUNGEN ZUR BUN-
DESTAGSWAHL 2021

Transparency Deutschland hat die Kampa-
gne zur Bundestagswahl 2021 unter den 
Leitsatz ›Mehr Transparenz wagen‹ gestellt. 
Der Slogan ist angelehnt an den bekannten 
Wahlkampfslogan ›Mehr Demokratie wa-
gen‹ von 1969. Denn Transparenz ist Vor-
aussetzung für demokratische Partizipation 
und Korruptionsbekämpfung.

Wir stellen 21 Forderungen an die kom-
mende Bundesregierung, um einen Kul-
turwandel in Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft einzuleiten und dem Vertrau-
ensverlust in demokratische Institutionen 
entgegenzuwirken.

Vom Schutz von Hinweisgeber*innen bis hin 
zum Unternehmensstrafrecht sind in der 
letzten Legislaturperiode zentrale Projekte 
der Korruptionsbekämpfung auf der Strecke 
geblieben. Getrieben vom Maskenskandal 
wurden zwar im Bereich der Lobbytranspa-
renz einige Maßnahmen beschlossen, aber 
auch hier bleiben große Lücken.

1. Lobbyregister mit legislativem und exe-
kutivem Fußabdruck

Mit dem im März verabschiedeten Lobby-
register hat der Deutsche Bundestag eine 

der im europäischen Vergleich schwächs-
ten Regelungen bezüglich der Transparenz 
der Einflussnahme von Lobbyist*innen 
eingeführt. Das Lobbyregister muss drin-
gend reformiert werden:

 ¾ Das Lobbyregister muss um einen le-
gislativen Fußabdruck ergänzt wer-
den. Das heißt: Die Beiträge externer 
Berater*innen und Interessenvertreter*-
innen bei der Ausarbeitung von Ge-
setzentwürfen sind in der Gesetzes-
vorlage zu dokumentieren.

 ¾ Es darf keine Ausnahmen für einzelne 
Interessenvertretungsgruppen mehr 
geben – wenn Gewerkschaften, Ar-
beitgeber oder auch Kirchen Interes-
senvertretung betreiben, muss die Re-
gistrierungspflicht auch für sie gelten.

 ¾ Auch die Lobbyarbeit gegenüber den 
Fachreferaten in den Ministerien – und 
nicht nur ab der Ebene der Unterabtei-
lungsleitungen – muss durch das Ge-
setz erfasst werden, da hier ein großer 
Teil der Gesetze geschrieben wird. Kon-
krete, im Zeitverlauf bearbeitete The-
men müssen dabei benannt werden.

 ¾ Die Verweigerungsoption bei der Of-
fenlegung der Lobbyausgaben muss 
abgeschafft werden. Lobbydienst-

Transparency	International	Deutschland	e.	V.	(kurz:	»Transparency	Deutschland«)	ar-
beitet	 deutschlandweit	 an	 einer	 effektiven	und	nachhaltigen	Bekämpfung	und	 Ein-
dämmung	 der	 Korruption.	 Dazu	 müssen	 Staat,	Wirtschaft	 und	 Zivilgesellschaft	 zu-
sammenarbeiten	und	Koalitionen	bilden.	Transparency	Deutschland	ist	gemeinnützig,	
politisch	unabhängig	und	hat	den	Antrag	auf	eine	stimmberechtigte	Mitgliedschaft	im	
BBE gestellt. 
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leister müssen ihren finanziellen Auf-
wand und konkrete Ziele pro Auftrag 
ausweisen.

 ¾ Die Rechte der Interessenvertretun-
gen, sich an der politischen Entschei-
dungsfindung zu beteiligen, müssen 
an die Eintragung in das Lobbyregister 
geknüpft werden.

(…)

3. Konsequente Verhaltensregeln für 
Mandatsträger*innen

Die Fälle von persönlicher Bereicherung 
von Abgeordneten in der zu Ende gehenden 
Legislaturperiode, ob nun im Rahmen der 
Gesetzgebung oder sonstiger Mandatstä-
tigkeit, haben das Vertrauen in den Deut-
schen Bundestag erschüttert. Von gewähl-
ten Abgeordneten muss erwartet werden 
können, dass Nebeneinkünfte und mögli-
che Interessenkonflikte umfassend trans-
parent gemacht und veröffentlicht werden. 
Die als Reaktion auf die Maskenaffäre vor-
gelegte Reform des Abgeordnetengesetzes 
reicht nicht aus. Es braucht mehr, um der 
Politikverdrossenheit entgegenzuwirken 
und das Vertrauen zurückzugewinnen.

 ¾ Nebentätigkeiten sollten ab dem ers-
ten Euro vollständig auf Euro und Cent 
genau veröffentlicht werden.

 ¾ Um transparent darzulegen, dass die 
Ausübung des Mandats im Mittel-
punkt der Tätigkeit der Abgeordneten 
steht, sollte eine Aufzeichnungspflicht 
bezüglich der aufgewandten Zeiten für 
alle Nebentätigkeiten festgelegt wer-
den, wie dies u.a. für Abgeordnete in 
Großbritannien gilt. So kann auch die 
Angemessenheit der Entlohnung bes-
ser beurteilt werden.

 ¾ Mögliche Interessenkonflikte müssen 
umfassend bekanntgegeben werden, 
nicht nur bei entgeltlichen Nebentätig-
keiten, sondern auch bei geschäftlichen 

Tätigkeiten von Firmen, an denen Abge-
ordnete beteiligt sind, sowie bei unent-
geltlichen, ehrenamtlichen Tätigkeiten.

(…)

4. Parteispenden und -sponsoring besser 
regeln

Spenden an Parteien sind im demokrati-
schen System notwendig und nicht ver-
werflich, müssen jedoch in vollem Umfang 
und in all ihren Erscheinungsformen für die 
Öffentlichkeit transparent nachvollziehbar 
gemacht werden. Aktuell gibt es zu viele 
Möglichkeiten, die Veröffentlichungspflich-
ten zu umgehen, beispielsweise durch die 
Stückelung der Beträge oder das Sponso-
ring von Parteiveranstaltungen. »Gekauf-
te	 Abendessen«,	 bei	 denen	 zu	 Spenden	
knapp unterhalb der Veröffentlichungs-
grenze aufgerufen wird – wie im Fall von 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn – 
verdeutlichen den Handlungsbedarf.

 ¾ Alle Spenden an die Parteien sollten 
ab 2.000 Euro betragsgenau veröffent-
licht werden.

 ¾ Eine Deckelung auf jährlich 50.000 
Euro pro Spender*in/Sponsor*in und 
Partei beugt Abhängigkeiten vor.

 ¾ Parteisponsoring muss nach den glei-
chen Regeln wie für Spenden transpa-
rent gemacht werden.

 ¾ Staatliche und kommunale Unterneh-
men sollten generell vom Sponsoring 
an Parteien ausgenommen werden.

(…)

10. Ein Transparenzregister, das seinen Na-
men verdient

Zu viele Köche verderben den Brei. Ähnlich 
ist es auch mit zu vielen unterschiedlichen 
Melderegistern. Die aktuellen Regelungen, 
welche Unternehmens- und Organisations-
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form sich mit welchen Informationen in 
welches Register eintragen muss, sind un-
übersichtlich, nicht nachvollziehbar und ein 
bürokratisches Monstrum. Ein einheitliches 
Register ist die Lösung und mittelfristig für 
alle Betroffenen die sinnvollste Entwick-
lung. So unterstreicht beispielsweise der 
Fall des tschechischen Premierministers 
Andrej Babiš die Dringlichkeit einer euro-
päischen Lösung und der Möglichkeit eines 
Datenabgleichs: Trotz des klaren Eigen-
tumsverhältnisses und der wirtschaftlichen 
Berechtigung führten die komplizierten 
Unternehmensstrukturen dazu, dass Babiš, 
anders als in anderen Registern europäi-
scher Staaten, im deutschen Transparenz-
register nicht auftauchte.

 ¾ Das aktuelle Transparenzregister muss 
zu einem umfassenden, digital zugäng-
lichen Vollregister auf nationaler Ebe-
ne ausgebaut werden. Das Handelsre-
gister ist für eine Vernetzung ebenfalls 
zu digitalisieren, eine umfassende Zu-
sammenführung mit weiteren Regis-
tern, wie im Bereich Immobilien, ist 
anzustreben. Doppelte Eintragungen, 
unnötige Kontrollen und Bürokratie-
aufwand müssen vermieden werden.

 ¾ Eintragungen in das und Abfragen aus 
dem Register müssen gebührenfrei 
sein.

 ¾ Die Daten des Registers müssen ma-
schinenlesbar sein.

 ¾ Auf europäischer Ebene muss eine 
Rechtsverordnung verabschiedet wer-
den, die klare Vorgaben für Meldedaten 
enthält und die Einsicht in die Transpa-
renzregister aller Mitgliedstaaten er-
möglicht. Auch muss ein automatischer 
Abgleich der Daten mit anderen euro-
päischen Registern ermöglicht werden. 
Die Bundesregierung muss die Initiative 
der EU-Kommission im Rahmen des Ak-
tionsplans unterstützen.

(…)

20. Korruptionsprävention entlang der Lie-
ferkette

Die Verabschiedung des Lieferkettenge-
setzes (Sorgfaltspflichtengesetz) war ein 
wichtiger Schritt. Der Gesetzgeber muss 
hier jedoch noch präzisieren und weiter-
gehen. Im Gesetz wird die Verhinderung 
von Korruption durch geeignete Antikor-
ruptionsmaßnahmen nur ungenügend 
eingefordert. Korruption und Bestechung 
stehen allzu häufig in engem Zusammen-
hang mit Umwelt- und Menschenrechts-
verletzungen und verschleiern diese.

 ¾ Die Verhinderung von Korruption durch 
geeignete Antikorruptionsmaßnahmen 
muss in einer Weiterentwicklung des 
Lieferkettengesetzes verankert werden. 
Der Berliner CSR-Konsens zur Unterneh-
mensverantwortung und die OECD-Leit-
sätze für multinationale Unternehmen 
sollten dabei handlungsleitend sein.

 ¾ Eine stärkere Berücksichtigung von Kor-
ruptionsbekämpfung in der deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie ist in Anbe-
tracht von Deutschlands Exporttätigkei-
ten von großer Bedeutung. Korruptions-
prävention sollte explizit als Instrument 
im Gesetz verankert werden.

 ¾ Im Rahmen von Risikoanalysen und 
Sorgfaltspflichtprüfungen (Due Dili-
gence) entlang der gesamten Wert-
schöpfungs- und Lieferketten muss 
Korruptionsprävention als Quer-
schnittsaufgabe behandelt werden, 
Korruptionsvermeidung als Ziel zu nen-
nen ist hierbei nicht ausreichend.

 ¾ Anonyme Meldesysteme und Whist-
leblower-Schutz müssen entlang der ge-
samten Lieferketten gewährleistet sein.

(…)

Alle Forderungen: https://www.transparen-
cy.de/bundestagswahl/21-forderungen/

https://www.transparency.de/bundestagswahl/21-forderungen/
https://www.transparency.de/bundestagswahl/21-forderungen/
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ANFORDERUNGEN AN DIE PARTEIEN ZUR BUNDESTAGSWAHL 
2021 – ENGAGEMENT- UND DEMOKRATIEPOLITISCHER AUS-
ZUG

Die offene lebendige Demokratie und der 
Frieden müssen bewahrt und gestärkt 
werden.

Feindselige und verächtliche Haltungen 
gegenüber Menschen und der Demokra-
tie gefährden unser friedliches Zusam-
menleben und die gesellschaftliche Teil-
habe gleich welcher Herkunft. Mit aller 
Entschiedenheit müssen daher eine le-
bendige und offene Demokratie und der 
Frieden bewahrt und gestärkt werden.

Um dem Rechtsextremismus und anderen 
anti- demokratischen Tendenzen, Rassis-
mus und Antisemitismus entgegenzutreten, 
sind Maßnahmen im Bereich der politischen 
Bildung für alle Altersklassen durch ein De-
mokratiefördergesetz dauerhaft zu sichern, 
Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt 
umfassend und dauerhaft zu fördern und 
für Betroffene von institutionellem Rassis-
mus unabhängige öffentliche Beschwerde- 
und Ermittlungsstrukturen zu schaffen.

Das demokratische Engagement der Zi-
vilgesellschaft muss durch eine rechtssi-

chere Gestaltung der Gemeinnützigkeit 
politischer Gemeinwohlziele gestärkt und 
durch stabile Förderprogramme unter-
stützt werden.

Pressefreiheit und Meinungsvielfalt, eine 
unabhängige und ungehinderte Bericht-
erstattung, ein duales Rundfunksystem 
mit einem starken öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk und einer vielfältigen Presse-
landschaft sind für die Meinungs- und 
Willensbildung in unserer Demokratie 
konstituierend und müssen geschützt und 
fortentwickelt werden.

Die politische Teilhabe und Integration 
von Zugewanderten ist durch ein aktives 
und passives Wahl- recht für ausländische 
Mitbürger*innen in Deutschland zu beför-
dern.

Eine humanere Flüchtlingspolitik umfasst 
ein EU-weites solidarisches System zur Auf-
nahme und Integration von Geflüchteten, 
das menschenrechtliche Verpflichtungen 
umsetzt und gemeinschaftlich finanziert 
wird, die Schaffung einer rechtssicheren 

Die	 Vereinte	 Dienstleistungsgewerkschaft	 (ver.di)	 organisiert	 zwei	 Millionen	 Men-
schen aus rund 1000 Berufen. Tausende Haupt- und Ehrenamtliche arbeiten in Be-
trieben	und	Ortsvereinen,	in	62	Bezirks-,	10	Landesgeschäftsstellen	und	der	Berliner	
Bundesverwaltung.	Die	Gewerkschaft	informiert	ihre	Mitglieder	über	ihre	Rechte	und	
berät	 sie,	 vertritt	 sie	 in	Betriebs-	und	Personalräten,	handelt	Gehälter	und	Arbeits-
bedingungen	aus,	organisiert	 falls	nötig	Streiks	und	zahlt	solange	Streikgeld,	bis	ein	
akzeptables	Ergebnis	erreicht	 ist.	Neben	Freiheit	und	Gerechtigkeit	stellt	Solidarität	
im Kleinen wie im Globalen einen hohen Wert für ver.di. dar, denn Solidarität ist die 
Macht	der	Vielen	und	eine	Gewerkschaft	ist	fühlbare	und	praktische	Solidarität.	Ver.di	
ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.
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Aufenthaltserlaubnis für Schüler*innen, 
Auszubildende, Studierende und Beschäf-
tigte jenseits des Duldungssystems, eine 
menschenwürdige Unterbringung, keine 
Abschiebungen in Kriegsgebiete und die 
Entkriminalisierung der zivilen Seenotret-
tung.

Eine zukunftsfähige und gerechte Welt-
wirtschafts- und Handelspolitik ist ein 
wesentlicher Beitrag zur Herstellung 
menschenwürdiger Lebensbedingungen 
weltweit und damit auch zur Bekämp-
fung der Ursachen von Konflikten, Flucht 
und Vertreibung. Im Zentrum müssen 
die Verwirklichung der Nachhaltigkeits-
ziele der Vereinten Nationen, der Abbau 
sozialer Ungleichheit und die Einhaltung 
menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten 
entlang internationaler Liefer- und Wert-
schöpfungsketten stehen.

Eine aktive Friedenspolitik erfordert Ab-
rüstung statt Aufrüstung. Deutschland 

muss atomwaffenfrei werden und dem 
Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten 
Nationen beitreten. Frieden muss durch 
Intensivierung von Dialog, Kooperation 
und der Bekämpfung struktureller Konflik-
tursachen gefördert werden. Die EU muss 
wieder als Projekt des sozialen Friedens 
gestärkt werden und die gemeinsamen 
demokratischen, rechtstaatlichen und hu-
manitären Werte achten und schützen.

Mehr als 75 Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs und der Befreiung 
Deutschlands von der Gewaltherrschaft 
der Nationalsozialisten durch die Alliierten 
sind Frieden und Demokratie kein starres 
Gut, sondern wollen aktiv gelebt werden. 
Als sichtbares Zeichen sollte der 8. Mai als 
Tag der Befreiung zu einem bundesweiten 
gesetzlichen Feiertag erhoben werden.

Vollständige Fassung der Anforderungen: 
ver.di – Zentrale Anforderungen an die 
Parteien zur Bundestagswahl 2021
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VERBAND ENTWICKLUNGSPOLITIK UND HUMANITÄRE HILFE DEUTSCHER 
NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN	(VENRO)

POSITIONSPAPIER ZUR BUNDESTAGSWAHL 2021

VENRO: Unsere Erwartungen an die Par-
teien zur Bundestagswahl 2021 (Auszug)

In den kommenden vier Jahren müssen 
wir gewaltige Fortschritte machen, um 
zukünftig in einer gerechten und nachhal-
tigen Welt leben zu können. Die Agenda 
2030 weist uns den Weg. Die nachfol-
genden konkreten Maßnahmen müssen 
von der neuen Bundesregierung in der 
kommenden Legislaturperiode umgesetzt 
werden.

1. Die Agenda 2030 bildet den Leitfaden 
für das gesamte politische Handeln

 ¾ Die Agenda 2030 ist der Rahmen für 
das gesamte Regierungshandeln und 
wird ressortübergreifend kohärent 
und orientiert an menschenrechtli-
chen Standards umgesetzt.

 ¾ Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
wird globaler ausgerichtet und um da-
für geeignete Indikatoren erweitert.

 ¾ Alle Bundesministerien erhalten ver-
bindliche Vorgaben zur Umsetzung der 

Agenda 2030 und der Nachhaltigkeits-
strategie. Die Bundesregierung erstellt 
dazu einen jährlichen Kohärenzbericht. 
Die spezifischen Maßnahmen werden 
regelmäßig im Bundestag und in ande-
ren öffentlichen Foren diskutiert und 
von der Zivilgesellschaft kommentiert.

(…)

2. Weniger Ungleichheit in und zwischen 
Gesellschaften

(…)

 ¾ Inklusion wird als wesentlicher Be-
standteil systematisch und verbindlich 
in Strukturen und Arbeitsprozesse der 
deutschen Entwicklungszusammenar-
beit integriert.

 ¾ Die Bundesregierung erstellt einen 
umfassenden entwicklungspolitischen 
Gender Aktionsplan, der Indikatoren, 
Meilensteine, Finanzierungszusagen, 
einen Überprüfungsmechanismus zur 
Erfolgsmessung sowie konkrete Vor-

Der	Verband	Entwicklungspolitik	und	Humanitäre	Hilfe	deutscher	Nichtregierungsor-
ganisationen	(VENRO)	ist	der	Dachverband	der	entwicklungspolitischen	und	humani-
tären	Nichtregierungsorganisationen	 (NRO)	 in	Deutschland.	Der	Verband	wurde	 im	
Jahr	1995	gegründet.	Ihm	gehören	aktuell	mehr	als	140	Organisationen	an.	Sie	kom-
men aus der privaten und kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit, der Humanitären 
Hilfe	 sowie	der	entwicklungspolitischen	Bildungs-,	Öffentlichkeits-	und	Lobbyarbeit.	
Das zentrale Ziel von VENRO ist die gerechte Gestaltung der Globalisierung, insbeson-
dere die Überwindung der weltweiten Armut. Der Verband setzt sich für die Verwirk-
lichung der Menschenrechte und die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen 
ein.	VENRO	ist	stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.



BBE DOSSIER NR. 9 | 207

VENRO: POSITIONSPAPIER ZUR BUNDESTAGSWAHL 2021

gaben für ein umfassendes zivilgesell-
schaftliches Monitoring enthält.

(…)

 ¾ Die Bundesregierung entwickelt eine 
kohärente, auf die Erreichung von Kin-
derrechten abzielende Gesamtstrate-
gie, die als Grundlage der deutschen 
Entwicklungspolitik dient. Dazu gehört 
auch eine verbindliche Kindesschutz-
Policy für die Arbeit des Bundesent-
wicklungsministeriums und der Durch-
führungsorganisationen der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit.

6. Die sozialökologische Transformation 
erhält alle nötigen finanziellen Mittel

(…)

 ¾ Der Anteil der deutschen ODA-Mittel, 
die von und mit Nichtregierungsorga-
nisationen umgesetzt werden, steigt 
auf den Durchschnitt der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) von 15 Pro-
zent.

 ¾ Förderverfahren für Nichtregie-
rungsorganisationen werden ent-
bürokratisiert, Laufzeiten und Ver-
ausgabungsfristen verlängert sowie 
Verwaltungskostenpauschalen erhöht. 
Der Eigenanteil wird auf höchstens 
zehn Prozent (bei humanitären So-
fortmaßnahmen auf fünf Prozent) be-
grenzt.

 ¾ Globale Partnerschaften, die lebendi-
gen Austausch zwischen dem globalen 
Süden und Norden fördern, werden 
von der Bundesregierung nachhaltig 
gestärkt und finanziert.

7. Frieden und Konfliktprävention werden 
gestärkt

(…)

 ¾ Orientiert an den Leitlinien wird zivile 
Krisenprävention finanziell und perso-
nell gestärkt, um Deutschlands frie-
denspolitisches Engagement umzuset-
zen, unter anderem durch den Ausbau 
von Strukturen wie dem Zivilen Frie-
densdienst.

 ¾ Die Bundesregierung unterstützt die 
Zivilgesellschaft in Partnerländern fi-
nanziell und strukturell, um die ge-
waltfreie Bearbeitung von Krisen, die 
eigene Sicherheit und Selbstfürsorge 
lokaler Partnerorganisationen zu ver-
bessern.

 ¾ Maßnahmen des Dritten Nationalen 
Aktionsplans zur Umsetzung von Reso-
lution 1325 zu Frauen, Frieden und Si-
cherheit werden nachhaltig finanziert 
und realisiert. Besonders berücksichtigt 
werden dabei Prävention und die Arbeit 
mit Betroffenen sowie die systemati-
sche Strafverfolgung von sexualisierter 
und geschlechterspezifischer Gewalt.

8. Menschenrechte und zivilgesellschaftli-
che Organisationen werden geachtet und 
geschützt

 ¾ Die EU-Leitlinien zum Schutz von Men-
schenrechtsverteidiger_innen werden 
konkretisiert und in allen deutschen 
diplomatischen Vertretungen syste-
matisch und verbindlich umgesetzt. 
Visaverfahren für gefährdete Aktivist_
innen werden erleichtert und Drittlän-
der bei der Erstellung von Gesetzen 
zum Schutz von Menschenrechtsver-
teidiger_innen unterstützt.

 ¾ Verbindliche Prüfverfahren wie men-
schenrechtliche Risikofolgenabschät-
zungen unter Einbeziehung zivilge-
sellschaftlicher Akteur_innen stellen 
sicher, dass außenpolitische Entschei-
dungen und Maßnahmen Deutsch-
lands die Menschenrechte und die zi-
vilgesellschaftlichen Handlungsräume 
nicht negativ beeinflussen.
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 ¾ Die Bedeutung und der Schutz einer 
lebendigen Zivilgesellschaft werden 
in Regierungskonsultationen und -ver-
handlungen als wesentliche Diskussi-
onsgrundlagen anerkannt.

 ¾ Zivilgesellschaftliche Akteur_innen wer-
den durch neue digitale Teilhabefor-
men aktiv in Diskussionsprozesse mul-
tilateraler Organisationen und anderer 
globaler Austauschforen eingebunden.

9. Die humanitäre Hilfe wird ausgebaut

 ¾ Die Bundesregierung dokumentiert und 
verurteilt nachdrücklich jegliche Über-
griffe auf humanitäre Helfer_innen und 
unterstützt eine konsequente internati-
onale Strafverfolgung solcher Vorfälle.

 ¾ Die Bundesregierung gewährleistet 
eine ausgewogene Förderung von lo-
kalen und internationalen Nichtregie-
rungsorganisationen, Rotem Kreuz und 
UN-Organisationen als Hilfeleistende. 
Die Gesamtmittel müssen den welt-
weit steigenden humanitären Bedarf 
und die Auswirkungen von Covid-19 
widerspiegeln. Sie müssen planbar und 
flexibel einsetzbar sein. Für den Auf-
bau der Fähigkeiten lokaler Akteur_in-
nen müssen besondere Finanzierungs-
möglichkeiten geschaffen werden.

 ¾ Deutschland fördert die Gründung ei-
ner europäischen zivilen Seenotret-
tung und gewährleistet die Einhaltung 
humanitärer Standards und der Men-
schenrechte bei der Betreuung und 
Versorgung von Geflüchteten.

 ¾ Auswirkungen deutscher Gesetze und 
Maßnahmen zur Terrorismusbekämp-
fung auf die humanitäre Hilfe werden 
von der Bundesregierung regelmäßig 
überprüft. Sie setzt sich für humani-
täre Ausnahmeregelungen bei Sankti-
onen auf EU- und UN-Ebene ein, um 
Hilfe nicht zu behindern.

10. Die entwicklungspolitische Inlands- 
und Bildungsarbeit wird gestärkt

 ¾ Zivilgesellschaftliche entwicklungspo-
litische Bildungsarbeit ist eine dauer-
hafte Aufgabe. Daher müssen neben 
der Möglichkeit der Projektförderung 
in der Bildungsarbeit auch (neue) 
langfristige Fördermöglichkeiten ge-
schaffen werden, die für stabile und 
verlässliche Strukturen bei Bildungs-
träger_innen sorgen. Die dafür nö-
tige Steigerung von Fördermitteln 
entspricht dem vom Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen (UNDP) 
empfohlenen ODA-Anteil.

 ¾ Der Beitrag der entwicklungspoliti-
schen Bildungsarbeit im Bereich Bil-
dung für Nachhaltige Entwicklung 
(BNE) wird stärker in Wert gesetzt. 
Zu diesem Zweck fördert die Bundes-
regierung die Umsetzung des neuen 
UNESCO-Programms	 »BNE	 für	 2030«	
(ESD for 2030) und hebt Aspekte des 
Globalen Lernens bei der Fortschrei-
bung des Nationalen Aktionsplans BNE 
deutlich hervor.

 ¾ Der Orientierungsrahmen für den 
Lernbereich Globale Entwicklung wird 
deutschlandweit konsequent umge-
setzt und auf weitere Bildungsberei-
che ausgeweitet.

 ¾ Kolonialismus- und rassismuskritische 
Bildungsaktivitäten werden von der 
Bundesregierung als integraler Be-
standteil der entwicklungspolitischen 
Informations- und Bildungsarbeit an-
erkannt.

Gesamtes VENRO-Positionspapier zur 
Bundestagswahl 2021: https://venro.org/
fileadmin/user_upload/Dateien/Daten/
Publikationen/Positionspapiere/2021_
VENRO_Positionspapier_Bundestags-
wahl_web.pdf

https://venro.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Daten/Publikationen/Positionspapiere/2021_VENRO_Positionspapier_Bundestagswahl_web.pdf
https://venro.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Daten/Publikationen/Positionspapiere/2021_VENRO_Positionspapier_Bundestagswahl_web.pdf
https://venro.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Daten/Publikationen/Positionspapiere/2021_VENRO_Positionspapier_Bundestagswahl_web.pdf
https://venro.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Daten/Publikationen/Positionspapiere/2021_VENRO_Positionspapier_Bundestagswahl_web.pdf
https://venro.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Daten/Publikationen/Positionspapiere/2021_VENRO_Positionspapier_Bundestagswahl_web.pdf
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VHW	-	BUNDESVERBAND	FÜR	WOHNEN	UND	STADTENTWICKLUNG	E.	V.

WICHTIGE ZIELE FÜR DIE BUNDESTAGSWAHL 2021

Der vhw Bundesverband für Wohnen und 
Stadtentwicklung e. V. stellt sich in seinen 
Forschungsaktivitäten hinter die Leitzie-
le und Forderungen der »Neuen Leipzig 
Charta«	 zur	 transformativen	 Kraft	 der	
europäischen Städte für das Gemeinwohl 
(2020) und die Ziele des Memorandums 
»Urbane Resilienz – Wege zur robusten, 
adaptiven	 und	 zukunftsfähigen	 Stadt«	
(2021).

In vier Clustern bearbeitet der vhw wich-
tige Forschungsfragen zu einer nachhal-
tigen, integrierten Stadtentwicklungs-
politik, rund um die Vertiefungsthemen 
Lokale Demokratie, Urbaner Wandel und 
gesellschaftlicher Zusammenhalt, Woh-
nen in der Stadtentwicklung sowie Digi-
talisierung. Besonders bedeutsam sind 
dabei nachfolgende Ziele, die vom vhw 
auch für die Bundestagswahl 2021 für be-
sonders wichtig erachtet werden:

 ¾ eine Stärkung der Lokalen Demokratie 
in Stadt und Land, durch eine qualita-
tiv hochwertige, inklusive Bürgerbe-
teiligung, eine emanzipierte Bürger-
schaft und Zivilgesellschaft sowie das 

verantwortungsvolle, synergetische 
Zusammenwirken von Kommunalpo-
litik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und 
Bürgerschaft im Rahmen gemeinwohl-
orientierter, ko-produktiver Stadtent-
wicklungsprozesse;

 ¾ eine Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts und der Integration, 
insbesondere auf der lokalen Ebene 
der Quartiere und Nachbarschaften 
sowie den Gebieten im Städtebauför-
derprogramm »Sozialer Zusammen-
halt«;

 ¾ eine sozial verträgliche, insbesondere 
das Gemeinwohl befördernde Boden- 
und Wohnungsmarktpolitik im Rah-
men einer integrierten, nachhaltigen 
und resilienten Stadtentwicklung;

 ¾ eine gesellschaftlich eingebettete, den 
sozialen Zusammenhalt und die digi-
tale Souveränität befördernde digita-
le Transformation in den genannten 
räumlich-funktionalen Themenfeldern.

Weitere Informationen: 
https://www.vhw.de
https://www.nationale-stadtentwick-
lungspolitik.de

Der vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. ist ein gemeinnüt-
ziger Verband. Er engagiert sich durch Fortbildung und Forschung in den Handlungs-
feldern Wohnen und Stadtentwicklung für die Leistungsfähigkeit der Kommunen, eine 
vielfältige	Bürgergesellschaft	und	die	Stärkung	der	 lokalen	Demokratie.	Der	vhw	 ist	
stimmberechtigtes	Mitglied	im	BBE.

https://www.vhw.de
https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de
https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de
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BBE-NEWSLETTER
Der	 BBE-Newsletter	 informiert	 14-täglich	 über	 Engagementpolitik	 und	 -debatte	 in	
Deutschland,	interessante	Publikationen	und	Veranstaltungen	sowie	Aktuelles	aus	dem	
BBE.	 In	monatlichen	Themenschwerpunkten	vertiefen	Autor*innen	aus	Politik,	Zivilge-
sellschaft,	Wirtschaft	und	Wissenschaft	zivilgesellschaftliche	Themen.
ü https://www.b-b-e.de/bbe-newsletter/

BBE EUROPA-NACHRICHTEN
Die	BBE	Europa-Nachrichten	zu	Engagement	und	Partizipation	in	Europa	bieten	monat-
lich	 Informationen	und	Hintergrundberichte	 zu	europäischen	Fragen	der	Engagement-
politik	und	-förderung,	Gastbeiträge	namhafter	Europaexpert*innen	sowie	Hinweise	auf	
internationale	Beteiligungsverfahren.
ü https://www.b-b-e.de/europa-nachrichten/

INFOLETTER
Der	Infoletter	informiert	anlassbezogen	über	Aktivitäten	zur	Vorbereitung	und	Durchfüh-
rung	der	»Woche	des	bürgerschaftlichen	Engagements«,	hält	über	Neuigkeiten,	Termi-
ne,	Aktionen	und	Materialien	der	Kampagne	»Engagement	macht	stark!«	auf	dem	Lau-
fenden und stellt Engagement-Projekte vor. Zusätzlich erscheinen zu den drei jährlichen 
Themenschwerpunkten	SonderInfoletter,	die	die	Schwerpunkte	inhaltlich	begleiten	und	
fachlich untersetzen.  
ü https://www.engagement-macht-stark.de/downloads/infoletter/

NEWSLETTER-ABO
ü www.b-b-e.de/newsletter-abo

https://www.b-b-e.de/bbe-newsletter/ 
https://www.b-b-e.de/europa-nachrichten/
https://www.engagement-macht-stark.de/downloads/infoletter/
https://www.b-b-e.de/newsletter-abo

